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1. EINFÜHRUNG IN DIE SYNTHESE 

Der Synthesebericht stellt eine Detailanalyse der Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut 

und sozialer Ausgrenzung auf nationaler Ebene als Reaktion auf die Ziele der Europäischen 

Kindergarantie dar. Auf der Grundlage von Vorarbeiten zur Vorbereitung der Europäischen 

Kindergarantie hat sich Deutschland bereiterklärt, als einer von sieben EU-Mitgliedstaaten, in 

denen die Machbarkeitsstudie im Rahmen eines Pilotprojekts durchgeführt wird, an diesem 

Vorhaben teilzunehmen. Im Rahmen einer Synthese identifiziert und bewertet die Detailanalyse 

wirksame politische Konzepte, Programme und Mechanismen, die dazu dienen sollen, den Zugang 

bedürftiger Kinder zu relevanten Leistungen zu gewährleisten, wobei besonderer Wert auf die 

Herausarbeitung von vorbildlicher Praxis und förderlichen Faktoren gelegt wird. Die Synthese 

besteht aus zwei Abschnitten: der Bestandsaufnahme und der Vertiefungsphase. 

Abbildung 1: Detailanalyse: Zielsetzung 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Bestandsaufnahme soll Verantwortlichkeiten, Strategien, Maßnahmenpakete und deren 

Ergebnisse veranschaulichen sowie politische Konzepte, Programme und Mechanismen 

beschreiben, die den Zugang bedürftiger Kinder gewährleisten sollen. Sie liefert somit einen 

Überblick über vorhandene politische Konzepte und Gesetze und deren gewünschte Ergebnisse. 

Die Bestandsaufnahme basiert auf einer Zusammenstellung nationaler politischer Konzepte und 

Programme zur Bekämpfung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung, einschließlich solcher, die 

eine indirekte Rolle spielen. Die Vertiefung arbeitet anhand von Beispielprogrammen aus den fünf 

relevanten Leistungsbereichen evidenzbasierte Praktiken heraus, die sich als wirksam erwiesen 

haben, um den Zugang bedürftiger Kinder zu relevanten Leistungen zu gewährleisten. Die 

Abschnitte dienen der Beantwortung folgender Fragen: 

Abbildung 2: Synthese: Bestandsaufnahme und Vertiefung 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Der Fokus der Detailanalyse liegt auf den folgenden drei Säulen:  

Abbildung 3: Detailanalyse: Fokus  

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

> Vorbildliche Praxis und förderliche 
Faktoren identifizieren, beschreiben 
und erörtern, die zur 
Implementierung der Europäischen 
Kindergarantie beitragen (können)

Ziel

Wer macht was warum und wie, um 
Kindern den Zugang zu relevanten 
Angeboten und Leistungen zu sichern?

Bestandsaufnahme

Was funktioniert und kann unter welche 
Bedingungen übertragen werden?

Vertiefungsphase

> Auf existierende und 
fortlaufende Maßnahmen  
mit dem Ziel, Zugang zu 
relevanten Angebote und 
Leistungen für bedürftige 
Kinder zu sichern 

> Auf integrierte Ansätze 
(auf regionale und lokaler 
Ebene)

> Auf Maßnahmen aufgrund 
von COVID-19-Pandemie



 

9 

Durchführung einer Synthese 

 

 

 

 

 

 

In den Abschnitten Bestandsaufnahme und Vertiefung wird die Frage beantwortet, wie Deutschland 

im Sinne der Kernempfehlungen der Europäischen Kindergarantie weiter gewährleisten kann, dass 

bedürftige Kinder Zugang zu entsprechenden Angeboten haben. Zusammengenommen geben die 

Abschnitte eine Antwort auf die Hauptfrage: Mit welchen politischen Konzepten und Programmen 

kann Deutschland weiter dafür sorgen, dass bedürftige Kinder Zugang zu Leistungen und 

Angeboten haben, die im Rahmen der Europäischen Kindergarantie relevant sind? 

 

Auf Basis der zu Beginn der Detailanalyse gesammelten Maßnahmenpakete werden in Befragungen 

staatlicher Hauptakteure auf Bundesebene1 Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit 

der politischen Konzepte, Programme und Einzelmaßnahmen diskutiert. Die dabei gewonnenen 

Einblicke gehen in die am Ende der Bestandsaufnahme vorgenommene Bewertung der Ansätze ein 

und stützen die Schlussfolgerungen. 

 

Der Synthesebericht ist wie folgt strukturiert: 

Tabelle 1: Synthesebericht: Struktur 

1 - Einführung in die Synthese 

A - Abschnitt: Bestandsaufnahme 

2 - Skizzieren der Strategie zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung von 

bedürftigen Kindern 

2.1 - Politik- und Umsetzungsrahmen 

2.2 - Bedürftige Kinder: Zielgruppen 

2.3 - Ansätze zur Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder 

2.4 - Maßnahmenpakete aufgrund der COVID-19-Pandemie 

3 - Beschreibung der Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder zu relevanten 

Leistungen 

3.1 - Ermöglichen des Zugangs zu kostenloser frühkindlicher Bildung und Betreuung 

(FBBE) 

3.2 - Ermöglichen des Zugangs zu kostenloser Bildung und schulischen Aktivitäten 

3.3 - Ermöglichen des Zugangs zu angemessenem Wohnraum 

3.4 - Ermöglichen des Zugangs zu kostenloser Gesundheitsversorgung 

3.5 - Ermöglichen des Zugangs zu gesunder Ernährung 

4 - Bewertung der Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder 

4.1 - Bewertung von Maßnahmen, politischen Konzepten und Programmen, die den 

Zugang bedürftiger Kinder gewährleisten  

4.2 - Bewertung von integrierten Ansätzen und aufsuchenden Maßnahmen  

B - Abschnitt: Vertiefung  

5 - Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder zur Europäischen Kindergarantie  

6 - Effektive Maßnahmenpakete zur Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder 

zu relevanten Leistungen 

6.1  Frühkindliche Bildung und Betreuung 

6.2 - Bildung und schulische Aktivitäten  

6.3 - Angemessener Wohnraum  

6.4 - Gesundheitsversorgung   

6.5 - Gesunde Ernährung 

7 - Vorbildliche Praxis und förderliche Faktoren zur Gewährleistung des Zugangs 

bedürftiger Kinder 

8 - Schlussfolgerungen der Synthese 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 
1 Im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wurden folgende Referate konsultiert: Referat 202, 

Referat 506, Referat 511, Referat 513, Referat 514 und Referat KSR 1. Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurden die 

Referate I und 2 und die Gruppe EF 2 konsultiert. Des Weiteren wurden das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 

das Bundesministerium des Innern (BMI) konsultiert. Darüber hinaus wurden die Informationen zu den gesammelten 

Maßnahmenpakete von der Bundeszentrale für Ernährung validiert. 
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A – BESTANDSAUFNAHME 

Die Bestandsaufnahme der Detailanalyse zeigt einen Überblick über vorhandene und laufende 

Maßnahmen, politische Konzepte und Programme sowie relevante Politik- und 

Umsetzungsrahmenbedingungen. Kapitel 2 gibt eine Einführung über relevante 

Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung bedürftiger Kinder, indem 

grundlegende Politik- und Umsetzungsrahmenbedingungen vorgestellt sowie die Zielgruppen, die 

wichtigsten Politikansätze zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung von Kindern und COVID-19-

bedingte Maßnahmen herausgearbeitet werden.  

Abbildung 4: Bestandsaufnahme: Struktur und Inhalt 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

 

Kapitel 3 der Bestandsaufnahme bietet auf Grundlage der gesammelten Maßnahmenpakete eine 

Beschreibung von politischen Konzepten, Programmen und Einzelmaßnahmen in den fünf 

Kernbereichen der Europäischen Kindergarantie und berücksichtigt dabei die Besonderheiten der 

rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie ihre Umsetzung, beispielsweise in Form von 

Prozessen, finanziellen Ressourcen und Zeitplänen, ihr gewünschtes Ergebnis bei der Bekämpfung 

der sozialen Ausgrenzung und ihre Bedeutung für die Gewährleistung des Zugangs bedürftiger 

Kinder. Das vierte Kapitel stellt eine Zusammenfassung dar und bewertet die Relevanz von 

Strategien und Maßnahmen, speziell integrierter Ansätze und aufsuchender Maßnahmen.  

 

 

2. SKIZZIEREN DER STRATEGIE ZUR BEKÄMPFUNG DER 

SOZIALEN AUSGRENZUNG VON BEDÜRFTIGEN KINDERN 

 Politik- und Umsetzungsrahmen 

Der Politik- und Umsetzungsrahmen in Deutschland ist geprägt von mehreren Prinzipien, die die 

politischen Konzepte und deren Umsetzung in allen relevanten Kernbereichen, wenn auch in 

unterschiedlichem Ausmaß, beeinflussen.  

 

Rechtlicher und politischer Rahmen: In Bezug auf den politischen und rechtlichen Rahmen ist 

die Bundesrepublik Deutschland durch eine Kompetenzverteilung auf Bundes-, Landes- und 

kommunaler Ebene gekennzeichnet. Diese hat auch Einfluss auf die Arbeitsteilung der 

Sozialsysteme, die hauptsächlich in zwölf verschiedenen Sozialgesetzbüchern geregelt ist. Generell 

ist das Gemeinwohl in Deutschland in der Verfassung (dem Grundgesetz - GG) verankert. Das 

Sozialsystem lässt sich durch starke vertikale Trennungen zwischen den verschiedenen 

Sozialgesetzen und Sozialleistungssystemen einerseits und zwischen den verschiedenen 

staatlichen Ebenen andererseits beschreiben. Es gibt Politikbereiche, wie zum Beispiel die 

Schulbildung, bei denen die Länder Gesetzgebungskompetenzen haben, und andere, bei denen die 

Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt und die Länder verpflichtet sind, die 

Bundesgesetzgebung in Landesgesetze umzusetzen. 

  

Skizze der Strategie zur 
Bekämpfung der sozialen 

Ausgrenzung

Überblick über relevante 
Maßnahmen

21 Beurteilung der Ansätze3

> Einführung in Politik- und 
Umsetzungsrahmen-
bedingungen

> Beschreibung der Zielgruppen
> Relevante Politikansätze zur 

Sicherung des Zugangs 
bedürftiger Kinder

> Maßnahmen aufgrund der 
COVID-19-Pandemie

> Beschreibung von politischen 
Konzepten, Programmen und 
Einzelmaßnahmen in den 
Kernbereichen

> Einführung in relevante 
Rahmenbedingungen,
Programme und deren
Umsetzung in den 
Kernbereichen 

> Darstellung relevanter Ansätze, 
die zur Europäischen 
Kindergarantie beitragen 

> Ausführungen zur Relevanz von 
integrierten Ansätzen und 
aufsuchenden Maßnahmen
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Abbildung 5: Gesetzgebungsrahmen: Bundes-, Landes- und kommunale Ebene 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Kommunen sind nach dem Wohlfahrtsstaatsprinzip dazu verpflichtet, verschiedene soziale 

Leistungen (die sogenannte verpflichtende kommunale Selbstverwaltung) zu erbringen (§ 2 

Raumordnungsgesetz, ROG; § 1 SGB I). Gleichzeitig haben sie das Recht auf Selbstverwaltung 

(Art. 28 GG), wodurch sie über die Erbringung bestimmter Leistungen autonom entscheiden 

können (die sogenannte freiwillige kommunale Selbstverwaltung). Ein ähnliches Prinzip gilt für 

gemeinnützige Wohlfahrtsverbände, denen ein gesetzlich verankerter Vorrang bei der Erbringung 

von Leistungen zukommt. Gleichzeitig sind öffentliche und karitative Wohlfahrtsorganisationen zur 

gegenseitigen Zusammenarbeit verpflichtet. In den Kernbereichen unterscheiden sich die 

rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Rechtsansprüche und Kompetenzen. Außerdem 

sind einige relevante soziale Leistungen, wie zum Beispiel das Gesundheitssystem, 

versicherungsbasiert. Nach dem Sozialgesetzbuch V (SGB V) ist jede in Deutschland lebende 

Person verpflichtet, entweder bei einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse krankenversichert 

zu sein (Pflichtversicherung).  

Tabelle 2: Rechtlicher Rahmen: Prinzipienorientierte Übersicht 

Kern-bereich Rechtsanspruch Kompetenz Relevantes 

Sozialgesetzbuch 

(Sozialdienste und 

Sozialleistungen) 

Bundes

minister

ium 

FBBE Rechtsanspruch (0-

6) (§§ 22-26 SGB 

VIII)  

Geteilte Zuständigkeit von 

Bund und Ländern (gemäß 

Art. 72 Abs. 1 und Art. 74 

Abs. 1 Kl. 7 GG) 

Sozialgesetzbuch VIII: 

Kinder- und Jugendhilfe, 

einschließlich Frühe Hilfen  

BMFSFJ 

Schul-bildung  Kein 

Rechtsanspruch, 

aber gesetzliche 

Schulpflicht 

(Schulbildung)  

für neun bis zehn 

Jahre (allgemeine 

Schulpflicht in 

Vollschulzeitjahren)2 

Bundesländer 

(Bildungsföderalismus) 

In Gesetzen auf 

Länderebene geregelt 

BMBF 

Wohnraum Kein 

Rechtsanspruch3 

Arbeitsteilung zwischen 

Bund und Ländern 

Sozialgesetzbuch XII: 

Sozialhilfe 

BMI 

 
2 Gilt auch für die in den Schulgesetzen auf Landesebene geregelte Ausbildung und Lehre (Berufsschulpflicht). Überblick über die 

Regelungen: siehe Deutscher Bundestag, 2019a.  

3 Laut Deutschem Bundestag (2019b) gibt es einige Landesverfassungen, die ausdrücklich ein Recht auf Wohnraum oder sogar eine 

angemessene Wohnung einräumen, z.B. Bayern (Art. 106 Abs. 1), Berlin (Art. 28 Abs. 1), Bremen (Art. 14 Abs. 1) oder Sachsen (Art. 7 

Abs. 1).  

Bund Länder Kommunen

> Gesetzgebungskompetenz
> Verantwortung, 

Bundesgesetzgebung in 
Landesgesetzgebung zu 
überführen

> Prinzip der konkurrierenden 
Gesetzgebung: Länder 
haben die Kompetenz zur 
Gesetzgebung nur solange 
und soweit der Bund von 
seiner Gesetzgebungs-
zuständigkeit nicht durch 
Gesetz Gebrauch gemacht 
hat

> Länderministerien und 
entsprechende 
Landesbehörden

> Übertragene 
Landesverantwortlichkeiten

> Verpflichtung gewisse 
Sozialleistungen bereit zu 
stellen (Sozialstaatsprinzip zur 
Daseinsvorsorge, § 2 ROG, § 1 

SGB I)
> Recht auf kommunale 

Selbstverwaltung, Art. 28 GG

> Rahmengesetzgebung des 
Bundes

> Bundesministerien und 
nachgeordnete 
Bundesbehörden
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Kern-bereich Rechtsanspruch Kompetenz Relevantes 

Sozialgesetzbuch 

(Sozialdienste und 

Sozialleistungen) 

Bundes

minister

ium 

Sozialgesetzbuch I: 

Wohngeld; § 1 SGB I)4  

Gesundheits-

versorgung 

Kein 

Rechtsanspruch, 

aber Pflicht zur 

Krankenversicherung 

Verantwortlichkeit der 

Bundesländer; 

umfassende 

Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes   

Sozialgesetzbuch V: 

Gesetzliche 

Krankenversicherung 

Sozialgesetzbuch VII: 

Gesetzliche 

Unfallversicherung 

BMG 

Ernährung Kein Rechtsanspruch Zuständigkeit für 

Lebensmittelproduktion 

und Lebensmittelsicherheit 

auf Bundesebene 

- BMEL 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Umsetzungsrahmen: Was den Umsetzungsrahmen betrifft, so ist ein Großteil der politischen 

Konzepte, Programme und Maßnahmen über verschiedene Regierungsebenen hinweg integriert, 

da die Kompetenzen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene verteilt sind. Gleiches gilt 

prinzipiell für die verschiedenen Sektoren, da in den meisten Fällen (Sozial-) Träger für das Angebot 

der Leistungen oder die Durchführung der Programme verantwortlich sind. Die Zusammenarbeit 

zwischen den Regierungsbehörden ist weniger offensichtlich, besonders da soziale Leistungen 

durch eine starke vertikale Trennung gekennzeichnet sind. In den letzten Jahren gab es vor allem 

auf kommunaler Ebene Bemühungen, stärker integrierte Leistungen anzubieten, soziale Probleme 

ganzheitlicher zu betrachten und Kinder in ihren Lebenswelten – oft auch als Sozialraum bezeichnet 

– zu erreichen. 

 

Evaluierung und Monitoring: Vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesämtern 

werden besonders die Sozialdienste und Sozialleistungen evaluiert und überwacht. Generell 

müssen jedes politische Konzept, jedes Programm und jede Maßnahme – sofern sie mit öffentlichen 

Mitteln finanziert wird – evaluiert werden. Nach der Bundeshaushaltsordnung (BHO) muss jede 

finanzierte Maßnahme einer angemessenen Wirtschaftlichkeitsprüfung (§ 7 Abs. 2 Satz 1 BHO) mit 

weiteren Verwaltungsvorschriften zu detaillierteren Regelungen (BAköV, 2019) unterzogen werden. 

Prinzipiell bestehen Prüfungsvoraussetzungen sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den 

Haushaltsvollzug (§ 23 BHO). Zwei Förderungsarten (Zuwendungen) erfordern eine abweichende 

Prüfung: die Projekt- und die institutionelle Förderung. Die Projektförderung deckt die Kosten eines 

Begünstigten für eine bestimmte Maßnahme. Die institutionelle Förderung deckt alle Kosten oder 

einen nicht bestimmten Teil der Kosten eines Begünstigten. Darüber hinaus gibt es auf Bundes- 

und Landesebene zahlreiche Berichte zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen, wie zum 

Beispiel:  

Tabelle 3: Berichte auf Bundesebene: Beispiele 

Herausgeber Bericht Häufigkeit 

Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung 

Nationaler Bildungsbericht Veröffentlichung 

alle zwei Jahre 

BMFSFJ Familienbericht Einmal in jeder 

zweiten 

Legislaturperiode 

BMFSFJ Kinder- und Jugendbericht Einmal in jeder 

Legislaturperiode 

BMAS Sozialbericht Veröffentlichung 

aller vier Jahre 

BMAS Lebenslagen in Deutschland - Armuts- und Reichtumsbericht 

der Bundesregierung  

Einmal in jeder 

Legislaturperiode 

 
4 Ebenso Wohnkindergeld. Dieser neue bundesweite Zuschuss für den Bau oder Kauf eines Eigenheims (ausgezahlt über einen Zeitraum 

von zehn Jahren) richtet sich an Familien bis zu bestimmten Einkommensniveaus und ist abhängig von der Anzahl der Kinder. Die 

Förderung wird für jedes Kind unter 18 Jahren in Form eines Zuschusses in Höhe von 1.200 Euro pro Jahr gewährt. 
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Herausgeber Bericht Häufigkeit 

BMAS Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von 

Menschen mit Beeinträchtigungen, Teilhabe, Beeinträchtigung, 

Behinderung 

Veröffentlichung 

alle drei bis vier 

Jahre 

BMI / BAMF Migrationsbericht der Bundesregierung Veröffentlichung 

jedes Jahr 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 Bedürftige Kinder: Zielgruppen 

In der öffentlichen und politischen Debatte haben in Armut lebende oder armutsgefährdete Kinder 

in Deutschland in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erfahren, zuletzt verstärkt durch 

die COVID-19-Pandemie und ihre kurz- und potenziell langfristigen Auswirkungen. Gleichzeitig 

wird, wie in dieser Bestandsaufnahme dargestellt werden wird, Armutsprävention nicht immer als 

Begriff zur Beschreibung relevanter politischer Ziele verwendet. Vielmehr zielen entsprechende 

politische Konzepte, Programme und Maßnahmen darauf ab, Partizipation und Teilhabe zu 

verbessern, sei es im sozialen, kulturellen oder Bildungsbereich und versuchen, (potenzielle) 

Benachteiligung zu verringern und damit Chancengleichheit zu fördern, wenn auch nicht zwingend 

Chancengerechtigkeit. Es gibt keine für alle Politikbereiche gültige gemeinsame Definition von 

Kindern oder bedürftigen Kindern. Relevante Zielgruppen können sehr unterschiedlich definiert und 

kategorisiert werden. Vor dem Gesetz gilt jeder unter 18 Jahren als minderjährig.5 Daher wird das 

Wort Kinder nachfolgend für Minderjährige verwendet. Gleichzeitig unterscheiden politische 

Konzepte, Programme und Maßnahmen, die für die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 

bedürftiger Kinder relevant sind, tendenziell zwischen Kindern und Jugendlichen sowie 

Heranwachsenden und jungen Erwachsenen. Wo es erforderlich ist, werden die Begriffe 

differenziert. 

 

In Armut lebende oder armutsgefährdete Kinder: Es gibt verschiedene Möglichkeiten der 

Definition von in Armut lebenden oder armutsgefährdeter Kindern:  

> Erstens bezeichnet relative Einkommensarmut Kinder, die in Haushalten leben, deren 

Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt, die bei 60 Prozent des nationalen 

verfügbaren mittleren Äquivalenzeinkommens nach Sozialtransfers angesetzt ist. In 

Deutschland lebten Stand 2019 etwa 12,1 Prozent der Kinder in armutsgefährdeten 

Haushalten. Im Jahr 2020 stieg die Zahl auf etwa 18,96 Prozent6 (Eurostat, 2021a; 

Statistisches Bundesamt, 2021a). 

> Zweitens können Kinder als arm gelten, wenn sie in einem Haushalt leben, der Leistungen nach 

dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) oder nach dem 

Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe) bezieht (Bertelsmann Stiftung, 2020a; 

Laubstein/Holz/Seddig, 2016). Beispielsweise lebten im Dezember 2020 etwa 1,8 Millionen 

Kinder in Haushalten, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bezogen (Bundesagentur 

für Arbeit, 2020a).  

 

Die Bertelsmann Stiftung (2020a) argumentiert, dass Definition eins und zwei nicht deckungsgleich 

sind und kombiniert diese Definitionen daher mit Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB). Die Stiftung schätzt, dass jedes fünfte Kind in Deutschland armutsgefährdet 

ist und/oder in einem Haushalt lebt, der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bezieht, das 

sind etwa 2,8 Millionen Kinder in Deutschland (Bertelsmann Stiftung, 2020a).  

 

> Drittens werden Kinder, die unter Bedingungen erheblicher materieller Entbehrungen leben, 

durch das Ausmaß bestimmt, in dem die befragten Personen angaben, sich Güter und 

Aktivitäten, die als üblich gelten, nicht leisten zu können. Personen gelten als materiell 

benachteiligt, wenn sie für mindestens drei von neun der Entbehrungskriterien eine 

Benachteiligung gemeldet haben (siehe BMAS, 2021a für weitere Einzelheiten). Laut dem 

 
5 Alterskohorten in öffentlichen Daten können signifikant abweichen. Gleiches gilt prinzipiell auch für sozioökonomisch differenzierte 

Daten. 

6 Die starke Abweichung zwischen 2019 und 2020 kann auf einen Bruch in der Zeitreihe zurückzuführen sein. Diese Brüche treten auf, 

wenn die Standards für die Definition und Beobachtung einer Variablen im Zeitverlauf geändert werden.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Median
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Social_transfers
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jüngsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (6. Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung, 2021) sind etwa 5 Prozent der Kinder unter 18 Jahren 

betroffen. 

> Viertens bezieht sich der Indikator für Gefährdung durch Armut oder soziale Ausgrenzung 

(AROPE) auf die Summe der Personen, die entweder armutsgefährdet oder stark materiell und 

sozial benachteiligt sind oder in einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsintensität leben 

(Eurostat, 2021b). Laut AROPE-Indikator waren 2019 15 Prozent der Kinder in Deutschland 

von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht (Eurostat, 2019). Im Jahr 2020 lag der Indikator 

jedoch bei 25,6 Prozent und lag damit über dem EU-Durchschnitt von 24,2 Prozent (die enorme 

Abweichung könnte Folge einer neuen Definition sein, siehe Fußnote 8) (Eurostat, 2021c). 

 

Tabelle 4 gibt die Zahl der Kinder an, die Leistungen erhalten oder in Haushalten leben, die 

Leistungen beziehen, und die daher als bedürftige Kinder gelten können. Die Zielgruppen sind 

Kinder, die in Haushalten leben, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen, Kinder, 

die Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 des Sozialgesetzbuches XII7 beziehen, und Kinder, 

die in Haushalten leben, die Wohngeld beziehen. Wohngeld kann als Mietzuschuss oder 

Lastenzuschuss für Personen verstanden werden, die keine anderen Leistungen beziehen. 

Angegeben sind die neuesten verfügbaren Zahlen. 

Tabelle 4: Kinder in Haushalten, die Sozialleistungen nach Regelsatz beziehen 

Zielgruppen Jahr Gesamtzahl und Anteil Quelle 

Kinder bis 18 Jahre, die in Haushalten 

leben, die Leistungen nach dem 

Sozialgesetzbuch II beziehen 

12/2020  1.848.994 (ca. 13,45 % 

der Minderjährigen) 

Statistisches 

Bundesamt, 2021b 

Kinder bis 18 Jahre, die Hilfe zum 

Lebensunterhalt nach Kapitel 3 des 

Sozialgesetzbuch XII beziehen 

2020 

 

24.130 (ca. 0,17 % der 

Minderjährigen) 

Statistisches 

Bundesamt, 2020a 

Kinder bis 18 Jahre, die in Haushalten 

leben, die Wohngeld gemäß 

Wohngeldgesetz beziehen  

2017  241.852 (ca. 1,79 % der 

Minderjährigen) 

Statistisches 

Bundesamt, 2017 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zum besseren Verständnis der Situation dieser Kinder ist es wichtig, auf bestimmte Merkmale in 

der Lebenssituation hinzuweisen, die Leistungen beziehen. Häufig korreliert der Leistungsanspruch 

mit Merkmalen wie dem Familientyp, d. h. Alleinerziehenden-Haushalte, Familien mit mindestens 

drei Kindern oder Eltern mit niedrigem Bildungsstand und/oder unzureichender oder gar keiner 

Integration in den Arbeitsmarkt. Letzteres ist ein Hauptgrund für Kinderarmut (BMAS, 2021a, 

UNICEF Deutschland, 2017). In diesem Sinne leben diese Kinder tendenziell in einer finanziell 

prekären Familiensituation.  

 

Bedürftige Kinder: Bei der Bestimmung der Armutsgefährdungsquote von Kindern ist das 

Herausstellen des Erwerbsstatus der Eltern von zentraler Bedeutung.8 Daten aus dem 6. Armuts- 

und Reichtumsbericht 2021 (BMAS, 2021a) zeigen, dass die Armutsgefährdung von Kindern vom 

Erwerbsstatus der Eltern abhängig ist, beispielsweise ist die Armutsgefährdungsquote tendenziell 

am höchsten in Haushalten ohne Erwerbstätigkeit. 

Tabelle 5: Erwerbstätigkeit der Eltern: Armutsgefährdungsindikator  

Erwerbstätigkeit der 

Eltern 

Kinder, die in Haushalten 

leben, in denen kein 

Elternteil erwerbstätig ist 

Kinder, die in Haushalten 

leben, in denen ein 

Elternteil voll 

erwerbstätig ist 

Kinder, die in Haushalten 

leben, in denen beide 

Elternteile erwerbstätig 

sind, dabei mindestens 

ein Elternteil in Vollzeit 

Armutsgefährdungsquote 68,5 % armutsgefährdet 16,7 % armutsgefährdet 4,1 % armutsgefährdet 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf dem 6. Armuts- und Reichtumsbericht 2021 (BMAS, 2021a).  

 
7 Zahlen zu Kindern in Haushalten mit Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kapitel 4 des Sozialgesetzbuch XII 

wurden nicht gefunden. 

8 Die Definition im 6. Armuts- und Reichtumsbericht 2021 entspricht der zuvor genannten Eurostat-Definition. Der Bericht betont, dass 

die Daten gemäß EU-SILC (BMAS, 2021a) gemeldet wurden. 
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Darüber hinaus ist die Armutsgefährdungsquote bei Kindern mit Migrationshintergrund deutlich 

höher als bei Kindern ohne Migrationshintergrund. Die Armutsgefährdungsquote steigt sogar bei 

einer eigenen Migrationserfahrung (BMAS, 2021a).  

 

Vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge zeigt die folgende Übersicht die Anzahl der Kinder, 

die mit diesen Merkmalen identifiziert wurden, sowie der gemäß der Europäischen Kindergarantie 

bedürftigen Kinder. Wo immer möglich, wurden vom Statistischen Bundesamt oder anderen 

offiziellen Quellen die aktuellsten Daten bezogen. Dennoch gibt es Abweichungen bezüglich des 

Datums der aktuellsten verfügbaren Zahlen. Die Anteile wurden nach der entsprechenden 

Gesamtzahl der Familien/Kinder im jeweiligen Jahr (grau hinterlegt) berechnet. Überschneidungen 

sind dennoch möglich.  

Tabelle 6: Überblick Demografie von Kindern, die wahrscheinlicher bedürftig sind 

Zielgruppen Jahr Gesamtzahl und Anteil Quelle 

Familien mit Kindern (0-18 Jahre) 2020  8.249.000  

(70 % aller Familien)  

 

Statistisches 

Bundesamt, 2021c 

Familien mit 3 oder mehr Kindern 2020  

 

967.000  

(11,7 % der Familien mit 

Kindern) 

Statistisches 

Bundesamt, 2021c 

Familien mit Kindern mit 

Migrationshintergrund9 

2018  2.820.000  

(35 % der Familien mit Kindern)  

 

Statistisches 

Bundesamt, 2019a 

Alleinerziehenden-Haushalte mit 

Kindern (0-18 Jahre) 

2020  

 

1.429.000  

(17,3 % der Familien mit 

Kindern) 

Statistisches 

Bundesamt, 2021c 

1 Kind  948.000  

2 Kinder  389.000  

3 oder mehr Kinder  92.000  

Alleinerziehende mit niedrigem 

Bildungsstand10 

2017  

 

23 % der alleinerziehenden 

Mütter (ca. 303.600) und 15 % 

der alleinerziehenden Väter (ca. 

27.000) 

Statistisches 

Bundesamt, 2018 

Kinder (0-18 Jahre) 2020  13.743.944 (16,5 % der 

Bevölkerung) 

Statistisches 

Bundesamt, 2021c 

Kinder mit Migrationshintergrund 2018  

 

5.100.000  

(ca. 37,5 % der Kinder) 

BMFSFJ, 2020a; 

Statistisches 

Bundesamt, 2021c 

Kinder, die begonnen haben, in 

Einrichtungen und anderen Formen 

des betreuten Wohnens zu leben (§ 

34 SGB VIII) 

2019  

 

37.671   

(ca. 0,27 % der Kinder) 

Statistisches 

Bundesamt, 2020b; 

2021d 

Kinder, die begonnen haben, in 

formeller familiärer Betreuung zu 

leben (§ 33 SGB VIII)  

2019  

 

14.256  

(ca. 0,1 % der Kinder) 

Statistisches 

Bundesamt, 2020b; 

2021d 

Kinder, die bis 31. Dezember 2019 in 

Einrichtungen und anderen Formen 

des betreuten Wohnens gelebt haben 

(§ 34 SGB VIII) 

2019  

 

66.692  

(ca. 0,48 % der Kinder) 

Statistisches 

Bundesamt, 2020b; 

2021d 

Kinder, die bis 31. Dezember 2019 in 

formeller familiärer Betreuung gelebt 

haben (§ 33 SGB VIII) 

2019 

 

69.716  

(ca. 0,51 % der Kinder) 

Statistisches 

Bundesamt, 2020b; 

2021d 

 
9 Gemäß Statistischem Bundesamt hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht von 

Geburt an die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt (Statistisches Bundesamt, 2021d). 

10 Bildungsstand definiert nach der Internationalen Standardklassifikation des Bildungswesens (ISCED) 2011 (UNESCO, 2012). ISCED 

2011 teilt Personen in drei Kategorien ein. Hoch: Universitätsabschluss oder Master-, Techniker- oder Fachhochschulabschluss. Mittel: 

Berufsabschluss und/oder Abitur oder Fachhochschulreife (Zugangsberechtigung für Fachhochschulen); Niedrig: Hauptschulabschluss, 

Realschulabschluss, ohne Berufsabschluss oder ohne Schulabschluss. 2017 waren ca. 1,5 Millionen Haushalte Alleinerziehenden-

Haushalte. Mütter: Mittel 58 Prozent (ca. 765.600) und Hoch 19 Prozent (ca. 250.800). Väter: Mittel 57 Prozent (ca. 102.600) und Hoch 

28 Prozent (ca. 50.400). 



 

16 

Durchführung einer Synthese: Bestandsaufnahme 

 

 

 

 

 

Zielgruppen Jahr Gesamtzahl und Anteil Quelle 

Kinder mit schweren Behinderungen 

(0-18 Jahre)  

2019 

 

194.213  

(ca. 1,4 % der Kinder) 

Statistisches 

Bundesamt, 2020c; 

2021d 

Asylbewerber (unter 18 Jahren) 01-21-07-

21  

39.015 BAMF 2021 

Asylbewerber, begleitete Kinder 2015 bis 

2019  

74.054 UNICEF 2020 

Asylbewerber, unbegleitete Kinder 2015 bis 

2019  

563.732 UNICEF 2020 

Kinder, denen Asyl gewährt wurde11 2015 bis 

2019  

401.805 UNICEF 2020 

Kinder unter 18 Jahren, die 

Regelleistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) beziehen 

2019  124.511 Statistisches 

Bundesamt, 2020d 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Darüber hinaus ist es besonders wichtig, diejenigen Zielgruppen nicht aus dem Blick zu verlieren, 

für die keine Zahlen verfügbar sind. Beispielsweise könnten etwa 40.000 Kinder und junge 

Erwachsene (bis 28 Jahre) obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht sein (Off Road Kids, 2021). 

Eine andere Studie des Deutschen Jugendinstituts (Deutsches Jugendinstitut, 2017) liefert ähnliche 

Schätzungen. Entsprechend diesen Schätzungen lebten 2017 37.000 Kinder und junge Erwachsene 

(bis 27 Jahre) auf der Straße. Davon waren etwa 6.512 jünger als 18 Jahre (ebd.). Off Road Kids 

und das Deutsche Jugendinstitut erfassen sowohl Personen, die ohne Mietvertrag oder ohne 

eigenen Wohnraum, also vorübergehend bei Bekannten oder in Notunterkünften untergebracht 

sind, als auch Personen, die (temporär oder langfristig) im öffentlichen Raum leben (Deutsches 

Jugendinstitut, 2017; Off Road Kids, 2021). Darüber hinaus haben Roma- und Sinti-Kinder aus 

mehreren Gründen ein höheres Risiko, in Armut und soziale Ausgrenzung zu geraten, z. B. 

Diskriminierung, prekäre Lebenssituation, Sprach- und Arbeitsmarktbarrieren. Es gibt keine 

offiziellen Zahlen zur Anzahl der Roma- und Sinti-Kinder in Deutschland. Nach Angaben des 

Zentralrats Deutscher Sinti und Roma leben in Deutschland ca. 60.000 deutsche Sinti und 10.000 

deutsche Roma (Mediendienst Integration, 2021). 

 

Am stärksten gefährdete Kinder: Kinder mit Beeinträchtigungen und Flüchtlingskinder können 

als am stärksten gefährdet betrachtet werden. Auf die Bedürfnisse dieser Kinder wird in 

Deutschland mit spezifischen gesetzlichen Bestimmungen und entsprechenden Leistungen 

eingegangen.  

Abbildung 6: Rechtsvorschriften: Kinder mit Beeinträchtigungen und Flüchtlingskinder 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Rechtlicher Rahmen für Kinder mit Beeinträchtigung: Ob Kinder Anspruch auf Leistungen für Kinder 

mit Beeinträchtigung haben, hängt davon ab, ob ihre Beeinträchtigung offiziell als Behinderung 

anerkannt wird (§ 2 Abs. 1 SGB IX). Wenn das der Fall ist, haben sie Anspruch auf besondere 

Gesundheitsleistungen (SGB IX), wie zum Beispiel Früherkennungs- und Rehabilitationsleistungen. 

Familien mit Kindern mit Behinderung können zusätzliche Familienleistungen und 

Steuererleichterungen beantragen, z. B. Behinderten- und Pflege-Pauschbetrag oder eine 

Ermäßigung der Kfz-Steuer. Diese Sonderregelungen können beispielsweise im 

Einkommensteuergesetz verankert sein (§ 33b Abs. 1-3 EStG). Nach dem Sozialgesetzbuch VIII 

 
11 Flüchtlingsstatus: 61 Prozent; Subsidiärer Status: 28 Prozent; Humanitärer Status: 11 Prozent (UNICEF, 2020). 

Asylrecht ergänzend zu Art. 16a des 
Grundgesetzes (GG); 

Asylbewerberleistungsgesetz; 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 

Bundesteilhabegesetz (BTHG), Änderungen an 
den Regelungen und Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuches IX, im Zuge der UN-

Behindertenrechtskonvention

FlüchtlingskinderKinder mit Beeinträchtigungen
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und IX haben Kinder mit mindestens einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder einem 

Risiko einer geistigen Behinderung Anspruch auf Eingliederungshilfen, die vom Vorschulalter über 

Leistungen der Frühförderung bis hin zum Besuch integrativer KiTas und Schulen reichen.12 Die 

Eingliederungshilfe bedeutet in der Regel, dass zusätzliches Fachpersonal eingesetzt wird, um 

Kinder mit Behinderungen in KiTas oder Schulen zu unterstützen. In Schulen gehören dazu z. B. 

Schulbegleitung oder Lese-, Lern- und Kommunikationshilfen.13 Das Recht auf Besuch von 

Regelschulen ist mittlerweile in allen Ländergesetzen verankert (BMAS, 2019). Darüber hinaus gibt 

es spezialisierte Einrichtungen. Die Frage, ob ein Kind sonderpädagogischen Förderbedarf an einer 

Regelschule erhalten oder an einer Fachschule unterrichtet werden soll, variiert je nach Wohnort 

des Kindes und wird oft in einem komplexen Zusammenspiel zwischen Eltern, Lehrern und 

Schulträgern entschieden (Teilhabebericht; BMAS 2021b). Ein weiterer sonderpädagogischer 

Förderbedarf wird durch Begutachtung festgestellt und ist unabhängig von der offiziellen 

Anerkennung einer Behinderung durch die zuständigen Behörden. Zudem liegt der Fokus nicht auf 

der Ermittlung der individuellen Einschränkungen, sondern darauf, behinderungsspezifische 

Förderbedarfe aus einem oder mehreren Entwicklungsbereichen mit Bildungs- und erzieherischen 

Aufgaben zu verknüpfen und geeignete Maßnahmen zur Förderung der Kindesentwicklung zu 

identifizieren. 

Tabelle 7: Kinder mit Behinderungen, die Unterstützungsleistungen erhalten 

Kinder mit 
Behinderungen, 
die 
Unterstützung 
erhalten 

Kinder, die sonderpädagogische 
Förderung erhalten  

Kinder, die Eingliederungshilfe in 
Regelschulen erhalten 

Jahr: Nummer 2019.2020: 557.100  2019.2020: 243.000 

Quelle Statistisches Bundesamt, 2021d Statistisches Bundesamt, 2021d 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Darüber hinaus erhielten 2018 rund 80.205 Kinder Eingliederungshilfe in die KiTa (Teilhabebericht; 

BMAS, 2021b). 

 

Rechtlicher Rahmen für Flüchtlingskinder: Die Ansprüche von Flüchtlingskindern sind abhängig von 

ihrem Asylstatus oder dem ihrer Eltern. Darüber hinaus gelten für unbegleitete Kinder die 

Regelungen des Sozialgesetzbuch VIII, einschließlich der Gesundheitsversorgung (§ 40 SGB VIII). 

Bedürftige Asylsuchende erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) je nach 

Aufenthaltsdauer Unterstützung zum Lebensunterhalt: Während der ersten 18 Monate des 

Aufenthalts erhalten die Anspruchsberechtigten die sogenannte Grundleistung (§ 3 oder 3a 

AsylbLG). Diese unterliegen besonderen Regelungen, sind niedriger als die 

Sozialhilferegelleistungen und können sogar vollständig in Form von Sachleistungen gewährt 

werden. Nach einem Aufenthalt von mehr als 18 Monaten werden die sogenannten analogen 

Leistungen gewährt (§ 2 AsylbLG). Diese entsprechen in Form und Höhe weitgehend der Sozialhilfe 

nach dem Sozialgesetzbuch XII. Die Gesundheitsversorgung beschränkt sich in den ersten 15 

Monaten des Aufenthalts im Wesentlichen auf die Behandlung akuter Erkrankungen und 

Schmerzzustände (§ 4 AsylbLG). Im Einzelfall können jedoch zusätzliche Leistungen gewährt 

werden, wenn dies zum Schutz der Gesundheit erforderlich ist. Besonders gefährdete Personen wie 

Schwangere, Kinder, Traumatisierte oder Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf 

notwendige medizinische Versorgung. Ab dem 16. Monat des Aufenthalts haben sie Zugang zu 

Regelleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Mit der Zuerkennung eines Schutzstatus 

oder der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis werden Flüchtlinge in der Regel in das Sozialsystem 

nach Sozialgesetzbuch II überführt. Dies gilt, wenn sie entweder selbst erwerbsfähig sind oder 

nicht erwerbsfähig sind, aber mit anspruchsberechtigten erwerbsfähigen Personen in einer 

 
12 Ein charakteristisches Merkmal der Frühförderung ist die Kombination von medizinischen Leistungen zur Früherkennung und 

Frühbehandlung mit heilpädagogischen Leistungen als sogenannte Komplexleistung. Gemeinsame Leistungsträger sind die Träger der 

Eingliederungshilfe, die Träger der Jugendhilfe und die Krankenkassen. Die Umsetzung des komplexen Frühförderungsdienstes ist in den 

Bundesländern und Kommunen sehr unterschiedlich (Teilhabebericht; BMAS 2021b). 

13 Die Eingliederungshilfe in Schulen umfasst Schulbegleitung, Lesehelfer, Lernhelfer und Kommunikationshelfer. Die 

Eingliederungshilfe wird auch für die Berufsausbildung gewährt. 
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Bedarfsgemeinschaft zusammenleben. Sie haben den gleichen Anspruch auf medizinische 

Leistungen, Kindergeld, Erziehungsgeld, Eingliederungsbeihilfe, Sprachförderung und gesetzliche 

Krankenversicherung wie alle anderen Pflichtversicherten. Das Jobcenter (SGB II) ist für die 

Zahlung der Leistungen und die Durchführung von Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt 

zuständig. 

 

Flüchtlingskinder von 0-6 Jahren haben den gleichen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer 

Kindertageseinrichtung (§ 24 SGB VIII).14 Kinder im Schulalter in Erstaufnahmeeinrichtungen oder 

ohne Papiere sind je nach Wohnort mit komplexen Regelungen konfrontiert. Die Schulpflicht und 

das Recht auf Schulbesuch sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt.15 Die Fristen für 

die Schulpflicht nach Anerkennung betragen drei bzw. sechs Monate oder sind an eine Zuteilung 

zu einer Kommune geknüpft. Bis dahin kann ein Recht auf Schulbesuch bestehen, das heißt, dass 

Kinder die Schule besuchen können, aber nicht dazu verpflichtet sind (weitere Informationen siehe: 

Deutsches Institut für Menschenrechte, 2019 oder UNHCR und UNICEF, 2021). Das 

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (Asylpaket I) hat die Aufenthaltsdauer in 

Erstaufnahmeeinrichtungen verlängert: Asylsuchende und Menschen aus sogenannten sicheren 

Herkunftsländern bleiben nun bis zu sechs Monate bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens dort. In 

einigen Fällen werden Flüchtlingskinder keiner Kommune mehr zugeteilt und haben somit in 

Bundesländern mit entsprechenden Regelungen kein Recht auf Schulbesuch. Flüchtlingskinder, die 

eingeschult werden, zeigen oft unterbrochene Bildungsbiografien aufgrund von Flucht und einem 

verspäteten Eintritt in die Regelschule. Daher benötigen sie eventuell besondere Unterstützung. 

Viele Bundesländer bieten diverse Maßnahmen an, z. B. Vorbereitungs- oder Willkommensklassen 

(Deutsches Kinderhilfswerk, 2018). 
 

 Ansätze zur Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder 

Eine politische Hauptstrategie in Deutschland besteht darin, die Erwerbstätigkeit der Eltern durch 

Beschäftigungspolitik einerseits und Familienpolitik andererseits zu unterstützen und dabei zu 

helfen, Betreuungs- und Erwerbspflichten zu vereinbaren (Familienpolitik). Gleiches gilt für die 

Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Integration in den und Teilhabe 

am Arbeitsmarkt – eine weitere zentrale Strategie zur Vermeidung von Benachteiligung und Armut. 

Diese Maßnahmen sind grundsätzlich für alle Kernbereiche und alle Zielgruppen relevant.  

Abbildung 7: Hauptstrategie: Erwerbsbeteiligung der Eltern  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Auf Bundesebene spielen daher das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) eine wichtige Rolle, indem 

sie ihre Gesetzgebungskompetenzen nutzen, regulieren und relevante Sozialdienste und 

Sozialleistungen anbieten, zusätzliche Finanzmittel für Investitionen auf Landes- und kommunaler 

Ebene bereitstellen und thematische Bundesprogramme und Pilotprojekte finanzieren. Dazu 

 
14 Die Aufteilung erfolgt wie bei deutschen Kindern: Die Kommunen sind verpflichtet, KiTa-Plätze für Kinder zwischen einem und sechs 

Jahren bereitzustellen. Dabei sind sie an die gesetzlichen Vorgaben des Bundes und des jeweiligen Landes gebunden. 

15 In den meisten Bundesländern sind Flüchtlingskinder in Erstaufnahmeeinrichtungen aufgrund von Fristregelungen von der Schulpflicht 

ausgeschlossen. Nur in Berlin, Hamburg, dem Saarland und Schleswig-Holstein gilt sofort die Schulpflicht für Flüchtlingskinder. 

FamilienpolitikBeschäftigungspolitik

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS)

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- und 
Jugendhilfe (inklusive Früher Hilfen)

Sozialgesetzbuch II: Grundsicherung für 
Arbeitssuchende und Sozialgesetzbuch III: 

Arbeitsförderung

Erwerbsbeteiligung
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gehören Programme und Projekte, die aus den EU-Strukturfonds, insbesondere dem Europäischen 

Sozialfonds (ESF), kofinanziert werden, um Maßnahmen zur Unterstützung von Familien und ihren 

Kindern zu ergänzen, die am stärksten von sozialer Ausgrenzung oder Armut bedroht sind (BMAS, 

2020a).  

 

Zu den Aufgaben des BMFSFJ gehören auch Angebote und Programme der Familienbildung, der 

Familienerholung und der Familienbildungsberatung (§ 16 SGB VIII) sowie der Frühförderung, um 

Familien, Eltern und Kinder so früh wie möglich zu unterstützen. Die im Sozialgesetzbuch VIII 

verankerten Angebote der Frühförderung stehen Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit 

Kindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr zur Verfügung. Diese dienen einerseits der 

Stärkung der Beziehung der Eltern zueinander sowie der Erziehungskompetenz. Andererseits 

bieten sie Eltern Unterstützung, Beratung und Orientierung. Das Gesamtziel ist, jedem Kind eine 

Entwicklung in einem gesunden und gewaltfreien Umfeld zu ermöglichen. Bei diesen 

Frühförderungsleistungen greifen verschiedene Systeme ineinander, insbesondere die Kinder- und 

Jugendhilfe, das Gesundheitswesen, die Frühförderung und die Schwangerschaftsberatung. 

Fachkräfte aus diesen Bereichen arbeiten eng zusammen, um Eltern bei der Betreuung und 

Förderung ihrer Kinder zu unterstützen. Die Koordination erfolgt in lokalen Netzwerken. Zwischen 

2012 und 2017 hat die Bundesinitiative Frühförderung den Aufbau von Frühförderungsangeboten 

unterstützt. Die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse haben 2018 zur Gründung der 

Bundesstiftung Frühförderung geführt (NZFH, 2021). Aktuell zielt das ESF-Bundesprogramm 

„Elternchance II - Familien früh für Bildung gewinnen“ des BMFSFJ darauf ab, Fachkräfte aus dem 

Bereich der Familienbildung und aus FBBE-Einrichtungen in die Lage zu versetzen, mit Eltern 

zusammenzuarbeiten und Familien zum Entwicklungs- und Lernweg ihrer Kinder, zu 

Bildungsmöglichkeiten im Alltag und zu Bildungsübergängen zu beraten. Dafür wird den 

Fachkräften eine modulare Berufsausbildung zum Elternbegleiter mit akkreditiertem Zertifikat 

angeboten. Bis Herbst 2020 wurden rund 13.000 Familienpädagogen und Erzieher von 

Kindertageseinrichtungen als Elternbegleiter qualifiziert (ESF, 2021a).  

Tabelle 8: Relevante aktuelle Beschäftigungs- und Familienpolitik auf Bundesebene 

 BMAS BMFSFJ 

Gesetzliche 

Regelungen 

> Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderungen – Bundesteilhabegesetz, 

sukzessives Inkrafttreten seit 1. Januar 

2017, zur Änderung des 

Sozialgesetzbuches IX (Rehabilitation 

und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen) 

> Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – in 

Kraft seit 10. Juni 2021 zur Förderung 

der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VII), 

unter anderem mit dem Schwerpunkt 

Kinder- und Jugendschutz 

> Bildungs- und Teilhabepaket – in Kraft 

seit 1. Januar 2011, Rechtsanspruch auf 

Bildungs- und Teilhabeleistungen nach 

Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch 

XII und Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG), Kinderzuschlag 

(Bundeskindergeldgesetz), Wohngeld 

(WoGG) 

> Starke-Familien-Gesetz – in Kraft seit 1. 

Juli 2019, gestaltet den Kinderzuschlag 

(Bundeskindergeldgesetz) neu und 

verbessert Leistungen und Leistungen 

des Bildungs- und Teilhabepakets. 

> Gesetz zur Weiterentwicklung der 

Qualität und Teilhabe in der 

Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-

Gesetz) – in Kraft seit 1. Januar 2019 

(u. a. Sicherung der 

Elternbeitragsbefreiung für Familien, die 

Sozialhilfe beziehen) 

ESF-

Bundesprogramme 

> ESF-Bundesprogramm: Akti(F) – Aktiv 

für Familien und ihre Kinder  

> Europäischer Hilfsfonds für die am 

stärksten benachteiligten Personen 

(FEAD) 

> ESF-Bundesprogramm Elternchance II – 

Familien früh für Bildung gewinnen 

Jugend > ESF-Bundesprogramm: ESF-

Bundesprogramm 

Berufseinstiegsbegleitung 

> Jugendstrategie des Bundes, die einen 

ganzheitlichen Ansatz zur 

Berücksichtigung der Interessen und 

Bedürfnisse junger Menschen darstellt, 

z. B. zu Handlungsfeldern wie Mobilität, 

Klimawandel, Diversität (weitere 

Informationen siehe BMFSFJ, 2019)  
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 BMAS BMFSFJ 

> ESF-Bundesmodellprogramm JUGEND 

STÄRKEN im Quartier 

> Jugendmigrationsdienste 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Programme und ihre Umsetzung: Zu den Maßnahmen des BMAS zur Verbesserung der Teilhabe 

der am stärksten gefährdeten Zielgruppen, darunter Familien und Eltern, zählen das ESF-

Bundesprogramm Akti(F) – Aktiv für Familien und ihre Kinder und der Europäische Hilfsfonds für 

die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD). Das ESF-Bundesprogramm Akti(F) richtet sich 

an Familien, die von sozialer Ausgrenzung oder Armut bedroht sind und hat das Ziel, Eltern bei der 

Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen. Erste Zwischenergebnisse 

zeigen, dass bis Ende 2020 rund 1.280 von Armut und Ausgrenzung bedrohte oder betroffene 

Familienmitglieder erreicht wurden (ESF, 2021b). Ziel des FEAD ist die Bereitstellung von 

Nahrungsmitteln und/oder grundlegender materieller Hilfe für die am stärksten benachteiligten 

Personen (Europäische Kommission, 2021a). Das BMAS und das BMFSFJ setzen das Programm 

gemeinsam um. Das BMAS übernimmt die Aufgaben der Verwaltungsbehörde sowie die inhaltliche 

Leitung und Überwachung des Programms. Das BMFSFJ fördert das Ziel, neu zugewanderte Eltern 

und ihre Kinder bis zum 7. Lebensjahr zu unterstützen (Institut SÖSTRA/IAW/defacto, 2020). In 

Deutschland sind die Hauptziele das Erreichen, die Beratung und die Begleitung besonders 

benachteiligter neu zugewanderter EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, einschließlich Eltern mit 

Kindern bis 7 Jahre, insbesondere solche, die nicht der Grundsicherung unterliegen. Neu 

zugewanderte Eltern und ihre Kinder werden zu lokal oder regional verfügbaren 

Unterstützungsangeboten beraten und bei Bedarf dorthin begleitet. Zwischen Dezember 2016 und 

Dezember 2019 wurden 17.635 Eltern mit Migrationshintergrund erreicht. 87 Prozent wurden an 

Migrationsberatungsstellen, Sprachkurse und elternspezifische Angebote verwiesen. Überdies 

wurden 15.632 Kinder erreicht. 86 Prozent wurden überwiegend in Kindertageseinrichtungen 

vermittelt (Institut SÖSTRA/IAW/defacto, 2020).  

 

Darüber hinaus gibt es politische Konzepte und Programme, die speziell Jugendliche und junge 

Erwachsene ansprechen. Das ESF-Bundesprogramm Berufseinstiegsförderung des BMAS zielt auf 

die erfolgreiche Integration junger Menschen in die Berufsausbildung ab und spricht eine vielfältige 

Zielgruppe an, insbesondere aber leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler mit 

Schwierigkeiten beim Erwerb des Hauptschulabschlusses und solche, die einen Schulabschluss 

einer Sonderschule anstreben, wenn eine anschließende Berufsausbildung realisierbar erscheint 

(ESF, 2021c). Berufsmentoren unterstützen junge Menschen dabei, einen Schulabschluss zu 

erlangen, die Berufsorientierung und Berufswahl zu verbessern und ein für die Dauer der 

Ausbildung stabiles Berufsausbildungsverhältnis einzugehen. Erste Zwischenergebnisse zeigen, 

dass bis 2020 etwa 136.000 junge Menschen, die Schulen der Sekundarstufe I und Sonderschulen 

besuchten, individuelle Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf erhielten (ESF, 

2021c). Ein weiteres Programm mit Fokus auf die Jugend ist das ESF-Bundesmodellprogramm 

JUGEND STÄRKEN im Quartier des BMFSFJ, das ausgewählte Modellregionen bei der Erprobung 

von Angeboten für Jugendliche in Anlehnung an § 13 des Sozialgesetzbuches VIII, das Erkenntnisse 

über den gesetzgeberischen Handlungsbedarf gewinnen soll. Das Programm legt seinen 

Schwerpunkt auf Entwicklungsgebiete des kürzlich abgeschlossenen Bundesprogramms Soziale 

Stadt und andere benachteiligte Gebiete, in denen die Situation für junge Menschen besonders 

schwierig ist. Bis 2019 wurden rund 70.000 junge Menschen unterstützt (ESF, 2021d). Derzeit ist 

geplant, das Programm in der nächsten Finanzierungsperiode ab 2020 fortzuführen, erweitert um 

einen Fokus auf obdachlose Kinder und junge Erwachsene. Darüber hinaus bieten die vom BMFSFJ 

unterstützten Jugendmigrationsdienste Maßnahmen an, die sich speziell an Kinder (oder deren 

Eltern) mit Migrationshintergrund richten, um sie in ihrem Integrationsprozess zu unterstützen und 

verschiedene Bereiche von der Ausbildung bis zum Beruf abzudecken. Sie richten sich auch an 

Institutionen und Initiativen, die in diesem Bereich tätig sind. 
 

Rechtlicher und politischer Rahmen: Aktuelle gesetzliche Regelungen zielen vor allem darauf 

ab, die sozialen Dienste und Leistungen für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten zu 

verbessern, um eine Bildungs- und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und ihnen die 

https://www.iaw.edu/files/dokumente/EHAP_Abschlussbericht_07.10.2020.pdf
https://www.esf.de/portal/DE/ESF-2014-2020/F%C3%B6rderprogramme/bmfsfj/justiq-jugend-staerken.html
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Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern 

zu entwickeln (BMAS, 2020b). 2010 kritisierte das Bundesverfassungsgericht die Berechnung von 

Regelleistungen für Empfänger des SGB II als verfassungswidrig und ordnete die Ausarbeitung 

neuer Regelungen an (Bartelheimer et al., 2016; Bundesverfassungsgericht, 2010). Das Gericht 

betonte außerdem, dass die besonderen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen berücksichtigt werden müssen. Ihr Existenzminimum muss auf ihrem Bedarf an 

persönlicher Entwicklung in unterschiedlichen Entwicklungsphasen basieren. In der Folge ist das 

Bildungs- und Teilhabepaket rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten. 2019 wurden die 

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets im Rahmen des seit dem 1. Juli 2019 gültigen Starke-

Familien-Gesetzes weiter konkretisiert. Änderungen wurden hauptsächlich durch Erhöhung und 

Verbesserung der verfügbaren Ressourcen für Eltern und eine Vereinfachung des 

Antragsverfahrens vorgenommen. Zu den Änderungen gehören eine Erhöhung des Betrags für 

persönliche Schulmaterialien von 100 Euro auf 154 Euro, eine Erhöhung der Beiträge zur 

gesellschaftlichen Teilhabe, der Wegfall der Elternbeiträge für Schulessen und Schulweg, neue 

Regelungen zum Anspruch auf Nachhilfe sowie vereinfachte Antrags- und Abrechnungsverfahren. 

Das Starke-Familien-Gesetz hat auch den Kinderzuschlag (KiZ) reformiert, der Haushalte mit 

geringem Einkommen unterstützt, die keine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen. 

Im Jahr 2020 erhielten 275.520 Familien einen Kinderzuschlag (etwa 674.503 Kinder) 

(Familienkasse Direktion, 2021). 

Abbildung 8: Gesetzliche und finanzielle Bestimmungen: Verbesserung der Regelleistungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Kinder haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe, wenn sie oder ihre Familien 

Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII 

oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, oder wenn ihre Eltern 

den Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) oder dem Wohngeldgesetz 

erhalten. Aber auch Kinder aus Haushalten, die keine der oben genannten (Sozial-) Leistungen 

beziehen, aber den spezifischen Bildungs- und Teilhabebedarf des Kindes nicht decken können, 

haben Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II oder Sozialgesetzbuch XII 

(sogenannte Bedarfsauslösung) und können Leistungen bei der Kommune oder beim Jobcenter 

(SGB II) beantragen.  

Tabelle 9: Bildungs- und Teilhabepaket: Leistungen 

 
Bildungsleistungen Leistungen für soziale und kulturelle 

Teilhabe 

Zielgruppen 

 

> Gewährt für Kinder und junge 

Erwachsene bis 25 Jahre, wenn sie sich 

nicht in Ausbildung (Berufsausbildung) 

befinden oder keine Ausbildungsbeihilfe 

beziehen 

> Im Sozialgesetzbuch II und XII, 

Wohngeld, AsylbLG 

> Gewährt für Kinder bis 18 Jahre  

> Im Sozialgesetzbuch II und XII, 

Wohngeld, AsylbLG 

Zuschuss > Tatsächliche Kosten oder Zuschuss   > 15 Euro pro Monat (Teilnahmenachweis 

erforderlich) 

Förderfähige 

Leistungen 

> Tages- oder Mehrtagesfahrten mit KiTa 

oder Schule (tatsächliche Kosten) 

> Persönliche Schulmaterialien  

2021: 103 Euro erstes Schulhalbjahr und 

51,50 Euro zweites Schulhalbjahr) 

> Schülertransport (tatsächliche Kosten) 

> Musikunterricht 

> Mitgliedschaft im Sport- oder 

Kulturverein 

> Babyschwimmen und Babymassage 

> Urlaubsaktivitäten 

> Gemeinsame Aktivitäten zur kulturellen 

Bildung 

Starke-Familien-Gesetz
(in Kraft seit 2019)

Bildungs- und Teilhabepaket 
(in Kraft seit 2011)

> Etwa 754,2 Millionen Euro in 2019 (§
28 SGB II  und § 6b 
Bundeskindergeldgesetz) Etwa 32,8 
Millionen Euro in 2019 (für AsylblG)

> Etwa 1 Milliarde Euro seit 2020 (§ 6a 
Bundeskindergeldgesetz: Kinderzuschlag)
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Bildungsleistungen Leistungen für soziale und kulturelle 

Teilhabe 

> Außerschulische Lernförderung 

(tatsächliche Kosten, wenn kein 

vergleichbares Schulangebot vorhanden 

ist) 

> Mittagessensprogramme (tatsächliche 

Kosten) 

> Museumsbesuche (im Rahmen der 

kulturellen Bildung) 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf BMAS, 2021c; 2021d. 

 

Das Starke-Familien-Gesetz hat auch das Antragsverfahren überarbeitet: Kinder oder deren Eltern, 

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen, müssen die Leistungen des Bildungs- und 

Teilhabepakets nicht mehr gesondert beim Jobcenter oder bei der Kommune beantragen. Ein 

gesonderter Antrag muss nur für zusätzliche Lernförderung gestellt werden. Allerdings wird auf 

einen gesonderten Antrag auf Lernförderung befristet bis Ende 2023 verzichtet (BMAS, 2021c). 

Der Antrag auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II dient automatisch als Antrag auf 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Außerdem können Leistungen auch als direkte 

Zahlung an die Träger, wie beispielsweise Sportvereine, oder über Gutscheine erbracht werden. 

Auch das Abrechnungsverfahren für Schulen wurde angepasst: Schulen haben jetzt die Möglichkeit, 

Leistungen für Klassenfahrten gesammelt mit dem zuständigen Träger abzurechnen. 

 

Mit der Evaluierung des Bildungs- und Teilhabepakets soll geprüft werden, ob der Wille des 

Gesetzgebers erfüllt wird und die Leistungen bei den Berechtigten ankommen (Bartelheimer et al., 

2014; 2015). Obwohl die Informationen über das Paket, die verfügbaren Leistungen und die 

Anspruchsberechtigung stetig zugenommen haben, bestehen nach wie vor Unterschiede in Bezug 

auf die Begünstigten: Menschen mit geringen Deutschkenntnissen, ohne schulpflichtige Kinder und 

Menschen mit Migrationshintergrund sind noch immer schlecht informiert. Stand 2013 hatten 84 

Prozent der Berechtigten von dem Paket gehört (2012: 74 Prozent), wobei 51 Prozent Leistungen 

beantragt hatten (Bartelheimer et al., 2014). Die Hauptgründe, keinen Antrag zu stellen, waren 

fehlende Kontaktinformationen (ein Drittel), fehlende Leistungen (24 Prozent) und die 

Unverständlichkeit des Antrags (20 Prozent) (Bartelheimer et al., 2015). Aus dem abschließenden 

Evaluierungsbericht geht hervor, dass der Kenntnisstand zu den Antragsverfahren sowie zu den 

Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen immer noch Einfluss auf die Antragsquote hat. 

Bildungsstand und Lebensstil der Eltern waren ausschlaggebend für die Auswahl der Leistungen 

zur gesellschaftlichen Teilhabe (Bartelheimer et al., 2016). 

 

 Maßnahmenpakete aufgrund der COVID-19-Pandemie  
Während ein breiter Konsens darüber zu bestehen scheint, dass die COVID-19-Pandemie bereits 

vorhandene Chancenungleichgewichte verstärkt und damit die politische und öffentliche Debatte 

um die Lebenssituation von Kindern und jungen Erwachsenen bewusst macht und beeinflusst, wird 

die Frage, ob die aktuelle Situation Langzeitwirkungen hat oder die getroffenen Maßnahmen 

angemessen und ausreichend sind, unterschiedlich beantwortet.  

 

Einerseits haben Kinder aus Migrantenfamilien und Kinder von Alleinerziehenden trotz vieler 

Bemühungen von Politik und Zivilgesellschaft messbar schlechtere Startchancen (UNICEF 

Deutschland, 2021). Die Armutsgefährdungsquote ist zwar gesunken, bleibt aber, insbesondere für 

die 2,2 Millionen Kinder von Alleinerziehenden und für viele Kinder mit Migrationshintergrund, 

relativ hoch. Trotz einiger Fortschritte bei der Reduzierung der Kinderarmut in den letzten Jahren 

wird die COVID-19-Pandemie die Situation voraussichtlich verschlechtern und bestehende 

Probleme beim Zugang zu Leistungen für einige Gruppen von Kindern verschärfen (Bertelsmann 

Stiftung, 2020b). Eltern in prekären Situationen arbeiten häufig in Teilzeit und sind 

überproportional von Arbeitsplatz- und Einkommensverlusten durch die Pandemie betroffen 

(Statistisches Bundesamt, 2021e). Heimunterricht ist bei Kindern unterschiedlich effektiv, da für 

den Lernerfolg die häuslichen Ressourcen und die Hilfe der Eltern bei den Schulaufgaben von großer 

Bedeutung sind. Diese Faktoren stehen jedoch nicht allen Kindern gleichermaßen zur Verfügung: 

Einigen Kindern mit einem niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund fehlen beispielsweise die 

notwendige Ausstattung oder der Raum, um zu Hause zu lernen (Europäische Kommission, 2020). 

Weitere Veröffentlichungen weisen darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie das Risiko der 
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Kinderarmut in den letzten Monaten erhöht hat (Eurochild, 2020; Caritas NRW, 2020; SOS-

Kinderdorf, 2020, UNICEF, 2021a, Holz/Richter-Kornweitz, 2020). Ein Schwerpunkt waren die 

Bildungsmöglichkeiten, insbesondere die Auswirkungen der COVID-19-bedingten 

Schulschließungen im Frühjahr 2020, auf die schulischen Leistungen. Ergebnisse einer ersten 

systematischen Überprüfung internationaler evidenzbasierter Studien zu allgemeinen und 

differenzierten Auswirkungen der COVID-19-bedingten Schulschließungen im Frühjahr 2020 auf 

die schulischen Leistungen in K–12 zeigen eine deutlich negative Auswirkung von 

Schulschließungen auf die schulischen Leistungen speziell bei jüngeren und Schülerinnen und 

Schülern aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status (Hammerstein et al., 2021). Im 

Gegensatz dazu gibt es Veröffentlichungen, die darauf hindeuten, dass COVID-19 möglicherweise 

keine signifikant negativen Auswirkungen auf die Einkommensungleichheit in Deutschland hat, und 

damit das Einkommen der Eltern als wesentlicher Einflussfaktor auf die Lebenssituation und 

Chancen von Kindern im Allgemeinen und bedürftigen Kindern im Besonderen mindestens stabil 

bleibt (Ifo Institut, 2020). Eine Simulation der Ergebnisse legt nahe, dass die 

Einkommensungleichheit tendenziell sogar abnimmt. Im Jahr 2020 sind die 

Einkommensveränderungen aufgrund von COVID-19 so gering, dass die Einkommensungleichheit 

nahezu unverändert bleibt. Für die Gruppe mit niedrigem Einkommen gab es sogar 

Einkommenszuwächse, vor allem aufgrund des Kinderbonus, der Teil des Dritten Corona-

Steuerhilfegesetzes war und darauf abzielte, Familien finanziell zu unterstützen, da sie aufgrund 

der Corona-Krise besonderen Belastungen ausgesetzt waren. Für alle Kindergeld-

anspruchsberechtigten Familien betrug der Kinderbonus 300 Euro im Jahr 2020 und 150 Euro im 

Jahr 2021.  

 

Politik- und Gesetzesrahmen: Bezüglich der ergriffenen Maßnahmen kritisieren Experten, dass 

bei der Einsetzung dieser Maßnahmen die Perspektive der Kinder vernachlässigt wurde, ganz zu 

schweigen von den Folgen der Pandemie auf ihre Lebensbedingungen und letztlich die Risiken für 

Kinderarmut. Einige Schlussfolgerungen legen sogar nahe, dass Maßnahmenpakete zur 

Infektionsprävention unverhältnismäßig zum Nachteil der Kinder durchgeführt wurden 

(Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V., 2021). Andere weisen darauf hin, dass das 

soziale, physische und psychische Wohlergehen von Kindern, insbesondere von Schulkindern, ein 

zunehmendes Diskussionsthema geworden ist, das in den Medien sehr präsent ist und folglich von 

Bund und Ländern berücksichtigt wird (SWR Wissen, 2021). In der Tat wurden seit Beginn der 

Pandemie Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern ergriffen: zum Beispiel die Ausweitung  

telefonischer Beratungsdienste („Nummer gegen Kummer“) oder ein vom BMFSFJ finanziertes und 

während COVID-19 ausgebautes Unterstützungsangebot (BMFSFJ, 2021a). Um der steigenden 

Nachfrage schnell gerecht zu werden, hat die „Nummer gegen Kummer“ ihre Beratungszeiten am 

Telefon und online kurzfristig erweitert. Das BMFSFJ (2021b) stellte im Jahr 2020 zusätzlich 

225.000 Euro zur Verfügung, im Jahr 2020 insgesamt 656.000 Euro. 

 

Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene: Nationale Maßnahmen zielen auf die Stärkung 

bestehender sozialer Infrastrukturen und Leistungen ab. Sie lassen sich unterteilen in 

Einzelmaßnahmen, die vor allem zusätzliche Mittel auf bestehende Sozialleistungen verteilen, und 

Maßnahmen mit längerer Laufzeit, vor allem das Nationale Aktionsprogramm „Aufholen nach 

Corona“ für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus gibt es in jedem Bundesland Einzelmaßnahmen 

auf Landesebene, wie beispielsweise Ferienprogramme und außerschulische Bildungsangebote in 

Nordrhein-Westfalen (NRW), wo das Ministerium für Schule und Bildung außerschulische 

Bildungsprogramme zur Bewältigung der Folgen der Pandemie finanziert hat (Landesportal 

Nordrhein-Westfalen, 2021). Zur Bekämpfung der Nachwirkungen setzt die Landesregierung von 

NRW ein zentrales Förderangebot in Höhe von 36 Millionen Euro fort, mit dem Ziel Kindern aller 

Schularten und Schuljahre Chancen zu ermöglichen. Im Jahr 2020 betrug die Förderung 75 

Millionen Euro. Ein weiteres Beispiel im Bereich der FBBE ist der Erlass der Elternbeiträge in KiTas 

oder Kindernotbetreuungseinrichtungen, ein besonderer Anspruch für belastete Familien, um 

Kinder in prekären Familiensituationen zu unterstützen.  

 

Die Einzelmaßnahmen und auch einmalige Maßnahmen setzten früh zu Beginn der COVID-19-

Pandemie ein, um bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern und Familien zu helfen, die sozialen und 

wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie abzufedern. Die Bundesregierung unterstützt 
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benachteiligte Kinder als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie durch das Sozialschutzpaket I-III, 

indem der Zugang zur Grundsicherung (Sozialschutzpaket I) erleichtert und durch die Erweiterung 

des Bildungs- und Teilhabepakets um die Sozialschutzpakete II und III dafür gesorgt wird, dass 

Schülerinnen und Schüler und Kinder in KiTas trotz pandemiebedingter Schließungen ein 

Mittagessen erhalten (BMAS, 2021d). Weitere Maßnahmenpakete (Entlastungsbetrag für 

Alleinerziehende, Kinderbonus; Notfall-Kinderzuschlag) richten sich an Eltern und verteilen einen 

finanziellen Zuschuss für die Anschaffung digitaler Geräte zur Einrichtung eines pandemiebedingten 

Heimunterrichts. 
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Tabelle 10: COVID-19-bezogene Maßnahmen auf Bundesebene 

Art und Höhe des Maßnahmenpakets  Zeitplan / 
Finanzielle 
Ressourcen  

Beschreibung der Maßnahme Zielgruppe 

Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche 
 
Bundesprogramm  
Kinderfreizeitbonus und Lernförderung: geregelt 
durch Bundesgesetz 
BMBF, BMFSFJ, BMAS 

Zeitplan Beschluss 
vom 27. Mai 2021, 
Beginn der Umsetzung 
am 15. Juli 2021; 
Finanzielle 
Ressourcen: 2 
Milliarden Euro.) 

Die Bundesregierung investiert 2 Milliarden Euro, um Kinder und Jugendliche auf 
dem Weg zurück in eine unbeschwerte Erziehung zu begleiten und die 
Lernrückstände aufzuholen. Die Investition besteht aus einem Aufholprogramm 
für pandemiebedingte Lernrückstände und einem umfassenden Maßnahmenpaket 
zur Förderung der sozialen Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen. Die 4 Säulen des Programms sind: Reduzierung von Lernrückständen 
(1 Mrd. EUR); Maßnahmen zur Förderung der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung (Sprach-KiTas und Bundesstiftung Frühe Hilfen) (150 Mio. EUR); 
Unterstützung von Ferienlagern und außerschulischen Aktivitäten (530 Mio. EUR); 
Begleitung und Stärkung von Kindern und Jugendlichen im Alltag und in der Schule 
(320 Mio. EUR). 
- Kinderfreizeitbonus: Der Kinderfreizeitbonus von 100 Euro pro Kind steht 

minderjährigen Kindern aus bedürftigen Familien und Familien mit geringem 
Einkommen zur Verfügung, die Stand August 2021 Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II und XII, AsylbLG, Bundesversorgungsgesetz (BVG) sowie 
Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Er kann individuell für Urlaub, Sport 
und Freizeit genutzt werden. 

- Lernförderung über BuT ohne gesonderten Antrag (kein gesonderter Antrag 
auf Lernförderung im Bildungs- und Teilhabepaket): Die Lernförderung für 
Kinder und Jugendliche aus dem Bildungs- und Teilhabepaket soll besser 
zugänglich gemacht werden. Der gesonderte Antrag auf Lernförderung 
entfällt ab sofort bis Ende 2023. 

Kinder aus Familien in 
belastenden 
Lebenssituationen und mit 
geringem Einkommen 
 
2020** 13,74 Millionen 
Kinder (0-18 Jahre) 
(Statistisches Bundesamt, 
2021b) 
 
 

Mehrbedarf für unabweisbare digitale 
Endgeräte zur Teilnahme am 
pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht 
 
Bundesprogramm zur Ergänzung der 
Sozialleistungen (Sozialgesetzbuch II und XII) 
BMAS, Abteilung II 

Zeitplan Februar 2021, 
rückwirkend ab 1. 
Januar 2021; 
Finanzielle 
Ressourcen: N/Z 

Sofortausstattungsprogramm des Bundes für sozial benachteiligte Kinder: Sofern 
die betreffenden Schülerinnen und Schüler nicht von ihren jeweiligen Schulen mit 
digitalen Endgeräten ausgestattet werden, besteht ein einmaliger Sonderbedarf, 
der über den Regelbedarf des Sozialgesetzbuch II hinausgeht (Zuschuss 350 
Euro). Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler bis 
25 Jahre, die eine allgemeine oder Berufsschule besuchen und Unterstützung nach 
dem Sozialgesetzbuch II benötigen. Entscheidend ist die Teilnahme am Distanz-
Schulunterricht aufgrund der Pandemie. Das Jobcenter prüft im Auftrag der 
Bundesagentur für Arbeit, ob ein Anspruch besteht, und leistet die Zahlungen an 
die Familien. 

Kinder in prekären 
Familiensituationen und 
ihre Eltern; Bezug von 
Leistungen nach 
Sozialgesetzbuch II 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
 
Bundesgesetz 

Zeitplan 21. Dezember 
2020, über 2021 
hinaus fortgeführt; 
Finanzielle 
Ressourcen: N/Z 

Um gezielte Förderung für Alleinerziehende bieten zu können, wurde der 
Einkommensteuerfreibetrag zunächst für die Jahre 2020 und 2021 von 1.908 Euro 
auf 4.008 Euro erhöht. Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wird dies verstetigt und 
gilt nun auch über 2021 hinaus. Der Entlastungsbetrag ist ein zusätzlicher 
Steuerfreibetrag, um den besonderen Belastungen von Alleinerziehenden – davon 
90 Prozent Frauen – Rechnung zu tragen. Um die Steuervergünstigung zu 
erhalten, müssen Alleinerziehende nicht bis zur Abgabe ihrer Steuererklärung 
warten. Sie können die Entlastung direkt bei ihrem Einkommensteuerabzug in 
Anspruch nehmen. 

Einelternfamilien  
 
(Fast eine Million 
berufstätige 
Alleinerziehende und ihre 
Kinder profitieren von der 
Entlastung) 
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Art und Höhe des Maßnahmenpakets  Zeitplan / 
Finanzielle 
Ressourcen  

Beschreibung der Maßnahme Zielgruppe 

Sonderprogramm für soziale Infrastruktur 
durch Darlehen und Zuschüsse 
 
Bundesinvestitionsprogramm 
BMFSFJ, Abteilung 5 

Zeitplan 9. Juli 2020 
(Beginn im September 
2020); Finanzielle 
Ressourcen: 1 
Milliarden Euro.) 

Paket von Investitionsmaßnahmen in die soziale Infrastruktur, insbesondere für 
gemeinnützige Organisationen, zur Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe, 
mit drei Säulen: Unterstützung durch Kredite; Überbrückungshilfen in Form von 
Zuschüssen; Strukturelle Stärkung durch ein Sonderprogramm der Kinder- und 
Jugendhilfe. 

Organisationen und 
Institutionen der Kinder- 
und Jugendhilfe 

Warmes Mittagessen trotz Schließungen – 
Sozialschutzpaket II 
 
Bundesprogramm zur Ergänzung der 
Sozialleistungen (Sozialgesetzbuch II und 
XII) 
BMAS, Abteilung II a 2 

Zeitplan 5. Januar 
2020, Verlängerung bis 
Dezember 2021 
(Sozialschutzpaket 
III); Finanzielle 
Ressourcen: N/Z 

Das Sozialschutzpaket II des BMAS soll die sozialen Folgen der Pandemie 
abmildern. Unter anderem können Kommunen ab sofort kostenloses Mittagessen 
an Kinder aus Familien, die Sozialleistungen nach Sozialgesetzbuch II und XII, 
AsylbLG, Bundesversorgungsgesetz (BVG), Kinderzuschlag oder Wohngeld 
beziehen, nach Hause liefern, oder die Kinder können es an bestimmten Orten 
abholen. Sie haben Anspruch auf eine BuT-Leistung (Bildung und Teilhabe) in 
Schulen oder KiTas. 

Kinder in prekären 
Familiensituationen und 
ihre Eltern 

Bund-Länder-Vereinbarung zur Ausleihe von 
digitalen Endgeräten 
 
Bundesprogramm (Bund-Länder) 
(Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule) 
 

Zeitplan 15. Mai 2020; 
Finanzielle 
Ressourcen: 500 
Millionen Euro und 10 
Prozent 
Selbstbeteiligung der 
Länder 

Im April 2020 wurde der DigitalPakt Schule im Rahmen eines 
Notausstattungsprogramms um 500 Millionen Euro erweitert, um Schulen dabei 
zu unterstützen, digitale Geräte an Schüler aus einkommensschwachen 
Haushalten auszuleihen. Es sollte soziale Ungleichgewichte ausgleichen, die die 
Lehrziele gefährden. 

Schulpflichtige Kinder in 
einkommensschwachen 
Haushalten 

Kinderbonus 
 
Bundesprogramm zur Ergänzung der 
Sozialleistungen (SGB II) 
BMF-Abteilung IV C8,  

Zeitplan 23. April 
2020; Finanzielle 
Ressourcen: N/Z 
 
Auszahlungen der 
Familienkasse im Jahr 
2020: ca. 46 Milliarden 
Euro für Kindergeld; 
entspricht 11 Prozent 
des Bundeshaushalts 
(Bundesagentur für 
Arbeit, 2020a) 

Der Kinderbonus 2021 beträgt 150 Euro pro Kind. Er wird für alle Kinder 
ausgezahlt, die Anspruch auf Kindergeld haben. Der Mitte Juni 2020 beschlossene 
Kinderbonus 2020 in Höhe von 300 Euro pro Kind wurde überwiegend im 
September und Oktober 2020 ausgezahlt. Der Kinderbonus wird nicht durch die 
Sozialversicherungssysteme belastet. Der bundesweite Kinderbonus wird von der 
Familienkasse ausgezahlt, sodass neben dem Erstantrag auf Kindergeld kein 
gesonderter Antrag bei der Familienkasse erforderlich ist. Alle Familien, für die das 
Kindergeld für alle Kinder bisher günstiger war als die Entlastung durch den 
Kinderfreibetrag, profitieren in vollem Umfang vom Kinderbonus. Familien mit 
höherem Einkommen profitieren eventuell nur teilweise oder gar nicht, da der 
Kinderbonus vollständig auf den Kinderzuschlag angerechnet wird und über die 
Einkommensteuer zurückgezahlt werden muss. 

Familien mit Kindern  
(alle, die Anspruch auf 
Kindergeld haben) 
 
Anspruchsberechtigt 2020: 
9.729.948 Familien; 
16.273.189 Kinder 
 
Im Ergebnis werden mehr 
als 75 Prozent der Kinder 
vollständig, knapp 25 
Prozent nur teilweise oder 
gar nicht durch den 
Kinderbonus entlastet 
(BMFSFJ, 2021b). 

Vereinfachter Zugang zum Kinderzuschlag – 
Sozialschutzpaket I 
 
Bundesgesetz 
BMFSFJ, Abteilung 212 

Zeitplan März 2020; 
Finanzielle 
Ressourcen: N/Z 

Familien, deren Einkommen durch Kurzarbeit, Arbeitslosengeld oder geringeres 
Einkommen gekürzt wurde, sollten leichteren Zugang zum Kinderzuschlag haben. 
Daher sollte sich die Prüfung des Kinderzuschlags ausnahmsweise nach dem 
Einkommen im letzten Monat vor Antragstellung richten. Dies galt für Fälle, in 
denen der Zeitraum für die Gewährung eines Kinderzuschlags zwischen April und 
September 2020 begann. Darüber hinaus wird die Vermögensanrechnung befristet 
ausgesetzt, um die Leistung unbürokratischer zu machen und die Bewältigung 
aktueller Notsituationen zu erleichtern. Diese Regelung gilt bis zum 31. Dezember 
2021. 

Familien, deren 
Einkommen durch 
Kurzarbeit, 
Arbeitslosengeld oder 
geringeres Einkommen 
plötzlich gekürzt wurde 
und die somit Anspruch 
auf den Kinderzuschlag 
hatten. 
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Das Markteinkommen eines Großteils der Bevölkerung hat sich im Krisenjahr deutlich reduziert, 

wobei Geringverdiener und Selbstständige besonders stark betroffen sind (IW Köln, 2020). Das 

Sozialversicherungssystem des Wohlfahrtsstaates hatte eine stabilisierende Wirkung, was vor 

allem dazu beigetragen hat, eine deutliche Reduzierung der verfügbaren Haushaltseinkommen zu 

vermeiden. Der Vergleich zwischen 2019 und 2020 zeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen, 

darunter die Reform des Kinderzuschlags und des Wohngeldes, einer Zunahme der sozialen 

Ungleichheit im Krisenjahr wirksam entgegengewirkt haben. Allerdings können die langfristigen 

Folgen der COVID-19-Pandemie auf die Einkommensverteilung vor und nach Steuern und 

Sozialtransfers noch nicht abgeschätzt werden. Die Auswertung der Verteilungswirkungen bis zum 

Zeitpunkt der Analyse legt jedoch nahe, dass das Sozialversicherungssystem – mit seinen 

bestehenden Elementen und dem Eingreifen der Politik – einen erheblichen Teil der 

Einkommensausfälle abfedern konnte. 

 

Das größte Programm über die finanzielle Hilfe hinaus hat im Juni 2021 begonnen: das Nationale 

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche. Es wird vom 

BMFSFJ und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit jeweils einer Milliarde 

Euro finanziert. Das Programm wird auf Landesebene umgesetzt (BMFSFJ, 2021a). Der Betrag wird 

in den Jahren 2021 und 2022 für eine Vielzahl von Zielen eingesetzt, beispielsweise Ausgleich von 

Lerndefiziten, Unterstützung von Kindern und Familien mit Kleinkindern mit Sprachförderbedarf, 

Stärkung der Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien und 

Unterstützung von Jugendlichen mit erhöhtem Bedarf in Schule und Alltag. Im Rahmen des 

Nationalen Aktionsprogramms werden insbesondere etablierte Einrichtungen, z. B. KiTas und 

nationale Programme wie Sprach-KiTas, zusätzlich gefördert. Das Aufholpaket soll bestehende 

Programme stärken und beinhaltet daher keine Finanzierung von Pilotprojekten. Es ist nicht 

geplant, das Programm in seiner Gesamtheit zu evaluieren. Eventuell werden einzelne Elemente 

bewertet und Monitoring-Daten analysiert.  Es wird jedoch empfohlen, ein Evaluierungskonzept zu 

entwickeln, welches das Verfahren zur Leistungsvergabe, die Prozessgestaltung, die Realisierung 

geplanter Leistungen (Ausgaben) und möglichst auch die Wirkungen auf Ebene der Zielgruppen 

(Ergebnisse) zu entwickeln und dies auf Länderebene konsequent umzusetzen (Friedrich-Ebert-

Stiftung, 2021).  

Abbildung 9: Nationales Aufholpaket: Vier Säulen  

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf BMBF, 2021a. 

 

Teil des Programms ist auch der Kinderfreizeitbonus in Höhe von 100 Euro pro Kind, der Kindern 

und Jugendlichen aus bedürftigen Familien und Familien mit geringem Einkommen gewährt wird, 

die Stand August 2021 Sozialleistungen (Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, AsylbLG, BVG, 

Kinderzuschlag oder Wohngeld) beziehen. Er kann individuell für Urlaub, Sport und Freizeit genutzt 

werden und wurde überwiegend im August 2021 ausgezahlt. Der Kinderfreizeitbonus ist durch 

Bundesgesetz geregelt.16 Zudem soll die Lernförderung für Kinder und Jugendliche aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket besser zugänglich gemacht werden. Daher entfällt bis zum 31. 

Dezember 2023 der gesonderte Antrag auf Aufwendungen für Lernförderung. Da davon 

ausgegangen wurde, dass einige Schülerinnen und Schüler die Lernförderung bereits in den 

Sommerferien in Anspruch nehmen möchten, trat die Regelung zum 1. Juli 2021 in Kraft.  
 

Umsetzungsbeispiel auf Landesebene - Berlin: Die Senatorin für Bildung, Jugend und 

Familie von Berlin, Sandra Scheeres, stellte in einer Pressekonferenz am 4. Juni 2021 das 

Programm „Stark trotz Corona - Aufholprogramm für Berliner Kinder und Jugendliche“ vor 

 
16 Kitafinanzhilfenänderungsgesetz (KitaFinHÄndG) vom 25. Juni 2021 (Bundesgesetzblatt, 2021). 
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(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 2021a). Das Land erhält Bundesmittel in 

Höhe von 64 Millionen Euro. 44 Millionen Euro werden verwendet, um Lernrückstände 

abzubauen. 3 Millionen Euro werden in das Programm „Jugendarbeit stärken“, 9 Millionen Euro 

in „Begleitung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in Schule und Alltag durch Soziale 

Arbeit“ investiert. Zusätzlich werden rund 8 Millionen Euro in das Programm „Förderung der 

frühkindlichen Bildung“ investiert. 

Abbildung 10: Stark trotz Corona - Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche in Berlin  

 

Quelle:  Eigene Darstellung, basierend auf Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin, 2021a. 

 

Um Lerndefizite in fachlichen und psychosozialen Kompetenzen angemessen auszugleichen, 

sieht das Programm Stark trotz Corona in Berlin ein strukturiertes und partizipatives Verfahren 

vor (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin, 2021b). Zunächst führen die 

Lehrer individuelle Lernbewertungen in den Klassen durch, um festzustellen, wo jeder Schüler 

steht, und besprechen dann in individuellen Einzelgesprächen mit Eltern und Schülern 

gemeinsam den Förderbedarf. Die Anmeldung zu den Fördermaßnahmen wird in der Regel von 

der Schule koordiniert. Alle Maßnahmen sind für Eltern und Schüler kostenlos. Die Maßnahmen 

ergänzen allgemeine Fördermaßnahmen und werden von verschiedenen freien Trägern wie der 

Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft gGmbH und der Deutschen Kinder- und 

Jugendstiftung angeboten.  
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3. BESCHREIBUNG DER GEWÄHRLEISTUNG DES ZUGANGS 

BEDÜRFTIGER KINDER ZU RELEVANTEN LEISTUNGEN 

Wie bereits dargestellt, umfassen die auf Bundesebene ergriffenen Maßnahmen, die bedürftigen 

Kindern den Zugang zu relevanten Leistungen gewährleisten sollen, Gesetzesrevisionen und 

Regelungen. Sie zielen darauf ab, die Rahmenbedingungen zu verbessern, um die Verpflichtungen, 

Regelungen und Vorschriften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene anzugleichen. In den 

Bereichen FBBE, Bildung und Wohnen werden diese durch finanzielle Investitionen begleitet, die 

durch die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel auf Landes- und kommunaler Ebene den Ausbau 

und die Verbesserung der Leistungen zum Ziel haben. Schließlich gibt es Programme und 

Pilotprojekte auf Bundes- und Landesebene, die die Implementierung der politischen Konzepte und 

Ziele sowie eine qualitätsorientierte Umsetzung unterstützen.  

Abbildung 11: Politische Strategien: Integrationsgrad 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Im Folgenden werden die jeweiligen Maßnahmen, differenziert nach Gesetzliche Regelungen, 

Finanzinvestitionen und programmatischer Unterstützung, beschrieben und nach Kernbereichen 

gegliedert. Während die meisten darauf abzielen, die Teilhabe und Chancengleichheit aller 

erreichten Kinder zu stärken, gibt es auf Landesebene zusätzliche Programme, die sich explizit an 

arme oder von Armut bedrohte Kinder richten, hauptsächlich indem versucht wird, bedürftige 

Kinder präventiv in ihrem Sozialraum zu erreichen und zu unterstützen und ihnen Zugang zu 

Leistungen aus verschiedenen Kernbereichen zu bieten, wie beispielsweise die folgenden beiden 

Landesprogramme: 

 

> Das Landesprogramm Baden-Württemberg „Starke Kinder – Chancenreich“ des 

Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration hat zum Ziel, das öffentliche Bewusstsein 

für Kinderarmut zu schärfen, vorhandene und zusätzliche Angebote zu verknüpfen, Träger zu 

vernetzen und Synergien im Kampf gegen Kinderarmut zu schaffen. Die Maßnahmen sollen die 

am stärksten gefährdeten Kinder ansprechen, die besonders von Armut bedroht sind. Sie 

stellen ca. 5 Millionen Euro – jeweils 2,5 Millionen Euro aus ESF- und Landesmitteln – gemäß 

thematischen Aufrufen für lokal umgesetzte Projekte zur Verfügung, die jeweils 

unterschiedliche Themen der Kinderarmut ansprechen, wie z. B. obdachlose Familien und 

Strategien zur Verbesserung der Chancen für Kinder mit Migrationshintergrund (Starke Kinder 

– chancenreich, 2021). Das Programm stützt sich auf mehrere aktuelle Studien zum Thema 

Armut, Teilhabe und Kinderrechte sowie den aktuellen Sozialbericht des Landes. 

> Das Staatsministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes ist für 

die Finanzierung eines Förderprogramms zur Bekämpfung von Kinderarmut zuständig 

und finanziert Projekte zur Bekämpfung der Armutsfolgen für Kinder. Zur Unterstützung von 

Sachkosten oder Gebühren für neue Projekte steht 2020-2021 ein Sonderfonds von rund 

200.000 Euro zur Verfügung (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

Saarland, 2021). Antragsberechtigt sind Wohlfahrtsverbände, unabhängige Kinder- und 

Jugendhilfeorganisationen oder außerschulische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 

gemeinnützige Vereine und Kommunen. 

 

 Ermöglichen des Zugangs zu kostenloser frühkindlicher Bildung und Betreuung (FBBE) 

Rechtlicher und politischer Rahmen: Der Ausbau des KiTa-Angebots für alle Kinder und die 

Verbesserung der Qualität sind ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung in enger 

Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen. Relevante Gesetzesnovellen waren die 

Einführung eines Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren im Jahr 2013 und 

damit eine Erweiterung des Rechtsanspruchs von 1 auf 6 Jahre seit 1996, ergänzt durch die 

Unterstützung der Kommunen bei der Finanzierung des Ausbaus und der Qualitätsverbesserung 

Rechtliche 
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der Kindertagesstätten.17 Die Zuständigkeit für die Bereitstellung und Finanzierung der 

Kindertagesstätten, einschließlich der Höhe der KiTa-Gebühren, liegt bei den Kommunen, während 

die Bundesregierung für die Rechtsvorschriften und Verordnungen, und die Länder für die 

Umsetzung der auf Bundesebene festgelegten Verantwortlichkeiten in Form von Landesgesetzen 

zuständig sind.18 Die Länder regeln beispielsweise die Finanzierung der Einrichtungen, 

Personalschlüssel, Öffnungszeiten, pädagogische Konzepte, Bildungsziele, 

Sprachförderungsangebote, die Einbindung gesundheitsbezogener Leistungen sowie die 

Zusammenarbeit mit Eltern und Grundschulen. Seit 2013 haben fünf Investitionsprogramme der 

Bundesregierung (Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung) den Ländern massive 

Finanzhilfen für den KiTa-Ausbau in Höhe von insgesamt 5,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt 

und bis 2020 750.000 neue Kinderbetreuungsplätze geschaffen (BMFSFJ, 2021c).  

Tabelle 11: FBBE: Betreuungsquote19 

Altersgruppe 
Gesamtzahl und Betreuungsquote: 1. März 2021 (Statistisches Bundesamt, 2020f; 

2021f; 2021g; BMAS, 2021b) 

3 Jahre  
> 680.502 Kinder in KiTas und 129.406 in öffentlich finanzierten Einrichtungen von 

Tagesmüttern  
> Gesamtbetreuungsquote: 34,4%  
> Gesamtbetreuungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund 03/2020: 21% 
> Gesamtbetreuungsquote von Kindern ohne Migrationshintergrund 03/2020: 43% 
> Kinder mit einer Behinderung mit Integrationshilfe 2018: 4.052 (0,5 % aller Kinder in 

Tagesbetreuung) 

6 Jahre 
> 2.188.576 Kinder in KiTas und 19.973 in öffentlich finanzierten Einrichtungen von 

Tagesmüttern  
> Gesamtbetreuungsquote: 91,9%  
> Gesamtbetreuungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund 03/2020: 81% 
> Gesamtbetreuungsquote von Kindern ohne Migrationshintergrund 03/2020: 99% 
> Kinder mit einer Behinderung mit Integrationshilfe 2018: 79.163 (3,1 % aller Kinder in 

Tagesbetreuung) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Seit 2014 liegt ein Fokus auf der Entwicklung gemeinsamer Qualitätsziele für die Kinderbetreuung. 

Im Jahr 2016 erarbeitete eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung der kommunalen 

Spitzenverbände den Zwischenbericht Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern 

(BMFSFJ, 2016). Im Jahr 2017 hat die Jugend- und Familienministerkonferenz mit großer Mehrheit 

Eckpunkte für ein Qualitätsentwicklungsgesetz verabschiedet (Jugend- und 

Familienministerkonferenz, 2017). 

 

Die Bemühungen um den Ausbau und die Verbesserung der Kinderbetreuung führten zuletzt zum 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, kurz Gute-

KiTa-Gesetz,20 das seit dem 1. Januar 2019 in Kraft ist (BMFSFJ, 2018). Ziel des Gesetzes ist es, 

die Qualität der Tagesbetreuung weiter zu verbessern, gemeinsame Standards in allen 

Bundesländern zu erreichen und Eltern teilweise von den KiTa-Kosten zu entlasten. Zu diesem 

Zweck stellt der Bund den Ländern 2022 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Alle sechzehn 

Bundesländer haben mit dem Bund Vereinbarungen über die Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes 

in die Landesgesetze und die Verwendung der bereitgestellten Bundesmittel getroffen (Gute-KiTa-

Verträge) (BMFSFJ, 2021c).21 Das Bundeskabinett hat im Juni 2020 im Rahmen des 

Konjunkturpakets beschlossen, in den Jahren 2020 und 2021 zusätzlich eine Milliarde Euro für den 

Ausbau der Kindertagesstätten bereitzustellen (5. Investitionsprogramm 

Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021). 

 
17 Nähere Informationen zu öffentlich oder privat betriebenen KiTas und Trägern: siehe Ländermonitor, 2021.  

18 Überblick über die gesetzlichen Regelungen auf Landesebene: siehe Deutscher Bildungsserver (2021).  

19 Insgesamt gibt es in Deutschland 58.500 KiTas, davon 19.294 in öffentlicher und 39.206 in privater Trägerschaft (Stand 1. März 2021) 

(Statistisches Bundesamt, 2021g). Davon sind 22.428 inklusive KiTas und nur 216 ausschließlich für  Kinder mit einer Behinderung 

(ebd.). 

20 Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, Gute-KiTa-Gesetz. Für eine Beschreibung in 

englischer Sprache: siehe Library of Congress 2019. 

21 Dabei können die Länder aus Maßnahmen in zehn verschiedenen Handlungsfeldern wählen, die von verlängerten Öffnungszeiten über 

einen besseren Personalschlüssel, Qualifizierungen und Sprachförderung bis hin zur finanziellen Entlastung der Eltern durch Senkung 

oder gar Abschaffung der Betreuungsgebühren reichen. 
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Abbildung 12: Zugang zu kostenloser FBBE: Gesetzliche und finanzielle Bestimmungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Bemühungen zum Ausbau und zur Verbesserung der KiTas werden seit 2010 vom BMFSFJ 

begleitet. Diese werden seit 2016 jährlich in „Kindertagesbetreuung Kompakt“ veröffentlicht 

(BMFSFJ, 2021d).22 Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung des Gute-KiTa-Gesetzes im 

ebenfalls jährlich erscheinenden Guten-KiTa-Bericht verfolgt (BMFSFJ, 2020b). Außerdem wird die 

Umsetzung des Gesetzes evaluiert. Die erste Evaluierungsstudie untersucht den Umsetzungsstand 

der Maßnahmen in den Ländern und ordnet sie in ihren jeweiligen Kontext ein. Sie untersucht 

weiter, welche Bedingungen für die Umsetzung besonders förderlich und welche eher hinderlich 

waren. Die zweite Evaluierungsstudie befasst sich mit der Frage, ob das Gesetz und die damit 

verbundenen Maßnahmen die beabsichtigten Wirkungen gezeigt haben. Das BMFSFJ ist gesetzlich 

(§ 7 BHO) zur Kontrolle der Wirkungen der Investitionsprogramme im Rahmen eines 

systematischen Auswertungsprozesses (Erfolgskontrolle) verpflichtet, der beurteilen soll, ob das 

angestrebte Ergebnis erreicht wird. Der Bundesrechnungshof unterstützt Parlament und Regierung 

bei der Prüfung und Berichterstattung, berät bei Verbesserungen und hat kürzlich in einer 

Stellungnahme festgestellt, dass nicht verlässlich beurteilt werden kann, ob die 

Investitionsprogramme die beabsichtigte Wirkung erzielt haben, insbesondere im Hinblick auf 

weitere Investitionen in im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets (Bundesrechnungshof, 2020).  

 

Ob der Zugang zu FBBE kostenlos ist, ist von Region zu Region, genauer gesagt von Kommune zu 

Kommune, unterschiedlich. Gleiches gilt für die Betreuungsquote, die sich ebenfalls zwischen 

Regionen und Kommunen unterscheidet. Der Bedarf an KiTa-Plätzen übersteigt, vor allem in den 

Städten, weiterhin deren Verfügbarkeit (Mühleib et al., 2020). Neben der Gewährung von 

Bundesmitteln an die Länder wurden mit dem Gute-KiTa-Gesetz Teile des Sozialgesetzbuches VIII 

geändert und drei relevante Änderungen bezüglich der Elternbeiträge eingeführt:  

 

> Erstens wurde die Staffelung der Elternbeiträge ohne den sogenannten landesrechtlichen 

Vorbehalt eingeführt, wodurch eine Staffelung verpflichtend wurde - die Umsetzung dieser 

Regelungen wurde aber den Ländern überlassen.  

> Zweitens wurde die Freistellung bestimmter Gruppen auf Kinder aus Familien mit geringem 

Einkommen, die Wohngeld und/oder einen Kinderzuschlag beziehen, ausgeweitet (§ 90 Abs. 4 

SGB VIII).23  

> Drittens wurde eine Verpflichtung zur Information und Anhörung der Eltern über Ausnahmen 

(§ 90 Abs. 3 SGB VIII) und die Möglichkeit der Befreiung bei unzumutbarer Belastung, die bei 

den örtlichen Jugendämtern beantragt werden kann, eingeführt.  

 

Die Zuständigkeit verbleibt bei den Ländern, die die Ermittlung des Elternbeitrags auf die örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe übertragen. Der aktuelle Stand der Elternbeitragsfreiheit, wie 

sie in den gesetzlichen Regelungen auf Landesebene geregelt ist, zeigt, dass drei Länder eine 

kostenlose Kinderbetreuung24 - teilweise inklusive Mittagessen für behinderte Kinder in KiTas - 

anbieten, während dreizehn Länder Elternbeiträge erheben, wobei es in elf dieser dreizehn Länder 

eine Art Staffelung, z. B. hinsichtlich des Alters des Kindes, einer Pflichtbeitragspause oder des 

Familieneinkommens gibt. Die den Ländern gewährten Bundesmittel können zur Sicherung der 

 
22 Zwischen 2010 und 2015 haben die sogenannten KiföG-Berichte jährlich über die Weiterentwicklung des KiTa-Ausbaus informiert. Seit 

2016 werden in „Kindertagesbetreuung Kompakt“ jährlich Daten veröffentlicht, die auch die Zufriedenheit der Eltern mit der Betreuung 

umfassen.  

23 Bereits vor dem Erhalt von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II gab es Beitragsbefreiung für Eltern.  

24 Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Hamburg. 
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Elternbeitragsfreiheit als eines der Handlungsfelder verwendet werden. Elf Länder nutzen die 

bereitgestellten Mittel derzeit zur Reduzierung der Elternbeiträge (Gute-KiTa-Portal, 2021). Die 

Informations- und Konsultationspflicht wurde unter anderem eingeführt, weil eine Studie ergeben 

hat, dass Ausnahmen nicht bekannt sind und nicht ausreichend beantragt werden (Mühleib et al., 

2020). 

 

Bedarfsabstimmung auf Landesebene - Beispiel KiTa-Gutscheine: Einige Länder wie 

Hamburg und Berlin nutzen KiTa-Gutscheine als Förderzusage der Stadt an den KiTa-Träger, um 

möglichst vielen Kindern den Zugang zu frühkindlicher Bildung und Betreuung zu ermöglichen 

(Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden e.V., 2021). In einigen Fällen wurden auch auf 

kommunaler Ebene KiTa-Gutscheine eingeführt. Wenn ihr Kind in einer KiTa oder von einer 

Tagesmutter betreut werden soll, müssen Eltern einen KiTa-Gutschein beantragen, der in einer 

Einrichtung ihrer Wahl eingelöst werden kann. Der KiTa-Gutschein ermittelt den 

Betreuungsbedarf, der in Berlin für Kinder ab dem 1. Geburtstag grundsätzlich täglich 5-7 

Stunden beträgt (Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, 2021).. Vor dem 1. Geburtstag 

eines Kindes, wie auch bei einem höheren Betreuungsbedarf bei älteren Kindern, muss der 

Betreuungsbedarf nachgewiesen werden. In Berlin ist die für Eltern kostenlose Kinderbetreuung 

ein Anreiz, frühkindliche Bildung und Betreuung für alle Eltern zugänglich zu machen, und soll 

durch die freie Wahlmöglichkeit der Eltern zu einem Wettbewerb zwischen den Einrichtungen 

führen, der wiederum die Qualität verbessern soll. Sie soll außerdem durch ein vielfältiges 

Angebot zu einem bedarfsgerechten Ausbau der KiTa-Angebote und einer verstärkten 

Inanspruchnahme frühkindlicher Bildung und Betreuung führen (BMFSFJ, 2008).  

 

Programme und ihre Umsetzung: Neben der rechtlichen und finanziellen Unterstützung des 

Ausbaus und der Qualitätsverbesserung führt das BMFSFJ mehrere Bundesprogramme durch, die 

darauf abzielen, allen Kindern eine qualitativ hochwertige Betreuung und einen leichteren Zugang 

zu frühkindlicher Bildung und Betreuung zu ermöglichen. Als Dach nutzt das BMFSFJ derzeit die 

Kampagne Frühe Bildung - Gleiche Chancen. Als Bezugszahl: Im März 2021 gab es in Deutschland 

58.500 KiTas (Statistisches Bundesamt, 2021h). 

Tabelle 12: FBBE auf Bundesebene: Frühe Bildung - Gleiche Chancen 

Art und Höhe des 
Maßnahmenpakets 

Zeitplan / Finanzielle 
Ressourcen  

Beschreibung / Zielgruppe / Evaluierung 
und Monitoring 

Sprach-
Kindertagesstätten: Weil 
Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist  
 
Bundesprogramm - „Sprach-
KiTas: Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“ 
 
Bundesprogramm des 
BMFSFJ - Abteilung 514 
 

Zeitplan 2016-2020; 2021-
2022; Finanzielle 
Ressourcen: 1,3 Milliarden 
Euro für den 
Gesamtfinanzierungszeitraum 

Zielt auf KiTas mit einem überdurchschnittlich 
hohen Anteil an Kindern mit besonderem 
Sprachentwicklungsbedarf ab, Durchsetzung 
inklusiver Pädagogik, Förderung von KiTas mit 
mehr als 40 Kindern (BMFSFJ, 2021e). Besondere 
Zielgruppen sind Kinder und Familien mit 
Migrations- oder Flüchtlingshintergrund sowie 
Kinder aus bildungsfernen Familien. Das 
Programm finanziert mehr als 7.000 Fachkräfte, 
die KiTa-Träger beim Sprechen und 
Sprachunterricht für Kinder und die jeweiligen 
Familien unterstützen. Ab 2021 setzt das 
Bundesprogramm einen neuen Fokus auf die 
Nutzung digitaler Medien und die Integration 
medienpädagogischer Fragen in die 
Spracherziehung. Bundesweit wird jede zehnte 
KiTa gefördert, davon profitieren 500.000 Kinder 
und ihre Familien (BMFSFJ, 2021e).  
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Art und Höhe des 
Maßnahmenpakets 

Zeitplan / Finanzielle 
Ressourcen  

Beschreibung / Zielgruppe / Evaluierung 
und Monitoring 

KiTa-Einstieg: Brücken 
bauen in frühe Bildung 
 
Bundesprogramm „KiTa-
Einstieg: Brücken bauen in 
frühe Bildung“ 
 
Bundesprogramm des 
BMFSFJ - Abteilung 514 
 
 

Zeitplan 2017-2020, 2021-
2022; Finanzielle 
Ressourcen: 107 Millionen 
Euro für den 
Gesamtfinanzierungszeitraum 
(bis zu 150.000 Euro pro 
Jahr für jeden Standort); 
kofinanziert mit 10 % der 
Gesamtausgaben, auf die der 
Begünstigte Anspruch hat 
 

Mit dem Programm fördert das BMFSFJ 
niedrigschwellige Leistungen, die den Zugang zur 
KiTa vorbereiten und unterstützen. Seit 2017 
werden an 126 geförderten Standorten vielfältige 
Anregungen, Leistungen und Ansätze erprobt und 
umgesetzt. Diese geben erste Einblicke in das 
KiTa-System und informieren Familien 
beispielsweise über Möglichkeiten der Frühen 
Bildung in Deutschland. Zur Umsetzung 
hochwertiger Angebote werden auch 
Qualifizierungsmaßnahmen für (pädagogische) 
Fachkräfte gefördert. Darüber hinaus kann das 
Programm Maßnahmen unterstützen, die zur 
beruflichen Integration von Fachkräften mit 
Flüchtlingshintergrund beitragen - etwa durch ein 
Praktikum in einer KiTa. Bis 2021 wurden mehr 
als 76.000 Familien, Kinder (32.000) und 
Fachkräfte erreicht, 12.000 Kinder beim Einstieg 
in die Kinderbetreuung unterstützt, 152 
Koordinierungs- und Vernetzungsstellen 
eingerichtet, 512 Stellen für ausgebildete 
Fachkräfte geschaffen und mehr als 3.200 
zusätzliche Leistungen umgesetzt 
(Konsultationen, BMFSFJ). 

ProKindertagespflege: Wo 
Bildung für die Kleinsten 
beginnt -  
 
Bundesprogramm 
ProKindertagespflege: Wo 
Bildung für die Kleinsten 
beginnt  
 
Bundesprogramm des 
BMFSFJ - Abteilung 513 
 

Zeitplan 2019-2021; 
Finanzielle Ressourcen: 
Insgesamt 22,5 Millionen 
Euro für den 
Gesamtfinanzierungszeitraum 
(bis zu 150.000 EUR pro Jahr 
für jede Einrichtung) 

Fokussierung auf die Qualifizierung von 
Erzieherinnen und Erziehern, insbesondere 
Tagesmüttern, Verbesserung der 
Rahmenbedingungen und Stärkung der 
Zusammenarbeit mit kommunalen Behörden, 
nach dem Grundsatz „Qualifizierungshandbuch 
Kindertagespflege“ (QHB), in sieben 
Pflichtthemenbereichen. Finanzielle Förderung in 
Höhe von insgesamt 22,5 Millionen Euro für 47 
Modellstandorte (Kommunen). Bislang wurden 
1.500 Tagesmütter qualifiziert (BMFSFJ, 2021f). 
Zu den anderen Maßnahmen liegen derzeit keine 
Daten vor. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Darüber hinaus gibt es eine kürzlich gestartete Fachkräfteoffensive (Fachkräfteoffensive 

Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs gewinnen, Profis binden), die darauf abzielt, durch den 

Ausbau der bezahlten und arbeitsplatzbezogenen Ausbildung sowie durch die Unterstützung der 

beruflichen und praxisorientierten Ausbildung mit Ausbildungsbetreuern in KiTas mehr 

Erzieherinnen und Erzieher und Betreuungskräfte zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es finanzielle 

Anreize in Form von Prämien für die berufliche Weiterentwicklung und die Übernahme besonderer 

fachlicher Verantwortung.  
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Unterstützungs- und Förderstrukturen - Beispiel KiTa-Einstieg: Im Allgemeinen verfügen 

diese Programme über eine umfassende Unterstützungs- und Förderstruktur, einschließlich der 

Evaluierung der Programme und der Erleichterung ihrer Umsetzung, die auch darauf abzielt, 

gewonnene Erkenntnisse zu übertragen und zu erweitern. Da „KiTa-Einstieg: Brücken bauen in 

frühe Bildung“ für die Sicherung des Zugangs zu FBBE besonders relevant zu sein scheint, dient 

dieses Programm und seine Förderstruktur als Beispiel: 

Abbildung 13: KiTa-Einstieg: Programmbegleitung  

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Die 126 geförderten Standorte werden von regionalen Koordinierungs- und Vernetzungsstellen 

(bei den Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe) und Fachpersonal bei der Umsetzung der 

Angebote in ihrer Region unterstützt und arbeiten dabei eng mit verschiedenen Akteuren und 

Organisationen wie Fachberatungen, Jobcentern und Agenturen für Arbeit, Trägern von Tages- 

und Gemeinschaftsunterkünften, Anbietern von Integrationskursen, 

Weiterbildungseinrichtungen und Qualifizierungsträgern sowie Mehrgenerationenhäusern 

zusammen. In diesem Sinne ist das Ziel, Familien und ihre Kinder vor Ort zu erreichen und sie 

beim Zugang zur FBBE zu unterstützen, um die Zusammenarbeit zwischen den relevanten 

Angebotsträgern auf kommunaler Ebene zu stärken.  

 

Die Länder setzen zusätzliche Programme zur Förderung und Verbesserung der frühkindlichen 

Bildung und Betreuung um, insbesondere durch die Stärkung der KiTas in ihrer 

Integrationsfähigkeit und damit der Unterstützung aller Kinder, speziell solcher mit besonderen 

Bedürfnissen und/oder aus schwierigen Familienverhältnissen. Die Programme zielen oft darauf ab, 

KiTas zu familienorientierten und vernetzenden Organisationen zu entwickeln, und zwar in 

Abstimmung mit anderen relevanten Angebotsträgern auf kommunaler Ebene.  

  

Servicestelle

Stiftung SPI 
(Sozialpädagogisches Institut 
Berlin) & gsub (Gesellschaft 
für soziale 
Unternehmensberatung mbH)

Prozessbegleitung

Niedersächsisches Institut für 
frühkindliche Bildung und 
Entwicklung

Evaluation

Universität Paderborn, AG 
Inklusive Pädagogik

Öffentlichkeitsarbeit

Ramboll

• Informations- und 
Kommunikationszentrale 
(zwischen den Projekten 
und anderen 
Programmpartnern)

• Begleitung der 
Konzeptionsentwicklung 
von Vorhaben

• Jährliche 
Monitoringberichte 

• Unterstützung des 
BMFSFJ und der 
Öffentlichkeitsarbeit

• Finanztechnische 
Arbeiten

• Fachlich-inhaltliche 
Beratung und 
Koordinierung der 
lokalen 
Umsetzungsstellen

• Input, Expertise und 
Wissen teilen (online 
und offline)

• Beratung, Begleitung 
und Konzeption; 
Publikationen

• Verantwortlich für 
Impulstagungen, 
Dialogtreffen und 
Regionalkonferenzen

• Kooperation mit der 
Evaluation

• Rahmenempfehlungen

• Evaluation der 
Projektmodule

• Ergebnisdiskussion, 
Empfehlungen und 
Handreichungen 
(Rahmen- und 
Prozessempfehlungen, 
in enger Kooperation 
mit den anderen 
Programmpartnern)

• Programmspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit

• Redaktionelle Betreuung 
der Microsite

• Beratung, Entwicklung 
und Erstellung 
öffentlichkeitswirksamer 
Materialien
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Tabelle 13: FBBE auf Landesebene: Entwicklung von KiTas 

Art und Höhe des 
Maßnahmenpakets 

Laufzeit  / 
Finanzielle 
Ressourcen   

Beschreibung / Zielgruppe / Evaluierung und 
Monitoring 

Familienzentren 
Nordrhein-Westfalen -  
 
Staatsministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und 
Integration  
 
 

Programmbeginn seit 
2006; Finanzielle 
Ressourcen: Jedes 
Jahr werden 12.000 
Euro für jede 
zertifizierte 
Einrichtung, die den 
Qualitätsstandards 
entspricht (Gütesiegel 
Familienzentren NRW) 
gewährt. 

Ziel der Familienzentren ist es, Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Kinder in bestehende 
familienunterstützende Angebote zu integrieren. Die 
Zentren unterstützen und ermutigen daher Kinder und 
Familien bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und 
bieten ein breites Spektrum an Leistungen wie 
Familienbildung, Familienberatung und 
Kinderbetreuung an, gewährleisten eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und unterstützen 
Familien individuell und bedarfsgerecht, auch durch 
integrative Angebote für Familien mit 
Migrationshintergrund.  
 
Sie arbeiten vor allem mit Familien mit hohem 
Ausgrenzungs- und Armutsrisiko (Jordan/Lindner, 
2008). Es gab eine ausgedehnte Evaluierung (Stöbe-
Blossey et al., 2019). 

Landesprogramm 
Brandenburg Kiez-KiTa – 
Bildungschancen 
eröffnen25 -  
 
Landesprogramm 
Brandenburg Kiez-KiTa – 
Bildungschancen eröffnen 
 
Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport 

Programmzeitraum 
2018-2021; Finanzielle 
Ressourcen: 2017–
2018 6,6 Millionen 
Euro (gesamt) 
2019–2021 6,5 
Millionen Euro pro Jahr 

Das Programm zielt darauf ab, Familien und KiTas in 
ihrer Fähigkeit zu stärken, ein förderliches Lernumfeld 
für Kinder zu schaffen und Bildungsanreize zu setzen, 
um so gesellschaftlichen Benachteiligungen so früh wie 
möglich entgegenzuwirken. Das Land gewährt 
Zuschüsse an die Jugendämter (örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe), die diese an die Träger der 
teilnehmenden KiTas weiterleiten. Stand 1. August 
2021 nehmen 1.940 KiTas an diesem Programm teil 
(Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Brandenburg, 2021a). Das Programm ermöglicht eine 
kontinuierliche Verstärkung durch zusätzliches 
Personal in den KiTas sowie eine professionelle 
Unterstützung auf der Ebene der Jugendämter 
(Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Brandenburg, 2021b). 

Frühstart - 
Qualifizierungsprogramm 
für KiTas  
 
Frühstart - 
Qualifizierungsprogramm für 
KiTas 
 
Privates Programm, initiiert 
von der Hertie-Stiftung 

Programmzeitraum: 
2004: Start in Hessen,  
2012: Ausdehnung 
nach Rheinland-Pfalz, 
2014: Ausdehnung 
nach Bayern; 
Finanzielle 
Ressourcen: N/Z 
 

Das Programm konzentriert sich auf KiTas in 
multikulturellen und benachteiligten Stadtteilen. 
Vordergründiges Ziel des Programms ist es, das 
pädagogische Personal der KiTas durch hochwertige 
Bildungsmöglichkeiten in den Einrichtungen, in denen 
es tätig ist, zu unterstützen. Das Programm 
konzentriert sich auf drei Bereiche: interkulturelle 
Bildung, Elternarbeit und die Vernetzung relevanter 
Akteure.  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Präventionskette – Beispiel Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Bildung 

(BRISE): Einen anderen Ansatz verfolgt die Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher 

Bildung (BRISE), die der Bremer Senat gemeinsam mit der Senatorin für Kinder und Bildung, 

der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport und der Senatorin für Gesundheit, 

Frauen und Verbraucherschutz vorgestellt hat. Die Initiative wird mit insgesamt rund 8,4 

Millionen Euro finanziert, davon 1,9 Millionen Euro von der Jacobs-Stiftung, 2,5 Millionen Euro 

vom Land und 4 Millionen Euro Bundesmitteln vom BMBF, hauptsächlich für die Erforschung der 

Wirkungen. Seit 2017 hat sich die Initiative zum Ziel gesetzt, Familien und Kinder in ihren ersten 

Lebensjahren wirksam zu unterstützen. Familien mit besonderen Herausforderungen werden eng 

begleitet, um eine Präventionskette anzubieten, in die verschiedene Maßnahmen und Angebote 

integriert werden, wobei hauptsächlich Frühförderung und frühkindliche Bildungsprogramme 

angeboten werden. Die Initiative umfasst mehrere Anlaufstellen im ganzen Land in 

verschiedenen Ortsteilen, die darauf abzielen, Familien in ihren Vierteln zu erreichen und zu 

informieren sowie Beziehungen zu professionellen Familienbegleitern aufzubauen. Im Jahr 2021 

haben 380 Familien aus 37 Ortsteilen an dem Programm teilgenommen, zwei Drittel noch vor 

der Geburt, ein Drittel 10 Wochen nach der Geburt der Kinder (Pressestelle des Senats, Bremen, 

2021). Die Initiative und die teilnehmenden Familien werden von Wissenschaftlern eng begleitet, 

 
25 Kiez ist ein umgangssprachlicher Begriff für Viertel. 
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um Erkenntnisse über die Auswirkungen einer langfristigen frühkindlichen Förderung auf die 

Entwicklung der Kinder zu gewinnen (BRISE Bremen, 2021a).  

 

 Ermöglichen des Zugangs zu kostenloser Bildung und schulischen Aktivitäten 

Rechtlicher und politischer Rahmen: Der Schulbesuch in der Primar- und Sekundarstufe ist für 

alle Kinder in allen sechzehn Bundesländern kostenlos. Sonstige schulbedingte Kosten wie die Fahrt 

zur Schule oder das Mittagessen müssen von den Familien getragen werden, wobei 

einkommensschwache Familien über das Bildungs- und Teilhabepaket (BMAS) oder spezielle 

Zuschüsse für schwerbehinderte Kinder, die gefahren werden müssen oder andere persönliche Hilfe 

benötigen, Leistungen beziehen können. Darüber hinaus gewähren einige Kommunen ihren 

Schülern generell kostenlose Beförderung oder bieten zumindest Preisnachlässe im Nahverkehr an. 

Grundsätzlich gibt es nur eine Ausnahme von der allgemeinen Schulpflicht ab dem sechsten 

Lebensjahr, wie sie in den jeweiligen Landesgesetzen festgeschrieben ist.26 Dies ist dann der Fall, 

wenn ein Kind aufgrund einer schweren Behinderung als bildungsunfähig gilt und selbst der Besuch 

einer Förderschule nicht möglich ist (Bildungs- und Schulunfähigkeit) – allerdings gibt es auf 

Landesebene weitere Ausnahmen von dieser Regel.  Beispielsweise sind in den meisten Ländern 

Flüchtlingskinder in Erstaufnahmeeinrichtungen von der Schulpflicht ausgeschlossen. In Berlin, 

Hamburg, dem Saarland und Schleswig-Holstein gilt sofort die Schulpflicht für Flüchtlingskinder. 

 

Die alleinige Zuständigkeit liegt bei den Ländern. Die spezifischen Regelungen und Angebote des 

Schulunterrichts auf Grund- und weiterführendem Niveau liegen in der Zuständigkeit der Länder 

(Bildungsföderalismus). Die Maßnahmen in den einzelnen Ländern werden von der 

Kultusministerkonferenz (KMK) lose koordiniert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) hat keine Befugnisse zum Schulwesen, bietet aber zusätzliche finanzielle Unterstützung für 

die Weiterentwicklung der Schulen. Die Landesministerien entscheiden, ob die Schulen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich an solchen Bundesprogrammen teilnehmen. Bei öffentlichen Schulen sind 

häufig die Kommunen Schulträger und für die Bereitstellung und Verwaltung der Schulen 

einschließlich der Sachkosten zuständig, während die Personalkosten häufig von den Ländern 

übernommen werden. 

 

Eine der Hauptanstrengungen der Bundesregierung, konkret des BMBF, in Kooperation mit dem für 

die Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) zuständigen BMFSFJ, ist der (qualitätsorientierte) Ausbau 

der Ganztagsbetreuung von Kindern in der (Grund-) Schule27 durch finanzielle Förderung von 

Investitionen, um Länder und Kommunen dabei zu unterstützen, neue Ganztags-Bildungs- und 

Betreuungsangebote für Kinder im (Grund-)Schulalter zu schaffen und die Qualität der 

vorhandenen Ganztagsoptionen weiter zu entwickeln.28 Insbesondere die Ganztagsbetreuung in 

Grundschulen zielt darauf ab, eine Betreuungslücke zu schließen, mit der viele Familien beim 

Schulbeginn ihrer Kinder konfrontiert sind, und fördert so die Erwerbsbeteiligung der Eltern und 

die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder. 

Abbildung 14: Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen: Gesetzliche und finanzielle 
Bestimmungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 
26 Überblick über die Landesgesetze und Regelungen: siehe Deutscher Bundestag, 2019a. 

27 Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Modelle: Ganztagsbetreuung in Schulen und Ganztagsschulen. Während Ganztagsschulen 

eine teils obligatorische, teils fakultative Erweiterung des Schulunterrichts darstellen, wird die Ganztagsbetreuung in Schulen im 

Allgemeinen von anderen Trägern als der Schule selbst angeboten, meist von Einrichtungen der Jugendhilfe.  

28 Der Ausbau wird seit 2002/2003 von der Kultusministerkonferenz begleitet (siehe Kultusministerkonferenz, 2021). 

Finanzhilfen des Bundes für das 
Investitionsprogramm zum beschleunigten 

Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder (3,5 Milliarden Euro)

Gesetz zur ganztägigen Förderung von 
Kindern im Grundschulalter/ 

Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) 

FinanzinvestitionGesetzlicher Rahmen
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Die Bundesregierung stellt den Ländern 3,5 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung und 

wird ab 2030 weitere 1,3 Milliarden Euro jährlich als Betriebskostenbeitrag zur Verfügung stellen. 

Ein wichtiger Schritt im Bemühen, den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen voranzutreiben, 

wurde mit dem Beschluss des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im 

Grundschulalter/Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) am 11. Oktober 2021 getan. Darin enthalten 

sind Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 2,75 Milliarden Euro (Ganztagsfinanzhilfegesetz). Das 

Gesetz ändert das Sozialgesetzbuch VIII ab und führt ab dem 1. August 2026 einen Rechtsanspruch 

auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder der ersten Klasse ein, die an fünf Tagen in der Woche 

pro Tag acht Stunden Unterstützung (inkl. Unterrichtszeit) umfasst (BMFSFJ, 2021g). Der Anspruch 

soll in den Folgejahren um jeweils eine Klasse pro Jahr erweitert werden, sodass ab August 2029 

jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1-4 Anspruch auf Ganztagsförderung hat. Das 

Regulierungssystem soll in den Jahren 2027 und 2030 evaluiert werden. Darüber hinaus soll ein 

Investitionsvorhaben des Bundes ab 2026 den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Schulen auf 

kommunaler Ebene mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro fördern, wobei sich die Bundesregierung mit 

bis zu 70 Prozent an der Finanzierung der Investitionskosten beteiligt und ab 2030 sukzessive mit 

bis zu 1,3 Milliarden Euro pro Jahr zu den Betriebskosten beiträgt. Zusätzlich dazu zielt das 

Bundesinvestitionsprogramm (Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum 

beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder) darauf ab, den 

Ausbau der Ganztagsbetreuung zu beschleunigen und gewährt den Ländern im Jahr 2020 gemäß 

Art. 104c des Grundgesetzes (GG) 750 Millionen Euro. Die Länder sind für die Ausgestaltung des 

Vorhabens und die Durchführung des Investitionsprogramms zuständig. 

 

Laut der KMK erfüllt die Ganztagsbetreuung in Schulen mindestens die folgenden drei Kriterien: 

(1) Ganztagsbetreuung an mindestens drei Tagen in der Woche, mindestens sieben Stunden pro 

Tag; (2) Versorgung aller Kinder mit Mittagessen an allen Ganztagsbetreuungstagen; (3) 

Ganztagsbetreuung von der Schulleitung beaufsichtigt und abgerechnet sowie mit dieser 

abgestimmt, konzeptionell an die Beschulung angebunden. Zusätzlich zur Überwachung des 

Ausbaus fand zwischen 2015 und 2019 auch eine Evaluierung der Ganztagsbetreuung statt und die 

Ergebnisse wurden im Rahmen der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (Deutsches 

Jugendinstitut, 2021a) veröffentlicht. Die Daten der Kultusministerkonferenz (2006; 2021) zeigen:  

Tabelle 14: Ganztagsbetreuungsquote in Schulen  

Schulart Schuljahr: 2002/2003 Schuljahr: 2019/2020 

Grundschulen 
10,3 % (1.757 Schulen) 70,6 % (10.771 Schulen) 

Weiterführende Schule: Hauptschule 
11,5 % (618 Schulen) 77,6 % (1.478 Schulen) 

Weiterführende Schule: Realschule 
9,6 % (288 Schulen) 57,8 % (1.005 Schulen) 

Weiterführende Schule: Gymnasium 
12,2 % (386 Schulen) 64,3 % (1.926 Schulen) 

Weiterführende Schule: Integrierte Gesamtschule 
62,8 % (488 Schulen) 89,0 % (1.844 Schulen) 

Weiterführende Schule: Sonderschulen / 

Förderschulen 
37,7 % (1.315 Schulen) 75,0 % (2.054 Schulen) 

Quelle KMK (2006) KMK (2021) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Programme und ihre Umsetzung: Neben den Bemühungen um den Ausbau der 

Ganztagsbetreuung in Schulen besteht ein weiterer Ansatz auf Bundes- und Landesebene darin, 

Schulen mit einer hohen Konzentration von Kindern aus benachteiligten Verhältnissen vor allem 

durch zusätzliche finanzielle Mittel zu unterstützen. In einigen Bundesländern wird dies durch 

Sozialindizes verfolgt. Die folgenden Beispiele zeigen ein Programm in Hamburg und eine 

gemeinsame Initiative von Bund und Ländern für Schulen in sozial benachteiligten Stadtvierteln. 
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Tabelle 15: Maßnahmenpakete zur Unterstützung von Schulen mit einer hohen Konzentration von 
Kindern aus benachteiligten Verhältnissen 

Titel der 
Maßnahme 

Sozialindex für Hamburger Schulen - 
KESS-Index 
 

Schule macht stark - Gemeinsame 
Initiative von Bund und Ländern zur 
Unterstützung von Schulen in sozial 
schwierigen Lagen  

Ebene und Art des 
Maßnahmenpakets 

Landesinitiative der Behörde für Schule und 
Berufsbildung 

Gemeinsame Initiative von Bund und 
Ländern 

Programmzeitraum 
/ Finanzielle 
Ressourcen  

Programmbeginn 1996, 04/2021 (Reform); 
Finanzielle Ressourcen: N/Z 

Programmlaufzeit 2021-2025 (1. Phase), 
2026-2030 (2. Phase); Finanzielle 
Ressourcen: 125 Millionen Euro über einen 
Zeitraum von 10 Jahren, bereitgestellt zu 
gleichen Teilen vom BMBF und den 
Ländern 

Beschreibung Mithilfe des Sozialindex werden 
Unterschiede zwischen Schulen mit ähnlich 
vorteilhaften oder ungünstigen Bedingungen 
identifiziert, um einen fairen Vergleich zu 
ermöglichen. Darüber hinaus berücksichtigt 
die Schulbehörde bei der Ausstattung der 
Schulen den Sozialindex. Bei für die 
Schülerinnen und Schüler ungünstigen 
Bedingungen erhalten die Schulen mehr 
Lehrpersonal, um kleinere Klassen oder 
verstärkte Sprachförderungsmaßnahmen zu 
ermöglichen. Der Sozialindex beschreibt die 
sozioökonomische Zusammensetzung der 
Schülerschaft an Schulen auf einer Skala von 
1 bis 6, wobei 1 Schulen repräsentiert, die 
tendenziell Kinder aus schwierigen 
sozioökonomischen Verhältnissen 
unterrichten, und 6 für Schulen steht, die 
Schülerinnen und Schüler aus privilegierten 
sozioökonomischen Hintergründen 
unterrichten. 

Die Initiative ist auf 10 Jahre angelegt und 
in zwei Phasen unterteilt: In Phase 1 (5 
Jahre) arbeitet ein multidisziplinärer 
Zusammenschluss von 
Forschungseinrichtungen und 200 Schulen 
an der Verbesserung der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung, der Vernetzung der 
Schulen mit ihrem Sozialraum und der 
Vernetzung der Schulen untereinander. 
Phase 2 (5 Jahre) dient der Überführung 
der Ergebnisse der Initiative auf weitere 
Schulen. Für die Auswahl der Schulen 
gemäß den Zielen der Landesinitiative sind 
nach dem Königsteiner Schlüssel die Länder 
zuständig. 

Zielgruppen Alle Kinder in Grund- und weiterführenden 
Schulen; Kinder in prekären Situationen 

Alle Kinder in Grund- und weiterführenden 
Schulen; Kinder in prekären Situationen - 
definiert als Aufwachsen in einem 
armutsgefährdeten Haushalt, formal 
geringqualifizierte oder arbeitslose Eltern 
(BMBF, 2019) 

Evaluierung und 
Monitoring 

N/Z Geplant ist eine prozessbegleitende 
Evaluierung (BMBF, 2021b)  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Förderung der außerschulischen Bildung - Beispiel Kultur macht stark. Bündnisse für 

Bildung: Ein weiteres Programm auf Bundesebene ist das Bundesprogramm „Kultur macht 

stark. Bündnisse für Bildung“), finanziert vom BMBF. Nachdem es 2013 gestartet und im Jahr 

2018 bis 2022 verlängert wurde, wurde bereits beschlossen, einen dritten Förderzeitraum von 

2023 bis 2027 aufzulegen und zu finanzieren (BMBF, 2021c). Ziel des Programms ist es, durch 

außerschulische Aktivitäten der kulturellen Bildung die Bildungsgerechtigkeit zu fördern und die 

kulturelle und soziale Teilhabe bildungsbenachteiligter Kinder im Sinne des 

Bundesbildungsberichts (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020) zu unterstützen. Das 

außerschulische, projektbezogene, freiwillige Engagement für kulturelle Inhalte steht für neue 

Bildungsansätze.  

Abbildung 15: Bündnisse für Bildung: Umsetzung 

Quelle: Eigene Darstellung der aktuellen Finanzierungsphase, basierend auf Prognos, 2020. 

 

Ein im Jahr 2019 veröffentlichter Evaluierungszwischenbericht (Prognos, 2018) zeigt eine hohe 

Integration verschiedener Akteure in einem breiten Spektrum von Aktivitäten, die auf 

Bundesebene als Programmpartner und auf lokaler Ebene als Bündnisse für Bildung kooperieren. 

Die Bündnisse für Bildung sind lokale Kooperationsinitiativen von (mindestens) drei kommunalen 

Partnern, die außerschulische kulturelle Bildungsprojekte lokal umsetzen. Häufig sind Schulen, 

Vereine oder Verbände als Partner an solchen Bündnissen beteiligt. Beispiele für Projekte sind: 

Tabelle 16: Bündnisse für Bildung: Projektbeispiele 

Projekt Kulturelle Vielfalt in Bewegung  
- 

Schortenser Bücherhelden.mov  
- 

Beschreibung Vor allem Kinder in Berliner 
Flüchtlingsunterkünften im Alter von fünf bis 
zwölf Jahren nehmen an Ferienlagern teil, 
lernen Capoeira tanzen, bauen eigene 
Instrumente, bereiten eine Ausstellung vor 
und treten bei interkulturellen Stadtteilfesten 
auf.  

Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren 
entwickeln und produzieren in den 
Sommerferien Trailer (inkl. Drehbuch und 
Schauspiel) zu Themen der ökologischen 
Nachhaltigkeit und erlernen dabei unter 
Anleitung eines professionellen Medienteams 
den Umgang mit Tablets, Videokameras und 
Computerprogrammen, einschließlich einer 
Vorführung in der Stadtbücherei mit 200 
Gästen. 

Lokales 
Bündnis 

Kulturzentrum IÊALEMBRASIL e.V., Albatros 
GmbH (Betreiber von Wohnunterkünften für 
Flüchtlinge), Wassertor (Verein 
Stadtteilmanagement), Familienzentrum 
Ritterburg in Kreuzberg (stellt Räume zur 
Verfügung) 

Schortenser Stadtbücherei, Regionales 
Umweltzentrum (RUZ), Gemeindezentrum 
Schortens 

Sponsor Bundesverband Netzwerke von 
Migrantenorganisationen (BV NeMO e.V.) 

Deutscher Bibliotheksverband 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Bündnisse für Bildung, 2021. 

Programmpartner

Insgesamt 29 bundesweit tätige 
Organisationen mit Expertise im 
Bereich der außerschulischen 
Bildung. 

Förderer

Insgesamt 23 Förderer, die 
unterschiedliche Konzepte für die 
Projektdurchführung anbieten und 
die Finanzmittel an die lokalen 
Bündnisse verteilen.

Initiativen

Insgesamt 6 Initiativen, die selbst 
lokale Projekte durchführen. 
Bündnisse können sich um eine 
Partnerschaft bewerben.

Expertenjury

Ein Ausschuss mit 9 Experten, der die 
eingereichten Projektvorschläge 
bewertet und die Programmpartner 
auswählt.

Regionale 
Servicestellen

Zentrale Informationsstellen, die in den 
meisten Bundesländern vertreten sind 
und die lokalen Bündnisse informiert
und berät.

Bündnisse für Bildung

4.000 Bündnisse, die sich aus 
mindestens drei lokalen Initiativen 
zusammensetzen und lokale 
Projekte durchführen.

Projekte

Verschiedene freiwillige und 
außerschulische Projekte (13.000), 
die die persönliche Entwicklung 
und das allgemeine Interesse an 
kulturellen Aktivitäten benachteiligter 
Kinder fördern. 

Erreichte Kinder

850.000 bildungsbenachteiligte 
Kinder wurden erreicht

https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/extracurricular.html
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 Ermöglichen des Zugangs zu angemessenem Wohnraum 

Rechtlicher und politischer Rahmen: Um eine erhebliche Lücke bei bezahlbarem Wohnraum zu 

schließen, haben sich Bund und Länder vor allem auf die Aufstockung des Wohnungsbaus, 

insbesondere des sozialen Wohnungsbaus, sowie auf Maßnahmen zur Sicherung der Bezahlbarkeit 

von Wohnraum konzentriert. Auf Bundesebene fällt die Wohnungspolitik in die Zuständigkeit des 

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Die Zuständigkeit und Verpflichtung 

zur Bereitstellung von Sozialwohnungen liegt bei den Ländern, die vom Bund mit erheblichen 

Zuschüssen unterstützt werden.29 Die Länder sind verpflichtet, den sozialen Wohnungsbau zu 

beschließen und zu finanzieren und haben ein sehr vielfältiges Gesetzeswerk zur Finanzierung des 

sozialen Wohnungsneubaus erlassen.30 Kommunen weisen Grundstücke als Wohngebiete aus, 

setzen städtebauliche Pläne um und erteilen Baugenehmigungen. Die Kommunen bieten auch 

spezielle Programme zur Unterstützung von Gruppen mit besonderen Wohnproblemen und 

Wohnbedürfnissen an und stellen (Gemeinschafts-) Notunterkünfte zur Verfügung.  

Abbildung 16: Soziale Wohnraumförderung: Gesetzliche und finanzielle Bestimmungen  

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Das Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, kurz: Wohnraumförderungsgesetz, WoFG), in 

Kraft seit 2002, überarbeitet im November 2019, ermöglicht es dem Bund, zwischen 2018 und 

2021 mindestens 5 Milliarden Euro für den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus sowie für den 

öffentlich geförderten Wohnungsbau mit Miet- bzw. Mieterbindungsverträgen bereitzustellen. 

Zusammen mit den Mitteln der Länder und Kommunen sind mehr als 100.000 zusätzliche 

Sozialwohnungen entstanden. Das Gesetz legt die Rahmenbedingungen für den sozialen 

Wohnungsbau in Deutschland fest. Dazu gehören Definitionen und bestimmte Regelungen zum 

Anspruch auf staatlich geförderten Wohnraum. Für die Umsetzung sind die Länder verantwortlich. 

Zielgruppe sind Haushalte, die sich am Markt nicht ausreichend mit Wohnraum versorgen können 

und auf Unterstützung angewiesen sind. Die Mietwohnungsförderung unterstützt insbesondere 

einkommensschwache Haushalte sowie Familien und sonstige Haushalte mit Kindern, 

Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, Menschen mit einer Behinderung, Wohnungslose 

sowie sonstige Hilfebedürftige (BMI, 2021a). Darüber hinaus wird der Bund zwischen 2020 und 

2024 jährlich eine Milliarde Euro investieren. Die Höhe der finanziellen Unterstützung für jedes 

Programmjahr wird in Verwaltungsvereinbarungen mit jedem Land geregelt. Die 

Finanzierungsrichtlinie wird regelmäßig von Bund und Ländern gemeinsam evaluiert. Darüber 

hinaus soll im Jahresrhythmus über die Förderung berichtet werden. Die Bemühungen um die 

Stärkung des sozialen Wohnungsbaus – Gesetzesreformen und Finanzhilfen – werden vom 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) als staatlicher Vertragspartner 

begleitet. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen, die Steigerung der Mieten zu stoppen, um die 

Bezahlbarkeit von Wohnraum zu gewährleisten. Im Jahr 2019 hat das Wohn- und Mietenpaket der 

Bundesregierung ein Bündel von Maßnahmen zur Sicherung von bezahlbarem Wohnraum bzw. zur 

Schaffung von zusätzlichem Wohnraum eingeführt, darunter unter anderem die Verlängerung der 

Mietpreisbremse31 um weitere fünf Jahre, einen Entwurf zur Reform des Mietspiegelgesetzes, einen 

Gesetzesentwurf zur Begrenzung der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen 

sowie einen Erlass zur Senkung der Maklerkosten beim Erwerb von Wohneigentum.  

 

 
29 Ab 2020 profitieren die Länder von zusätzlichen Mitteln aus einem höheren Anteil der ihnen zugewiesenen Umsatzsteuereinnahmen. 

Die Verwendung dieser Mittel unterliegt keinen Beschränkungen.   

30 Weitere Daten zur Entwicklung der Wohnsituation und zu investierten Finanzmitteln: siehe Deutscher Bundestag (2019c). 

31 Die Mietpreisbremse trat ursprünglich 2015 in Kraft, um den Anstieg der Mieten in schwierigen Wohnungsmärkten zu begrenzen und 

so den Zugang zu adäquatem Wohnraum, z. B. für Menschen mit geringem Einkommen, zu sichern. 

Finanzhilfen des Bundes im Bereich des 
sozialen Wohnungsbaus

Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 
- Wohnraumförderungsgesetz  (WoFG) 

FinanzinvestitionGesetzlicher Rahmen
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Im Allgemeinen sind sich Experten einig, dass es zur Lösung der drängendsten gesellschaftlichen 

Frage in Deutschland notwendig ist, die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Behörden, privaten 

Eigentümergemeinschaften, Investoren und Wohnungsbaugenossenschaften zu stärken. Auf dem 

sogenannten Wohnraumgipfel am 21. September 2018 vereinbarten die Teilnehmer ein 

Maßnahmenpaket mit der Bezeichnung Wohnraumoffensive sowie die Gründung des Bündnisses 

für bezahlbares Wohnen und Bauen.32 Es ist schwer zu beurteilen, inwieweit Familien oder Kinder 

auf Landes- und kommunaler Ebene bei den Maßnahmen zur Deckung des Bedarfs und des Baus 

von bezahlbarem Wohnraum zu berücksichtigen sind. Die größte Versorgungslücke besteht bei 

Alleinerziehenden-Haushalten mit Einkommen unterhalb der Armutsgrenze. Die Anzahl der neu 

gebauten Sozialwohnungen blieb weit hinter dem zurück, was notwendig ist, um den wachsenden 

Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. Es gibt Veröffentlichungen, die darauf hinweisen, 

dass die Bedürfnisse von Familien im Allgemeinen und von bedürftigen Familien im Besonderen 

nicht ausreichend berücksichtigt werden (Heyn/Braun/Grade, 2013; Deutscher Familienverband, 

2017). In einem kürzlich ausgestrahlten Fernsehbericht wurde die Stadt Münster als mögliches 

Beispiel für vorbildliche Praxis bei der Regulierung eines sozialverträglichen und nachhaltigen 

Wohnungsbaus dargestellt (ZDF, 2021). 

 

Programme und ihre Umsetzung: Auf Landes- und regionaler Ebene gibt es Programme und 

Initiativen, die stärker auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten und ausgerichtet sind. Darüber 

hinaus gibt es politische Konzepte, Programme und Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene, 

die die Stadtentwicklung unterstützen. Diese sind nicht explizit mit Wohnraum verbunden, sondern 

zielen oft darauf ab, die Lebensbedingungen insbesondere in sozial benachteiligten oder 

marginalisierten Stadtgebieten zu verbessern und soziale Infrastruktur in die Stadtplanung und 

Stadtentwicklung zu integrieren. 

Abbildung 17: Wohnraum: Ansätze auf Landes- und regionaler Ebene 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Im Jahr 2016 haben das BMFSFJ,  UNICEF und weitere Partner eine Bundesinitiative zum Thema 

Mindestschutzstandards für Flüchtlinge in Flüchtlingsunterkünften gestartet. Das Deutsche 

Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) hat ein Monitoring-Tool zur 

langfristigen Untersuchung und Entwicklung des Schutzes vor Gewalt in Flüchtlingsunterkünften 

entwickelt (DeZIM-Institut, 2021). Mit den Lebensumständen in Gemeinschaftsunterkünften auf 

Landesebene allgemein beschäftigt sich der der Heim-TÜV: 

 

> Im Freistaat Sachsen ist der Heim-TÜV für Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende als 

Landesinitiative des sächsischen Ausländerbeauftragten eine Qualitätsprüfung für 

Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern. Sie soll die Unterbringung von geduldeten 

Ausländern und Asylsuchenden bewerten. Grundlage ist das Sächsische 

Flüchtlingsaufnahmegesetz in Verbindung mit § 53 AsylG. Als Qualitätsprüfung bietet sie einen 

definierten Evaluierungsplan für die Kontrolle und Bewertung von Flüchtlingsunterkünften und 

hilft dabei, sowohl vorbildliche Praxis und Verbesserungsempfehlungen für die Unterkünfte als 

auch politische Rahmenbedingungen zu identifizieren (SAB Landtag Sachsen, 2013; 2014). Die 

Kontrollen werden vom Sächsischen Ausländerbeauftragten gemeinsam mit Mitgliedern von 

Ausländervereinen und kommunalen Dolmetschern durchgeführt. Die Maßnahme wurde 

teilweise evaluiert, mit einem 2017 veröffentlichten Zwischenbericht (SAB Landtag Sachsen, 

2017). 

 

 
32 Liste der Bündnispartner und der getroffenen Maßnahmen: siehe BMI, 2021b.  

Auf besonders benachteiligte 
Stadtgebiete zugeschnitten

Auf bestimmte Zielgruppen 
zugeschnitten

StadtentwicklungZugang zu angemessenem Wohnraum
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> Ein Beispiel für ein vom Land gefördertes, gezieltes soziales Wohnungsbauprojekt, das in 

Kooperation mit dem Landesverband deutscher Sinti und Roma e.V. umgesetzt wird, ist MARO 

TEMM in Kiel (MARO TEMM - Ein Wohnprojekt mit Sinti in Kiel). Die Gesamtkosten für die 

Realisierung des Projekts beliefen sich auf ca. 1,9 Millionen Euro, die größtenteils aus dem 

Sozialwohnungsbauförderungsprogramm des Landes und aus kommunalen Darlehen finanziert 

wurden (VDSR, 2017). Während des gesamten Planungsprozesses war die lokale Sinti- und 

Roma-Gemeinde eingebunden. Seit ihrer Fertigstellung im Jahr 2007 bietet die Wohnanlage 

mit 13 Wohneinheiten auf einer Gesamtwohnfläche von ca. 1.200 m2 etwa 50 Sinti ein Zuhause 

(HCU, 2015). Die Wohnanlage hat einen Ort geschaffen, an dem Sinti und Roma 

generationenübergreifend zusammenleben, sich gegenseitig unterstützen, ihre kulturellen 

Besonderheiten und ihre Sprache bewahren und weiterentwickeln können. Regelmäßige 

Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Hortbetreuung oder spielerische Lernworkshops 

werden vom federführenden Projektpartner MaroTemm eG (Wohnbaugenossenschaft) 

angeboten und von sozialpädagogischen Fachkräften unterstützt, und tragen dazu bei, 

Bildungsdefizite abzubauen und insbesondere Kinder zu fördern und ihnen eine Möglichkeit 

aufzuzeigen, in beiden Kulturen zu leben. Darüber hinaus finden in den Gemeinschaftsräumen 

der Wohnanlage Nachbarschaftstreffen und integrative Gemeinschaftsveranstaltungen statt, zu 

denen auch Nicht-Sinti-Bewohner eingeladen werden (HCU, 2015).  

 

Die Stadtentwicklung wird seit 1971 vom Bund gefördert (Art. 104b GG). Gemäß § 164b Abs. 1 

des Baugesetzbuches (BauGB) basiert sie auf jährlichen Verwaltungsvereinbarungen zwischen 

Bund und Ländern. In den letzten 20 Jahren wurde die Stadtentwicklung vor allem durch das 

Programm Soziale Stadt verfolgt, welches in die Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Kinder, 

Familien und Senioren sowie in die Wohnqualität investiert hat.33 Die Soziale Stadt als Dach der 

sozialen Stadtentwicklung auf Bundesebene wurde 2020 durch das Programm Sozialer 

Zusammenhalt als Förderprogramm für die Stadtentwicklung des Bundes abgelöst. Es hat ein 

Volumen von 790 Millionen Euro an Bundesmitteln und umfasst derzeit drei Bundesprogramme. 

Das Programm Sozialer Zusammenhalt mit einem Volumen von 200 Millionen Euro an 

Bundesmitteln zielt auf die Förderung des sozialen Zusammenhalts in besonders benachteiligten 

Stadtteilen ab – eine Kategorisierung, die vom Programm Soziale Stadt als Rahmen entwickelt 

wurde und für Bundes- und Landesprogramme nach wie vor relevant ist (BMI, 2021c).34 Bis 2020 

unterstützten der vom BMI geförderte Investitionspakt Soziale Integration im Quartier sowie die 

nachfolgenden Landesprogramme die Stadtentwicklung in den Bereichen des 

Städtebauförderungsprogramms des Bundes. Mit 200 Millionen Euro pro Jahr hat das BMI zwischen 

2017 und 2020 Länder und Kommunen dabei unterstützt, in die soziale Infrastruktur zu investieren 

und diese zu verbessern, beispielsweise die öffentliche Bildungsinfrastruktur (Schulen, 

Bibliotheken), KiTas, Gemeindezentren, Stadtteilzentren, Sport- und Kultureinrichtungen oder 

Freiflächen (z. B. Spielplätze). Von 2017 bis 2020 wurden etwa 760 Infrastrukturmaßnahmen in 

580 Kommunen gefördert (Beratungen). 

Tabelle 17: Stadtentwicklungsprogramme zur sozialen Integration in Nordrhein-Westfalen 

Titel der 
Maßnahme 

Kinderstark - NRW schafft Chancen 
- 

Zusammen im Quartier - Kinder 
stärken - Zukunft sichern (Nordrhein-
Westfalen) 

Ebene und Art des 
Maßnahmenpakets 

Landesinitiative, Staatsministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

Landesprogramm, kofinanziert durch den 
ESF, durch das Staatsministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Zeitplan / 
Finanzielle 
Ressourcen  

Zeitplan Seit 2012; Finanzielle Ressourcen: 
Die Landesregierung unterstützt alle 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen beim 
Auf- und Ausbau von Präventionsketten mit 
derzeit 14 Millionen Euro jährlich und 

Zeitplan: seit 2018; Finanzielle Ressourcen: 
8 Millionen Euro pro Jahr  

 
33 Zwischen 1999 und 2019 wurden 965 Maßnahmen in 544 Kommunen mit Investitionen von insgesamt 6,2 Milliarden Euro umgesetzt, 

ein Drittel davon vom Bund. Gemäß Art. 104b Abs. 2 und 3 des Grundgesetzes (GG) wurde das Programm vom BBSR überwacht (BMI, 

2021c). 

34 Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne, 300 Millionen Euro; Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben 

im Quartier gemeinsam gestalten, 200 Millionen Euro; Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten, 290 

Millionen Euro. 
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Titel der 
Maßnahme 

Kinderstark - NRW schafft Chancen 
- 

Zusammen im Quartier - Kinder 
stärken - Zukunft sichern (Nordrhein-
Westfalen) 

finanziert auch Maßnahmen an regulären 
Einrichtungen in benachteiligten 
Stadtteilen. 

Beschreibung Durch eine verbesserte Koordination der 
Leistungen und eine strategische 
Ausrichtung des Ressourceneinsatzes sollen 
Eltern während der Schwangerschaft im 
Rahmen einer Präventionskette erreicht und 
Kinder von der Geburt bis zum 
Berufseinstieg bedarfsgerecht begleitet und 
unterstützt werden. Alle Akteure in den 
Kommunen sind gefordert, systematisch in 
einem Netzwerk zusammenzuarbeiten, um 
exakt zugeschnittene und abgestimmte 
Hilfestellungen anzubieten. Dazu gehört die 
Verknüpfung der Bereiche Gesundheit, 
Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, 
Integration, Stadtplanung und 
Stadtentwicklung und soziale Dienste, um 
Kinder und ihre Familien bedarfsgerecht zu 
unterstützen.  
 

Finanziert werden Maßnahmen zur 
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten, 
zur Realisierung von Teilhabemöglichkeiten, 
zur Hilfestellung an bestimmten 
Schnittstellen in der Biografie (z. B. beim 
Übergang zwischen einzelnen 
Bildungsstufen) und zur Hilfe zur Selbsthilfe. 
Um der fortschreitenden Segregation in 
Nordrhein-Westfalen entgegenzuwirken, 
bedarf es differenzierter Maßnahmen, die 
interdisziplinär gedacht und umgesetzt 
werden. Darüber hinaus stehen die gesunde 
Erziehung von Kindern, die Stärkung von 
Kompetenzen, die Teilhabe von Armut 
betroffener und sozial benachteiligter 
Gruppen sowie die Verankerung 
gesundheitsfördernder Strukturen im Fokus. 
 

Zielgruppen Konzentration auf eine Präventionspolitik, 
die allen Kindern gleiche Chancen auf ein 
gesundes Aufwachsen, auf Bildung und auf 
gesellschaftliche Teilhabe geben soll - 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder 
dem Einkommen der Eltern. 

Unterstützung der Förderung gezielter 
Projekte zur Bekämpfung der Kinder-, 
Jugend- und Familienarmut in besonders 
benachteiligten Stadtteilen. 

Evaluierung und 
Monitoring 

Das Programm wird laufend evaluiert. 
Geförderte Kommunen sind zur Teilnahme 
verpflichtet. 

Ein Evaluierungsplan ist jedoch nicht 
angegeben; da ESF-Mittel verwendet 
werden, wird voraussichtlich eine 
Evaluierung durchgeführt. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 Ermöglichen des Zugangs zu kostenloser Gesundheitsversorgung 

Rechtlicher und politischer Rahmen: Die Gesundheitsversorgung basiert auf dem 

Versicherungsprinzip. Jeder, der in Deutschland lebt, ist verpflichtet, sich in einer gesetzlichen oder 

privaten Krankenkasse (SGB V) zu versichern. Grundsätzlich haben Kinder Zugang zu kostenlosen 

Gesundheitsleistungen, sofern ihre Eltern in der gesetzlichen oder privaten Krankenkasse 

versichert sind.35 Für die Gesundheits- und Gesundheitsversorgungspolitik sind die Länder 

zuständig, wobei der Bund über umfangreiche Gesetzgebungskompetenzen verfügt (geregelt in 

SGB V und XI). Als kooperierendes und koordinierendes Gremium fungiert die 

Gesundheitsministerkonferenz. Im Allgemeinen werden die Zuständigkeiten für die 

Gesundheitsversorgung an Leistungs- und Krankenversicherungsträger delegiert 

(Selbstverwaltungsprinzip), deren Hauptbeschlussorgan der gemeinsamen Selbstverwaltung der 

Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist. Die Kommunen spielen eine marginale Rolle, aber in 

den letzten Jahren wurden von den Ländern Zuständigkeiten auf die kommunale Ebene delegiert, 

insbesondere in Bezug auf die Gesundheitsförderung und die Prävention in Lebenswelten, wie in § 

20a Sozialgesetzbuch V festgeschrieben (Brunnett et al., 2018). Darüber hinaus sind die Länder 

gesetzlich verpflichtet, Gesundheitsämter einzurichten, die dem Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) unterstellt sind und unter anderem für die Gesundheitsverwaltung, die Berichterstattung 

und Planung, den Hygiene- und Infektionsschutz sowie die Gesundheitsförderung und Prävention 

zuständig sind. Bei der Gesundheitsförderung und Prävention in den Lebenswelten haben die 

Länder die Hauptgesetzgebungskompetenz, wobei sich die Länder bei der Festlegung von Zielen, 

Angeboten und Unterstützung auf kommunaler Ebene deutlich unterscheiden (Schmidt am Busch, 

2007).36 Darüber hinaus hat das GKV-Bündnis für Gesundheit, das 70 Millionen Versicherte vertritt, 

im Jahr 2019 zwei Förderrichtlinien herausgegeben, die sich gezielt an Kommunen richten und 

ihnen ermöglichen, die Gesundheitsförderung und Prävention für sozial benachteiligte Gruppen, 

 
35 Einige Gesundheitsleitungen müssen privat mitfinanziert werden. Privat versicherte Eltern müssen für jedes Kind einen zusätzlichen 

kostenpflichtigen Vertrag abschließen. 

36 Die sogenannte obligatorische kommunale Selbstverwaltung ist in den Landesgesundheitsdienstgesetzen geregelt. 
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einschließlich der am stärksten gefährdeten, zu stärken (GKV-Bündnis, 2021). Das Bündnis hat 

außerdem die finanzielle Unterstützung der Koordinierungsstellen Gesundheitliche 

Chancengleichheit (KGS) in allen Bundesländern ausgeweitet. 

Abbildung 18: Wohnraum: Gesundheitsversorgung sowie Gesundheitsförderung und -prävention 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Insbesondere das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention, kurz: 

Präventionsgesetz (PrävG), verabschiedet 2015, hat den Kommunen neue finanzielle Möglichkeiten 

eröffnet und die Zusammenarbeit zwischen Sozialversicherungsträgern, Land und Kommunen 

gestärkt. Durch das Präventionsgesetz wurde die finanzielle Unterstützung um rund 30 Millionen 

Euro aufgestockt. Die jährliche Finanzierung durch die Krankenkassen ist gesetzlich festgelegt. Die 

gesetzlichen Krankenkassen sollen Leistungen zur Gesundheitsvorsorge erbringen. Das 

Präventionsgesetz verpflichtet die Krankenkassen, Leistungen im Bereich der 

Gesundheitsförderung und Prävention zu erbringen und pro Versicherten mindestens 2,15 Euro zu 

investieren. Die Kommunen werden nicht explizit genannt, sind aber als Lebenswelten förderfähig 

und können somit Projekt- und Leistungsförderung beantragen. Kommunen können darüber hinaus 

eigenständig gesundheitsfördernd agieren, ihr Recht auf Selbstverwaltung wahrnehmen (Art. 28 

GG) und einige präventive Ansätze als freiwillige Selbstverwaltungsleistungen übernehmen, wie 

z. B. in der Offenen Jugendarbeit, im sozialen Wohnungsbau, bei der lokalen Arbeitsvermittlung 

oder bei der Förderung sportlicher und kultureller Aktivitäten (Böhm, 2017).  

 

Das Präventionsgesetz soll auch die Gesundheit von Kindern fördern. Es zielt beispielsweise darauf 

ab, die Information von Familien und Kindern mit besonderem Förderbedarf über lokale und 

regionale Unterstützungs- und Beratungsangebote, wie z. B. Frühinterventionsangebote im 

Rahmen der Gesundheitschecks oder Stärkung der ärztlichen Rolle in der Prävention, zu 

verbessern. Im Allgemeinen hat das Präventionsgesetz zum Ziel, eine wirksame Koordination der 

Maßnahmen in der Gesundheitspräventionsstrategie zu stärken und eine institutionelle Struktur für 

eine stärkere Zielorientierung zu schaffen. Im Mittelpunkt dieser Struktur steht eine gemeinsame 

nationale Präventionsstrategie (§ 20d SGB V). Diese Präventionsstrategie soll in Form von 

bundeseinheitlichen, behördenübergreifenden Rahmenempfehlungen zur Gesundheitsförderung 

und Prävention sowie in Form eines Präventionsberichts formuliert werden. Das Präventionsgesetz 

hat auch die Ergebnisse der Studie zur Kindergesundheit (KiGGS) berücksichtigt und das 

Bundesgesundheitsministerium (BMG) veranlasst, spezielle Projekte zur Stärkung der Gesundheit 

und medizinischen Versorgung von Kindern37 sowie zur Verbesserung der Gesundheitsförderung 

und Prävention von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu initiieren. Ein breites Spektrum an 

Akteuren – Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Gesundheitsversorgungsträger, 

Sozialverbände, Gesundheitsfachleute, öffentlicher Gesundheitsdienst, KiTa-Träger, Schulen, 

Bürgerinnen und Bürger – waren im Jahr 2017 zum Forum Gesundheitsförderung und Prävention 

bei Kindern und Jugendlichen eingeladen. Ein Dialog führte zur Entwicklung und Veröffentlichung 

eines Leitfadens zu einem gemeinsamen Verständnis von Gesundheitsförderung und Prävention für 

Kinder (BMG, 2019).  

 

 
37 Die Gesundheitsförderung von Kindern umfasst Projekte zur Verbesserung der Versorgung psychisch behinderter Kinder, zur 

Verbesserung des Kinderschutzes in der Medizin sowie zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit (siehe BMG, 2021). 

Gesundheitsförderung und -präventionGesundheitsversorgung

Gesundheitsförderung und -prävention in 
Lebenswelten, § 20a SGB V 

Sozialgesetzbuch V und Sozialgesetzbuch XI

Entsprechend Länderministerien und 
kommunale Behörden

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
und Sozial- und Krankenkassen
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Programme und ihre Umsetzung: Zusätzlich dazu konzentriert sich die Bundesebene auf 

Strategiepapiere zur Gesundheitsförderung und Prävention sowie auf Kampagnen, mit denen 

Kinder motiviert werden sollen, fit und gesund zu bleiben.  

Tabelle 18: Maßnahmenpakete zur Gesundheitsförderung und Prävention auf Bundesebene 

Titel der 
Maßnahme 

Nationales Gesundheitsziel „Gesund 
aufwachsen“38 

Sport digital – Mehr Bewegung im 
Quartier 

Ebene und Art des 
Maßnahmenpakets 

Bundesstrategie des BMG Bundespilotprojekt des BMI in 
ressortübergreifender Zusammenarbeit mit 
dem BMFSFJ, durchgeführt vom „ALBA 
BERLIN Basketballteam e.V.“. Technische 
Unterstützung für das Projekt leistet die 
Deutsche Sportjugend. 

Zeitplan / 
Finanzielle 
Ressourcen 

Zeitplan 02/2017; 2003 
(Veröffentlichung); 2010 
(Aktualisierung); Finanzielle Ressourcen: 
N/Z 
 

Zeitplan 2020-2024; Finanzielle Ressourcen: 
Insgesamt 2,77 Millionen Euro für den 
Finanzierungszeitraum 

Beschreibung Das Konzept umfasst zehn Hauptziele, die 
auf eine gesundheitsorientierte 
Entwicklung von Familien in ihren 
Lebenswelten, in KiTas und Schulen 
ausgerichtet sind. Als wesentliche 
Querschnittsanforderung wird die 
Förderung der Chancengleichheit im 
Gesundheitsbereich genannt. Für die 
praktische Umsetzung der Maßnahmen 
sind die mehr als 120 Einzelakteure im 
Netzwerk „gesundheitsziele.de“ 
verantwortlich. 

Das Pilotprojekt ist ein digitales 
Sportangebot für Kinder und Jugendliche 
sowie für ältere Menschen in Fördergebieten 
des Bundesstädtebauförderungsprogramms 
Sozialer Zusammenhalt. Es verbindet die 
Bereitstellung digitaler mit praktischen 
Sporteinheiten in den Stadtteilen, dezentrale 
Ausbildungen für Multiplikatoren, eine 
digitale Plattform zur Vernetzung der 
teilnehmenden Sportlehrer und Trainer sowie 
Workshops.  

Zielgruppe Der Ansatz richtet sich an Kinder und 
kombiniert sowohl unterstützende als auch 
präventive Maßnahmen (integriert auf 
Leistungsebene). 

Das Projekt wird auf lokaler Ebene in 
benachteiligten Stadtteilen umgesetzt, die im 
Rahmen des ehemaligen BMI-Programms 
Soziale Stadt als Entwicklungsgebiete 
ausgewiesen sind, und richtet sich vor allem 
an Kinder aus benachteiligten Familien, 
wobei auch Kurse in verschiedenen Sprachen 
angeboten werden.  

Evaluierung und 
Monitoring 

Auswertung der Maßnahmenpakete auf 
Bundesebene zwischen 2003 und 2010, 
bevor sie 2010 auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
aktualisiert wurde (BMG, 2010).  
 

Das Projekt baut auf den Erfahrungen der 
langjährigen Arbeit von ALBA Berlin bei der 
Bereitstellung von Sportangeboten für Kinder 
und Jugendliche aus benachteiligten 
Stadtteilen auf und soll nun in den 
Förderbereichen des ehemaligen Programms 
Soziale Stadt erprobt werden.  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Nach ähnlichen Ansätzen zielen Initiativen und Programme auf Landesebene auf die Stärkung der 

Gesundheit in Bildungseinrichtungen wie KiTas und Schulen ab und versuchen, Kinder in ihren 

Lebenswelten zu erreichen. Ein Schwerpunkt liegt in der Verbesserung der Gesundheitserziehung 

sowie der Prävention, unter anderem durch die Qualifizierung von Personal und die Stärkung der 

Familien. 

  

 
38 Die gleiche Maßnahme ist für das Nationale Gesundheitsziel „Gesundheit rund um die Geburt“ eingerichtet. In fünf Abschnitten werden 

Ziele, Teilziele und Empfehlungen für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Entwicklungsphase im ersten Lebensjahr nach der Geburt 

des Kindes sowie Lebenswelten und Rahmenbedingungen formuliert. 
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Tabelle 19: Landesinitiativen und Landesprogramme zur Gesundheitsförderung und Prävention 

Art und Höhe des 
Maßnahmenpakets 

Zeitplan / Finanzielle 
Ressourcen 

Beschreibung / Zielgruppe / Evaluierung und 
Monitoring 

Berliner 
Landesprogramm 
KiTas bewegen - für 
die gute gesunde KiTa 
 
Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend  
und Familie 
 

Zeitplan Seit 2012; 
Finanzielle Ressourcen: 
N/Z 

Das ursprünglich von der Bertelsmann-Stiftung (2012) 
initiierte und in Münster und Berlin umgesetzte Programm 
ermöglicht eine Organisationsentwicklung mit dem Ziel, die 
Qualität von KiTas im Hinblick auf Bildung und Gesundheit 
nachhaltig zu verbessern, indem alle Beteiligten wie KiTa-
Träger, pädagogisches Personal sowie Eltern und Kinder 
eingebunden werden. Begleitet wird dieser Prozess durch 
Schulungsveranstaltungen für Multiplikatoren, zu denen 
jede KiTa ausgewiesene Vertreter (KiTa-Leitung und 
Erzieherin) entsendet. Prozessbegleiter schulen die 
Multiplikatoren in unterschiedlichen Methoden und 
unterstützen so die erfolgreiche Umsetzung des 
Programms und die interne Evaluierung in den KiTas. Die 
teilnehmenden KiTas erhalten professionelle Unterstützung 
durch speziell qualifizierte Prozessbegleiter und 
Koordinatoren. Für jeden Schritt des 
Organisationsentwicklungszyklus werden ganztägige 
Schulungskurse angeboten. Der Austausch innerhalb des 
Bezirks und über den Bezirk hinaus fördert die Vernetzung 
der KiTas und Träger in ihren Sozialräumen und bietet die 
Möglichkeit, bestehende Bedarfe und Entwicklungen zu 
diskutieren. Relevante qualitative Erfahrungen und 
Beispiele für vorbildliche Praxis wurden gesammelt und 
veröffentlicht. 

Landesprogramm 
Bildung und 
Gesundheit NRW 
 
Staatsministerium für 
Schule und Bildung; 
Staatsministerium für 
Arbeit, Gesundheit und 
Soziales; Landesamt für 
Gesundheit 

Zeitplan 2009-2016 
(zwei 
Finanzierungszeiträume), 
2017-2022 (dritter 
Finanzierungszeitraum); 
Finanzielle Ressourcen: 
N/Z 

Das Programm zielt darauf ab, die Förderung einer 
integrierten Gesundheits- und Qualitätsentwicklung in 
Schulen durch die Stärkung der Gesundheitskompetenzen 
aller schulischen Akteure auf der Grundlage einer 
konkreten Bedarfsanalyse der Schulentwicklung zu 
fördern. Zu den Maßnahmen gehören 
gesundheitsfördernde und präventive Strukturen; 
Beratung und Schulung durch Berater, Moderatoren und 
andere Experten, einschließlich Weiterbildungsmaterial, 
sowie Aufbau und Unterstützung von Netzwerken und 
Kooperationen. Das Programm wurde im ersten 
Finanzierungszeitraum evaluiert, die folgenden Zeiträume 
bauen auf entsprechenden Erkenntnissen auf. Die 
teilnehmenden Schulen müssen im Rahmen einer 
Selbstevaluierung regelmäßig Daten erheben. Zu diesem 
Zweck wird das sogenannte BuG-Screening in Bildung und 
Gesundheit eingesetzt, das auf IQES basiert – einem 
Instrument zur Qualitätsentwicklung und 
Selbstevaluierung in Schulen. Es wird empfohlen, das BuG-
Screening einmal pro Jahr, mindestens jedoch alle zwei 
Jahre durchzuführen. Entsprechende qualitative 
Erfahrungen wurden gesammelt. 

Landesprogramm Pakt 
für Prävention - 
gemeinsam für ein 
gesundes Hamburg 
 
Behörde für Arbeit, 
Gesundheit, Soziales, 
Familie und Integration; 
Abteilung 
Gesundheitsdaten und 
Gesundheitsförderung 

Zeitplan Seit 2010; 
Finanzielle Ressourcen: 
N/Z 

Das Programm verfolgt das Ziel, die Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger insbesondere durch eine 
verbesserte Kooperation der Akteure zu stärken, die 
Kompetenzen der Hamburgerinnen und Hamburger im 
Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention 
(Stärkung) gemeinsam zu entwickeln und dabei Kinder und 
ihre Familien in den Mittelpunkt zu stellen. Ziel ist es, dass 
alle Akteure mehr Transparenz über bestehende Angebote 
schaffen, sich auf erfolgversprechende Ansätze in Hamburg 
verständigen, Ziele und Maßnahmen in unterschiedlichen 
Lebensphasen bündeln und die Qualität der Maßnahmen 
weiterentwickeln. Im Rahmen des Programms werden 
verschiedene Maßnahmen wie Pilotprojekte oder 
längerfristige Strukturansätze entlang definierter Leitlinien 
zur Gesundheitsförderung und Prävention umgesetzt. 
Diese Leitlinien werden gemeinsam mit allen Akteuren 
weiterentwickelt und tragen dazu bei, tragfähige und 
nachhaltige Strukturen der Gesundheitsförderung und 
Prävention zu sichern. 
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Art und Höhe des 
Maßnahmenpakets 

Zeitplan / Finanzielle 
Ressourcen 

Beschreibung / Zielgruppe / Evaluierung und 
Monitoring 

Präventionsketten 
Niedersachsen - 
Gesund aufwachsen 
für alle Kinder 
 
Staatsministerium für 
Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung 

Zeitplan 2016-2022; 
Finanzielle Ressourcen: 
Förderung insgesamt bis 
zu 40.000 Euro (pro 
Kommune); von den 
Kommunen mitfinanziert  
(steigend von 30 auf 60 
Prozent im 3. 
Förderjahr) 

Unterstützung von Kommunen für einen Zeitraum von drei 
Jahren durch Finanzhilfen sowie durch Beratung, 
Unterstützung und Weiterbildung beim Auf- und Ausbau 
von Präventionsketten. Ziel des Programms ist es, die 
umfassende Teilhabe von Kindern bis 10 Jahren 
unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund zu fördern und 
ihnen die Teilnahme an Angeboten und Maßnahmen 
öffentlicher und privater Organisationen und Initiativen zu 
ermöglichen. Auf kommunaler Ebene sollen die Angebote 
und Maßnahmen öffentlicher und privater Organisationen 
und Initiativen noch stärker als bisher auf die Umstände 
und Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet werden. In 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen führt die 
Landeskoordinierungsstelle eine wirkungsorientierte 
Überwachung sowie eine Prozessevaluierung durch. Es 
nehmen 38 Kommunen teil (Präventionsketten 
Niedersachsen, 2021). 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 Ermöglichen des Zugangs zu gesunder Ernährung 

Rechtlicher und politischer Rahmen: Es besteht kein Rechtsanspruch für Kinder oder 

Erwachsene auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung und somit auch keine Verpflichtung des 

Bundes oder der Länder, eine solche Ernährung zu gewährleisten. Ernährung wird generell als 

Aufgabe eines jeden selbst angesehen. Die Ernährungspolitik als solche wird auf Bundes-, Landes- 

und kommunaler Ebene entwickelt und umgesetzt. Die Bundesebene ist zuständig für alle Aspekte 

der Lebensmittelproduktion und Lebensmittelsicherheit sowie für die Erarbeitung von bundesweiten 

Strategien zur Förderung einer gesunden Lebensführung, wie sie bereits im Unterkapitel 

Gesundheits- und Gesundheitsversorgungspolitik ausgearbeitet wurden. Generell spielen 

Ernährungspolitik und gesunde Ernährung eine untergeordnete Rolle. Die meisten Länder 

übernehmen eine beratende und moderierende Rolle. Auf Bundes- und Landesebene gibt es 

Bestrebungen, eine gesunde Lebensweise zu fördern und staatliche und öffentliche Akteure sowie 

die Bürgerinnen und Bürger selbst mit Informationen und Empfehlungen zu versorgen, die teilweise 

auch andere Politikbereiche betreffen, wie zum Beispiel Ernährung in Schulen oder KiTas oder 

Qualitätsstandards für die Gastronomie. Im Allgemeinen informieren die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) als Kompetenz- 

und Kommunikationszentrum für ernährungsbezogene Themen, betreut vom Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), zu Ernährungsverhalten und Gesundheitsrisiken. 

 

Programme und ihre Umsetzung: Im Jahr 2007 wurde das Eckpunktepapier „Gesunde 

Ernährung und Bewegung – Schlüssel für mehr Lebensqualität“ von der Bundesregierung mit dem 

Ziel verabschiedet, das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Menschen bis 2020 zu 

verbessern. Als Folgemaßnahme wurde 2008 der Nationale Aktionsplan IN FORM - Deutschlands 

Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung verabschiedet und erst kürzlich erneuert. 

Zwischen 2008 und 2010 stellten das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

und das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), koordiniert von der Bundeszentrale für 

Ernährung (BZfE), mit zusätzlichen Mitteln anderer Bundesministerien, der Länder, der 

Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft jeweils 5 Millionen Euro pro Jahr für die 

Umsetzungsmaßnahmen und eigenverantwortlichen Aktivitäten zur Verfügung. Der Aktionsplan 

bündelt in Anlehnung an das Eckpunktepapier 2007 vielfältige Initiativen in einer Bundesstrategie 

zur Stärkung und Etablierung gesundheitsfördernder Alltagsstrukturen zur Schaffung von 

Präventionsmaßnahmen gegen Mangelernährung, Bewegungsmangel und Fettleibigkeit (BMEL und 

BMG, 2014). Besonders relevant für Kinder sind beispielsweise:  

 

> Als erste Maßnahme hat das BMEL 2008 gemeinsam mit allen Ländern die Vernetzungsstellen 

KiTa- und Schulverpflegung in den Bundesländern eingerichtet. Eine Hauptaufgabe aller 

Vernetzungsstellen ist die Bekanntmachung und Förderung der Akzeptanz der von der 
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Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) im Auftrag des BMEL39 entwickelten 

Qualitätsstandards für die Verpflegung in KiTas und Schulen, sowie die Durchführung von 

Beratungen und Qualifizierungsmaßnahmen. Darüber hinaus unterstützen die 

Vernetzungsstellen den Aufbau regionaler Netzwerke von Landesverwaltung, Schul- und KiTa-

Verwaltern, Schulverpflegungsanbietern, Lehrkräften und Eltern, um Maßnahmen zur 

Verbesserung der KiTa- und Schulverpflegung zu bündeln und zu koordinieren.  

> Seit 1993 fördert die Kampagne „GUT DRAUF – bewegen, essen, entspannen“ der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eine gesunde Lebensführung von 

Kindern im Alter von 5 bis 18 Jahren und unterstützt Multiplikatoren in den Bereichen 

schulbezogene Aktivitäten, Jugendarbeit, Jugendreisen, Sportvereine und 

Berufsqualifizierungsdienste bei der Integration erlebnis- und spaßorientierter, 

gesundheitsfördernder Elemente der Ernährung, Bewegung und Stressregulation in ihre 

Angebote und Aktivitäten. Die Kampagne soll gesundheitsorientierte Angebote und Strukturen 

nachhaltig in den Lebenswelten von Kindern verankern und die Fachkräfte, die mit Kindern 

arbeiten, in verschiedenen Bildungsbereichen qualifizieren und ausbilden. Seit Anfang 2019 

wird die Qualität der Schulungen mit Hilfe einer systematischen Befragung der Teilnehmer, 

Multiplikatoren und qualifizierten Dozenten ausgewertet. Langfristig soll gesamtheitlich 

evaluiert werden, inwieweit erfolgreich gesundheitsfördernde Strukturen geschaffen wurden. 

 

Ziel der Evaluierung des Nationalen Aktionsplans (BMEL und BMG, 2014) war es, die Umsetzung 

seit 2008 zu bewerten, die Zielerreichung zu überprüfen und Optionen für eine mögliche 

Fortführung der Umsetzung von IN FORM insgesamt, in Bezug auf Maßnahmen und Projekten sowie 

Organisation und Struktur, zu identifizieren. Die Evaluierung umfasste die Analyse von 198 

Projekten und 58 verschiedenen Evaluierungsberichten, Telefoninterviews, Fallstudien zu 

ausgewählten Projekten, Experteninterviews sowie eine Online-Befragung der 

Programmteilnehmer. Das Bundeskabinett hat kürzlich beschlossen, den Nationalen Aktionsplan zu 

erweitern und weiterzuentwickeln und sich dabei auf folgende Aspekte zu konzentrieren: 

Lebensphasen: (1) erste 1.000 Tage, (2) besondere Bedürfnisse von Kindern, (3) Senioren; 

Aufforderung an die Länder, die Qualitätsstandards für die KiTa- und Schulverpflegung 

umzusetzen; insbesondere Unterstützung der am stärksten Gefährdeten; Beachtung der 

gesundheitlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; Intensivierung der Digitalisierung (siehe 

BMEL Agrar-Presseportal, 2021).  

 

Zu diesem Ziel tragen weitere Programme und Initiativen auf Landesebene bei, bei denen oft 

Gesundheit und Ernährung kombiniert werden, wie beispielsweise:   

 
39 Ursprünglich im Rahmen des IN FORM-Projekts Schule + Essen = Note 1 gemeinsam mit Vertretern von Bund, Wissenschaft und Praxis 

entwickelt, wurden die DGE-Qualitätsstandards im Jahr 2020 nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit den Schwerpunkten 

Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit überarbeitet (5. Auflage). 
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Tabelle 20: Maßnahmenpakete zur Förderung von Gesundheit und Ernährung auf Landesebene 

Titel der 
Maßnahme 

Landesprogramm für die gute gesunde 
Schule Bayern 

Ernährungsstrategie für Baden-
Württemberg 

Ebene und Art des 
Maßnahmenpakets 

Staatsministerium für Bildung und Kultur, 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege in Kooperation mit dem Zentrum für 
Prävention und Gesundheitsförderung 
(ZPG), der AOK Bayern, der BARMER und 
der KUVB (Kommunale Unfallversicherung 
Bayern); Programmkoordination am ZPG 

Staatsministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Zeitplan / 
Finanzielle 
Ressourcen 

Zeitplan 2019-2021; Finanzielle 
Ressourcen: N/Z 

Zeitplan: seit 2017; Finanzielle Ressourcen: 
3 Millionen Euro für 2020 und 2021 

Beschreibung Unterstützung der Schulen bei der 
Umsetzung verhaltens- und 
beziehungspräventiver Maßnahmen sowie 
dem Aufbau von Netzwerken mit anderen 
Schulen in Bayern. Die im Rahmen des 
Programms umgesetzten Maßnahmen 
sollen zum Erwerb von Kompetenzen für 
eine gesunde Lebensführung und zu einer 
gesundheitsfördernden Gestaltung der 
Lebenswelt beitragen. Die Projekte 
ermöglichen einen partizipatorischen, 
bedürfnis- und bedarfsorientierten Umgang 
mit dem Thema Gesundheit. Schulen 
können sich bewerben und müssen 
innerhalb eines Schuljahres mindestens 
zwei Projekte aus fünf vordefinierten 
Themenbereichen – Ernährung, Bewegung, 
Entspannung / Wohlbefinden / mentale 
Gesundheit / Stressprävention / 
Lebenskompetenzen, Suchtprävention, 
Lehrergesundheit – auswählen und 
durchführen. Am Ende des Programms wird 
der erfolgreiche Abschluss mit einer 
Zertifizierung belohnt.  Ausgewiesene „gute 
gesunde Schulbegleiter“ stehen den 
teilnehmenden Schulen als Unterstützer 
und Begleiter zur Verfügung. 

Ziel ist es, zur Verbesserung der 
Ernährungssituation von Familien in 
prekären Lebenssituationen und sozial 
benachteiligten Kindern beizutragen. 
Gesellschaftlich relevante 
Gesundheitsförderung zum Abbau 
gesundheitlicher Ungleichheiten, die vor 
allem in Lebenswelten wie KiTas, Schulen 
und Stadtbezirken stattfindet. Die Sicherung 
eines hochwertigen Angebots in der 
Gemeinschaftsverpflegung ist ein wichtiger 
Ansatzpunkt für eine wirksame 
Beziehungsprävention in der 
Landesernährungspolitik, die Kindern durch 
Angebote von attraktivem Essen in ihrer 
Lebenswelt eine ausgewogene Ernährung 
nach den Qualitätsstandards der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
erleichtert. Auf kommunaler Ebene werden 
gemäß strategischen Leitlinien individuelle 
Maßnahmen umgesetzt (Ministerium für 
Ernährung, ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg, 
2021). 

Zielgruppe Alle Kinder in Grundschulen Die Strategie verfolgt einen ganzheitlichen 
Ansatz zur Förderung einer gesunden 
Ernährung und richtet sich gleichermaßen an 
Kinder und Familien.  

Evaluierung und 
Monitoring 

Die Umsetzung einzelner Projekte muss von 
den teilnehmenden Schulen detailliert 
dokumentiert werden. 

Regelmäßige Statusberichte informieren 
über die Fortschritte bei der Umsetzung der 
einzelnen Leitsätze der Ernährungsstrategie. 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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4. BEWERTUNG DER GEWÄHRLEISTUNG DES ZUGANGS 

BEDÜRFTIGER KINDER 

Wie die Bestandsaufnahme zeigt, gibt es bezüglich des Rahmens, der gewährleisten soll, dass 

bedürftige Kinder Zugang zu entsprechenden Leistungen haben, Unterschiede in den 

Kernbereichen. Einflussreiche Faktoren sind Rechtsansprüche und die Kompetenzverteilung auf 

Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Befragungen staatlicher Hauptakteure auf Bundesebene 

zufolge haben vor allem Rechtsansprüche eine potenziell signifikante Wirkung auf die Verbesserung 

der strukturellen Rahmenbedingungen und tragen als solche dazu bei, bedürftige Kinder zu 

erreichen. Gleichzeitig wurde betont, dass die Wirkung einzelner Maßnahmen im Allgemeinen 

schwer zu bemessen ist. Vielmehr sind Wirkungen auf das Zusammenspiel von politischen 

Konzepten, Programmen und Maßnahmen zurückzuführen wie die Entwicklung der frühkindlichen 

Bildung und Betreuung zeigt.  

 

 Bewertung von Maßnahmen, politischen Konzepten und Programmen, die den Zugang 

bedürftiger Kinder gewährleisten  

Grundsätzlich haben Kinder freien Zugang zu frühkindlicher Bildung und Betreuung sowie zur 

schulischen Bildung und Gesundheitsversorgung: Aufgrund von Rechtsansprüchen sind Angebote 

in diesen Kernbereichen meist kostenlos oder werden durch Regulierung und Weiterentwicklung 

bezahlbarer. Dazu gehört auch die Ausweitung des freien Zugangs zur Kindertagesbetreuung, 

insbesondere zu KiTas. Darüber hinaus gibt es Maßnahmen, die dazu beitragen, dass mehr Kinder 

so früh wie möglich eine KiTa besuchen sowie die Qualität dieser Angebote verbessert wird – unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Teilhabe von Kindern in Familien mit unterschiedlichen 

sozioökonomischen Hintergründen. Gleichzeitig tragen diese Bemühungen dazu bei, die 

Erwerbsbeteiligung der Eltern zu unterstützen. Befragungen staatlicher Hauptakteure zufolge 

stellen die Bemühungen zur Verbesserung der Qualität der Kindertagesbetreuung einen wichtigen 

Baustein dar, um bedürftige Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und damit möglichst früh 

zu Chancengleichheit beizutragen. Die Grundidee ist, dass ein präventiver Ansatz, der in der frühen 

Kindheit beginnt, die größten Erfolgschancen hat. Gleichzeitig basiert die Idee auf einem politischen 

und gesellschaftlichen Konsens, alle Kinder in die jeweiligen Programme einzubeziehen. Politische 

Konzepte zur Stärkung des Zugangs zu FBBE und Bildung sowie zur Verbesserung der Wirkung 

dieser Angebote verfolgen einen ähnlichen Ansatz:  

Abbildung 19: Gewährleistung von Zugang und Qualität bei KiTas und Schulbildung 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Der Zugang zu Wohnraum und gesunder Ernährung ist nicht so weit entwickelt, vor allem weil es 

zumindest auf Bundesebene keinen Rechtsanspruch auf diese Leistungen gibt. Gesunde Ernährung 

spielt jedoch eine Rolle bei gesundheitsbezogenen Maßnahmen. Besonders relevant sind politische 

Konzepte, Programme und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention, die den freien 

Zugang zur Gesundheitsversorgung ergänzen. Auch in anderen Kernbereichen, vor allem in KiTas 

und Schulen, spielt Ernährung eine zunehmend relevante Rolle. Die befragten staatlichen 

Hauptakteure haben darauf hingewiesen, dass es Länder gibt, die die durch das Gute-KiTa-Gesetz 

bereitgestellten Finanzmittel hierfür besonders effektiv nutzen, auch durch eine Kooperation mit 

dem Nationalen Qualitätszentrum für Ernährung in KiTa und Schulen (NQZ).  

  

Bildungsinstitutionen dabei 
unterstützen, Angebote und 
Leistungen zu verbessern 
und stärker zu integrieren, 
auch indem Familien 
eingebunden werden und 
Zugang zu 
außerschulischen 
Aktivitäten ermöglicht wird

(Asylsuchende)
Flüchtlingskinder und 
Kinder mit 
Beeinträchtigungen 
integrieren

Zusätzliche Ressourcen für 
Institutionen mit einer 
hohen Konzentration an 
Kindern aus benachteiligten 
Verhältnissen

Zahl der Kinder in 
Kindertagesbetreuung und 
in Ganztagsbetreuung an 
Schulen erhöhen, mit einem 
Fokus auf die Qualität der 
Angebote und Leistungen
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Abbildung 20: Gewährleistung von Zugang und Qualität bei Gesundheitsprävention und Ernährung 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Förderung und der Bau von Sozialwohnungen sind das wichtigste politische Konzept bei der 

Sicherung des Zugangs zu angemessenem Wohnraum für bedürftige Kinder. Programme, vor allem 

auf Landesebene, umfassen zudem zielgruppenorientiertere Maßnahmenpakete. Darüber hinaus 

haben (soziale) Stadtentwicklungsprogramme besonders sozial benachteiligte Stadtteile im Blick. 

Abbildung 21: Gewährleistung des Zugangs zu Wohnraum 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Besonders relevant sind politische Konzepte, Programme und Maßnahmen zur Verbesserung der 

Zugänglichkeit der Sozialdienste und Sozialleistungen, vor allem in der Gesetzgebung nach 

Sozialgesetzbuch II, VIII und XII. Die Hauptstrategie besteht darin, die Inanspruchnahme dieser 

Dienste durch die Anspruchsberechtigten zu steigern und zu verbessern und zum Teil die 

Anspruchsberechtigung für Familien und Kinder auszuweiten, wie z. B. durch das Starke-Familien-

Gesetz und das Bildungs- und Teilhabepaket. Dazu zählen die Bemühungen zur Verbesserung der 

Qualität der Frühen Hilfen nach Sozialgesetzbuch VIII. Die Novelle des Kinderzuschlags war den 

Befragungen zufolge vor allem dadurch motiviert, die Erwerbsbeteiligung lohnend zu machen und 

die Akzeptanz seitens der Berechtigten zu erhöhen. Eng verknüpft mit der Novellierung der 

Sozialdienste und Sozialleistungen ist die öffentlich und politisch diskutierte Frage, ob eine 

Kindergrundsicherung, ein garantierter Kinderzuschlag, wie kürzlich von einer breiten Koalition 

zivilgesellschaftlicher Organisationen, Verbände und Gewerkschaften gefordert, den Zugang 

bedürftiger Kinder zu Sozialdiensten und Sozialleistungen weiter verbessern könnte 

(Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe, 2021). 

 

Vorbildliche Praxis – Unterhaltsvorschuss: In den Befragungen wurde herausgestellt, dass 

eine der relevantesten Leistungen der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende ist. Die 

Unterstützung dient der Sicherung des finanziellen Lebensunterhalts von Kindern, wenn diese 

von einem Elternteil erzogen werden und der andere Elternteil den Unterhalt nicht, nur teilweise 

oder unregelmäßig zahlt. Der Unterhaltsvorschuss ist im Unterhaltsvorschussgesetz 

(UhVorschG) geregelt. Derzeit gesetzlich eingebettet in § 68 Ziff. 14 Sozialgesetzbuch I. Bis zum 

12. Geburtstag kann jedes Kind ohne Einschränkungen einen Unterhaltsvorschuss erhalten; 

Kinder im Alter von 12 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhalten den Vorschuss, wenn sie 

nicht auf Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II angewiesen sind oder der 

leistungsberechtigte alleinerziehende Elternteil mindestens 600 Euro im Monat verdient.40 Nach 

Ansicht der befragten staatlichen Hauptakteure stellt dies ein wirksames Instrument dar, um die 

finanzielle Armut der Kinder von Alleinerziehenden zu verhindern. Im Jahr 2018 erhielten mehr 

als 800.000 Kinder einen Vorschuss (BMFSFJ, 2020c). Die Ausgaben beliefen sich auf etwa 2,1 

Milliarden Euro (BMFSFJ, 2021h). 

 
40 Der Betrag richtet sich nach dem Alter des Kindes: 0-5 Jahre: bis zu 174 Euro pro Monat; 6-11 Jahre: bis zu 232 Euro pro Monat; 12-

17 Jahre: bis zu 309 Euro pro Monat.  
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Die Befragungen staatlicher Hauptakteure zeigen, dass Rechtsansprüche und damit einhergehende 

novellierte Vorschriften und Bestimmungen besonders relevant sind, um bedürftige Kinder zu 

erreichen, den Zugang zu entsprechenden Leistungen zu ermöglichen und so zu den Zielen der 

Europäischen Kindergarantie beizutragen. Dementsprechend verbessern Gesetzesnovellen die 

Erreichbarkeit von Kindern, und insbesondere von bedürftigen Kindern, signifikant. Besonders 

signifikant ist die Verbesserung des Zugangs von Kindern zu entsprechenden Leistungen bei 

gleichzeitiger Förderung der Erwerbsbeteiligung der Eltern, wie zum Beispiel der kürzlich 

verabschiedete Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Schulen oder das Gute-KiTa-Gesetz. 

Gleichzeitig zielen diese gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen auch darauf ab, durch 

Erweiterung von KiTa- und schulischen Aktivitäten, beispielsweise in den Bereichen der 

Gesundheitsversorgung, einschließlich gesunder Ernährung und sportlicher und außerschulischer 

Bildungsleistungen, den Zugang von Kindern und bedürftigen Kindern zu Leistungen in anderen 

Kernbereichen zu verbessern. Diese Regelungen und Bestimmungen umfassen qualitätsbezogene 

Aspekte und stellen eine sehr wichtige Voraussetzung dar, um die Qualität dieser Leistungen in 

allen Ländern zu verbessern.  

 

Oft zielen politische Konzepte, Programme und Maßnahmen auf mehr als ein relevantes Ziel ab, 

wie beispielsweise in den Befragungen bezüglich der schulischen Ganztagsbetreuung deutlich 

wurde:  

Abbildung 22: Ausbau der Ganztagsbetreuung in Schulen: Zielvorgaben 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Befragungen staatlicher Hauptakteure auf Bundesebene. 

 

Daher kann die Ganztagsbetreuung in Schulen helfen, materielle, kulturelle und soziale 

Ausgrenzung zu verhindern und so zur Armutsprävention beitragen. Alle Kinder im Allgemeinen 

und gleichzeitig die besonders Bedürftigen anzusprechen, ist eine verbreitete Strategie, wie die 

Befragungen bestätigt haben. 

 

Stärkung vorhandener Sozialleistungen und Infrastruktur – Maßnahmenpakete 

aufgrund der COVID-19-Pandemie: Es gibt Angebote und Leistungen, die sich in erster Linie 

an bedürftige Kinder richten, die im Wesentlichen nach dem Bezug von Sozialleistungen nach 

dem Sozialgesetzbuch (insbesondere SGB II und XII) und dem Asylbewerberleistungsgesetz 

definiert werden. Es werden zusätzliche Mittel zur Unterstützung von Eltern, insbesondere 

Familien mit geringem Einkommen und Alleinerziehenden bereitgestellt, um die Teilhabe 

bedürftiger Kinder an z. B. schulischen Aktivitäten, einschließlich der Schulverpflegung, zu 

gewährleisten und auch während der pandemiebedingten Schließungen mindestens ein warmes 

Mittagessen anzubieten. Die Befragungen haben gezeigt, dass das Aufholprogramm breit 

angelegte Angebote und Leistungen bietet, die sich auf die FBBE und Bildung sowie 

außerschulische Aktivitäten konzentrieren und von denen alle Kinder profitieren können. Da viele 

Kinder in KiTas und Schulen erreicht werden, stellen sie gleichzeitig einen Schwerpunkt dar, um 

den Zugang für bedürftige Kinder zu gewährleisten. Das Aufholpaket umfasst außerdem 

Angebote und Leistungen, die sich speziell an bedürftige Kinder richten, wie z. B.: finanzielle 

Unterstützung beim Kauf digitaler Geräte für den Heimunterricht, die dazu beiträgt, eine wichtige 

Zusätzliche Ressourcen, besonders relevant 
für bedürftige Kinder

> Raum: erweiterte Spielflächen und -räume; mehr 
Ruheräume für Lernen und Entspannung

> Material und Technik: digitale Ausstattung, 
Musikinstrumente und Sportgeräte 

> Ernährung: Mittagessen für alle Kinder, deren Elter und 
Familien sich dies nicht leisten können, gesunde 
Mahlzeiten

Soziale Teilhabe stärken

> Interaktion mit anderen Kindern und Lehrkräften 
ausweiten, um sozialer Ausgrenzung entgegenzuwirken

Individuelle Lernunterstützung

> Lesen und Rechnen sowie spezielle Lernunterstützung 
fördern; insbesondere Kinder unterstützen, die keine 
angemessen Unterstützung zu Hause bekommen

> Nachteilen mit kulturellen und sportlichen Aktivitäten 
entgegenwirken in Kooperationen mit Sport- und 
Musikvereinen, Jugendorganisationen und 
Künstlerinnen und Künstlern

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
unterstützen

> Zur Erwerbstätigkeit und Einkommen von Eltern 
beitragen, besonders relevant für Alleinerziehende 
und einkommensschwache Haushalte 
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Zugangsbarriere während eines Lockdowns abzubauen, indem allen Kindern die Teilnahme 

ermöglicht wird; die Unterstützung von Beratung zur Lernförderung mit 100 Millionen Euro; 

Unterstützung der Länder bei der Förderung der ehrenamtlichen Arbeit an Schulen und 

zusätzliche Mittel für die Schulsozialarbeit. Die Maßnahmen verdeutlichen ein breites Spektrum 

bereits vorhandener sozialer Infrastrukturen und Leistungen, die zur Unterstützung von Eltern 

und Kindern während der Pandemie genutzt werden können. An der Gestaltung haben mehrere 

Ministerien mitgewirkt, insbesondere das BMBF, BMFSFJ und BMAS. Die Relevanz kann 

nachvollzogen werden: Bei den finanziellen Leistungen kann die Anzahl der erreichten Familien 

und der ausgeschüttete Betrag ermittelt werden. Das Aufholpaket wird auch von den Ländern 

überwacht. Ob eine Evaluierung der Wirkung stattfinden wird, wurde nicht bekanntgegeben.  

 

Eng verbunden mit den Erfahrungen in der COVID-19-Pandemie ist die Förderung der digitalen 

Teilhabe, die, wie die Befragungen zeigen, in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen wird. 

Einerseits wird die Digitalisierung den gleichwertigen Zugang von Familien zu bestehenden 

Angeboten, vor allem in der Bildungspolitik, verbessern. Andererseits werden Bund und Länder den 

Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur verfolgen und digitale Bildungsmedien (Offene 

Bildungsressourcen) entwickeln und bereitstellen, die insbesondere auf die individuelle Förderung 

jedes Kindes ausgerichtet sind. Im Rahmen des DigitalPakt Schule kann der Bund den Ländern 6,5 

Milliarden Euro für Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen zur Verfügung zu stellen, 

um Teilhabe und Chancengleichheit zu fördern.  

 

Wie die Bestandsaufnahme zeigt, richten sich die meisten politischen Konzepte, Programme und 

Maßnahmen, insbesondere auf Bundesebene, an alle Kinder und zielen gleichzeitig darauf ab, 

besonders bedürftige Kinder zu unterstützen. Ob ein Kind als bedürftig gilt, hängt im Allgemeinen 

von der sozioökonomischen Situation der Eltern ab, die ein entscheidender Einflussfaktor und ein 

wesentlicher Schwerpunkt bei der Unterstützung bedürftiger Kinder ist. Daher richten sich 

Richtlinien, Programme und Maßnahmen häufig an Familien, deren Kinder indirekt unterstützt 

werden. Die Befragungen haben die strategische Bedeutung der nachfolgenden Ansätze betont, die 

verhindern sollen, dass Kinder in Armut oder armutsgefährdet aufwachsen. Die finanzielle 

Förderung von Familien zielt darauf ab, die Teilhabe von Kindern zu verbessern, die in schwierigen 

familiären Situationen aufwachsen, insbesondere bedingt durch die Einkommenshöhe der Eltern, 

und ermöglicht auch Kindern aus einkommensschwachen Familien, beispielsweise KiTas zu 

besuchen oder an schulischen und kulturellen Aktivitäten teilzunehmen und davon zu profitieren. 

Die gezielte finanzielle Unterstützung ergänzt somit die Hauptstrategie, den Eltern eine 

Erwerbstätigkeit und ein angemessenes Einkommen zu ermöglichen. Auch die Unterstützung bei 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll die Erwerbstätigkeit der Eltern stärken, insbesondere 

durch den Ausbau der KiTas. Gleichzeitig zielt der Ausbau der KiTas und insbesondere der Qualität 

der KiTas darauf ab, die Entwicklung aller Kinder so früh wie möglich zu unterstützen und so zur 

Chancengleichheit beizutragen. 

Abbildung 23: Hauptansätze, die verhindern sollen, dass Kinder in Armut aufwachsen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Strategie besteht darin, Kinder so früh wie möglich zu erreichen und zu unterstützen, 

insbesondere in relevanten Bildungseinrichtungen. Grundsätzlich heißt das, Familien und Eltern 

gleichzeitig einzubinden und sie bei der Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Zudem 

werden Eltern dabei unterstützt, am Arbeitsmarkt teilzuhaben und der Zugang zu vorhandenen 

Sozialdiensten und Sozialleistungen gesichert. Viele politische Konzepte, Programme und 

Maßnahmen richten sich an Kinder und ihre Familien oder Eltern, unterstützen die 

Organisationsentwicklung der jeweiligen (Bildungs-) Einrichtungen und zielen darauf ab, einen 

Kindertagesbetreuung 
weiterentwickeln und deren 

Qualität erhöhen, um 
gleiche Teilhabechancen zu 

fördern

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 

unterstützen, um die 
Erwerbstätigkeit von 

Eltern zu stärken

Finanzielle Unterstützung für 
Familien, insbesondere 
einkommensschwache 
Familien, um die Teilhabe von 
Kindern zu stärken
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Beitrag zur Weiterentwicklung der strukturellen Rahmenbedingungen zu leisten, indem die 

Zusammenarbeit und Vernetzung auf kommunaler Ebene verpflichtend vorgeschrieben sind. Ein 

Schwerpunkt sind die Lebenswelten von Kindern, zu denen neben relevanten Einrichtungen vor 

allem deren Sozialraum gehört.  

 

 Bewertung von integrierten Ansätzen und aufsuchenden Maßnahmen 

Im Allgemeinen ist der Integrationsgrad über alle Kernbereiche und Maßnahmenpakete hinweg 

aufgrund des Politik- und Umsetzungsrahmens vergleichsweise hoch. Leitgedanke ist dabei die 

Idee, dass Kinder auf kommunaler Ebene in ihren Lebenswelten am effektivsten erreicht werden 

können. Über die in der Bestandsaufnahme skizzierten politischen Konzepte, Programme und 

Maßnahmen hinweg, kann zwischen drei verschiedenen Ansätzen unterschieden werden, die darauf 

abzielen, Kinder und insbesondere bedürftige Kinder zu erreichen.  

Abbildung 24: Ansätze zum Erreichen (bedürftiger) Kinder: Integrierte Leistungen  

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

In vielen Fällen sprechen Maßnahmen Kinder und bedürftige Kinder indirekt an, indem sie darauf 

abzielen, (Bildungs-)Einrichtungen so zu verbessern, dass sie alle Kinder und insbesondere die 

bedürftigen Kinder unterstützen, oft verbunden mit der Unterstützung durch integrierte Angebote 

wie z. B. sportliche und kulturelle Aktivitäten oder dem Versuch, Familien, Eltern und Kinder durch 

Kooperation und Vernetzung aktiver einzubeziehen. Dies dient auch der Integration von Leistungen 

sowie der Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen durch eine verstärkte 

Zusammenarbeit und Vernetzung von staatlichen Stellen, öffentlichen und privaten Sozialträgern 

und Institutionen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch Maßnahmen, die auf die Lebenswelten 

von Kindern und bedürftigen Kindern abzielen, um sie in ihrem jeweiligen Sozialraum zu 

unterstützen – entweder mit einem speziellen Schwerpunkt oder mit dem Ziel, die Teilhabe 

insgesamt und damit die Prävention zu verbessern. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die soziale 

Infrastruktur über Leistungs- und Politikbereiche hinweg zu stärken, Netzwerke auf kommunaler 

Ebene aufzubauen und Angebote zur ganzheitlichen Unterstützung von Kindern zu integrieren. 

 

Die Befragungen staatlicher Hauptakteure weisen darauf hin, dass beim Integrationsgrad zwischen 

strategischer Integration und praktischer Integration unterschieden werden muss: Auf 

strategischer Ebene ist die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen zur Durchsetzung 

gemeinsamer politischer Ziele eine Voraussetzung für eine wirksame Umsetzung und 

Zielerreichung. Die Befragungen haben gezeigt, dass Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern 

besonders wirksam sind, um eine übergreifende Zusammenarbeit zwischen den Regierungsebenen 

zu gewährleisten, wie z. B. mit dem Gute-KiTa-Gesetz erfolgt. Ein Beispiel für vorbildliche Praxis in 

der Zusammenarbeit auf Bundes- und Landesebene ist die gemeinsame Initiative „Schule macht 

stark“ von Bund und Ländern, die darauf abzielt, die Bildungschancen von Kindern in schwierigen 

sozialen Situationen durch ein hochwertiges und passgenaues Bildungsangebot für jedes Kind zu 

verbessern. Bund und Länder engagieren sich je nach ihrer Zuständigkeit: Der Bund fördert einen 

interdisziplinären Forschungsverbund; die Länder unterstützen die Entwicklung von Schulen. 

Gleichzeitig gilt es als vorbildliche Praxis, wenn eine Maßnahme das Lernen nach einem Bottom-

up-Ansatz ermöglicht. Insbesondere zielen umfassende Unterstützungsmaßnahmen zur Begleitung 
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von politischen Konzepten und Programmen darauf ab, die Zusammenarbeit und das Lernen über 

verschiedene Regierungsebenen, Sektoren und Leistungen hinweg zu stärken und Leitlinien und 

Standards zu entwickeln. Die so gewonnenen Erkenntnisse können einerseits genutzt werden, 

zukünftig gesetzliche Regelungen und Vorschriften zu verbessern und andererseits in der 

Konzeption und Umsetzung zukünftig dazu beitragen, deren Wirksamkeit zu erhöhen.  

Abbildung 25: Ansätze zum Erreichen (bedürftiger) Kinder: Aufsuchende Maßnahmen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Darüber hinaus scheinen Maßnahmen besonders wirksam zu sein, die darauf abzielen, die 

ressortübergreifende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sozialdiensten und 

Sozialleistungen einerseits und (unabhängigen) Wohlfahrtsverbänden andererseits zu stärken, 

häufig auch im Bereich der sportlichen und kulturellen Angebote.  

 

Wie zum Beispiel das ESF-Bundesprogramm Akti(F), das auf die Stärkung der 

ressortübergreifenden Zusammenarbeit auf lokaler Ebene vor allem zwischen 

Sozialleistungsträgern des Sozialgesetzbuches II (Jobcenter), des Sozialgesetzbuches III 

(Arbeitsagenturen), des Sozialgesetzbuches VIII (örtliche Jugendhilfeträger) und des 

Sozialgesetzbuches XII (Sozialämter) abzielt. Gleichzeitig ist ein Kooperationsbündnis – zwischen 

Kommunalverwaltung, Jobcenter, (unabhängigen) Wohlfahrtsverbänden, Unternehmen, 

Bildungsträgern, Forschungsinstituten und Verbänden – Voraussetzung für die Förderung. Die 

Befragungen haben gezeigt, dass Beratungsangebote für Familien, die sie ganzheitlich unterstützen 

und ihnen den Zugang zu verschiedenen Leistungen erleichtern, als vorbildliche Praxis gelten kann. 

Neben der Information von Familien über bestehende Leistungen und der Beratungen zum Zugang 

zu diesen Leistungen, trägt die Beratung dazu bei, individuelle familiäre Probleme wie Sucht oder 

psychische Probleme zu lösen, die oft der Grund dafür sind, dass Eltern nicht in Vollzeit erwerbstätig 

sind oder Kinder in der Schule Schwierigkeiten haben. Insofern scheint eine solche Beratung 

geeignet, um die individuelle Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. 

 

Die Integration von Leistungen spielt bei vielen der in der Bestandsaufnahme dargestellten 

Maßnahmen eine Rolle. Viele von ihnen zielen darauf ab, die individuellen Lebensbedingungen zu 

verbessern und gleichzeitig die Entwicklung von Organisationen im sozialräumlichen Kontext zu 

unterstützen. Wie beispielsweise das Bundesprogramm „Kultur macht stark“, welches, wie in den 

Befragungen herausgestellt wurde, benachteiligte Kinder unterstützt, in dem sie motivierende 

Lernerfahrungen in einem zwanglosen Lernumfeld machen. Gleichzeitig lernen die beteiligten 

Organisationen, Zugangsbarrieren abzubauen und bildungsbenachteiligte Kinder besser zu 

erreichen. Dies sind Erfahrungen, die wahrscheinlich hilfreich sein werden, um die Zielgruppe in 

Zukunft zu erreichen und wichtige kommunale Netzwerke aufzubauen. 

 

Viele dieser Maßnahmenpakete sind von dem Gedanken geprägt, dass Kinder in ihren Vierteln 

ganzheitlich und präventiv erreicht und gefördert werden müssen. Entsprechende 

Maßnahmenpakete beinhalten den Aufbau kommunaler Netzwerke mit dem Ziel, vor Ort Leistungen 

und Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung zu konzipieren und umzusetzen, die allen Kindern, 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder den elterlichen Ressourcen, gleiche Chancen auf 

Entwicklung, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe bieten.  
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B - VERTIEFUNG 

5. GEWÄHRLEISTUNG DES ZUGANGS BEDÜRFTIGER 

KINDER ALS BEITRAG ZUR EUROPÄISCHEN 

KINDERGARANTIE  

Die Vertiefung der Detailanalyse enthält eine Auswertung der Erkenntnisse und 

Evaluierungsergebnisse relevanter Maßnahmenpakete, um deren Wirksamkeit, Effizienz und 

Nachhaltigkeit in der Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder zu relevanten Leistungen zu 

bewertet. Der Abschnitt ist wie folgt strukturiert: 

Abbildung 26: Vertiefung: Struktur und Inhalt  

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme und der Befragungen staatlicher Hauptakteure auf 

Bundesebene werden in der Vertiefung Beispielprogramme in allen empfohlenen Kernbereichen 

beschrieben. In Übereinstimmung mit UNICEF und Schlüsselpartnern auf Regierungsebene 

konzentrieren sich die für die Vertiefung ausgewählten Beispiele auf integrierte Ansätze und 

aufsuchende Maßnahmen auf Landes- und kommunaler Ebene. Darüber hinaus sind die 

Maßnahmenpakete fortlaufend, evaluiert und werden als relevanter Beitrag zur Europäischen 

Kindergarantie erachtet.41 Ihre strategische Bedeutung und Relevanz für die Gewährleistung des 

freien und effektiven Zugangs bedürftiger Kinder zu relevanten Leistungen basiert auf dem in der 

Bestandsaufnahme dargestellten Politik- und Umsetzungsrahmen. Somit verdeutlicht die 

Auswertung den Beitrag, den diese Maßnahmenpakete zur Gewährleistung eines freien und 

effektiven Zugangs in den empfohlenen Kernbereichen leisten.  

 

Die Auswertung in Kapitel 6 ist wie folgt strukturiert: 

 

> Relevanz: Ableitung der Notwendigkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung der sozialen 

Ausgrenzung bedürftiger Kinder sowie Darstellung bekannter Zugangsbarrieren und Erörterung 

der Wirksamkeit der Ansätze. 

> Zielvorgaben: Vorstellung der Ziele der Maßnahmen, unterteilt nach individuellen, 

organisatorischen und strukturellen Zielen. 

> Zielgruppen: Charakterisierung der Zielgruppen sowie deren Umfang und Größe. 

> Umsetzung und Leistungen: Beschreibung der Umsetzung der Maßnahmen, einschließlich 

Zusammenarbeit und Integration von Leistungen. 

> Ergebnisse und gewonnene Erkenntnisse: Beschreibung der erzielten Ergebnisse und 

gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage für die Bewertung der Übertragbarkeit. 

 

 
41 Die Auswahl berücksichtigte zudem regionale Unterschiede hinsichtlich neuer und alter Bundesländer, unterschiedlicher 

Mehrheitskonstellationen in den Landesregierungen und unterschiedlicher Sozialstrukturen in Bezug auf die Armutsgefährdungsquote, 

basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes (siehe Statistisches Bundesamt, 2021i).  
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6. EFFEKTIVE MAßNAHMENPAKETE ZUR 

GEWÄHRLEISTUNG DES ZUGANGS BEDÜRFTIGER 

KINDER ZU RELEVANTEN LEISTUNGEN 

Dieses Kapitel enthält eine Auswertung von Beispielprogrammen und bewertet deren Wirksamkeit, 

Effizienz und Nachhaltigkeit bei der Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder zu relevanten 

Leistungen. Die Auswertung dient der Identifizierung von vorbildlicher Praxis und förderlicher 

Faktoren, die im folgenden Kapitel hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit bewertet werden. Die 

Beispielprogramme sind:42  

Tabelle 21: Übersicht der Beispielprogramme 

Kapitel Kernbereich Maßnahmenpaket 

2,1 Kostenlose frühkindliche 

Bildung und Betreuung 

(FBBE) 

BRISE - Landesinitiative: Bremer Initiative zur Stärkung der 

frühkindlichen Entwicklung 

2,2 Kostenlose Bildung und 

schulische Aktivitäten 

-  Bundesprogramm: Kultur macht stark. Lokale Bündnisse für Bildung 

2,3 Angemessener 

Wohnraum 

Heim-TÜV - Qualitätsprüfung für Gemeinschaftsunterkünfte von 

Asylbewerbern (Landesmonitoring des Freistaates Sachsen - Heim-TÜV 

für Gemeinschaftsunterkünfte) 

2,4 Kostenlose 

Gesundheitsversorgung 

Landesprogramm: Bildung und Gesundheit NRW 

2,5 Gesunde Ernährung TigerKids - (Bundesprogramm: TigerKids - Kindergarten aktiv) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die strategische Bedeutung dieser Maßnahmenpakete basiert auf ihrem Beitrag zur Europäischen 

Kindergarantie und legt einen Fokus auf aufsuchende Maßnahmen auf kommunaler Ebene. Die 

Maßnahmenpakete zeichnen sich durch eine ganzheitliche Sichtweise aus, die Kinder und ihre 

Familien in den Mittelpunkt stellt, Unterstützung und Prävention kombiniert und strukturelle 

Barrieren identifiziert und beseitigt. Insofern tragen sie dazu bei, bedürftigen Kindern einen freien 

und effektiven Zugang zu relevanten Leistungen in den jeweiligen Kernbereichen zu gewährleisten. 

Die Auswertung beleuchtet schwerpunktmäßig, wie diese Maßnahmen ihren Zielgruppen den 

Zugang zu den und die Nutzung der angebotenen Leistungen ermöglichen.  

Abbildung 27: Aufsuchende Maßnahmen: Ermöglichen eines freien und effektiven Zugangs 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Vorgehensweise der Maßnahmen ist dabei unterschiedlich. Vor der detaillierten Auswertung 

wird im Folgenden die strategische Bedeutung herausgearbeitet: 

 

> BRISE dient als Beispielprogramm im Kernbereich frühkindliche Bildung und Betreuung, weil 

die Initiative darauf abzielt, bedürftigen Kindern den Zugang zu vorhandenen Sozialdiensten 

 
42 Bezüglich der Maßnahmenpakete wurden die folgenden Stellen befragt oder kontaktiert: Projektunterstützung für die frühkindliche 

Entwicklung von BRISE; Regionale Servicestelle von „Kultur macht stark“ in Sachsen-Anhalt; Büro des Sächsischen 

Ausländerbeauftragten; Landeskoordination Bildung und Gesundheit NRW und Leitung der Fachgruppen Kinder- und Jugendgesundheit 

des Landeszentrums für Gesundheit; Stiftung Kindergesundheit. 
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und Sozialleistungen sowie zu vorhandenen Programmen der frühkindlichen Entwicklung zu 

sichern, indem diese um Maßnahmen zur kontinuierlichen Unterstützung und Beratung der 

anvisierten Familien, Eltern und Kinder ergänzt werden. Der Ansatz, Leistungen in einer 

Förderkette zur Stärkung von Prävention zu verknüpfen, ist – wie die Bestandsaufnahme 

verdeutlicht – ein Ansatz, der auf Landes- und kommunaler Ebene verstärkt verfolgt wird. 

BRISE fokussiert sich explizit auf die frühe Kindheit, verfolgt jedoch im Vergleich zu anderen 

in der Bestandsaufnahme dargestellten Maßnahmenpaketen einen anderen Ansatz, da BRISE 

sich nicht auf die Tagesbetreuung und die KiTas als Schwerpunkt für das Erreichen von Familien 

und bedürftigen Kindern konzentriert. Dennoch baut sie auf der KiTa-Infrastruktur auf. Als 

Maßnahmenpaket zielt die Initiative auch darauf ab, die Zusammenarbeit und Koordination auf 

Landes-, kommunaler und lokaler Ebene sowie über verschiedene Ressorts und Kernbereiche 

wie Familienpolitik und Gesundheit hinweg zu verbessern. 

> Kultur macht stark dient als Beispielprogramm im Kernbereich Bildung und schulische 

Aktivitäten, weil das Programm gezielt auf die Förderung der außerschulischen kulturellen 

Bildung zur Stärkung der Bildung benachteiligter Kinder abzielt, basierend auf Indizien, die 

nahelegen, dass kulturelle Bildung ein wirksames Mittel ist, um schulischen Leistungsnachteilen 

entgegenzuwirken. Das Maßnahmenpaket basiert auf Erkenntnissen und Empfehlungen des 

Nationalen Bildungsberichts, und das Programm selbst wird evaluiert. Im Rahmen des 

Programms werden pädagogische Kulturprojekte mit dem Ziel gefördert, bedürftige Kinder in 

ihren Lebenswelten zu erreichen und gleichzeitig die Angebote der Organisationen, z. B. 

kulturelle und sportliche Angebote, sowie deren Kooperation und Vernetzung zu stärken. Die 

Programmstruktur zur Einbeziehung von Experten, der öffentlichen Verwaltung und der 

Zivilgesellschaft zielt darauf ab, einen freien und effektiven Zugang zu hochwertigen Leistungen 

zu gewährleisten. Insofern ergänzt das Maßnahmenpaket Schulen als zentrale 

Bildungseinrichtungen und zielt, wie mehrere andere Maßnahmenpakete, auf den Sozialraum 

insbesondere von Kindern aus sozial benachteiligten Vierteln ab.   

> Der Heim-TÜV dient als Beispielprogramm, weil er speziell auf Flüchtlinge abzielt und sich 

auch mit Flüchtlingsfamilien und Kindern in Unterkünften und damit besonders gefährdeten 

Kindern beschäftigt. Er überwacht deren Wohn- und Lebensbedingungen mit dem Ziel, die 

Qualität der Leistungen zu verbessern, und entwickelt dazu auch Verfahren und Leitlinien. Der 

Heim-TÜV soll ebenfalls Dienste lokal integrieren und die Koordination stärken, um den Zugang 

zu anderen Leistungsbereichen wie der Schulbildung zu gewährleisten. Er wird evaluiert und 

von anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Baden-Württemberg 

adaptiert. Der Heim-TÜV macht nicht nur die Qualität von Unterkünften objektiv bewertbar und 

dient der Verbesserung der Wohnsituation in den Unterkünften. Er leitet auch Empfehlungen 

für Entscheidungsträger und Politik ab und unterstreicht damit die Bedeutung staatlicher 

Regelungen zur Umsetzung der Unterstützung von Kindern und ihren Familien.  

> Bildung und Gesundheit NRW dient als Beispielprogramm im Kernbereich 

Gesundheitsversorgung, weil das Programm durch die Stärkung der Gesundheitskompetenzen 

aller schulischen Akteure eine integrierte Gesundheits- und Qualitätsentwicklung an Schulen 

fördert. Ziel ist es nicht nur, die Gesundheit und Gesundheitserziehung in Schulen zu fördern, 

sondern Gesundheit als Bildungsziel zu integrieren. Teilnehmende Schulen als Netzwerkpartner 

sind verpflichtet, im Rahmen eines entwickelten Screenings, dem sogenannten BuG-Screening 

(Bildung und Gesundheit), ein Qualitätsmanagement zu gesundheitsbezogenen 

Strukturentwicklungszielen umzusetzen. Dieses Screening basiert auf den IQES-

Qualitätsmaßstäben („Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation an 

Schulen“) und -kriterien für eine gute gesunde Schule. Die Umsetzung des Programms wurde 

in der ersten Finanzierungsphase im Rahmen der Landesrahmenvereinbarung (LVR) zur 

Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie gemäß § 20f Sozialgesetzbuch V evaluiert. Ziel 

ist es, die Gesundheitsförderung und Prävention so früh und so nachhaltig wie möglich 

entsprechend den jeweiligen Qualitätsanforderungen zu etablieren.  

 TigerKids – Kindergarten aktiv dient als Beispielprogramm im Kernbereich gesunde 

Ernährung, weil es darauf abzielt, Kinder vom frühen Lebensalter an zu einer gesunden 

Ernährung und einem aktiven Lebensstil anzuhalten. Das Programm ermöglicht besonders 
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sozioökonomisch benachteiligten Kindern und ihren Familien den Zugang zum Thema 

Ernährung und unterstützt KiTas dabei, einen ganzheitlichen und präventiven 

Gesundheitsansatz zu verfolgen, der zu einer gesunden Erziehung beiträgt. Darüber hinaus 

werden Eltern dazu angehalten, sich über gesunde Ernährung zu informieren und diese 

verstärkt zuhause umzusetzen. Das von einer Gruppe von Ernährungsexperten und 

Kinderärzten entwickelte Konzept besteht aus modularen Einheiten, die an die jeweilige 

umsetzende KiTa angepasst werden können und Kinder, pädagogisches Personal und Eltern 

gleichermaßen einbeziehen. Die Umsetzung wurde im Rahmen eines Kontrollgruppendesigns 

evaluiert, bevor das Konzept auf ganz Deutschland ausgeweitet wurde. Das Maßnahmenpaket 

wurde vom BMEL und BMG als offizielles Partnerprojekt im Rahmen von IN FORM anerkannt. 

 

 Frühkindliche Bildung und Betreuung (FBBE) 

Relevanz: Maßnahmenpakete im Rahmen der Frühförderung in Deutschland richten sich an alle 

Familien und zielen vor allem darauf ab, Familien in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen 

– wobei Armut einer der häufigsten Lebensumstände ist (NZFH, 2020). 

Entwicklungspsychologische und neurobiologische Indizien belegen, dass Armut – auch während 

der Schwangerschaft – einer der Hauptprognoseindikatoren für Entwicklungsdefizite und 

Gesundheitsrisiken im Säuglings- und Kindesalter ist, mit entscheidenden Langzeitfolgen für 

Gesundheit, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Konkret hat sich ein präventiver Ansatz zur 

Präventionwachsender Ungleichheiten43 als von großer Bedeutung erwiesen: Je früher Kinder und 

ihre Eltern als primäre Bezugspersonen unterstützt werden, desto besser können sie 

Schutzmechanismen entwickeln und aktivieren.44 Verschiedene Studien und Evaluierungen 

belegen, dass systematische Frühförderungsmaßnahmen für sozial und kulturell benachteiligte 

Kinder positive Auswirkungen auf ihre kognitive, soziale und emotionale Entwicklung haben. Andere 

neuere bildungsökonomische Analysen belegen deren Effizienz: Die erzielten Einsparungen 

übersteigen die Umsetzungskosten (z. B. García et al., 2016). Vor Beginn der formalen Beschulung 

gibt es Programme, die die Zielgruppen zwar erreichen, aber nicht in adäquater Qualität umgesetzt 

werden (Cadima et al., 2018) und somit Kinder und ihre Familien nicht ausreichend unterstützen. 

Auf einen weiteren Faktor weisen die vom sozioökonomischen Status und Migrationshintergrund 

abhängigen unterschiedlichen Bildungsteilhabequoten hin (Jessen et al., 2018; Schütte et al., 

2020). Ein Grund dafür ist, dass die kommunalen frühkindlichen und Vorschulförderprogramme nur 

selektiv von bestimmten Familienformen wahrgenommen werden, weshalb verschiedene 

Initiativen zur Überwindung von Benachteiligungen im frühen Kindesalter entwickelt wurden. 

(Coughlan et al. 2018) Darüber hinaus haben Einzelmaßnahmen oft nur geringe Wirkungen, und 

die Wirkungen des Maßnahmenpakets lassen in der Regel mit zunehmendem zeitlichen Abstand 

nach (Ausblenden; Schütte et al., 2020). Dementsprechend erscheint es effektiver, Familien 

möglichst früh, systematisch und kontinuierlich über einen längeren Zeitraum hinweg zu 

unterstützen. Die Forschung zeigt drei Faktoren, die für die Wirksamkeit entscheidend sind: a) ein 

frühzeitiger Ansatz; b) eine gute Überwachung und Begleitung, um eine gute Qualität zu erreichen; 

c) die Leistungen nicht nur auf Kinder zu beschränken, sondern auch deren Familien einzubeziehen 

(Schütte et al., 2020).  

 

BRISE zielt darauf ab, Familien und Kinder in den ersten Lebensjahren effektiv und kostenlos zu 

unterstützen. Die Initiative baut auf bereits vorhandenen kostenlosen Angeboten und Programmen 

in Bremen auf und integriert diese systematisch in eine Förderkette zur Verbesserung der 

kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungsförderung von Kindern aus benachteiligten 

Familien. 

  

 
43 Überblick über relevante Veröffentlichungen: siehe Schütte et al., 2020.  

44 Mögliche Schutzfaktoren sind eine starke emotionale Bindung zu mindestens einer Person, eine starke familiäre Unterstützung, das 

Erleben von Selbstwirksamkeit und sozialer Unterstützung, die auch von Personen außerhalb der Familie geleistet werden kann. 



 

Durchführung einer Synthese: Vertiefungsphase 

 

 

 

 
 
 

  

60 

Tabelle 22: BRISE - Bremer Initiative zur Stärkung der frühkindlichen Entwicklung: Allgemeine 
Informationen 

Zeitplan Bundesland Zuständige 

Regierungsstelle(n) 

Finanzielle Ressourcen 

2017 - 2025  

06/2017 - 02/2025, 

Verlängerung 

beschlossen im März 

2021 (Pressestelle des 

Senats Bremen, 2021) 

Bremen (westdeutsches 

Bundesland); 

Armutsgefährdungsquote45: 

24,9 % im Jahr 2019 

(Statistisches Bundesamt, 

2019b)46; höchster Wert aller 

deutschen Bundesländer 

Der Bremer Senat inkl. 

Senatorin für Kinder und 

Bildung; Senatorin für 

Soziales, Jugend, 

Integration und Sport; 

Senatorin für 

Gesundheit, Frauen und 

Verbraucherschutz 

BMBF (14,8 Millionen 

Euro zur Förderung des 

Forschungsprojekts, 

Jacobs-Stiftung (3 

Millionen Euro zur 

Förderung der 

Koordinierungsstelle), 

Land Bremen (6 Millionen 

Euro) (Pressestelle des 

Senats Bremen, 2021) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvorgaben: Die Initiative verknüpft seit 2017 gezielt vorhandene frühkindliche und 

Vorschulangebote, die sich als wirksam erwiesen haben. Sie sollen stärker in den Alltag und die 

Bedürfnisse der Familien integriert werden, das heißt Eltern können wählen, an welchen Angeboten 

und Programmen der Förderkette sie teilnehmen wollen. Daher werden Familien mit besonderen 

Herausforderungen von BRISE eng begleitet. Die Initiative bietet acht Anlaufstellen in 37 Ortsteilen 

und zielt darauf ab, Familien in ihrer Nachbarschaft zu erreichen und zu informieren, Kontakte zu 

professionellen Familienbegleitern von BRISE und Fachkräften beteiligter 

Frühförderungseinrichtungen wie Pro Kind, Frühberatungsstellen und sozialen Eltern-Kind-

Bildungsprogramme wie Opstapje und HIPPY, sowie zum Familiennetz Bremen aufzubauen. Als 

Maßnahmenpaket verfolgt BRISE drei verschiedene Ziele: Am wichtigsten ist die 

Zusammenführung vorhandener Angebote und Programme zu einer Förderkette, die Familien 

wohnortnah abholt und es ihnen ermöglicht, die Entwicklung ihrer Kinder nachhaltig zu fördern. 

Die Umsetzung wurde im Zuge einer qualitativen Prozess- und Begleitevaluation evaluiert. 

Abbildung 28: BRISE: Zielvorgaben 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Ramboll, 2020. 

 
Darüber hinaus zielt sie darauf ab, die Auswirkungen einer kontinuierlichen, konsistenten und 

umfassenden Unterstützung benachteiligter Familien über einen langen Zeitraum hinweg zu 

untersuchen (Schütte et al., 2020). Mit einem quasi-experimentellen Längsschnittdesign und einem 

multimethodischen Ansatz ist das komplementäre Forschungsprojekt die erste Langzeitstudie eines 

groß angelegten regionalen Förderprogramms (BRISE Bremen, 2021b), die die kumulativen 

Wirkungen eines koordinierten Förderprogramms auf die kognitive, soziale und emotionale 

Entwicklung von Kindern in Deutschland untersucht. Kinder, deren Familien die 

Betreuungsangebote der Stadt Bremen nach eigenem Ermessen in Anspruch nehmen, dienen als 

Vergleichsgruppe. Das Maßnahmenpaket zielt darauf ab, die Wirksamkeit von Kontinuität als 

Schlüssel zur Förderung der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung in der frühen 

 
45 Die Armutsgefährdungsquote als Indikator ist mit 60 Prozent des nationalen verfügbaren mittleren Äquivalenzeinkommens nach 

Sozialtransfers angesetzt. Das Äquivalenzeinkommen bezieht sich auf das Haushaltsnettoeinkommen, basierend  

auf bedarfsbereinigten Äquivalenzskalen des Pro-Kopf-Einkommens pro Haushaltsmitglied. Die durchschnittliche 

Armutsgefährdungsquote in Deutschland lag im Jahr 2019 bei 15,9 Prozent. 

46 Die Armutsgefährdungsquote als Indikator ist mit 60 Prozent des nationalen verfügbaren mittleren Äquivalenzeinkommens nach 

Sozialtransfers angesetzt. Das Äquivalenzeinkommen bezieht sich auf das Haushaltsnettoeinkommen, basierend  

auf bedarfsbereinigten Äquivalenzskalen des Pro-Kopf-Einkommens pro Haushaltsmitglied. Die durchschnittliche 

Armutsgefährdungsquote in Deutschland lag im Jahr 2019 bei 15,9 Prozent. 

Eine lokale Förderkette
etablieren

Bedürftige Familien so früh, 
systematisch und kontinuierlich 

wie möglich erreichen und 
unterstützen

Kontinuität als Schlüssel für die Effektivität (wissenschaftlich) belegen 
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Kindheit benachteiligter Kinder nachzuweisen (Schütte et al., 2020). Das Forschungsprojekt wird 

vom BMBF über einen Zeitraum von 8 Jahren mit 14,8 Millionen Euro finanziert (Pressestelle des 

Senats Bremen, 2021) und von einem Forscherkonsortium unterstützt.47 Forscherinnen und 

Forscher begleiten Eltern und Kinder über einen langen Zeitraum in einem engmaschigen Rahmen. 

Die Ergebnisse werden im Jahr 2024 vorliegen und sollen die Frühförderung von Kindern verbessern 

und weiter ausbauen (Pressestelle des Senats Bremen, 2018). Mit der Nutzung der Daten sowohl 

des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) als auch des Nationalen Bildungspanels (NEPS) kann BRISE 

auf eine weitere vergleichende Datenanalyse zurückgreifen (BRISE, 2021b). 

 

Zielgruppen: BRISE zielt auf (neugeborene) Kinder und Familien ab, deren Lebenssituation durch 

besondere Herausforderungen geprägt ist, wie z. B. geringer Bildungsstand, geringes Einkommen, 

Arbeitslosigkeit und/oder Migrationshintergrund – von mindestens einem Elternteil (BRISE Bremen, 

2018). Familien werden nicht als Benachteiligte, sondern im Rahmen ihrer Lebenswelten 

angesprochen mit dem Ziel, Stigmatisierung zu reduzieren. Die Initiative basiert damit auf einer 

weiteren Gemeinsamkeit armutsgefährdeter Familien, nämlich dass sie in Sozialräumen mit einem 

hohen Risiko sozialer Segregation leben. Vor allem in Ballungsräumen und großen (Universitäts-

)Städten, wobei der Anstieg der Mietpreise ein Grund für eine Konzentration 

einkommensschwacher Haushalte in bestimmten Bezirken ist (BMAS, 2017; Rjosk et al., 2016). 

 

> Der Anteil minderjähriger Kinder in bedürftigen Haushalten nach Sozialgesetzbuch II 

(Bedarfsgemeinschaften)48 ist in Bremen mit Abstand am höchsten: Der bundesweite 

Durchschnitt liegt bei 13,5 Prozent, in Bremen beträgt der Anteil 31,5 Prozent (Bundesagentur 

für Arbeit, 2020a).49  

> Die SGB II-Förderquote50 betrug im Jahr 2020 in Deutschland 13 Prozent aller Kinder bis drei 

Jahre, bei einem starken Nord-Süd-Gefälle: Bremen hat mit 31,2 Prozent auch hier die höchste 

und Bayern mit 6,1 Prozent die niedrigste Quote (Bundesagentur für Arbeit, 2020b).  

> In Bremen gibt es 14.900 Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren - diese Quote von 24,2 

Prozent liegt über dem Bundesdurchschnitt von 17,6 Prozent. In Bremen gab es im Jahr 2018 

knapp 9.500 unterstützungsbedürftige Alleinerziehenden-Haushalte, das heißt etwa 15.000 

Kinder (Arbeitnehmerkammer Bremen, 2019). Damit sind 66 Prozent aller Alleinerziehenden-

Haushalte auf Hilfe angewiesen, der höchste Wert in allen Bundesländern.   

> In Bremen leben anteilig bundesweit die meisten Menschen mit Migrationshintergrund51. Mehr 

als jede dritte Person hat einen Migrationshintergrund, während es in Deutschland im 

Durchschnitt nur jede vierte Person ist (Butenunbinnen, 2021). 

 

Insgesamt werden bis zu 600 sozioökonomisch und kulturell benachteiligte Familien als BRISE-

Familien in das Projekt aufgenommen (BRISE Bremen, 2021b). Der Aufwand für die teilnehmenden 

Eltern wird mit 25 Euro für jeden der in der Regel neun Termine entschädigt (Pressestelle des 

Senats Bremen, 2018). Im Jahr 2021 haben 380 Familien aus 37 Ortsteilen an dem Programm 

teilgenommen, zwei Drittel noch vor der Geburt, ein Drittel nach der Geburt der Kinder (Pressestelle 

des Senats, Bremen, 2021). Bis Ende 2021 soll die Zahl der teilnehmenden Familien weiter steigen.  

 

Umsetzung und Leistungen: BRISE verknüpft vorhandene Programme systematisch 

miteinander, um eine kontinuierliche Betreuung von Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt 

 
47 Forscherinnen und Forscher des Konsortiums und ihre Einrichtungen: siehe BRISE Bremen, 2021b.  

48 Im Gegensatz zur SGB II-Förderquote, die auf leistungsberechtigte Kinder bezogen ist, umfasst der Anteil minderjähriger Kinder in 

bedürftigen Haushalten sowohl leistungsberechtigte und nicht leistungsberechtigte Kinder als auch vom Leistungsanspruch 

ausgeschlossene Personen. Somit werden alle Kinder im Umfeld von nach SGB II leistungsberechtigten Personen berücksichtigt. Der 

Anteil gibt das Risiko für Kinder in Deutschland an, aktuell in einem gemäß SGB II hilfsbedürftigen Haushalt zu leben (Bundesagentur 

für Arbeit, 2020b). 

49 Berlin folgt an zweiter Stelle mit 26,8 Prozent. Am niedrigsten ist der Anteil mit 6,4 Prozent in Bayern. 

50 Die SGB II-Förderquote setzt die leistungsberechtigten Kinder unter drei Jahren ins Verhältnis zu allen Kindern unter drei Jahren, 

jeweils zum 31. Dezember des Jahres bzw. für Dezember 2020 vorläufig zum 31. Dezember 2019. 

51 Gemäß Statistischem Bundesamt hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie oder mindestens ein Elternteil nicht mit der 

deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde (Statistisches Bundesamt, 2020e).  
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zu etablieren. Die Initiative verbindet Maßnahmen im häuslichen Umfeld von Familien, die 

besonders niedrigschwellig sind (Maßnahmenpakete im häuslichen Umfeld) und verspricht mit in 

KiTas für Kinder im Alter ab drei Jahren konzentrierten Maßnahmenpaketen, die auf die Entwicklung 

spezifischer Teilkompetenzen (Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften) zugeschnitten sind, 

entwicklungsfördernde Wirkungen im Allgemeinen kognitiven, motorischen und sozioemotionalen 

Bereich. BRISE-Begleiterinnen und -Begleiter unterstützen und leiten die teilnehmenden BRISE-

Familien durch die Förderkette. Im Rahmen des Forschungsprojekts begleiten sie die Familien in 

einer Doppelrolle, sowohl als Forscher als auch als Berater, die Transfers zwischen den 

verschiedenen Maßnahmenpaketen empfehlen.  

Abbildung 29: BRISE: Kontinuierliche Förderkette  

 
Legende: Programme im häuslichen Umfeld in Blau (über dem Zeitstrahl); institutionelle Maßnahmenpakete in grau 
(unterhalb des Zeitstrahls). Quelle: Eigene Darstellung. 

 
Für die Durchführung und Finanzierung der verschiedenen in die Förderkette integrierten 

Programme – die sich alle als wirksam erwiesen haben oder zumindest evaluiert worden sind – 

sind unterschiedliche Ressorts zuständig.  

Tabelle 23: BRISE: Programme 

LEISTUNGEN Beschreibung Zuständige 
Regierungsstelle  

Evidenzbasis  

Pro Kind Schwangere in schwierigen 
Lebenssituationen, die ihr erstes Kind 
erwarten, werden bis zum zweiten 
Geburtstag des Kindes regelmäßig zu 
Hause von Pro-Kind-Familienhebammen 
besucht, um die Eltern-Kind-Interaktion 
sowie die kindliche Entwicklung und 
Gesundheit zu unterstützen und die 
elterlichen Fähigkeiten zu stärken.  

Senatorin für 
Soziales, Jugend, 
Integration und 
Sport 

Empirisch nachgewiesene 
Wirksamkeit 
(Brand/Jungmann, 2013) 

HIPPY  Unterstützung der Eltern bei der 
spielerischen Vorbereitung ihrer Kinder auf 
den Schuleintritt, gleichzeitig mittels 
wechselnder Hausbesuche und 
Gruppenberatungen Stärkung der Eltern-
Kind-Beziehung.  

Senatorin für 
Soziales, Jugend, 
Integration und 
Sport 

Empirisch nachgewiesene 
Wirksamkeit (Sterzing, 
2011)52 

TippTapp  Beratungsangebot zu Gesundheit und 
Entwicklung im Säuglingsalter. Eltern 
werden direkt nach der Geburt, nach 6 
Monaten und 1 Jahr von einer (Kinder-) 
Krankenschwester individuell beraten und 
zuhause besucht. 

Senatorin für 
Gesundheit, 
Frauen und 
Verbraucherschutz 

Empirisch nachgewiesene 
Wirksamkeit 
(Gesundheitsamt Bremen, 
2021) 

Opstapje  Fachkräfte besuchen regelmäßig Familien 
zu Hause, bieten zusätzlich 
Gruppenberatungen an, stärken die Eltern-
Kind-Beziehung durch Aktivitäten, die es 
den Eltern ermöglichen, auf die Bedürfnisse 
ihrer Kinder einzugehen und deren 
Entwicklung zu unterstützen.   

Senatorin für 
Soziales, Jugend, 
Integration und 
Sport 

Empirisch nachgewiesene 
Wirksamkeit (Deutsches 
Jugendinstitut, 2004) 

Qualifizierungsinitiative 

Pyramide Stärkung der kindlichen Entwicklung in 
verschiedenen Entwicklungsbereichen, 
richtet sich an Fachkräfte in KiTas, stellt 
ihnen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und pädagogischen Erfahrungen 

Senatorin für 
Kinder und 
Bildung 

Begleitendes 
Forschungsprojekt 
(Universität Koblenz-Landau, 
2021) 

 
52 Liste der Veröffentlichungen zu HIPPY: siehe Deutsches Jugendinstitut, 2021b.  

TippTapp (bis 1)

ProKind (vor der Geburt bis 
2 Jahre)

Opstapje (6 Monate bis  3 
Jahre)

Grundschule (ab 6 Jahre)
Kindertageseinrichtungen (3 bis 6 

Jahre)

Hippy (4 bis 6 Jahre)

3 Jahre EinschulungGeburt

http://www.stiftung-pro-kind.de/
https://www.drk-bremen.de/angebote/familien/hippy/
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/kinder/tipptapp-2751
https://www.drk-bremen.de/angebote/familien/opstapje/
http://www.pyramide-ansatz.de/
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LEISTUNGEN Beschreibung Zuständige 
Regierungsstelle  

Evidenzbasis  

basierende Informationen und Materialien 
zur Verfügung und bindet sie in ein 
ganzheitliches Programm ein, das Kinder 
von 0 bis 6 Jahren in ihrer Entwicklung 
unterstützt. 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf BRISE, 2021b. 

 

Als Maßnahmenpaket wird BRISE außerdem in vorhandene Angebote und Leistungen integriert, die 

Teil der Umsetzung sind, wie die der für KiTas und Grundschulen sowie für die 

Qualifizierungsinitiative „Pyramide“ zuständigen Senatorin für Kinder und Bildung. Die 

Qualifizierungsinitiative zielt darauf ab, relevante Erkenntnisse aus der Umsetzung und Forschung 

zu erweitern und Fachkräften der frühkindlichen Bildung und Kindertagesbetreuung zur Verfügung 

zu stellen. Sie erfasst und entwickelt das Fachwissen in BRISE und soll die Akzeptanz bei der 

Unterstützung und Anpassung eines wissenschaftlichen Ansatzes stärken. BRISE stützt sich auch 

auf bestehende familienpolitische Konzepte, Sozialdienste und Sozialleistungen wie z. B. Frühe 

Hilfen (SGB VIII). Obwohl die Kindertagesbetreuung in Bremen ab dem dritten Lebensjahr 

beitragsfrei und der Elternbeitrag nach verschiedenen Kriterien gestaffelt ist, darunter dem 

Einkommen der Eltern, der Anzahl der Kinder in der Familie, der Betreuungszeit und dem Alter/der 

Betreuungsform vor dem dritten Lebensjahr,53 und obwohl die Organisation so gestaltet ist, dass 

keine aktive Suche nach Betreuungsplätzen seitens der Eltern notwendig ist,54 liegt die 

Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren in Bremen mit 28,4 Prozent leicht unter dem 

westdeutschen Durchschnitt (30,3 Prozent).55 Bei Kindern zwischen drei und fünf Jahren ist die 

Betreuungsquote in Bremen mit 86,6 Prozent die niedrigste in ganz Deutschland (Durchschnitt im 

Jahr 2019: 93,3 Prozent) (BMFSFJ, 2020d).  

 

Der Zugang zu bedürftigen Familien basiert auf mehreren Komponenten und stützt sich auf 

bestehende Netzwerke. In diesem Rahmen wurden acht Kontaktstellen, z. B. KiTas, der 

Gesundheitssektor und die Sozialarbeit in den Bezirken, eingerichtet, welche die Rekrutierung aktiv 

unterstützen und den Kontakt zu interessierten Familien und zentralen Akteuren herstellen. Für 

ihre Arbeit als Kontaktstelle erhalten die teilnehmenden Einrichtungen eine 

Aufwandsentschädigung. Diese wird vom IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der 

Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel bezahlt, das Teil des wissenschaftlichen Konsortiums 

BRISE ist. Die Kombination aus breit angelegter Werbung in öffentlichen Medien56 und Geschäften 

auf Stadtteilebene, direkten Briefen an die Familien und Kontakt über Multiplikatoren (einschließlich 

der BRISE-Familien selbst) ist die effektivste Methode, um die Zielgruppe zu erreichen (Freie 

Hansestadt Bremen, 2020). Eine weitere Möglichkeit, mit den Familien in Kontakt zu treten, sind 

KiTas und Grundschulen, die als Multiplikatoren fungieren. Zu den informierten und engagierten 

Multiplikatoren gehören Menschen aus den Bereichen der medizinischen Versorgung, Gesundheit 

und Sozialarbeit. Darüber hinaus wurden alle Familien mit neugeborenen Kindern mit dem 

Schreiben für das Geburtenregister über die Dienstleistungen der Initiative informiert.  

  

 
53 Der einkommensabhängige Elternbeitrag wird wie folgt angewendet: Bei einem jährlichen Haushaltseinkommen von 30.000 EUR 

werden monatliche Elternbeiträge von 113 EUR erhoben, bei einem Einkommen von 60.000 EUR, 281 EUR pro Monat und bei einem 

Einkommen von 90.000 EUR, 450 EUR pro Monat (Mühleib et al., 2020). 

54 Anfang Januar eines jeden Jahres wird, ohne dass sich die Eltern darum kümmern müssen, ein Kita-Pass an die in Bremen lebenden 

Kinder verschickt, die bis spätestens 31. Juli ein Jahr alt werden und noch keinen Kita-Pass erhalten haben (Freie Hansestadt Bremen, 

2021a). Der Kita-Pass wird benötigt, um ein Kind in einer KiTa oder in einer Tagespflege anzumelden. 

55 In Ostdeutschland ist die Betreuungsquote deutlich höher (durchschnittlich 52,1 %). 

56 Im Frühjahr 2018 wurde eine Anzeige in der Gratis-Wochenzeitung „Weser Report“ geschaltet, gefolgt von einem Bericht in der BLV-

Zeitung für Bremen-Nord. 
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Abbildung 30: BRISE: Familien erreichen 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Ramboll, 2020. 

 

Familienbegleiter und Fachleute aus den Programmen sind darüber hinaus bei lokalen Festen und 

Familienveranstaltungen im Rahmen von BRISE präsent. BRISE-Familien können seit dem Frühjahr 

2019 außerdem bis zu drei weiteren Familien für BRISE werben und erhalten dafür einen 

finanziellen Anreiz, der aus dem BRISE-Forschungsbudget der Universität Bremen finanziert wird. 

Eine weitere Möglichkeit der Akquise bieten die teilnehmenden Frühförderprogramme aus der 

beispielhaften BRISE-Maßnahmenkette, bei denen Eltern oder Netzwerkpartner von bereits 

teilnehmenden Mitarbeitern oder Familien angesprochen werden.  

 

Die Initiative hat zunächst ein Wissenschaftskonsortium mit einer Koordinierungsstelle an der 

Universität Bremen und assoziierten Koordinierungsstellen sowie einen Wissenschaftlichen Beirat 

eingerichtet, um die Durchführung des wissenschaftlichen Forschungsprojekts zu gewährleisten. 

Der Senator für Wissenschaft und Häfen ist für die Durchführung der logistischen Koordination und 

wissenschaftlichen Betreuung der BRISE-Familien vor Ort durch die Universität Bremen zuständig. 

Die Koordinierungsstelle an der Universität Bremen stimmt die BRISE-Moderatoren eng 

miteinander ab. Zu diesem Zweck wurden entsprechende Mandate erteilt und Vertreter benannt, 

die als Teil der Programmleitungsgruppe an der monatlichen Ausschusssitzung teilnehmen und sich 

mit dem Mitglied der Steuerungsgruppe über den Fortschritt der Langzeitstudie beraten.  
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Abbildung 31: BRISE: Koordinierung 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Ramboll, 2020. 

 

Die Lenkungsgruppe und die Programmverwaltungsgruppe sind nicht nur Teil des Wissenssystems, 

sondern fungieren auch als Vermittler. Die Mitglieder sind aktiv an der Ausrichtung und 

Durchführung der Langzeitstudie beteiligt und stellen gleichzeitig Verbindungen zur staatlichen 

Ebene her. Beteiligte Ressorts sind z. B. das Gesundheitsministerium, das Ministerium für Soziales, 

Jugend, Integration und Sport und das Ministerium für Kinder und Bildung. Als solche koordinieren 

sie auch ihre auf kommunaler Ebene tätigen Dienste, wie das Amt für Soziale Dienste und das 

Landesinstitut für Schule Bremen sowie das Quartiersbildungszentrum (QBZ). Sie bilden somit die 

Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wissenschaft (Ramboll, 2020). Außerdem wurde ein 

monatlicher Jour Fixe eingeführt, um die Koordinierung und Zusammenarbeit der beteiligten 

Programme zu verstärken. Mitglieder sind die Senatorin für Gesundheit, Frauen und 

Verbraucherschutz mit dem Programm „TippTapp“, die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration 

und Sport mit Frühförderstellen wie ProKind, Frühberatungsstellen und aufsuchenden Eltern-Kind-

Bildungsprogrammen wie Opstapje und HIPPY sowie das Bremer Familiennetzwerk (Freie 

Hansestadt Bremen, 2021b). Die Ausweitung von Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen 

den verschiedenen Ebenen ist eine der dabei gewonnenen Erkenntnisse. Die Integration von 

Angeboten in eine Maßnahmenkette zur Präventionsstärkung erfordert nicht nur eine übergreifende 

Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Ressorts, sondern auch zwischen der staatlichen 

und kommunalen Ebene, um sicherzustellen, dass die Maßnahmenkette auf der operativen Ebene 

funktioniert. Während die teilnehmenden Maßnahmenpakete durch die reguläre Finanzierung der 

verschiedenen Ressorts unterstützt werden, stammen die Mittel für die koordinierende Verwaltung 

aus dem übergreifenden Programmbudget. 

 

Ergebnisse und gewonnene Erkenntnisse: Die Umsetzung von BRISE hat gezeigt, dass die 

Einführung einer umfassenden kommunalen Politik der gemeinsamen Verantwortung, welche die 

bestmögliche Entwicklung aller Kinder unterstützt, mit gewissen Herausforderungen verbunden ist. 
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Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es wichtig, eine ressortübergreifende Orientierung an den 

Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Bildung und 

Betreuung sowie Gesundheit auf Landesebene sicherzustellen (Ramboll, 2020).  

 

Um die Familien zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben, spielen die Gesundheitsdienste 

eine wichtige Rolle, da die Familien schon früh Kontakt zu Hebammen, Gynäkologen und 

Kinderärzten haben und ihnen vertrauen (Ramboll, 2020). Um von diesem Zugang zu profitieren, 

sind die staatlichen Behörden auf das persönliche Engagement der Hebammen und Ärzte 

angewiesen, da die staatliche Behörde nicht die Kompetenz hat, diese dazu zu verpflichten. Deshalb 

ist die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdiensten ein Erfolgsfaktor. Die Hausbesucher der 

teilnehmenden BRISE-Programme spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Akquise von 

Familien (Ramboll, 2020): Viele von ihnen leben in denselben Vierteln wie die betroffenen Familien 

und haben einen ähnlichen kulturellen Hintergrund, was den Zugang erleichtern kann. Im Hinblick 

auf den Aufbau von Vertrauen und Bindung zu den Familien wurde die Einbeziehung von 

professionellen Akteuren und Hausbesuchern als besonders geeignetes Element beschrieben, das 

sicherlich ein großes Übertragungspotenzial für andere Kommunen birgt (Ramboll, 2020). Bei der 

Gestaltung von Übergaben und Übergängen in der BRISE-Maßnahmenkette erweist sich ein 

grundlegendes Maß an Information und persönlichem Kontakt zwischen den Akteuren als 

besonders hilfreich. Eine gewisse Überschneidung zwischen den individuellen Komponenten von 

BRISE ist für die ununterbrochene Maßnahmenkette hilfreich, aber die Überschneidungen sollten 

nicht zu groß werden (Ramboll, 2020). Die Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmenkette zur 

systematischen Stärkung der Entwicklung von Kindern aus benachteiligten Familien erfordert nicht 

nur die Einbeziehung der relevanten Politikbereiche Bildung, Soziales und Gesundheit. Sie ist auch 

ein weiterer Grund, die verschiedenen Berufe in Verwaltung, Praxis und Wissenschaft 

zusammenzubringen. Ein weiterer Faktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist die Entwicklung 

und Einhaltung einer gemeinsamen Strategie. Darüber hinaus wird das Maßnahmenpaket wichtige 

Erkenntnisse liefern, die in eine evidenzbasierte Politik einfließen und die verfügbaren Ressourcen 

gezielt zum Nutzen benachteiligter Kinder einsetzen. BRISE leistet dazu einen wichtigen Beitrag, 

indem sie Erkenntnisse aus Forschung und Praxis in die Planungen der verschiedenen Ressorts auf 

Landesebene einfließen lässt.   

 

 Bildung und schulische Aktivitäten  

Relevanz: Eine umfangreiche Bildungsforschung belegt die in Deutschland vorherrschende 

Bildungsungleichheit und weist auf einen ausgeprägten Zusammenhang zwischen Bildungserfolg 

und sozialer Herkunft hin (Solga/Dombrowski, 2009). Dies hat sich in den letzten Jahren auch in 

den Ergebnissen von PISA57 (Programme for International Student Assessment) niedergeschlagen 

(Schleicher, 2019): Es gibt erhebliche Leistungsunterschiede zwischen sozioökonomisch 

begünstigten und benachteiligten Schülern. In Deutschland z. B. liegen die Unterschiede in der 

Lesekompetenz der Kinder um 24 Punkte über dem OECD-Durchschnitt (OECD, 2019). Besonders 

ausgeprägt sind diese Unterschiede bei den Lese- und Naturwissenschaftskompetenzen von 

Kindern aus Zuwandererfamilien (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Außerdem 

wechseln Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien und Kinder mit 

Migrationshintergrund nach der Grundschule seltener auf ein Gymnasium (Deutsches 

Jugendinstitut, 2020; Solga/Dombrowski, 2009). Studien zeigen auch, dass es in bestimmten 

Schulen eine Konzentration von Kindern aus benachteiligten Verhältnissen gibt, da in allen 

Bundesländern mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen der Wohnort den Schulbezirk bestimmt 

(Süddeutsche Zeitung, 2021). So konzentrieren sich beispielsweise über 60 % der schulpflichtigen 

Kinder mit Migrationshintergrund auf etwa 7 % der Schulen. So korreliert die sozialräumliche 

Lebenswelt mit der Bildungssegregation (Deutsches Jugendinstitut, 2020; siehe auch SVR-

Forschungsbereich, 2018). 

 

 
57 Beim PISA-Lesekompetenztest 2018 erzielten sozioökonomisch benachteiligte Kinder im Durchschnitt 113 Punkte weniger als Kinder 

aus privilegierten Verhältnissen (der OECD-Durchschnitt liegt bei einer Differenz von 89 Punkten) (OECD, 2019). 
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Das BMBF betont, dass Zugang zu guter Bildung ein entscheidender Faktor ist für die Position 

Deutschlands im globalen Wettbewerb, den Wohlstand seiner Bürger und den Zusammenhalt der 

Gesellschaft. Kulturelle Bildung wird als ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in 

Deutschland angesehen (BMBF, 2021d). Kulturelle Bildung fördert die persönliche Entwicklung und 

den Bildungserfolg, indem sie kognitive, emotionale und kreative Handlungsprozesse miteinander 

verbindet. Sie ist auch eine wesentliche Voraussetzung für kulturelle Teilhabe und ein 

Schlüsselfaktor für die Stärkung des sozialen Zusammenhaltes durch ein gemeinsames 

Kulturverständnis (BKJ, 2021). Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Zugang der Kinder zur 

kulturellen Bildung stark vom Engagement und den finanziellen Ressourcen der Familie abhängt. 

Es wurde festgestellt, dass Eltern mit niedrigem Einkommen deutlich weniger in kulturelle 

Bildungsaktivitäten investieren als solche mit höherem Einkommen (Keuchel, 2013; siehe auch 

Engels/Thielebein, 2010). Rund 67 % aller Eltern mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 

2.500 EUR bieten ihren Kindern keine oder nur in sehr geringem Umfang außerschulische kulturelle 

Aktivitäten an (Rat für Kulturelle Bildung, 2017). Kinder aus einkommensschwachen Haushalten 

nehmen im Gegenzug am ehesten kostenlose Angebote in Anspruch (Engels/Thielebein, 2010). 

Eine Studie des Rates für Kulturelle Bildung zeigt zudem, dass Kinder aus Familien mit niedrigem 

Bildungsniveau seltener an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen (37 % im Vergleich zu 59 % 

der Kinder aus Familien mit höheren Bildungsabschlüssen) (Rat für Kulturelle Bildung, 2017). 

Außerdem sind kulturelle Interessen von Kindern in hohem Maße vom Bildungsstand ihrer Eltern 

abhängig. 74 % der Kinder aus Akademikerhaushalten geben an, dass ihre kulturelle Affinität 

hauptsächlich von ihren Eltern beeinflusst wird. Bei Kindern von Eltern mit geringer bis mittlerer 

Qualifikation liegt dieser Anteil bei 33 Prozent (Rat für Kulturelle Bildung, 2015).  

 

„Kultur macht stark“ soll dazu beitragen, den Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und 

sozialem Hintergrund zu verringern und so die Bildungsbeteiligung und -gerechtigkeit 

benachteiligter Kinder zu verbessern. 

Tabelle 24: Lokale Bündnisse für Bildung: Allgemeine Informationen 

Zeitplan Bundesland Zuständige 

Regierungsstelle(n) 

Finanzielle Mittel 2013 

– 2027  

2013 – 2017 (erste 

Förderphase); 2018 – 

2022 (zweite 

Förderphase), 

Verlängerung bis 2027 im 

Juli 2021 angekündigt 

(BMBF, 2021e) 

In allen Bundesländern 

umgesetzt; als Beispiel: 

Sachsen-Anhalt 

(Ostdeutsches 

Bundesland); 

Armutsgefährdungsquote: 

19,5 % im Jahr 2019 

(Statistisches Bundesamt, 

2019a); zweithöchster Wert 

auf Landesebene in ganz 

Deutschland  

BMBF stellt Mittel bereit 2013 – 2017: ca. 

135 Mio. EUR; 2018 – 

2022: 250 Mio. EUR; 

2023 – 2027: 

250 Mio. EUR, 

Bestätigung ausstehend. 

BMBF 2021e: 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 
Zielvorgaben: Das Programm zielt insbesondere darauf ab, Kindern den freien Zugang zu 

außerschulischer kultureller Bildung zu ermöglichen und ihre Persönlichkeitsentwicklung zu fördern 

sowie soziale Kompetenzen und Kreativität zu unterstützen (BMBF, 2018). Es verfolgt das Ziel, das 

Angebot an kulturellen Bildungsmöglichkeiten zu erweitern. Die geförderten Projekte ersetzen 

bestehende Aktivitäten der Bündnispartner nicht, sondern sie sind neu und damit komplementär 

(Prognos, 2018). Da lokale Bündnisse für Bildung beteiligt werden müssen, zielt das Programm 

darauf ab, die Zusammenarbeit lokaler Partner über den bestehenden Kreis der Anbieter kultureller 

Bildung hinaus zu fördern, so den Zugang zu neuen Teilnehmergruppen zu erleichtern und 

nachhaltige lokale Strukturen zu etablieren, die durch die Stärkung des bürgerschaftlichen 

Engagements auf lokaler Ebene eine langfristige Wirkung über die Förderphase hinaus sicherstellen 

(BMBF, 2018). Darüber hinaus zielt das Programm darauf ab, den Wissenstransfer zwischen den 

Akteuren zu fördern, so die gewonnenen Erkenntnisse nachhaltig zu sichern und sie anderen 

Verbindungen, kommunalen Akteuren oder zivilgesellschaftlichen Akteuren kultureller Bildung 

zugänglich zu machen (Prognos, 2018).  
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Abbildung 32: Kultur macht stark: Zielvorgaben 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf BMBF, 2021f. 

 

Insgesamt zielt das Maßnahmenpaket darauf ab, organisatorische und strukturelle Bedingungen zu 

verbessern, neue Formen des Zugangs zur (kulturellen) Bildung zu gewährleisten, welche die 

Lehrplanaktivitäten ergänzen und zum Erreichen von Bildungsgerechtigkeit beizutragen.  

 

Zielgruppen: Die im Rahmen des Programms durchgeführten Projekte sollen 

bildungsbenachteiligte Kinder, insbesondere im Alter von 3 – 18 Jahren, erreichen (BMBF, 2021g). 

Laut dem jüngsten Nationalen Bildungsbericht gehören dazu Kinder, die in einer sozial (arbeitslose 

Eltern), finanziell (niedriges Haushaltseinkommen) und/oder bildungsmäßig (Eltern mit niedrigem 

Bildungsniveau) benachteiligten Situation aufwachsen. Kinder mit Migrationshintergrund oder 

Fluchterfahrung sowie Kinder von Alleinerziehenden gelten als besonders gefährdet 

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Am 31. Dezember 2020 lebten nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes insgesamt 13,75 Millionen Kinder in Deutschland (Statista, 2021). 

Nach den Daten des Bildungsberichts wachsen landesweit 3,98 Millionen Kinder in entsprechenden 

Risikosituationen auf – davon sind 550.000 von allen drei Risikosituationen betroffen. Im Jahr 2019 

gab es in Sachsen-Anhalt insgesamt 315.000 Kinder (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 

2021). Kinder sind in Sachsen-Anhalt am häufigsten von einer finanziell benachteiligten Situation 

betroffen (27 %), während etwa 3 % der Kinder insgesamt von allen drei Risikolagen betroffen 

sind (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020).  

 

Die Ergebnisse der Programmevaluierung zeigen, dass die beabsichtigten Zielgruppen in über 90 % 

der durchgeführten Projekte effektiv erreicht wurden, insgesamt rund 580.000 Kinder zwischen 

2013 und Ende 2017. 55 % der 596 befragten Kinder gaben an, dass sie noch nie an einer 

ähnlichen Aktivität teilgenommen haben, während 70 % auch gerne wieder an einer ähnlichen 

Aktivität teilnehmen würden (Prognos, 2018). Die befragten Kinder gaben außerdem an, dass die 

Teilnahme zum Erwerb sozialer und persönlicher Kompetenzen (z. B. Verbesserung der 

Selbstständigkeit, des Selbstbewusstseins, des Selbstwertgefühls) beigetragen und ihr fachliches 

und kulturelles Wissen erweitert hat (Prognos, 2018).58 In seiner zweiten Förderphase hat das 

Programm zwischen 2018 – 2020 bereits rund 273.000 Kinder erreicht. Das sind insgesamt rund 

850.000 Kinder (Prognos, 2020). 

 

Umsetzung und Leistungen: Mindestens drei zivilgesellschaftliche, in der kulturellen Bildung 

aktive Akteure, die ein so genanntes Bündnis für Bildung bilden, führen gemeinsam 

außerschulische kulturelle Bildungsprojekte durch. Um zu gewährleisten, dass die Kinder 

angemessen erreicht werden, müssen mindestens zwei dieser Partner lokal verankert sein, sodass 

auch überregionale zivilgesellschaftliche Akteure an einem Bündnis beteiligt werden können. Häufig 

sind Schulen, Verbände oder Vereine als Partner beteiligt.  

 

Darüber hinaus spielen die Programmpartner – bundesweit tätige Verbände und Initiativen mit 

Expertise in der außerschulischen kulturellen Bildung – in Bezug auf Organisation und Durchführung 

von Projekten auf lokaler Ebene eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Bündnisse (BMBF, 

2021g; Prognos, 2020). Die Programmpartner werden von einer vom BMBF einberufenen 

neunköpfigen Fachjury für jede Förderperiode 59 auf der Grundlage der von ihnen vorgeschlagenen 

(pädagogischen) Konzepte ausgewählt. Die Konzepte der Partner bilden die Grundlage für die 

Umsetzung von Bildungsaktivitäten, welche die Themen und kulturellen Disziplinen (z. B. Tanz, 

 
58 Es ist kein Prozentsatz angegeben. 

59 Weitere Informationen über die Expertenjury siehe BMBF 2021h. 
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Theater, Film, Bildende Kunst usw.) beschreiben, die Zielsetzung differenzieren und mögliche 

Formate (z. B. Ferienlager, Tagesveranstaltungen, Kurse usw.) skizzieren. In der letzten Phase 

wurden 29 Programmpartner 60 ausgewählt, davon 23 Förderer und 6 Initiativen. Zur Durchführung 

eines Projekts beantragen lokale Bündnisse eine Finanzierung über einen der 23 benannten 

Sponsoren. Dabei wird ein Trägerverein ausgewählt, dessen Konzept gut zu den eigenen 

Vorstellungen passt, und ein führender Partner innerhalb des Bündnisses wird mit der 

Antragstellung betraut. Förderer leiten die vom BMBF zur Verfügung gestellten Mittel an die lokalen 

Bündnisse weiter, welche die Mittel für die Umsetzung von Projekten vor Ort verwenden. Die 

Initiativen verteilen jedoch keine Fördergelder, sondern engagieren sich selbst in lokalen 

Bündnissen und realisieren lokale Projekte in Zusammenarbeit mit ihren lokalen Partnern (BMBF, 

2021g; Prognos, 2020).  

Abbildung 33: Kultur macht stark: Sicherstellung der Qualität der Projekte 

 

Quelle: Eigene Darstellung der aktuellen Finanzierungsphase, basierend auf Prognos, 2020. 

 

Um zur Organisationsentwicklung der lokalen Bündnisse beizutragen und die hohe Qualität der 

Dienstleistungen zu sichern, hat das BMBF in jedem Bundesland regionale Servicezentren 

eingerichtet, die interessierte Bündnisse oder einzelne Akteure über das Programm und mögliche 

Bündnispartner informieren und beraten. In Sachsen-Anhalt haben 21,5 % der Bündnisse das 

Beratungsangebot der regionalen Servicestelle in Anspruch genommen (Prognos, 2018). Darüber 

hinaus fördert das Projekt „ProQua“, das von der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und 

des Landes NRW e.V. initiiert wurde, den Transfer externer fachlicher und wissenschaftlicher 

Expertise an die beteiligten Akteure (Prognos, 2020). Das Projekt bietet pädagogische 

Fachausbildung in Form von Konferenzen oder Workshops im Bereich der kulturellen Bildung. 

Allerdings gaben 80,4 % der befragten 717 Bündnispartner an, dass sie dieses Angebot noch nicht 

genutzt haben (Prognos, 2020; ProQua, 2021). 

 

Beispiel talentCAMPus: In Sachsen-Anhalt hat die Volkshochschule Halle (VHS) ein Bündnis mit 

der Stadtbibliothek Halle und zwei Förderschulen (Pestalozzischule Halle, Förderzentrum Halle) 

geschlossen. Die VHS Halle übernimmt als bereits sehr gut in die lokale Bildungsinfrastruktur 

integrierte Einrichtung die Rolle des federführenden Partners, der für den Förderantrag 

verantwortlich ist. Das Bündnis führte ein Projekt nach dem talentCAMPus-Konzept des Deutschen 

 
60 Einen Überblick über die ausgewählten Förderer und Initiativen in der aktuellen Förderphase siehe BMBF 2021i: 

Expertenjury

Ein Ausschuss mit 9 Experten, der die 
eingereichten Projektvorschläge 
bewertet und die Programmpartner 
auswählt.

Zentrale Informationsstellen, die in den 
meisten Bundesländern vertreten sind 
und die lokalen Bündnisse informiert
und berät.

Regionale Servicestellen

Initiativen

Bündnisse für Bildung

4.000 Bündnisse, die sich aus mindestens drei lokalen 
Initiativen zusammensetzen und lokale Projekte 
durchführen.

Programmpartner

Insgesamt 29 bundesweit tätige Organisationen mit 
Expertise im Bereich der außerschulischen 
Bildung. 

Förderer

Insgesamt 23 Förderer, die 
unterschiedliche Konzepte für die 
Projektdurchführung anbieten und 
die Finanzmittel an die lokalen 
Bündnisse verteilen.

Insgesamt 6 Initiativen, die selbst lokale 
Projekte durchführen. Bündnisse können 
sich um eine Partnerschaft bewerben.

Beispiele: Deutscher Bibliotheksverband, 
Bundesverband Freie Darstellende Künste, 
Deutscher Museumsbund 

Beispiele: app2music e.V., Stiftung 
Digitale Chancen, Stiftung Lesen
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Volkshochschul-Verbandes e.V. (DVV) 61 zum Thema „IT-Kompetenz und Kunsthandwerkstatt“ 

durch. Das Konzept richtet sich an Kinder im Alter zwischen 9 und 18 Jahren, die in einer oder 

mehreren Risikosituationen aufwachsen. Die Teilnahme an diesem Projekt ist freiwillig und 

kostenlos. Das ganztägige Angebot umfasst mindestens acht Unterrichtseinheiten à 45 Minuten 

und beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen sowie Bewegungs- und Entspannungsaktivitäten. 

Inhaltlich beinhaltet das Konzept ein modulares System mit einer Kombination aus lern- und 

zielorientierten Aktivitäten (z. B. Sprach- und Leseförderung, Medien- und IT-Kompetenz, 

Umweltausbildung, politische Bildung oder Teilhabe) sowie freien Angeboten kultureller Bildung, in 

denen die teilnehmenden Kinder kreativ werden (z. B. Theater-, Tanz- oder Schreibwerkstätten, 

Arbeit mit Medien in den Bereichen Film, Radio oder Fotografie usw.) Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, ein Bildungsprogramm für die Eltern der Teilnehmer anzubieten. Im Mittelpunkt steht 

dabei die Stärkung der Erziehungskompetenz, aber auch die Vermittlung wichtiger Informationen 

über das Bildungssystem, die außerschulischen Lernorte am Wohnort oder über Gesundheit und 

Ernährung (DVV, 2021a). In Halle fand das Projekt als außerschulisches Bildungsprojekt während 

der Ferien statt. Das Projekt konzentrierte sich insbesondere auf die Vermittlung von kreativen und 

IT-Kenntnissen, wobei ein vielfältiges Programm mit körperlichen Übungen (z. B. 

Selbstverteidigung, Tae-Bo), handwerklichen Übungen (z. B. Entwurf und Bau einer Uhr) sowie 

einem IT-Kurs (z. B. digitale Gestaltung eines Fotobuchs) angeboten wurde. Insgesamt nahmen 

14 Kinder an dem einwöchigen Projekt teil (DVV, 2021b). 

 

Ergebnisse und gewonnene Erkenntnisse: Die vom BMBF in Auftrag gegebenen Evaluierungen 

(Prognos, 2018; 2020) stützen sich auf monatliche Daten aus der Förderdatenbank (kumasta) 

sowie auf Informationen und Daten aus Konsultationen mit den Programmpartnern, Interviews mit 

Bündniskoordinatoren und Umsetzern und Expertengesprächen (Prognos, 2018; Prognos, 2020). 

Darüber hinaus wurden in der ersten Förderphase insgesamt 52 lokale Fallstudien62 in ganz 

Deutschland durchgeführt, die sich auf die Umsetzung vor Ort konzentrierten, einschließlich der 

Befragung der teilnehmenden Kinder. In der ersten Phase (2013 – 2017) wurden mehr als 17.000 

Projekte umgesetzt, verteilt auf alle Bundesländer und in 96 % aller deutschen Kommunen 

(Prognos, 2018). In der laufenden zweiten Phase wurden bis Dezember 2019 15.000 Projekte 

umgesetzt, die 92 % aller deutschen Kommunen abdecken (Prognos, 2020). Damit hat das 

Programm fast alle Gemeinden erfasst. Außerdem wurden die Projekte überproportional häufig in 

Regionen mit überdurchschnittlicher Risikosituation durchgeführt. In Sachsen-Anhalt wurden in der 

zweiten Förderphase bisher zwischen 251 und 500 Einzelprojekte mit einer Gesamtfördersumme 

von 4 Mio. EUR realisiert. In der zweiten Förderphase (2017 – 2022) waren an rund zwei Dritteln 

der Einzelprojekte (68,3 %) Ehrenamtliche beteiligt (Prognos, 2020). 

 

Während der gesamten Laufzeit des Programms wurden bisher mehr als 14.000 Allianzen gebildet 

und über 34.000 lokale Projekte durchgeführt. Insgesamt haben diese bis September 2021 mehr 

als eine Million Kinder erreicht (BMBFh, 2021).  

 

Insbesondere der persönliche Kontakt zwischen den Bündnispartnern und der Zielgruppe (z. B. 

Jugendzentren, Schulen, KiTas usw.) ist für einen niedrigschwelligen Zugang unerlässlich. Auch die 

Kinder wurden über die Projekte informiert und schließlich über Netzwerke aktiviert (Prognos, 

2018). Darüber hinaus sind sowohl die sozialräumliche Ausrichtung der Angebote (kostenlos inkl. 

Verpflegung; vertraute Orte) sowie die Berücksichtigung formaler Kriterien der Angebote (z. B. 

zeitliche Abstimmung zur Vereinbarkeit von außerschulischen Aktivitäten und Schule) zugleich ein 

zentrales Auswahlkriterium im Bewerbungsprozess und eine Voraussetzung für das Erreichen der 

 
61 Der DVV (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.) ist einer der 29 von der Fachjury ausgewählten Programmpartner. Er ist die 

organisatorische Spitze der 16 Landesverbände außerhalb des Schulsystems angesiedelter Zentren für Erwachsenenbildung und 

vertritt die Interessen der bundesweit 905 Volkshochschulen (DVV, 2021a). 

62 Neben leitliniengestützten Interviews mit den Akteuren des Bündnisses wurden die Kinder, die an einem durch das Programm 

geförderten Projekt teilnahmen, in einer schriftlichen Umfrage befragt. Insgesamt haben 596 Kinder an der Befragung teilgenommen 

(Prognos, 2018). 
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Zielgruppe (Prognos, 2018). Während einige Bündnisse explizit darauf abzielen, Kindern den 

Rückzug aus dem familiären Umfeld zu ermöglichen, wurden in rund 30 % der Projekte Eltern oder 

Verwandte (z. B. als Freiwillige) einbezogen (Prognos, 2020). Die Evaluierungen zeigen, dass es 

dem Programm gelungen ist, die Zielgruppe zu erreichen und ihr Interesse an vergleichbaren 

Aktivitäten zu wecken und so eine Möglichkeit geschaffen wurde, sie langfristig in die 

außerschulische kulturelle Bildung einzubinden. Folgeaktivitäten und Kontinuität verstärken die 

langfristige Wirkung für die Zielgruppe. Wünschenswert ist die Bereitstellung angemessener 

Ressourcen für die Fortführung von Projekten und eine konsequente Zusammenarbeit aller Akteure 

(Prognos, 2018). 

 

Diese Bündnisse belebten mit ihren Netzwerken und vielfältigen Ideen die Bildungsinfrastruktur in 

den Kommunen, in denen Bildungsbenachteiligungen besonders stark ausgeprägt sind, und gaben 

allen beteiligten Akteuren Impulse (Prognos, 2018). Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche 

Umsetzung sind die Beteiligung von Kindern an der Gestaltung der Projekte, ein hoher Anteil an 

aktiven Elementen und Bewegungsmöglichkeiten sowie abwechslungsreiche Inhalte und ein 

konkreter Bezug zum Sozialraum der Kinder (Prognos, 2018). Im Hinblick auf die Zusammenarbeit 

der Akteure hat sich gezeigt, dass die Bildung von Allianzen zur Schaffung nachhaltiger Strukturen 

beiträgt: Mehr als 60 % der 1.100 befragten Bündnispartner der ersten Förderphase haben 

beschlossen, die Zusammenarbeit mit ihren Partnern fortzusetzen, während mehr als 80 % der 

Meinung sind, dass die Vernetzung auf lokaler Ebene gestärkt wurde. Der Austausch zwischen den 

Bündnissen – insbesondere der sektorspezifische Austausch – wird als wünschenswert angesehen, 

um Wissen und Erfahrungen weiterzugeben, und mehr als die Hälfte der Allianzen möchte auch 

außerhalb des Programms zusammenarbeiten. Gleichzeitig wird der Wissenstransfer durch 

fehlende Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten auf kommunaler Ebene sowie durch unklare 

finanzielle Zuständigkeiten (z. B. bei gemeinsamen Veranstaltungen eines Bündnisses) behindert. 

Auch der gesamte Verwaltungsaufwand, z. B. die Beantragung der Förderung und die Teilnahme 

am Programm, wird als besonders belastend empfunden (Prognos, 2018). Das Programm hat 

bisher wenig Impulse für eine explizite Vernetzung mit kommunalen Strukturen gegeben. Die 

Zusammenarbeit mit kommunalen Akteuren wird als vorteilhaft erachtet, um die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten der Kinder gezielt über Unterstützungsangebote (z. B. das Bildungs- und 

Teilhabepaket) zu informieren und Zugang zur Zielgruppe zu erhalten. Allerdings wird die Rolle der 

Kommunen im Programm nicht explizit definiert und das BMBF kann den kommunalen Akteuren 

keinen formalen Auftrag zur Teilnahme erteilen (Prognos, 2018). Ein stärker standardisiertes 

Engagement der kommunalen Verwaltung könnte die Verantwortung für die Bildung und die hohe 

Qualität der Dienstleistungen sicherstellen. Im Allgemeinen kann es einen Kompromiss zwischen 

der Gewährleistung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen einerseits und einem regen 

Engagement der zivilen Akteure andererseits geben. Die Konzepte der Programmpartner schreiben 

vor, mit welchen Themen sich die lokalen zivilen Akteure befassen und welche Aufgaben sie 

übernehmen sollten – ein Ansatz, der eher als Top-down- denn als Bottom-up-Ansatz betrachtet 

werden kann. Durch die Übertragung der Verantwortung für Bildungsgerechtigkeit auf lokale 

Akteure der Zivilgesellschaft wird die Zuständigkeit für die Vermittlung einschlägiger Kompetenzen 

dezentralisiert, was von einigen Akteuren als kritisch angesehen wird, da die Länder für die 

Gewährleistung gleicher Lebensbedingungen verantwortlich sein sollten (siehe Art. 72 GG) – in 

diesem Fall für die Bildungsgerechtigkeit (Sturzenhecker, 2014). 

 

Neben der Verfolgung der bisherigen Ziele soll in der voraussichtlichen dritten Förderphase ab 2023 

durch a) den Ausbau von Informationsangeboten für Schulen und die Entwicklung zusätzlicher 

Formate, die in die Ganztagsbetreuung an Schulen integriert werden können, b) die Bereitstellung 

von mehr Projekten in ländlichen, von Risikolagen betroffenen Räumen, c) die Unterstützung einer 

nachhaltigen Vernetzung der Bündnispartner auf lokaler Ebene sowie d) die Förderung der 

Umsetzung analoger, digitaler und hybrider Projekte, die Qualität, Reichweite und Nachhaltigkeit 

des Programms gestärkt werden (BMBF, 2021g). 
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 Angemessener Wohnraum  

Relevanz: In Deutschland leben Asylbewerber bei ihrer Ankunft, zur Registrierung und für die 

Dauer des Asylverfahrens in Erstaufnahmeeinrichtungen. Aufgrund einer Änderung des deutschen 

Asylgesetzes (§ 47) im Jahr 2019 sollten Kinder und ihre Familien jedoch nicht länger als sechs 

Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben. Dies stellt jedoch eine Verschlechterung der 

Bedingungen für die Flüchtlinge dar, da die Aufenthaltsdauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen 

zuvor nur drei Monate betrug. Nach der Erstaufnahme werden die Flüchtlinge und Migranten in 

Gemeinschaftsunterkünften oder seltener in Einzelwohnungen untergebracht. Insgesamt 

verbringen Kinder und Familien eher längere Zeit in Gemeinschaftsunterkünften. Gleichzeitig haben 

sich die Strukturen in den Unterkünften aber noch nicht auf diese längere Verweildauer eingestellt 

(UNICEF Deutschland / Deutsches Institut für Menschenrechte, 2020). Außerdem gehen die 

Strukturen nicht systematisch auf die Bedürfnisse der Kinder ein.  

 

Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass Aufnahmezentren und Gemeinschaftsunterkünfte 

häufig durch Massenunterkünfte und Lageratmosphäre gekennzeichnet, isoliert sind und nur über 

unzureichende Infrastrukturanschlüsse verfügen (Wendel, 2014; Goth/Severing, 2016). Kinder in 

Gemeinschaftsunterkünften haben zwar einen Anspruch auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

nach dem SGB VIII (Abschn. 6, in Anlehnung an das Haager Übereinkommen), jedoch werden 

diese Leistungen nicht in allen Unterkünften angeboten. Die Mindeststandards für den Schutz von 

Flüchtlingen in Flüchtlingsunterkünften von UNICEF Deutschland und dem BMFSFJ sowie der 

Kinderrechte-Check von Save the Children Deutschland sind Beispiele, die Orientierung für eine 

angemessene Unterbringung bieten.  

 

In Zusammenarbeit mit dem BMFSFJ hat UNICEF Deutschland 2016 eine bundesweite, 

partnerschaftliche Initiative zur Verbesserung der Lebensbedingungen und des Schutzes von 

Frauen und Kindern in Gemeinschaftsunterkünften durchgeführt. Sie entwickelten 

Mindeststandards für den individuellen Schutz, die Mitarbeiter und Personalverwaltung, interne 

Strukturen und externe Zusammenarbeit; die Prävention vor und den Umgang mit gewalttätigen 

und gefährlichen Situationen / Risikomanagement, ein humanes, schützendes und unterstützendes 

Umfeld sowie Monitoring und Bewertung der Umsetzung des Schutzkonzepts. Die Mindeststandards 

wurden im Jahr 2020 überarbeitet (UNICEF, 2021a). Mindeststandards sind von entscheidender 

Bedeutung, da sie eine Orientierungshilfe für die Unterbringung von Kindern auf der Grundlage 

ihrer Rechte und ihrer spezifischen Bedürfnisse bieten. Obwohl die Mindeststandards für den Schutz 

von Flüchtlingen in Flüchtlingsunterkünften in allen Bundesländern als Leitlinie dienen (UNICEF 

Deutschland / Deutsches Institut für Menschenrechte 2020), bleibt die Umsetzung der Standards 

in Unterkünften für Flüchtlinge und Migranten weiterhin schwierig: Dies kann zu einer 

herausfordernden Situation für Kinder führen und ihnen langfristig schaden (UNICEF, 2017; 

UNICEF Deutschland / Deutsches Institut für Menschenrechte 2020; BafF, 2020; terre des hommes, 

2020). Erstaufnahmeeinrichtungen oder spätere Gemeinschaftsunterkünfte sind für Kinder, die in 

ein neues Land geflüchtet sind, oft die ersten Berührungspunkte mit der Sprache, Kultur und 

Gesellschaft, ihre erste Chance, sich zu Hause zu fühlen (Save the Children, 2017).  

 

Im Freistaat Sachsen werden Asylbewerber in Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften 

oder Wohnprojekten untergebracht, wie im Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz geregelt. Im 

Einklang mit der EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU und dem Sächsischen Unterbringungs- und 

Kommunikationskonzept für Asylbewerber (2014) beabsichtigen die Behörden des Freistaates 

Sachsen, Flüchtlingsfamilien in dezentralen Unterkünften unterzubringen, um ihnen Schutz zu 

gewähren, aber auch, damit die Kinder Zugang zu Schulen, KiTas und sozialen Aktivitäten haben 

(Sächsisches Staatsministerium des Innern, 2014). Daten aus dem Jahr 2016 zeigen, dass fast 

zwei Drittel der Sachsen zugewiesenen Flüchtlinge dezentral in sächsischen Kommunen 

untergebracht sind (SAB, 2017). Für die Organisation der dezentralen Unterbringung sind die 

Gemeinden zuständig. In einer Umfrage teilten die zuständigen Behörden ihre Meinung zu den 

relevanten Kriterien mit, welche die Unterkünfte erfüllen müssen. Die Größe der Wohnung, die 

Nähe zur Infrastruktur sowie der Preis der Miete werden als am wichtigsten angesehen. Die Nähe 
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zu KiTas wird als für Familien besonders wichtig beschrieben. Die aufsuchende Sozialarbeit findet 

in allen sächsischen Kommunen gelegenheitsbasiert statt. Zwei Kommunen haben wöchentliche 

oder monatliche Sozialarbeitssitzungen eingeführt, aber nur zwei Kommunen haben im Jahr 2016 

ein schriftliches Konzept zur Sozialarbeit für Flüchtlinge in dezentralen Unterkünften eingeführt 

(SAB, 2017). 

 

Um die Qualitätsstandards in den Gemeinschaftsunterkünften zu sichern, überprüft der Heim-TÜV 

regelmäßig die Situation aller in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Flüchtlinge. Im 

Folgenden wird jedes Szenario kurz beschrieben. 

Tabelle 25: Heim-TÜV: Allgemeine Informationen 

Zeitrahmen Bundesland Zuständige 

Regierungsstelle(n) 

Finanzielle Mittel 

Seit 2010; ab 2014 

dauerhaft fortgeführt 

Freistaat Sachsen 

(ostdeutsches 

Bundesland), 

Armutsgefährdungsquote: 

17,2 % im Jahr 2019 

(Statistisches Bundesamt, 

2021i); sechsthöchster 

Wert auf Länderebene in 

ganz Deutschland 

Landesbeauftragter für 

Ausländerfragen 

Ca. 50.000 EUR in der 

sechsten Legislaturperiode 

(Heim-TÜV 2017 und 

2019) 

Konsultationen: Christoph 

Hindinger / Büro des 

Sächsischen 

Ausländerbeauftragten)  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvorgaben: Initiiert und durchgeführt wurde der Heim-TÜV vom Sächsischen 

Ausländerbeauftragten. Der Sächsische Ausländerbeauftragte ist rechtlich für die im Freistaat 

Sachsen lebenden Ausländer, einschließlich der Asylbewerber und Geduldeten, zuständig. Mit dem 

Ziel, Menschenwürde messbar zu machen, steht der Heim-TÜV für ein umfassendes Monitoring der 

sächsischen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber. Die Operationalisierung der 

menschenwürdigen Unterbringung durch den Heim-TÜV basiert auf einer Reihe messbarer 

Kriterien, die der Entwicklung verschiedener Bewertungsmethoden dienen. Als Instrument dient es 

dazu, Stärken und bewährte Praktiken hervorzuheben und konstruktiv auf Handlungsbedarf und 

Fortschritte hinzuweisen, und nicht dazu, Mängel zu kritisieren oder Einzelpersonen zu 

beschuldigen (SAB, 2014). 2014 wurde im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD im Freistaat 

Sachsen eine dauerhafte Fortführung des Heim-TÜVs verankert. Im Jahr 2014 hat der neue 

Landesbeauftragte für Ausländerfragen, Geert Mackenroth, den Bericht über die 

Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge hinaus erweitert und auch eine detaillierte Bewertung 

der dezentralen Unterbringung und der Ausländerbehörden vorgenommen.  

Abbildung 34: Heim-TÜV: Zielvorgaben  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielgruppen: Zwischen Januar und August 2021 wurden in Deutschland 85.230 Asylanträge 

registriert (BAMF, 2021). Etwa 37 % sind Kinder im schulpflichtigen Alter (ebd.), weshalb es 

besonders wichtig ist, die Situation der Bildungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften zu 

betrachten. Von diesen 85.230 Asylanträgen wurden nach dem Königsteiner Schlüssel 4.137 

Asylanträge im Freistaat Sachsen registriert (ca. 4,9 %). Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Hälfte 

aller registrierten Anträge in Deutschland von Kindern gestellt wurden (BAMF, 2021). Im Jahr 2019 

erhielten im Freistaat Sachsen 20.048 Asylbewerber Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, davon lebten 55,6 % in Gemeinschaftsunterkünften, 35,3 % in 

dezentralen Unterkünften und 9,1 % in Erstaufnahmeeinrichtungen (Statistisches Bundesamt, 

Lebensbedingungen in 
Gemeinschafts-
unterkünften 
untersuchen

Handlungs-
empfehlungen und 
Empfehlungen für 
Verbesserungen

Situation von 
Geflüchteten in 
Gemeinschafts-
unterkünften 
verbessern
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2020a). Zum 31. Dezember 2019 waren insgesamt 497 Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen 

untergebracht (Sächsischer Landtag, 2020). Nach Angaben der SAB (2019) lebten etwa 897 

schulpflichtige Kinder in 95 Gemeinschaftsunterkünften. Im Dezember 2019 zählte der Freistaat 

Sachsen 98 Gemeinschaftsunterkünfte. Im zweiten Halbjahr 2019 standen 12.047 Plätze in 

Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung, von denen 70,3 % belegt waren. Darüber hinaus gab 

es 17.930 Plätze in Wohnungen, die zu 76,1 % belegt waren (Sächsischer Landtag, 2020).  

 

Die Zielgruppe ist in der Bewertung vertreten und wird in den nächsten Jahren noch stärker 

integriert werden: Während der Inspektionen finden bereits Gespräche mit den Bewohnern statt. 

Aufgrund der Forderungen von vielen Seiten sollen die Anwohner in Zukunft stärker einbezogen 

werden. Im Rahmen von Heim-TÜV 3 wurde von zwei Forschern, die ein Konzept entwickelten, 

eine Vorstudie durchgeführt. Bis zu 100 persönliche Interviews mit Bewohnern sollten durchgeführt 

werden.  

 

Umsetzung und Leistungen: Die Kriterien und die gesetzten Standards berücksichtigen 

Vorgaben und Möglichkeiten gesetzlicher Regelungen, z. B. die EU-Aufnahmerichtlinie 2003/9/EG, 

das Infektionsschutzgesetz oder das Asylbewerberleistungsgesetz. Sie stützen sich zudem auf 

Erfahrungen aus der Flüchtlingssozialarbeit, z. B. von Wohlfahrtsverbänden und 

Flüchtlingsorganisationen (z. B. Flüchtlingsräten) in verschiedenen Bundesländern, sowie auf die 

Expertise des Büros des Sächsischen Ausländerbeauftragten. Sie wurden in den letzten Jahren an 

verschiedene Bewertungsmethoden angepasst, vor allem, um neben einer qualitativen auch eine 

quantitative Bewertung zu ermöglichen. 

Abbildung 35: Heim-TÜV: Kriterienkatalog  

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf SAB Landtag Sachsen, 2011; 2013. 

 

Die Bewertung der Gemeinschaftsunterkünfte zielt darauf ab, die Lebenssituation im Allgemeinen 

und die von Familien und ihren Kindern im Besonderen zu verbessern, indem soziale und 

pädagogische Dienstleistungen für Kinder angeboten werden und ihr Zugang zu Bildungsaktivitäten 

verbessert wird. So bewertet der Heim-TÜV auch Dienstleistungen und Angebote in den 

Gemeinschaftsunterkünften. Es gibt Kriterien, die speziell auf die Bedürfnisse von Familien und 

Kindern ausgerichtet sind: Familien und Frauen in Gemeinschaftsunterkünften, z. B. die Entfernung 

zu Schulen und Vorbereitungsklassen. Die Integration von Kindern umfasst Aspekte des 

Kinderschutzes sowie den Zugang zu Schule und KiTa. Bei den Bildungsangeboten ist die 

Verfügbarkeit von Sprachkursen für Eltern zu berücksichtigen. Bei der gesellschaftlichen 

Einbindung geht es um den Zugang zu kulturellen und bildungsbezogenen Aktivitäten. Die Kriterien 

wurden in der aktuellen standardisierten Online-Befragung (SAB, 2019) angepasst, sodass alle 

Gemeinschaftsunterkünfte auf quantitativer Basis erfasst werden können. Die Online-Umfrage 

stützt sich weitgehend und wo immer möglich auf die oben genannten Kriterien.  

Tabelle 26: Heim-TÜV: Beispiele für Indikatoren aus der Online-Umfrage  

Nr. Dimensionen Beispiele für quantitative Indikatoren  

1 
Standort und 

Infrastruktur 

- Entfernung zur nächsten ÖPNV-Haltestelle; Häufigkeit der ÖPNV-

Verbindungen 

- Entfernung zu Vorbereitungsklassen in Schulen, Grundschulen und 

KiTas 

- Entfernung zu Einwanderungsbehörden, Beratungsstellen 

2 
Reinigung der 

Ausrüstung 

- Art der Unterkunft; Hygienezustand   

- Verfügbarkeit und Zugang zu Gemeinschaftsräumen für 

Freizeitaktivitäten 

3 
Familien, Frauen und 

Kinder 

- Anzahl der Familien, Anzahl der schulpflichtigen Kinder 

Unterbringung von 
Familien und 
Frauen

Sicherheit im Heim Soziale Arbeit
Gerechtigkeit für 
Frauen und 
Familien

Integration von 
Kindern

Bildungsangebote
Mitwirkungs-
möglichkeiten

Lage und 
Infrastruktur

Zustand und 
Umfeld

Gesellschaftliche 
Einbindung
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- Verfügbarkeit und Zugang zu Spielplätzen, Spielbereichen, 

Hausaufgabenräumen 

4 
Sicherheit in und um die 

Unterkunft 

- Abschließbare Räume, Verfügbarkeit von Personal, 

Sicherheitskontrollen 

5 
Konflikte und 

Konfliktlösung 

- Anzahl und Art der erlebten Bedrohungen 

- Konflikte und Beschwerden und Maßnahmen zu deren Lösung 

6 
Betreuung, Beratung und 

Freizeitgestaltung 

- Obligatorische Konzepte und Richtlinien; Personalquote  

- Maßnahmen zur Unterstützung physischer und psychischer 

Erkrankungen 

- Informationen über Freizeitaktivitäten und verfügbare Sprachen 

7 
Bildungsdienstleistungen 

(zusätzlich zu den 

kommunalen Aufgaben) 

- Verfügbarkeit der Deutschkurse für Erwachsene 

- Informationen zur sonderpädagogischen Beratung  

8 
Möglichkeiten der 

Beteiligung 

- Maßnahmen zur aktiven Einbindung der Unterkunftsbewohner in 

Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Unterkünfte 

- Beschäftigungsmöglichkeiten 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf SAB Landtag Sachsen, 2019.  

 

Der Heim-TÜV wird seit 2010 regelmäßig durchgeführt. Die Bewertung für 2010 wurde nicht 

veröffentlicht. In den Jahren 2011 und 2013 wurden ausschließlich Gemeinschaftsunterkünfte 

inspiziert und bewertet. Im Jahr 2016 wurde eine Bewertung, die sogenannte Evaluierung, der 

dezentralen Wohnungs- und Einwanderungsbehörden durchgeführt. Im Jahr 2018 wurde eine 

Bewertung, die sogenannte Evaluierung, von Gemeinschaftsunterkünften durchgeführt, 

einschließlich einer Online-Umfrage. Die folgenden Veröffentlichungen sind zu den jeweiligen 

Bewertungszeitpunkten verfügbar: 

Tabelle 27: Heim-TÜV: Veröffentlichungen 

2011 (SAB Landtag 
Sachsen, 2011) 

2013 (SAB Landtag 
Sachsen, 2013) 

2016 (SAB Landtag 
Sachsen, 2017) 

2018 (SAB Landtag 
Sachsen, 2019) 

„Heim-TÜV“ 2011 über 
das Leben in sächsischen 
Gemeinschaftsunterkünft
en  

 

„Heim-TÜV“-2013 über 
das Leben in sächsischen 
Gemeinschaftsunterkünft
en 

„Heim-TÜV“ 2017 Teil I: 
Evaluierung der 
dezentralen 
Unterbringung und der 
unteren 
Ausländerbehörden im 
Freistaat Sachsen 

„Heim-TÜV" 2019 Teil II: 
Verwahrung oder Ankommen? 
Die Unterbringungssituation in 
Sachsens 
Gemeinschaftsunterkünften für 
Geflüchtete  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

In den Jahren 2011 und 2013 diente der Kriterienkatalog zur Durchführung von Vor-Ort-Besuchen, 

bei denen hauptsächlich qualitative Erkenntnisse über die einzelnen Gemeinschaftsunterkünfte 

gesammelt wurden, die anhand eines Ampelsystems bewertet wurden. Im Jahr 2011 wurden alle 

bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte (insgesamt: 30) wurden besucht und bewertet, 2013 neue 

und wieder solche, die 2011 negativ bewertet wurden (insgesamt: 40). In den Jahren 2016 und 

2018 wurden zwei verschiedene Bewertungen durchgeführt: Eine Bewertung der dezentralen 

Wohnungs- und Einwanderungsbehörden; eine Bewertung der Gemeinschaftsunterkünfte 

(insgesamt: 100). Beide Evaluierungen wurden an Forschungsteams der Technischen Universität 

Dresden vergeben.  
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Abbildung 36: Heim-TÜV: Überblick  

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf SAB Landtag Sachsen, 2011; 2013; 2017; 2019.  

 

Im Mai 2016 untersuchte ein Wissenschaftlerteam die Unterbringungsbehörden und die Arbeit der 

sächsischen Ausländerbehörden anhand eines Fragebogens. Die Erhebung und Evaluierung 

erfolgten unter aktiver Beteiligung von Forschern der Technischen Universität Dresden. Im 

Zeitraum von Mai bis November 2016 besuchte ein Untersuchungsteam alle Ausländer- und 

Unterbringungsbehörden aller Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen. Zum 

Untersuchungsteam gehörten u. a. der wissenschaftliche Leiter des Projekts, zwei geschulte 

Interviewer, der Sächsische Ausländerbeauftragte (bzw. ein Vertreter der Behörde). In dem Bericht 

wurden unter anderem Beispiele für vorbildliche Praxis dargestellt (SAB, 2017). 

 

Die Bewertung der Gemeinschaftsunterkünfte wurde 2018 durchgeführt, die Ergebnisse wurden 

2019 veröffentlicht (SAB, 2019). Der Fokus lag dabei auf übergreifenden Erkenntnissen und 

allgemeinen Unterbringungsmustern. Sie wurde in zwei aufeinanderfolgenden Schritten mit zwei 

unterschiedlichen Erhebungsmethoden durchgeführt, die es ermöglichen, 

Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge in einem zeitlich und organisatorisch angemessenen 

Rahmen zu untersuchen.63  

Abbildung 37: Heim-TÜV: Bewertung von Gemeinschaftsunterkünften im Jahr 2018 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf SAB Landtag Sachsen, 2019. 

 

 
63 Ein dritter Schritt, die Befragung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften, war geplant, konnte aber aus verschiedenen 

Gründen nicht realisiert werden, z. B. wegen der schwierigen Koordinierung mit den Akteuren zur Genehmigung der Befragung im 

vorgegebenen Zeitrahmen. 

2010: Bewertung von 
30 Gemeinschafts-

unterkünften

2011: Bewertung von 30 
Gemeinschafts-

unterkünften basierend auf 
46 Fragen

2013: Bewertung von 
40 Gemeinschafts-
unterkünften basierend 
auf 48 Fragen

2016: Vor-Ort-Interviews mit
allen Unterbringungs- und 

Ausländerbehörden

2018: Online-Befragung von fast 
allen Anbietern der 
Gemeinschaftsunterkünfte (~ 100); 
Begehung einer Stichprobe von 30 
Gemeinschaftsunterkünften

5. Legislaturperiode: Fokus auf 
Gemeinschaftsunterkünfte

6. Legislaturperiode: Fokus auf 
Gemeinschaftsunterkünfte, dezentrale

Unterbringung und die Arbeit der 
Ausländerbehörden

> Online-Befragung von fast allen Anbietern 
von Gemeinschaftsunterkünften (n=100)

> Verantwortliche wurden anhand eines 
standardisierten Online-Fragebogens 
befragt

Online-Befragung

Juli-August 2018

> Nach Beendigung der Online-Befragungen 
besuchte ein Forschungsteam eine 
Stichprobe von 30 Gemeinschafts-
unterkünften

> Mit einem standardisierten Beobachtungs-
protokoll wurden wesentliche Daten aus 
der Online-Befragung überprüft

Begehung

August-September 2018
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Das kombinierte Konzept garantierte zum einen eine hohe Glaubwürdigkeit der Informationen und 

ermöglichte zum anderen die Ableitung von allgemeinen, über den Einzelfall hinaus gültigen 

Empfehlungen für die politisch Verantwortlichen (SAB, 2019). 

 

Ergebnisse und gewonnene Erkenntnisse: Nach Angaben der in Sachsen befragten 

Programmverantwortlichen hat die Umsetzung des Heim-TÜV in fünf Bereichen zu Ergebnissen 

geführt:  

 

 Die Kriterien des Heim-TÜV fanden sich in den neuen Unterkünften wieder und wurden in das 

Kommunikationskonzept des Freistaates Sachsen eingebettet. 

 Die Kapazitäten der Sozialarbeiter in den Unterbringungszentren wurden gestärkt und führten 

zu einer deutlichen Verbesserung der unmittelbaren Lebenssituation in den Unterkünften – 

auch für Kinder.  

 Der Heim-TÜV hat das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Unterbringungsstandards in 

Sachsen erhöht. 

 Die Ansätze zur dezentralen Unterbringung in den Gemeinden wurden ausgebaut, mit 

positiven Effekten insbesondere für Familien. 

 Eine zusätzliche Investitionszulage wurde vom Freistaat Sachsen bereitgestellt, um die 

Finanzierung der Asylbewerberunterkünfte zu verbessern. 

 

Darüber hinaus geben die Ergebnisse der Bewertung im Jahr 2018 Aufschluss über die Situation 

von Kindern, die in Gemeinschaftsunterkünften leben (SAB, 2019).  

 

> Sie zeigt, dass nach Angaben der befragten Verwalter oder Betreiber 62 von 98 Unterkünften 

Familien beherbergen (63 %) und 51 von 85 Unterkünften schulpflichtige Kinder beherbergen 

(mindestens 60 %), was etwa 897 schulpflichtigen Kindern entspricht (SAB, 2019). Nach 

Angaben der Leiter und Betreiber von 72 Unterkünften wurden rund 825 schulpflichtige Kinder 

über die sonderpädagogische Beratung informiert (92 %). Das Forschungsteam, das die 

Einrichtungen besuchte, fand in acht von 30 Unterkünften (27 %) Informationen über die 

sonderpädagogische Beratung an schwarzen Brettern.  

> Im Durchschnitt nahmen 65 % der Kinder im schulpflichtigen Alter in einer 

Gemeinschaftsunterkunft die sonderpädagogische Beratung in Anspruch (897 Kinder in 51 

Unterkünften). Nur etwa 24 der 55 Gemeinschaftsunterkünfte (43 %), für die Daten vorliegen, 

gaben an, dass alle Kinder im schulpflichtigen Alter die sonderpädagogische Beratung in 

Anspruch genommen haben. 

> Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Spielecken, Hausaufgabenzonen und spezielle 

Freizeitaktivitäten für Kinder nur selten vorhanden waren: 18 von 82 

Gemeinschaftsunterkünften (22 %) gaben an, ständig einen Raum für die Erledigung von 

Hausaufgaben zur Verfügung zu haben; 40 (von 82) Gemeinschaftsunterkünfte haben einen 

Raum, der vorübergehend zur Verfügung steht (49 %); 24 (von 82) gaben an, keinen eigenen 

Raum für Hausaufgaben zu haben (29 %). Die Ergebnisse des Besuchs des Forschungsteams 

zeigen jedoch, dass nur in 6 von 23 Gemeinschaftsunterkünften tatsächlich Zimmer für 

Hausaufgaben zur Verfügung standen (26 %), was bedeutet, dass in 17 von 23 Unterkünften 

kein Zimmer verfügbar war (74 %). In Bezug auf Spielplätze ergab die Online-Umfrage, dass 

in 70 von 82 Unterkünften mindestens ein Spielplatz zu Fuß erreichbar ist (85 %). Mindestens 

eine Spielecke für Kinder wurde von 58 der 83 (71 %) Gemeinschaftsunterkünfte angegeben. 

Das Forschungsteam fand in 10 der 24 untersuchten Gemeinschaftsunterkünfte (42 %) eine 

Spielecke für Kinder vor. Freizeitaktivitäten für Kinder wurden von 25 von 80 

Gemeinschaftsunterkünften (31 %) angegeben. Es gibt wesentlich mehr solcher Angebote, in 

denen mehr Kinder im schulpflichtigen Alter und Familien untergebracht sind: So gab es der 

Umfrage zufolge in 35 (von 44) Gemeinschaftsunterkünften (82 %), in denen der Anteil der 

Familien mehr als ein Drittel der Bewohner ausmachte, spezielle Freizeitangebote für Kinder. 
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Einige Diskrepanzen zwischen der Online-Umfrage und den Beobachtungen vor Ort geben Anlass, 

genauer zu prüfen, ob die besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingskindern angemessen 

berücksichtigt werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht enthält die folgenden Empfehlungen 

(SAB, 2019):  

 

> In Gemeinschaftsunterkünften, in denen überwiegend Familien untergebracht sind, besteht ein 

erhöhter Bedarf an guten baulichen und hygienischen Bedingungen und einem besonders 

günstigen Personalschlüssel für Betreuung, Beratung und Sozialarbeit. 

Verbesserungspotenziale liegen z. B. im Angebot attraktiver Freizeit- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder (z. B. Spielecken, Hausaufgabenzonen und 

kindgerechte Freizeitangebote) sowie in Räumen und Angeboten, die der persönlichen 

Sicherheit und Privatsphäre insbesondere muslimischer Frauen dienen.  

> In Unterkünften mit einem hohen Anteil an unbegleiteten jungen männlichen Flüchtlingen 

außerhalb von Großstädten werden Angebote zur speziellen Erziehungsberatung weniger 

genutzt als in Gemeinschaftsunterkünften, in denen überwiegend Familien untergebracht sind. 

Daher sollten wirksamere Anreizstrukturen für die Inanspruchnahme der speziellen 

Erziehungsberatung für männliche Jugendliche geschaffen werden. 

> Es gibt Hinweise darauf, dass Familien vor allem in Großstädten untergebracht werden sollten, 

da dies einen besseren Zugang zu entsprechenden Dienstleistungen und Infrastrukturen 

gewährleistet. Städte mit guten Schulen und regelmäßigen öffentlichen Verkehrsanbindungen 

in den Stadtteilen sollten daher bei der Unterbringung von Flüchtlingsfamilien stärker 

berücksichtigt werden. Dennoch ist zu bedenken, dass die herausfordernde demografische 

Entwicklung in Deutschland vor allem in den ländlichen Räumen ausgeprägt ist. Familien mit 

guten Bleibeperspektiven könnten dazu beitragen, dies abzumildern, wenn sie in ländlichen 

Gebieten mit angemessener Infrastruktur und guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

angesiedelt sind. 

 

Die aktuelle Publikation gibt einen Überblick über die Situation von Flüchtlingen in nahezu allen 

Gemeinschaftsunterkünften im Freistaat Sachsen, die durch eine Online-Befragung möglich war 

(SAB, 2019). Da der Heim-TÜV seit seiner ersten Einführung angepasst wurde, gibt der aktuelle 

Heim-TÜV vor allem einen tiefen Einblick in den Status quo der sächsischen 

Gemeinschaftsunterkünfte und darüber, wo möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Er geht 

insbesondere auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit verschiedener Akteure bei der 

Überwachung und Verbesserung der Lage der Flüchtlinge ein. Es baut damit auf bisherigen 

Ergebnissen und Empfehlungen auf, wie z. B. eine bessere Zusammenarbeit zwischen der 

Kreisverwaltung und der Sächsischen Bildungsagentur, um den Zugang zu sonderpädagogischer 

Beratung zu gewährleisten, eine dialogorientiertere Zusammenarbeit mit den Kommunen und eine 

stärkere und systematischere Einbeziehung der Perspektive der Bewohnerinnen und Bewohner der 

Gemeinschaftsunterkünfte sowie eine räumliche Trennung von Wohneinheiten in 

Gemeinschaftsunterkünften für Familien und Frauen, um Privatsphäre zu ermöglichen und 

Kinderschutz zu gewährleisten (SAB, 2013). Darüber hinaus dienen die dargestellten Beispiele für 

vorbildliche Praxis (SAB, 2013, SAB 2017) als Empfehlungen, die von den Verwaltungseinheiten 

übernommen werden sollten, wie zum Beispiel: 

 

> Sprachförderung: Zweimal wöchentlich zwei Stunden Sprachunterricht in den Unterkünften 

sowie für dezentral untergebrachte Flüchtlinge, z. B. in einer Volkshochschule, oder 

Organisation von Lehrertreffen (DaZ), Unterstützung bei der Besprechung von Problemen, 

Abstimmung bei schwierigen Fällen oder Austausch von Unterrichtsmaterialien  

> Einbindung von Menschen und Fachleuten: aktive Zusammenarbeit mit den Bewohnern von 

Gemeinschaftsunterkünften, damit sie sich gegenseitig helfen können, wie z. B. eine Studentin 

der Sozialarbeit, die einmal wöchentlich ehrenamtlich Hausaufgabenhilfe in einer 

Gemeinschaftsunterkunft leistet, auch Unterstützung von Menschen mit geringen 

Sprachkenntnissen durch Übersetzung von Dokumenten und Gesprächen oder Sicherstellung 

des Zugangs zu Gesundheit und Prävention durch Zusammenarbeit mit lokalen Fachleuten, wie 
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z. B. Psychotherapeuten in Privatpraxen, die sich auf Traumabehandlung spezialisiert haben, 

Therapeuten an der Universitätsklinik in Dresden und bei Caktus e. V. in Leipzig, die auf 

psychosoziale Unterstützung für psychisch belastete Flüchtlinge spezialisiert sind 

> Priorisierung der Bedürftigsten, z. B. durch ein individualisiertes Ampelsystem, das die 

unterzubringenden Personen anhand bestimmter Merkmale priorisiert. 

> Information und Beratung: Motivation zum Besuch einer KiTa als wichtige Vorbereitung auf die 

Schule, aktive Einladung von Sprachkursanbietern und Sozialarbeitern, die auch andere 

Altersgruppen über Sprachkurse, erforderliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Eignung für 

einen Kurs informieren können, um Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen. 

 

 Gesundheitsversorgung 

Relevanz: Eine gute Gesundheit ist eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung von 

Persönlichkeit und Fähigkeiten sowie eine wesentliche Voraussetzung für das Lernen und Arbeiten. 

Dies ist für Kinder besonders relevant, da wichtige Verhaltensmuster, die für die Gesundheit im 

Erwachsenenalter entscheidend sind, in der Kindheit entwickelt werden (BzGA, 2021).  

 

Obwohl die Ergebnisse der repräsentativen, bundesweiten KiGGS-Studie (Studie zur Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) des Robert Koch-Instituts (RKI) darauf hinweisen, 

dass Kinder in Deutschland überwiegend gesund sind (94 % der befragten Eltern im Jahr 2018 

schätzen den allgemeinen Gesundheitszustand ihrer Kinder als gut oder sehr gut ein), zeigen die 

Befunde auch, dass die Gesundheit von Kindern in hohem Maße durch den sozioökonomischen 

Status ihrer Familien bestimmt wird (BMG, 2021; Poethko-Müller et al., 2018). Demnach ernähren 

sich sozioökonomisch benachteiligte Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren ungesünder, bewegen sich 

weniger und leiden häufiger an Fettleibigkeit als gleichaltrige Kinder aus sozioökonomisch 

privilegierten Familien (Kuntz et al., 2018). Ebenso haben diese Kinder im Vergleich zu Kindern, 

die nicht als sozioökonomisch benachteiligt gelten, ein 3,5-fach erhöhtes Risiko für einen 

mittelmäßigen bis sehr schlechten allgemeinen Gesundheitszustand (Lampert et al., 2014). So sind 

Kinder, die in einkommensschwachen Haushalten aufwachsen (z. B. Kinder von Alleinerziehenden, 

mit Migrationshintergrund usw.), besonders anfällig für höhere Gesundheitsrisiken, die sich 

wiederum negativ auf ihre körperliche, psychische und soziale Entwicklung auswirken (BzGA, 

2021). Soziale Unterschiede zeigen sich auch bei der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen: 

Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien suchen häufiger Allgemeinmediziner als 

Fachärzte auf, nehmen aber häufiger psychotherapeutische Dienste in Anspruch als Kinder aus 

sozioökonomisch privilegierten Familien, was darauf schließen lässt, dass es im Gesundheitssystem 

Zugangsbarrieren zu bestimmten Diensten gibt. Darüber hinaus haben diese Kinder häufiger 

stationäre Aufenthalte in Krankenhäusern, die im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern aus 

sozioökonomisch privilegierten Verhältnissen im Durchschnitt auch länger sind, was Unterschiede 

in der Häufigkeit und Schwere von Krankheiten und Gesundheitszuständen (und dem damit 

verbundenen Pflegebedarf) widerspiegelt (Lampert et al. 2018). Die Förderung der Gesundheit von 

Kindern kann daher als eine vorrangige Aufgabe betrachtet werden. Da Gesundheit jedoch im Alltag 

begründet und vermittelt wird, muss Gesundheitsförderung mit dem Fokus auf Kinder nicht nur 

alters- und geschlechtsspezifische Themen aufgreifen, sondern auch auf die sozialräumliche 

Lebenswelt der Kinder bezogen sein (BzGA, 2021). Daher tragen insbesondere Schulen als 

integraler Bestandteil des Lebens von Kindern die Verantwortung, die Gesundheit ihrer Schüler zu 

stärken und zu fördern, indem sie ein Umfeld schaffen, das Leistung, Motivation und Gesundheit 

fördert.  

 

Das Programm Bildung und Gesundheit in NRW (BuG) soll die Entwicklung gesunder 

Rahmenbedingungen in nordrhein-westfälischen Schulen fördern, um sowohl präventive als auch 

gesundheitsfördernde Werte nachhaltig und systematisch in Schulentwicklungsprozessen zu 

verankern (BuG NRW, 2021a).  
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Tabelle 28: Bildung und Gesundheit NRW: Allgemeine Informationen 

Zeitplan Bundesland Zuständige 

Regierungsstellen 

Finanzielle Mittel  

2009 – 2016 erste Phase, 

2017 – 2022 zweite Phase 

Nordrhein-Westfalen 

(westdeutsches 

Bundesland); 

Armutsgefährdungsquote: 

18,5 % im Jahr 2019 

(Statistisches Bundesamt, 

2021i); fünfthöchster 

Wert auf Länderebene in 

ganz Deutschland  

Ministerium für Schule 

und Weiterbildung NRW; 

Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales 

NRW; Landeszentrale für 

Gesundheit NRW 

 

Finanzielle Förderung von 

Einzelmaßnahmen, die 

von mehreren 

gesetzlichen 

Krankenkassen als 

Programmträger finanziert 

werden  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvorgaben: Das Landesprogramm Bildung und Gesundheit NRW zielt darauf ab, die integrierte 

Entwicklung von Gesundheitsförderung und Qualität in Schulen zu stärken. Prävention und 

Gesundheitsförderung werden daher als integrale Bestandteile der Schulentwicklung betrachtet. In 

der Folge will das Landesprogramm bis 2022 die integrierte Gesundheitsförderung und 

Qualitätsentwicklung nachhaltig fördern, indem es die Gesundheitskompetenzen aller schulischen 

Akteure stärkt, über die schulische Gesundheitsförderung hinausgeht und Gesundheit als 

Bildungsziel integriert (BuG NRW, 2017). Daraus ergeben sich die folgenden Ziele:  

Abbildung 38: Bildung und Gesundheit NRW: Zielvorgaben 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BuG NRW, 2017. 

 

Das Programm Bildung und Gesundheit zielt darauf ab, die Gesundheitsförderung und Prävention 

zu verbessern, indem es den Austausch und die Vernetzung zu diesem Thema, seine Umsetzung 

und die Qualitätskontrolle ermöglicht. Daher verfolgt es einen Vernetzungsansatz innerhalb der 

Schulen und zwischen den Schulen auf regionaler und nationaler Ebene:  

  

Verbesserung der 
gesundheitsbezogenen 

und qualitativen 
Rahmenbedingungen 

in Schulen

Integration von 
Gesundheitsförderung 
und Prävention in die 

Bildungspolitik 

Förderung der 
Gesundheitskompetenz

> Verhaltensprävention 
durch die Förderung 
von individuellen 
Gesundheits-
einstellungen, -
bewusstsein, -
verhalten und -
erfahrungen

> Beziehungsprävention 
durch Verbesserung der 
Rahmenbedingungen 
für alle Beteiligten in 
den Schulen und damit 
der Qualität der Bildung

> Verbesserung der 
Integration von 
Gesundheitsförderung und 
Prävention in Bildung und 
Wissenschaft und 
insbesondere in die Schul-
und Bildungspolitik 
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Tabelle 29: Bildung und Gesundheit NRW: Vernetzungsziele  

Niveau Zielvorgaben 

Innerhalb der 

Schule 

- Betrieb auf der Grundlage eines langfristigen Entwicklungsplans, der die Grundsätze 
von Gute gesunde Schule widerspiegelt und Kernelemente des 
Qualitätsmanagements berücksichtigt (z. B. ressourcenorientierte 
Personalentwicklung, Einführung eines internen Feedback- und 
Selbstevaluierungssystems usw.) 

- Einrichtung einer geeigneten Verwaltungs-, Kontroll- und Beteiligungsstruktur 

- Aktive Zusammenarbeit mit Partnern (z. B. Unfallkasse NRW, Hanseatische 

Krankenkasse, usw.) sowie mit anderen beteiligten Schulen 

- Regelmäßiger Austausch über BuG-Aktivitäten innerhalb der Schulgemeinschaft 

Zwischen Schulen 

auf Bezirksebene 

(regional) 

- Bereitstellung von professioneller Unterstützung und Stärkung des Austauschs 

zwischen Schulen über regionale Netzwerke 

- Akquisition von interessierten Schulen für die Teilnahme am Programm 

- Initiierung von schulübergreifenden Aktivitäten zur Gesundheitsförderung und 

Prävention 

Zwischen Schulen 

auf Landesebene 

- Förderung des Austauschs zwischen den teilnehmenden Schulen in allen Bezirken 

- Dokumentation und offene Kommunikation von vorbildlicher Praxis  

- Sicherstellung einer systematischen Qualifizierung der BuG-Koordinatoren 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf BuG NRW 2017; 2021a. 

 

Zielgruppen: Das Programm richtet sich an alle öffentlichen Grund- und weiterführenden Schulen 

in NRW und damit an alle an der Schulbildung beteiligten Akteure, wie Schüler und Lehrer. Im 

Schuljahr 2020/2021 gab es in Nordrhein-Westfalen 4.876 öffentliche Schulen (Ministerium für 

Schule und Bildung NRW, 2021). 56 % dieser Schulen waren Grundschulen. Im selben Jahr 

besuchten 1.753.201 Kinder die Primar- und Sekundarstufe und wurden von 160.097 Lehrkräften 

unterrichtet (MSB NRW, 2021). Nach den jüngsten vom Programm veröffentlichten Zahlen nehmen 

von den insgesamt 4.876 öffentlichen Schulen derzeit etwa 6,8 % (332) an dem Programm teil. 

So werden von den insgesamt 2.241.391 Schülern derzeit nur 11,6 % (260.037) erreicht, von den 

188.230 Lehrern nur 10,2 % (19.192). Aufgegliedert nach Schulart wird das Programm am 

häufigsten in Grundschulen (106), Gesamtschulen (65) und Berufskollegs (62) durchgeführt. 

Regional differenziert finden sich die meisten teilnehmenden Schulen in den Regierungsbezirken 

Düsseldorf (86) und Köln (70) (BuG NRW, 2021b; Ministerium für Schule und Bildung NRW, 2021). 

 

Umsetzung und Leistungen: Die Zuständigkeiten für Schule und Schulentwicklung sind im 

Landesschulgesetz geregelt (Schulgesetz) in Nordrhein-Westfalen auf drei verschiedenen Ebenen 

organisiert. Schulverwaltungsbehörden sind u. a. für die Qualitätsentwicklung und -sicherung, 

Verfahren zur systematischen Beratung über Schulentwicklung und Evaluierung sowie 

Personalentwicklung zuständig. Das Ministerium für Schule und Bildung NRW stellt die oberste 

Schulaufsichtsbehörde dar; die 5 Bezirksregierungen, die die verschiedenen Verwaltungsbezirke 

vertreten, bilden die oberen Schulaufsichtsbehörden; und schließlich sind die 53 Schulämter die 

unteren Schulaufsichtsbehörden (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2021). Die administrative 

und technische Aufsicht über die Sekundar- und Berufsschulen sowie bestimmte Fachschulen liegt 

bei den Bezirksregierungen. Die lokalen Schulbehörden haben die administrative und fachliche 

Aufsicht über die Grund- und Hauptschulen sowie bestimmte Fachschulen. Sie werden von den 

kreisfreien Städten und den Landkreisen getragen.  

 

Auf Landesebene sind das Ministerium für Schule und Bildung NRW, das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales NRW sowie das Landeszentrum Gesundheit NRW für die Umsetzung des 

Programms zuständig. Bei der Umsetzung arbeiten sie eng mit Krankenkassen wie z. B. der 

BARMER, der AOK und der Techniker Krankenkasse sowie der Unfallkasse NRW zusammen. Sie alle 

haben unterschiedliche Aufgaben bei der Unterstützung der Gesundheitsförderung und der 

Qualitätsentwicklung in den beteiligten Schulen. Die staatlichen Behörden stellen allgemeine 

Dienstleistungen wie Beratung, Betreuung und Qualifizierung sicher. Die Unfall- und 

Krankenversicherungsträger als Programmträger stellen für die teilnehmenden Schulen spezifische 

Maßnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus zielt die Programmstruktur darauf ab, die Vernetzung 

innerhalb der Schulen und zwischen den Schulen auf Bezirks- (regionaler) und Landesebene zu 

stärken. 
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Tabelle 30: Bildung und Gesundheit NRW: Leistungen  

Allgemeine Leistungen  Vernetzung Förderung von Maßnahmen in 

Schulen 

> Beratung, Information und 
Schulung durch BuG-
Koordinatoren und andere 
Experten  

> Bereitstellung von Schulungs- 
und Informationsmaterial  

> Bereitstellung von 
Evaluationsinstrumenten, z. B. 
BuG-Screening sowie 
Aufbereitung und Bewertung 
der Evaluierungsergebnisse 

> Öffentlichkeitsarbeit 

> Die teilnehmenden Schulen 
erhalten von den BuG-
Koordinatoren Unterstützung 
beim Aufbau regionaler 
Netzwerke und Kooperationen 
mit anderen BuG-Schulen  

> Schulisches 
Qualitätsmanagement, Themen 
sind z. B. 
gesundheitsförderndes 
Qualitätsmanagement, 
betriebliche 
Gesundheitsförderung, 
Teamentwicklung und 
Förderung der Partizipation 

> Maßnahmen zur Entwicklung 
eines salutogenen Unterrichts, 
z. B. mit den Themen 
Classroom-Management, 
kooperatives Lernen, 
individuelle Förderung und 
Betreuung  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BuG NRW, 2017. 

 

Eine Landeskoordinatorin, die bei der Landeszentrale für Gesundheit NRW angesiedelt ist, ist für 

die Koordination der Arbeit zwischen den Kreisen und die überregionale Vernetzung zuständig (BuG 

NRW, 2017). Auf Schul- und Bezirksebene sind für die teilnehmenden Schulen die folgenden 

Vernetzungsstrukturen erforderlich:  

Abbildung 39: Bildung und Gesundheit NRW: Vernetzungsstrukturen 

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf BuG, 2017. 

 

Das Programm wird im Rahmen des Kooperationsansatzes der Landesrahmenvereinbarung zur 

Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie nach § 20f SGB V vom 26. August 2016 umgesetzt. 

Das Land Nordrhein-Westfalen und die Landesverbände der Krankenkassen sowie die Träger der 

gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung haben sich mit ihrer 

Vereinbarung darauf verständigt, gemeinsam das Ziel zu verfolgen, Prävention und 

Gesundheitsförderung frühzeitig und strukturell nachhaltig zu etablieren und dabei den jeweils 

aktuellen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Gemeinsam verpflichten sich die 

Unterzeichner, einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und damit der Lebensqualität der 

Menschen in Nordrhein-Westfalen zu leisten (LZG NRW, 2021). 

 

BuG-Koordinatoren BezirkskoordinatorenSteuerungsgruppe

> Die Steuerungsgruppe 
ernennt Lehrer als BuG-
Koordinatoren (die eine 
Reduzierung der 
Unterrichtsstunden 
erhalten) in jeder 
teilnehmenden Schule

> Die BuG-Koordinatoren sind 
für operative Aufgaben wie 
die Beratung der 
Entwicklungsprozesse an 
ihren Schulen sowie den 
Auf- und Ausbau der 
Vernetzung mit anderen 
Schulen zuständig

> Die BuG-Koordinatoren sind 
in fünf Bezirksgruppen 
organisiert

> Jede Bezirksregierung 
ernennt einen Sprecher als 
Bezirkskoordinator

> Bezirkskoordinatoren 
erarbeiten gemeinsam mit 
den BuG-Koordinatoren und 
den zuständigen 
Abteilungsleitern der 
Schulämter den Arbeitsplan 
mit Zielen und Maßnahmen 
für den jeweiligen Bezirk

> In jeder teilnehmenden 
Schule ist die 
Steuerungsgruppe für das 
strategische und inhaltliche 
Management und die 
Gestaltung der Umsetzung 
des Programms 
verantwortlich

> Mitglieder sind Schulleitung 
und Lehrpersonal

> Beruft die BuG-
Koordinatoren
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Die konkrete Ausgestaltung der Umsetzung von Bildung und Gesundheit NRW in der aktuellen 

Programmphase basiert auf einem Leitkonzept (Konzept des Landesprogramms Bildung und 

Gesundheit NRW, 01. August 2017), das auf den bisherigen Erkenntnissen der ersten 

Programmphase (2009 – 2016) sowie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den Bereichen 

Gesundheitsförderung und Prävention und der Erziehungswissenschaft aufbaut, wobei ein 

integrierter Gesundheits- und Qualitätsentwicklungsansatz das theoretische Fundament des 

Programms bildet. Das komplementäre Leitmotiv der Guten Gesunden Schule geht davon aus, dass 

zwischen Gesundheitsförderung und Prävention einerseits und schulischer Qualitätsentwicklung 

andererseits eine intensive Wechselbeziehung besteht. Prävention und Gesundheitsförderung 

tragen demnach dazu bei, Sicherheit und Gesundheit in der Schule zu fördern, zu sichern und 

wiederherzustellen, haben aber ebenso positive Auswirkungen auf die Umsetzung des 

Bildungsauftrags von Schulen (BuG NRW, 2017). 

Tabelle 31: Bildung und Gesundheit NRW: Grundsätze für die Umsetzung einer integrierten 
Gesundheitsförderung und Qualitätsentwicklung 

Grundsatz der Umsetzung Definition 

Mehrdimensionales und 
subjektives Verständnis von 
Gesundheit 

> Gesundheit als Kombination aus körperlichem, psychischem, sozialem und 
ökologischem Wohlbefinden  

> Konzentration auf die subjektive Wahrnehmung und das 
Verantwortungsbewusstsein 

> Partizipative Strategien für eine nachhaltige Umsetzung erforderlich machen 

Gesundheit als aktive 
Interaktion mit inneren und 
äußeren Anforderungen  

> Die Interaktion der teilnehmenden Menschen mit ihrer psychosozialen, 
soziokulturellen, ökonomischen, physisch-technischen und ökologischen 
Umwelt ist erforderlich 

> Berücksichtigung von verhaltens- und beziehungsorientierten sowie 
geschlechtsspezifischen Grundsätzen in der Erziehung  

Zusammenarbeit > Fordern von Zusammenarbeit zwischen allen am Schulalltag beteiligten 
Akteuren  

> Fordern von Vernetzung mit anderen Institutionen und externen Partnern 
> Nachhaltiges Erreichen von Synergieeffekten anstreben 

Orientierung an den 
Qualitätsdimensionen einer 
guten gesunden 
Bildungseinrichtung 

> Die entwickelten Maßnahmen müssen auf salutogenen und präventiven 
Ansätzen beruhen 

> Ziel ist es, die individuellen Kompetenzen von Kindern, Erziehern, 
Fachkräften, Schulleitung und Eltern zu stärken und proaktive Mechanismen 
in den Organisationen und ihrem Umfeld zu etablieren 

> Vorbeugung von Risiken und Gefahren im Allgemeinen und von Krankheiten 
und Unfällen im Besonderen 

Führung und Management > Anforderungen an die Schulleitung, da sie die pädagogische und 
gesundheitsfördernde Qualität von Unterricht und Maßnahmen beeinflussen 

> Anreize für das gesamte Personal, angemessen zu handeln und die 
Gesundheit zu fördern 

> Gesundheitsförderung und Prävention müssen Teil der 
Schulentwicklungspläne sowie der Lehrpläne und außerschulischen 
Aktivitäten sein 

Beteiligung > Fordert aktives Engagement und Beteiligung aller an der Beeinflussung des 
Wandels  

> Ziel ist die nachhaltige Stärkung des Wandels durch die Befähigung von 

Organisation von Vielfalt 
und Unterschieden 

> Vielfalt und Unterschiede müssen auf allen Ebenen und in allen Prozessen, die 
mit der Entscheidungsfindung und Umsetzung zusammenhängen, gewürdigt 
und respektiert werden 

> Im Rahmen eines kapazitäts- und ressourcenorientierten Ansatzes müssen 
die Ziele so ausgerichtet werden, dass ungleiche Bildungschancen verringert 
werden, wobei der Schwerpunkt auf der Inklusion liegt 

> Unterschiedliche Voraussetzungen und Kompetenzen auf individueller Ebene 
müssen beachtet werden  

Salutogenese > Die salutogenetischen Prinzipien – die sich auf die Ursprünge der Gesundheit 
beziehen, indem sie sich auf Faktoren konzentrieren, welche die menschliche 
Gesundheit und das Wohlbefinden fördern, und nicht auf Faktoren, die 
Krankheiten (Pathogenese) verursachen – Verständlichkeit, Sinnhaftigkeit 
und Handhabbarkeit müssen auf allen Ebenen berücksichtigt werden (Bengel 
et al., 2001) und erfordern Transparenz, Motivation sowie einen sorgfältigen 
und effizienten Einsatz von Ressourcen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BuG NRW, 2017. 

 

Die Teilnahme am Programm ist für Schulen in Nordrhein-Westfalen freiwillig und auf die Dauer 

der Programmphase (bis 31. Juli 2022) begrenzt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein formeller 

Beschluss der Schulkonferenz und die Unterzeichnung einer offiziellen Kooperationsvereinbarung 

mit dem Landesprogramm. Mit der Teilnahme verpflichten sich die Schulen, ihre Arbeit nach dem 

https://en.wikipedia.org/wiki/Disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Pathogenesis
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Ansatz der integrierten Gesundheitsförderung und Qualitätsentwicklung im Sinne des Leitbildes 

einer guten gesunden Schule auszurichten und interne Strukturen zur Unterstützung dieser 

Entwicklung aufzubauen. Dazu gehört die Einrichtung einer internen Steuerungsgruppe, die sich 

aus einem Mitglied der (erweiterten) Schulleitung sowie Mitgliedern des Lehrkörpers 

zusammensetzt. Die interne Steuerungsgruppe ist für die strategische und inhaltliche Steuerung 

und Gestaltung der Programmumsetzung verantwortlich (z. B. Festlegung von 

Themenschwerpunkten) und überprüft die Einhaltung der in der Kooperationsvereinbarung 

festgelegten Aufgaben und Verpflichtungen durch die Schulen (BuG NRW, 2017). 

 

Mit ihrer Teilnahme erhalten die Schulen Unterstützung und finanzielle Mittel, die ihre Entwicklung 

zu guten gesunden Schulen fördern sollen. So erhalten sie Zugang zu Informationen sowie zu 

verschiedenen Materialien für die Durchführung von gesundheitsbezogenen Projekten oder 

Seminaren (z. B. „Immer online?“, „Entspannt bleiben - Stressbewältigung für Kinder“), die von 

den Programmträgern bereitgestellt werden. Eine Datenbank für die Auswahl von Angeboten ist 

auf der Website des Landesprogramms verfügbar.64 Die Kosten für diese Maßnahmen werden dort 

von den Programmanbietern übernommen, sodass die Schulen sie kostenlos durchführen können. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen sowie beim Aufbau von Netzwerkstrukturen mit anderen 

Schulen werden die teilnehmenden Schulen auch von den speziell geschulten BuG-Koordinatoren 

beraten und unterstützt. Darüber hinaus können die teilnehmenden Schulen auch auf 

Evaluierungsinstrumente (z. B. BuG-Screening) und Unterstützung bei der Aufbereitung und 

Auswertung der Ergebnisse zugreifen, um ein eigenes internes Qualitätsmanagement aufzubauen 

(BuG NRW, 2017). 

 

Das BuG-Screening ist ein fragebogengestütztes Selbst-Evaluierungsinstrument, das es den 

teilnehmenden Schulen ermöglicht, regelmäßig (jährlich, mindestens aber alle zwei Jahre) 

relevante Daten für die Steuerung und Verbesserung ihrer Schulentwicklung zu erhalten. Der 

Fragebogen umfasst insgesamt 80 Fragen und ist in zwei verschiedenen Versionen für Grund- oder 

weiterführende Schulen und für Berufsschulen erhältlich. Außerdem gibt es einen Fragebogen 

speziell für Eltern. Auf diese Weise können die Einschätzungen des Schulpersonals mit denen der 

Eltern abgeglichen werden, was die Identifizierung von Handlungsbedarfen erleichtert (BuG NRW, 

2021c). Inhaltlich basiert das BuG-Screening auf zehn vordefinierten IQES-Qualitätskriterien 

(„Instrumente zur Qualitätsentwicklung und Selbstevaluierung in Schulen“), die das Konzept der 

guten gesunden Schule aufgreifen und Unterrichtsentwicklung, Gesundheitsförderung, Evaluierung 

und Feedback zu einem effektiven unterrichtszentrierten Qualitätsmanagement verbinden. Diese 

Kriterien umfassen folgende Dimensionen: Lebensraum, Lehren, Lernen, Schulklima, Schulleitung, 

Personalentwicklung, Qualitätsmanagement und Wirkung (BuG NRW, 2021d).  

 

Neben den skizzierten kostenlosen Service- und Unterstützungsangeboten können die 

teilnehmenden Schulen einzeln oder in Kooperation mit anderen Schulen über die Träger der 

Programme auch Mittel für die Durchführung spezifischer Schulentwicklungsmaßnahmen 

beantragen (keine Beispiele vorhanden). Förderfähig sind Maßnahmen zum Aufbau von 

gesundheitsfördernden Strukturen, Kooperationen oder Netzwerken sowie externe Beratungs- und 

Schulungsangebote. Voraussetzung für eine finanzielle Unterstützung ist jedoch, dass sich die 

Notwendigkeit der betreffenden Maßnahme aus den Ergebnissen früherer Evaluierungen ergibt, 

dass sie auf die IQES-Qualitätsdimensionen abgestimmt ist und dass sie sich nachhaltig auf den 

Schulentwicklungsprozess auswirken wird. Nach der Umsetzung der geförderten Maßnahmen 

werden die teilnehmenden Schulen aufgefordert, innerhalb von maximal drei Monaten einen 

standardisierten Online-Fragebogen (Maßnahmenevaluierung) auszufüllen, ansonsten wird die 

Förderung zurückgezogen (BuG NRW, 2021h). 

 

Ergebnisse und gewonnene Erkenntnisse: Inhalt und Struktur des Programms basieren auf 

verschiedenen geprüften Qualitätsstandards. Darüber hinaus werden Erkenntnisse darüber 

 
64 Die Datenbank ist über https://www.bug-nrw.de/unterstuetzungsangebote zugänglich 
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gewonnen, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedener Akteure ist, um ganzheitliche und 

nachhaltige Veränderungen auf organisatorischer und individueller Ebene zu ermöglichen. 

Erkenntnisse, Empfehlungen und vorbildliche Praxis finden sich in verschiedenen 

Veröffentlichungen, wie dem Handbuch zur Qualitätsentwicklung (IQES, 2021) und dem Leitfaden 

für gesundheitsfördernde Führung in Schulen (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, 2010).  

 

Die Ergebnisse der Selbstevaluierung der Schule zwischen 2009 und 2016 zeigen eine insgesamt 

positive Entwicklung in Bezug auf die Umsetzung zentraler Elemente der Gesundheitsförderung 

und Prävention im Schulalltag, wie Ernährung, Bewegung, Schulklima, Stressabbau und 

Sicherheitsfragen. Das BuG-Screening zur internen Schulentwicklung und zur datengestützten 

Initiierung von gesundheitsfördernden Maßnahmen erhöht nachweislich das Verständnis und das 

Bewusstsein für wichtige Qualitätsprozesse in der Schule.  

 

Neben den Ergebnissen des BuG-Screenings wurde die erste Förderphase (2009-2016), wie im 

Programmkonzeptfestgelegt, als Prozessevaluierung bewertet. Die Evaluierung lieferte 

Informationen über Maßnahmen zur Sicherung der Programmqualität und Impulse für das 

Programmmanagement sowie eine Einschätzung der Zielerreichung und lieferte darauf aufbauend 

Vorschläge zur Weiterentwicklung des Programms (BuG NRW, 2017). Die Ergebnisse bestätigen 

die Relevanz des Ansatzes. Die Selbsteinschätzungen der teilnehmenden Schulen bestätigen eine 

zunehmende Konzentration und ein wachsendes Problembewusstsein. Insbesondere die 

kontinuierliche Nutzung der BuG-Screening-Ergebnisse und die Initiierung gesundheitsfördernder 

Maßnahmen tragen zu einem vertieften Verständnis und Bewusstsein für wichtige 

Qualitätsprozesse bei. Gleichzeitig gab es noch Verbesserungspotenzial bei der Einrichtung interner 

Bewertungs-, Feedback- und Qualitätsprozesse. Vielen fehlten noch langfristige Entwicklungspläne, 

die Kernelemente des Qualitätsmanagements wie ressourcenorientierte Personalentwicklung, den 

Einsatz von schulinternen Feedback- und Selbstevaluierungssystemen sowie die zielorientierte 

Steuerung von Qualitätsprozessen beinhalten. Auch wenn das BuG-Screening auf positive 

Entwicklungen in den Dimensionen Unterricht und Bildungs- und Lernprozesse hinwies, zeigte die 

Evaluierung, dass nur ein kleiner Teil der teilnehmenden Schulen ihre Unterrichtsentwicklung 

systematisch und konsequent am Konzept des Programms ausgerichtet hatte. Die 

Evaluierungsergebnisse zeigten auch, dass trotz der Einrichtung und Beteiligung an regionalen 

Netzwerken bisher kaum schulübergreifende Aktivitäten zur Gesundheitsförderung und Prävention 

initiiert wurden. Die Befunde verdeutlichen somit den bestehenden Bedarf an einer Intensivierung 

von Qualitätsentwicklungsprozessen (BuG NRW, 2017). 

 

 Gesunde Ernährung 

Relevanz: Eine gesunde, ausgewogene Ernährung – vor allem in der Kindheit – ist von besonderer 

Bedeutung für die körperliche und geistige Entwicklung und das Wohlbefinden (DGE, 2021). Die 

UN-Kinderrechtskonvention (Art. 27) gewährt daher jedem Kind das Recht auf einen 

angemessenen Lebensstandard, der seiner körperlichen, geistigen, emotionalen, moralischen und 

sozialen Entwicklung entspricht (UN-Vollversammlung, 1989). Fettleibigkeit bei Kindern ist jedoch 

ein ernstes Problem in Deutschland, da die meisten Kinder zu wenig Obst, Gemüse und pflanzliche 

Lebensmittel, dafür aber zu viel Fleisch, Süßigkeiten und kalorienreiche Getränke zu sich nehmen 

(RKI, 2021). Laut einer Studie zum Gesundheitszustand von Kindern in Deutschland (KIGGS 

Welle 2, 2017/2018) gelten 15,4 % der Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren als übergewichtig, 

5,9 % als adipös. Die Folgen für die Betroffenen sind oft schwerwiegende psychische und physische 

Probleme (z. B. Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen usw.), die wiederum langfristig 

gravierende Auswirkungen auf das Privat- und Berufsleben haben können (RKI, 2020). 

Insbesondere in Bezug auf Fettleibigkeit: Übergewichtige Kinder neigen dazu, auch im 

Erwachsenenalter übergewichtig zu sein (Nadeau et al., 2011; Nader et al., 2006; Whitaker et al., 

1997).  

 

Die Versorgung mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung ist für Familien in finanziell 

schwierigen Situationen oft problematisch. In Deutschland sind derzeit ca. 12 % der Kinder bis 
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16 Jahre von Armut bedroht (UNICEF, 2021b). Nach Angaben des Kinderhilfswerks beträgt die 

durchschnittliche Sozialleistung nur 3,49 EUR pro Kind und Tag – obwohl für ein gesundes 

Frühstück, Mittag- und Abendessen rund 6 EUR pro Tag erforderlich wären. Darüber hinaus leiden 

schätzungsweise 500.000 Kinder in Deutschland regelmäßig Hunger (Deutsches Kinderhilfswerk, 

2021). Neben der Aufstockung der finanziellen Mittel, die einkommensschwachen Familien zur 

Verfügung stehen, ist es wichtig, das Bewusstsein für Mangelernährung zu schärfen und die Eltern 

der Kinder frühzeitig einzubeziehen (SWR, 2021). Wissenschaftliche Erkenntnisse unterstreichen 

zudem die Notwendigkeit, in der Gruppe der Kinder im Kita-Alter zu intervenieren, denn je früher 

eine wirksame verhaltens- und beziehungsorientierte Prävention einsetzt, desto nachhaltiger kann 

sie den Lebensstil des Kindes beeinflussen (Stiftung Kindergesundheit, 2021a).  

 

TigerKids setzt genau an diesem Punkt an und versucht, das Bewegungs- und Ernährungsverhalten 

von Kindern im Kita-Alter unter Einbeziehung der Eltern zu beeinflussen.  

Tabelle 32: TigerKids – Aktive Kinderbetreuung: Allgemeine Informationen 

Zeitplan Bundesland Zuständige 

Regierungsstelle(n) 

Finanzielle Mittel  

2004 – 2006 

(Pilotphase); 2006 – 

2018 (erste 

Umsetzungsphase); seit 

2019 (zweite 

Umsetzungsphase, nach 

Überarbeitung von Inhalt 

und grafischer 

Gestaltung) (BLE, 2021a) 

In allen Bundesländern 

umgesetzt; als Beispiel: 

Bayern (westdeutsches 

Bundesland); 

Armutsgefährdungsquote: 

11,9 % im Jahr 2019 

(Statistisches Bundesamt, 

2019b); auf Länderebene 

bundesweit am niedrigsten 

Stiftung Kinder 

Gesundheit (Initiator); 

Zertifiziertes 

Partnerprojekt als IN 

FORM-Initiative von BMEL 

und BMG (BMEL/BMG, 

2014) 

Basierend auf Spenden 

und Mitteln von 

Kooperationspartnern 

(z. B. SBK) (ZPG, 2020); 

Projektentwicklung und 

Pilotphase wurden durch 

das Bayerische 

Staatsministerium für 

Umwelt und 

Landesentwicklung 

gefördert (Roggenkamp 

et al., 2020) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvorgaben: Ziel von TigerKids ist die langfristige Förderung von gesundheitsbewusstem 

Verhalten in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung in Kindertagesstätten. Ein 

besonderer Schwerpunkt liegt auf der nachhaltigen Prävention von Fettleibigkeit bei Kindern. Daher 

zielt das Maßnahmenpaket darauf ab, ein gesundes Umfeld in KiTas zu schaffen, um Kinder zu 

einem aktiven Lebensstil mit aktiven Freizeitaktivitäten zu ermutigen und ein positives 

Körperbewusstsein zu entwickeln. Die Herbeiführung einer Verhaltensänderung gelingt nur, wenn 

zusätzlich eine dauerhafte Veränderung im unmittelbaren sozialen Umfeld des Kindes stattfindet. 

So wendet sich das Programm explizit auch an Eltern und bietet Informationen und Hilfestellungen 

zur gesunden Ernährung (Stiftung Kindergesundheit, 2021b). Darüber hinaus ist die aktive 

Einbeziehung der Eltern bei Kindern in jungen Jahren leichter zu erreichen, da die elterliche 

Aufmerksamkeit und Bereitschaft, sich mit Gesundheitsfragen zu befassen, besonders ausgeprägt 

ist, was die Nachhaltigkeit wahrscheinlicher macht (Koletzko, 2013). 

Abbildung 40: TigerKids: Zielvorgaben 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Stiftung Kindergesundheit, 2021b; 2021c. 

 

Die Kinder sollen dazu angehalten werden, mehr frisches Obst und Gemüse zu essen, weniger 

gesüßte Getränke zu konsumieren und gesunde Snacks von zu Hause mitzubringen. Darüber 

hinaus soll ihre körperliche Aktivität gesteigert werden, indem sie mindestens eine Stunde pro Tag 

Sport treiben und eine aktivere Freizeitgestaltung (z. B. Gymnastik, Schwimmen usw.) gefördert, 

während sitzende Tätigkeiten reduziert werden. Außerdem sollen den Kindern 

Entspannungstechniken vermittelt werden, damit sie den Wechsel von Bewegung und Entspannung 

Gesundheitsbildung 
unter Eltern fördern

Eine nachhaltige 
Veränderung des 
Essverhaltens bei 
Kindern initiieren

Eine gesunde 
Umgebung in 
Kindertages-

einrichtungen schaffen 
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aktiv erleben und so ihre Entspannungsfähigkeit verbessern können (Stiftung Kindergesundheit, 

2021c).  

 

Zielgruppen: Das Programm konzentriert sich auf Kinder in KiTas im Alter von 3 bis 6 Jahren. Das 

Vorschulalter gilt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen als besonders wichtig für die 

Verhaltensprävention, da in dieser Lebensphase Gewohnheiten erlernt und gefestigt werden, die 

langfristig erhalten bleiben. Darüber hinaus ermöglicht die Umsetzung des Programms in 

Kindertagesstätten den Zugang zu Kindern aus benachteiligten Verhältnissen sowie zu Kindern mit 

Migrationshintergrund und deren Eltern. Sie konzentriert sich darauf, Kinder in ihrer unmittelbaren 

Lebenswelt zu erreichen, spricht auch ihre Eltern an und berücksichtigt so ihre soziale Realität, in 

der Kinder aufwachsen, mit dem Ziel, eine nachhaltige und langfristige Wirkung auf das 

Essverhalten und das gesunde Aufwachsen der Kinder zu erzielen (Stiftung Kindergesundheit, 

2021a). 

 

In Deutschland lag die Betreuungsquote bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren im Jahr 2019 bei 

92,5 %, was 2.165.535 Kindern entspricht (Statistisches Bundesamt, 2020i). Bei Kindern mit 

Migrationshintergrund lag die Betreuungsquote im Jahr 2019 dagegen mit nur 81 % deutlich 

niedriger (Statistisches Bundesamt, 2020f). In Bayern besuchten im Jahr 2019 92,3 % oder 

insgesamt 343.336 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren eine KiTa (Statistisches Bundesamt, 2020i). 

Bei den Kindern mit Migrationshintergrund lag die Quote im selben Jahr mit 85 % leicht über dem 

Bundesdurchschnitt (Statistisches Bundesamt, 2020f). Insgesamt gibt es in Bayern 9.645 KiTas 

(Bayerisches Landesamt für Statistik, 2020). 

 

Umsetzung und Leistungen: Das Programm wurde 2003 zunächst am Dr. von Haunerschen 

Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München entwickelt und vom Bayerischen 

Staatsministerium für Umwelt und Entwicklung gefördert (Roggenkamp et al., 2020). TigerKids 

wird seit 2006 bundesweit in teilnehmenden Kindertagesstätten unter der Trägerschaft der Stiftung 

Kindergesundheit in Kooperation mit einer Krankenkasse (Siemens Betriebskrankenkasse, SBK) 

lokal umgesetzt (Stiftung Kindergesundheit, 2021d). Das von einer Gruppe von 

Ernährungsexperten und Kinderärzten entwickelte Konzept besteht aus modularen Einheiten, die 

an die jeweilige umsetzende KiTa angepasst werden können und Kinder, pädagogisches Personal 

und Eltern gleichermaßen einbeziehen. Erzieherinnen und Erzieher erhalten Zugang zu detaillierten 

Materialien für eine kindgerechte Umsetzung, während Eltern über einen Newsletter und bunte 

„Tippkarten“ praktische Informationen für die Umsetzung zu Hause erhalten. Alle Programminhalte 

sind in der Regel auf eine Dauer von drei Jahren ausgelegt (Stiftung Kindergesundheit, 2021b; 

Koletzko, 2013). 

 

Kindertagesstätten, die sich für TigerKids interessieren, können über die Website des Programms 

Informationen abrufen und kostenloses Material bestellen (z. B. Leitfäden für das pädagogische 

Personal, Tiger-Handpuppen und sogenannte „Tipp-Karten“65 für Eltern).66 Darüber hinaus 

veranstaltet die Stiftung Kindergesundheit regelmäßig freiwillige Webinare, um über das Programm 

und seine einzelnen Module zu Ernährung, Bewegung und Entspannung zu informieren (Stiftung 

Kindergesundheit, 2021b). Um die Umsetzung zu unterstützen, können die teilnehmenden KiTas 

auch über eine begleitende Online-Plattform67 Informationen und fachliche Unterstützung abrufen 

(BLE, 2021a). Teilnehmende KiTas können auch als „Gesunder TigerKids-Kindergarten“ zertifiziert 

werden, was ihre Bemühungen um die Verankerung von Gesundheitsthemen und die Erziehung zu 

einer ausgewogenen Ernährung unterstreicht (Stiftung Kindergesundheit, 2021e).  

 
65 Eltern erhalten so genannte Tipp-Karten mit vereinfachten, praktischen Informationen zu den Themen Ernährung, Bewegung und 

Entspannung sowie Ideen zur Umsetzung zu Hause (z. B. Rezepte, Bastelanregungen etc.). 

66 https://www.tigerkids.de/ 

67 https://tigerkidsonline.de/ 
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Abbildung 41: TigerKids: Umsetzung 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Stiftung Kindergesundheit, 2021b. 

 

Damit zielt TigerKids auf eine nachhaltige Verankerung der Gesundheitsförderung in der KiTa ab 

und trägt so zu Verbesserungen auf organisatorischer Ebene bei.  

 

Ergebnisse und gewonnene Erkenntnisse: Vor der flächendeckenden Einführung des 

Programms wurde zwischen Oktober 2004 und Juli 2006 eine zweijährige Pilotphase in 64 KiTas in 

4 bayerischen Landkreisen (Günzburg, Schwandorf, Bamberg und Ingolstadt) durchgeführt, die 

sich in 42 teilnehmende und 22 Kontroll-KiTas aufteilten. Um Erkenntnisse über die praktische 

Umsetzung und Wirkung zu gewinnen, wurde eine Längsschnitt-Evaluationsstudie vom Dr. von 

Haunerschen Kinderspital der LMU München in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt 

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, dem Institut für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin der 

LMU München, dem Staatsinstitut für Frühpädagogik und der Forschungsstelle für Schulsport und 

Sport im Kindes- und Jugendalter Karlsruhe durchgeführt. Die Evaluierung umfasste eine 

fragebogengestützte Befragung des pädagogischen Personals in den teilnehmenden 

Kindertagesstätten sowie eine körperliche Untersuchung von rund 1.300 teilnehmenden Kindern 

nach durchschnittlich 6 und erneut nach 18 Monaten Projektlaufzeit (Koletzko, 2013). Die 

Ergebnisse68 zeigen, dass TigerKids-Kinder deutlich häufiger Obst und Gemüse essen und weniger 

kalorienreiche Getränke trinken als die Kinder der Kontrollgruppe. Fast 98 Prozent der 

teilnehmenden Erzieherinnen und Erzieher gaben an, dass die Kinder gesündere Snacks mitbringen 

würden; 89 % sind auch der Meinung, dass die Kinder nach der Teilnahme an TigerKids weniger 

Süßigkeiten konsumieren (Stiftung Kindergesundheit, 2021f). Die in den Kindertagesstätten 

praktizierten Veränderungen des Lebensstils beeinflussten also auch die Familien (Strauss et al., 

2011). 

 

An der ersten Durchführungsphase des Programms (2006 – 2014) waren mehr als 5.500 

Kindertagesstätten mit mehr als 20.000 ausgebildeten Fachkräften beteiligt. Mit rund 300.000 

erreichten Familien ist TigerKids Deutschlands größtes Präventionsprojekt im Bereich der 

Kindertagesbetreuung und setzt sich für die Gesundheit von Kindern ein (Debertin, 2016). Seit der 

inhaltlichen und grafischen Überarbeitung des Programms haben seit 2019 mehr als 2.000 KiTas 

an TigerKids teilgenommen. In der zweiten Umsetzungsphase wurden bisher rund 120.000 

Familien in ganz Deutschland erreicht (Stiftung Kindergesundheit, 2021e). Ab 2021 wird eine 

jährliche Produkt- und Prozessevaluierung durchgeführt, um die Qualität des Programms zu 

überprüfen und zu sichern. Darüber hinaus ist eine zweite medizinische Studie über das 

Maßnahmenpaket geplant, um seine Auswirkungen zu bewerten (Roggenkamp et al., 2020).  

 
68 Für weitere Einzelheiten zur medizinischen Studie siehe Bayer et al., 2009 und Strauss et al., 2011.  
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TigerKids findet große Anerkennung und wurde mehrfach ausgezeichnet (z. B. Fit4Future Award 

2013 der Cleven-Stiftung für das beste Gesundheitsförderungsprojekt in der Kategorie „Ernährung 

und Bewegung“, Best-Practice-Award 2019 der Deutschen Gesellschaft für Prävention, 2. Platz 

beim MSD Gesundheitspreis 2020 der MSD Sharp & Dohme GmbH). Einer der Gründe für seine 

Anerkennung ist, dass es sich auf die ganzheitliche Förderung eines aktiven Lebensstils 

konzentriert, indem es sich nicht nur auf die Ernährung, sondern auch auf Bewegung und 

Entspannung konzentriert. Darüber hinaus erstreckt es sich auf das Umfeld der KiTa, wobei auch 

die Eltern einbezogen werden (Stiftung Kindergesundheit, 2021g). Darüber hinaus ist das 

Programm als offizielles Partnerprojekt von BMEL und BMG im Rahmen von IN FORM anerkannt 

worden (Debertin, 2016). Der Nationale Aktionsplan gibt wesentliche strategische Leitlinien vor, 

u. a. die Bündelung und gemeinsame Ausrichtung positiver Ansätze zu gesunder Ernährung und 

ausreichender Bewegung, die Entwicklung verhaltensorientierter Maßnahmen unter 

Berücksichtigung der regionalen und nationalen Ebene sowie die Schaffung von Strukturen, die den 

Bürgerinnen und Bürgern einen gesundheitsfördernden Lebensstil ermöglichen (BLE, 2021b). Nach 

den von den IN FORM-Akteuren festgelegten Kriterien wird TigerKids als ein Ansatz anerkannt, der 

das Ziel verfolgt, seine Zielgruppe aktiv zu einem gesünderen Lebensstil zu bewegen und 

nachhaltige, positive Veränderungen im Verhalten der Zielgruppe zu bewirken. Auch TigerKids 

basiert auf den neuesten Erkenntnissen und Empfehlungen aus den Fachbereichen Bewegung und 

Ernährung und orientiert sich direkt an den Bedürfnissen der Zielgruppe, die auch als 

Auswahlkriterien aufgeführt sind (BLE, 2021c). Mit seinem präventiven Ansatz trägt das Programm 

auch zur Umsetzung des im Juli 2015 in Kraft getretenen Präventionsgesetzes (PrävG) bei, welches 

die Zusammenarbeit bei der Gesundheitsförderung insbesondere in den Kommunen, in 

Kindertagesstätten, Schulen etc. verbessern soll (Roggenkamp et al., 2020).  
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7. VORBILDLICHE PRAXIS UND FÖRDERLICHE FAKTOREN 

FÜR DEN ZUGANG VON BEDÜRFTIGEN KINDERN 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vergleichenden Analyse von Beispielprogrammen 

vorgestellt, die den Zugang von bedürftigen Kindern zu den entsprechenden Leistungen 

sicherstellen sowie deren Reichweite und Integrationsgrad erörtert. Das folgende Kapitel stützt sich 

daher auf die Empfehlungen der Europäischen Kindergarantie und gibt Ratschläge zur Stärkung 

integrierter Ansätze und aufsuchender Maßnahmen, um die Zielgruppen über drei Säulen zu 

erreichen. 

Abbildung 42: Drei Säulen: Verstärkung der aufsuchenden Arbeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Europäische Kommission, 2021b.  

 

Die förderlichen Faktoren werden innerhalb des Rahmens für Politik, Umsetzung und Evaluierung 

bewertet. Die Ableitung von vorbildlicher Praxis und förderlichen Faktoren konzentriert sich auf die 

Gemeinsamkeiten der Beispielprogramme und die von ihnen erzielten Ergebnisse. Allerdings 

verfolgen die Beispielprogramme unterschiedliche Ansätze.  

 

 Vorbildliche Praxis zur Sicherstellung des Zugangs bedürftiger Kinder zu relevanten 

Leistungen 

Alle Beispielprogramme richten sich an bedürftige Kinder – wenn auch in unterschiedlichem Maße 

und auf unterschiedliche Weise. Während Bildung und Gesundheit NRW und TigerKids sich darauf 

konzentrieren, Kinder in Schulen und KiTas zu erreichen, um besonders gefährdete Kinder zu 

unterstützen, wenden sich BRISE und Kultur macht stark an Kinder und Familien, die aufgrund 

ihres sozioökonomischen Hintergrunds besonders gefährdet sind, und erreichen diese in ihren 

Lebenswelten. Während BRISE darauf abzielt, Kinder und ihre Familien von vor der Geburt bis zum 

Alter von 6 Jahren zu unterstützen, richtet sich Kultur macht stark an Kinder zwischen 3 und 18 

Jahren. Der Heim-TÜV richtet sich speziell an Flüchtlingskinder in Unterkünften und damit an stark 

gefährdete Kinder. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, bedürftige Kinder und ihre Familien über 

bestehende Einrichtungen der Sozial- und Bildungsinfrastruktur zu erreichen, insbesondere in 

Kindertagesstätten, in Schulen und in Flüchtlingsunterkünfte. BRISE und Kultur macht stark zielen 

zusätzlich darauf ab, Familien oder Kinder in ihren Lebenswelten außerhalb von diesen 

Organisationen zu erreichen, insbesondere in ihren Nachbarschaften beziehungsweise dem 

Sozialraum. 

 

Um Kinder außerhalb von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu erreichen, scheint es eine 

bewährte Praxis zu sein, relevante Akteure auf lokaler Ebene einzubeziehen. Diese Akteure haben 

Zugang zu den Zielgruppen und motivieren diese, sich über die Möglichkeiten der Teilnahme zu 

informieren. Kultur macht stark bindet gezielt lokal verwurzelte Organisationen in die Ansprache 

der Zielgruppe ein, profitiert von deren persönlichem Kontakt und zielt gleichzeitig darauf ab, deren 

Fähigkeiten zu stärken, um bildungsbenachteiligte Kinder zu erreichen. BRISE greift auf ein weit 

verzweigtes Netz auf lokaler Ebene zurück, zu dem auch bestehende frühkindliche Bildungs- und 

Betreuungsdienste und -programme sowie z. B. Gesundheitsfachkräfte gehören. Wenn Kinder und 

ihre Familien auf diese Weise angesprochen werden, kann dies zu einer Verringerung der 

Stigmatisierung beitragen, da sie nicht schwerpunktmäßig aufgrund ihrer (potenziellen) 

Benachteiligung angesprochen werden. Dies gilt auch für die Ansprache der Zielgruppen in 

bestehenden Einrichtungen der sozialen und Bildungsinfrastruktur.  
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Abbildung 43: Erreichen der Zielgruppen: Vorbildliche Praxis 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Eine Voraussetzung dafür, dass bedürftige Familien und Kinder wirksam erreicht und unterstützt 

werden können, ist die Unentgeltlichkeit der erbrachten Leistungen. Keine der Maßnahmen zielt 

darauf ab, den Eltern Zugang zu finanziellen Mitteln zu verschaffen. Sie richten sich jedoch alle 

sowohl an Familien und Eltern als auch an Erzieher und Fachkräfte. Die Einbeziehung des sozialen 

Umfelds der bedürftigen Kinder kann die langfristige Wirkung der Maßnahmen verstärken. BRISE 

und TigerKids stellen Eltern und Familien immaterielle Ressourcen zur Verfügung, indem sie ihre 

elterlichen Kompetenzen zur Förderung der Entwicklung ihrer Kinder stärken. Beide Maßnahmen 

bieten Zugang zu Unterstützung für Eltern und ermöglichen Fachkräften und Erziehern den Zugang 

zu relevanten Qualifikationen. Insbesondere TigerKids bietet Lehrmaterial und Online-Schulungen 

für Erzieher in Kindertagesstätten sowie für Eltern zur Förderung einer gesunden Ernährung zu 

Hause. Gleiches gilt für Gesundheit und Bildung NRW: Das Programm stellt Schulleitungen und 

Fachkräften Materialien zur Stärkung einer integrierten Qualitäts- und Gesundheitsentwicklung in 

Schulen zur Verfügung.  

 

Kultur macht stark zielt darauf ab, den Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in der 

außerschulischen kulturellen Bildung zu ermöglichen, indem zusätzliche Projekte finanziert werden, 

deren Ziel es ist, bildungsbenachteiligte Kinder zu erreichen und gleichzeitig die Qualität der 

Projekte zu unterstützen. Hierfür werden Experten und Fachorganisationen eingebunden, so dass 

die Projekte auf erprobten und soliden Konzepten basieren. Kultur macht stark bindet Kinder sowie 

Eltern und Familien teilweise auch aktiv in die Umsetzung der Projekte ein. Gleichzeitig gibt es 

Angebote, die ausdrücklich darauf abzielen, Kinder getrennt von ihren Eltern und Familien zu 

erreichen und zu unterstützen. Heim-TÜV zielt dagegen vor allem darauf ab, Verwaltern und 

Betreibern von Gemeinschaftsunterkünften Empfehlungen und bewährte Konzepte zur 

Verbesserung der Wohnsituation an die Hand zu geben und gleichzeitig Empfehlungen zur weiteren 

Verbesserung der Bestimmungen auf Länderebene zu geben. 

 

Keine der Maßnahmen zielt hauptsächlich darauf ab, die materielle Benachteiligung zu bekämpfen. 

Einige von ihnen umfassen die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen, wie z. B. ein Mittagessen im 

Rahmen der von den lokalen Bündnissen für Bildung durchgeführten Projekte oder zusätzliches 

Obst in den Kindertagesstätten von TigerKids. Die zusätzlichen Mittel, die bereitgestellt werden, 

ergänzen bereits bestehende Angebote wie etwa die Leistungen nach dem SGB VIII, die Ergänzung 

von Ressourcen in Schulen und Kindertagesstätten oder die Finanzierung zusätzlicher Projekte der 

kulturellen Bildung. Die Maßnahmen zielen vielmehr darauf ab, die soziale und kulturelle 

Entwicklung der Kinder sowie ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden zu fördern, um die 

Auswirkungen von Armut auf das Wohlergehen der Kinder und ihren Zugang zu Bildung und 

Dienstleistungen auszugleichen und so zur Chancengleichheit für alle Kinder beizutragen. Auf diese 

Weise vermitteln sie Kindern und ihren Familien Kompetenzen und Erfahrungen, die zu ihrer 

autonomen Entwicklung und Teilhabe beitragen. Darüber hinaus verfolgen TigerKids, Gesundheit 

und Bildung NRW sowie Kultur macht stark einen ganzheitlichen qualitätsorientierten Ansatz, indem 

sie die teilnehmenden Organisationen aktiv mit entsprechenden Beratungsleistungen unterstützen. 

Auf lokaler Ebene zielen die Maßnahmen alle auf die übergreifende Integration von Diensten über 

Leistungsbereiche hinweg ab, um den Zugang zu bestehenden Leistungen zu gewährleisten. Sie 

kombinieren Unterstützung mit einem präventiven Ansatz und versuchen, Kinder und ihre Familien 
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proaktiv zu erreichen. Insbesondere TigerKids, Gesundheit und Bildung NRW, Kultur macht stark 

und BRISE unterstützen aktiv die Zusammenarbeit, Koordination und Vernetzung im Rahmen der 

Programme. Als solche stärken sie individuelle, familiäre und außerfamiliäre Resilienzfaktoren.  

Abbildung 44: Effektivität und Nachhaltigkeit sicherstellen: Vorbildliche Praxis 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

In allen Fällen stützen sich die Maßnahmen und teilweise auch ihre Umsetzung auf vorhandene 

Evidenzen. Struktureller Hindernisse zu ermitteln und zu beseitigen, ist eng mit der Frage der 

Qualitätsverbesserung verbunden. Gleichzeitig zeigen die Evaluierungen, dass mit einzelnen 

Maßnahmen, nachhaltige individuelle Effekte nicht ausreichend erzielt werden. Eine entscheidende 

Frage scheint zu sein, ob Kinder kontinuierlich unterstützt werden. BRISE als Maßnahmenpaket 

geht so weit, dass versucht wird, Kontinuität als Schlüssel für die Wirksamkeit zu belegen. TigerKids 

versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem das Programm Eltern und Erzieher über gesunde 

Ernährung aufklärt, mit dem Ziel, den Effekt bei den Kindern nachhaltig zu stärken. Kultur macht 

stark, Gesundheit und Bildung NRW sowie der Heim-TÜV tun dies, indem sie die Kompetenzen von 

Organisationen – von Schulen über Vereine und Verbände – sowie von zivilen Kultur- und 

Bildungsträgern sowie Anbietern von Unterkünften stärken.   

Abbildung 45: Qualität der Leistungen sichern: Vorbildliche Praxis 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Maßnahmen zielen also darauf ab, strukturelle Hindernisse zu ermitteln und zu beseitigen. Die 

Maßnahmenpakete verbessern die Armutsprävention, indem sie einen ganzheitlichen Ansatz 

verfolgen und versuchen, Kinder individuell zu unterstützen, ihre Lebensbedingungen, 

insbesondere ihre familiäre Situation zu verbessern. Gleichzeitig wird die Qualität von Leistungen 

der Betreuung und Bildung verbessert und zudem die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen 

Leistungsbereichen gefördert.  

 

 Förderliche Faktoren zur Gewährleistung des Zugangs bedürftiger Kinder zu relevanten 

Leistungen 

Die Beispielprogramme bauen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, auf bestehenden Diensten 

und Leistungen auf. Die Bereitstellung zusätzlicher materieller und immaterieller Ressourcen kann 

als Investitionen in Bildung und Gesundheit gewertet werden. Die Förderung der Qualität der 

Angebote und Leistungen, einschließlich der dafür notwendigen Infrastruktur und qualifizierter 

Fachkräfte, spielt eine wichtige Rolle. Gleichzeitig finanziert nur BRISE speziell zusätzliches 

Personal und nur Kultur macht stark finanziert zusätzliche Projekte. Gesundheit und Bildung NRW 

und TigerKids investieren in die Kompetenzentwicklung des vorhandenen Personals, der Heim-TÜV 

richtet sich an Führungskräfte und Anbieter von Gemeinschaftsunterkünften.  
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Abbildung 46: Politischer Rahmen: Förderliche Faktoren 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Was den politischen Rahmen betrifft, so hat die Bestandsaufnahme gezeigt, dass viele einschlägige 

Maßnahmen darauf abzielen, die Angebote und Leistungen auf lokaler Ebene in den Bereichen 

Soziales, Bildung und Gesundheitsförderung zu integrieren. Dies erfordert die Koordination und 

Kooperation zwischen verschiedenen kommunalen Zuständigkeiten, denen nicht unbedingt eine 

gemeinsame Strategie zugrunde liegt. Insbesondere BRISE und Heim-TÜV verdeutlichen, dass die 

Integration von Angeboten und Leistungen auf lokaler Ebene einerseits eine Zusammenarbeit und 

Koordinierung zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen und andererseits zwischen 

verschiedenen Angebotsfeldern erfordert. Eine stärkere Integration und die Entwicklung einer 

gemeinsamen kommunalen Strategie unter aktiver Einbeziehung von Akteuren aus dem 

öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Sozialsystem kann einerseits als eine Notwendigkeit zur 

Verbesserung des Zugangs bedürftiger Kinder zu relevanten Leistungen erachtet werden. 

Gleichzeitig ist es auch als ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und damit zur Übertragbarkeit von 

Ansätzen und Maßnahmen zu verstehen. 

Abbildung 47: Umsetzungsrahmen: Förderliche Faktoren 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Während die Bestandsaufnahme zeigt, dass die Integration und damit die Zusammenarbeit 

zwischen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsdiensten in vielen Kernbereichen eine wichtige Rolle 

spielt, ist die Integration und Zusammenarbeit im Wohnungswesen nicht so weit entwickelt. 

Generell scheint die Einbindung lokaler Gemeinschaften ein Ansatz zu sein, der die Umsetzung von 

Maßnahmen zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und des Armutsrisikos für bedürftige Kinder 

verbessern könnte. Wie die Bestandsaufnahme zeigt und die Vertiefung bestätigt, ist die Ansprache 

von Kindern und ihren Familien in ihrem sozialen Umfeld, insbesondere in ihrer Nachbarschaft, ein 

wichtiger Weg, um die Zielgruppe zu erreichen. Ein Ansatz, der durch eine noch umfassendere und 

aktivere Einbindung der lokalen Gemeinschaften in diesen Vierteln gestärkt werden könnte. Dies 

kann die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit verbessern und das Engagement der 

Familien aber auch der Anbieter von Sozial-, Gesundheits- und Kinderdiensten stärken. Die weitere 

Stärkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Diensten auf verschiedenen 

Ebenen wirft die Frage nach der Verantwortung und der Rolle der öffentlichen Verwaltung auf. Alle 

Beispielprogramme verdeutlichen, wie wichtig diese Zuständigkeiten und damit einhergehende 

Rolle für integrierte Ansätze und aufsuchende Maßnahmen sind. Wie die Bestandsaufnahme zeigt 

und die Vertiefung bestätigt, zielen viele Maßnahmen darauf ab, Kindertagesstätten und Schulen 

zu Organisationen zu entwickeln, die aktiv mit ihrem sozialen Umfeld zusammenarbeiten und ihre 

Leistungen mit Leistungen und Angeboten in anderen Kernbereichen, wie Gesundheit und 

Ernährung, vernetzen. 

  

> Auf existierenden sozialen und Bildungsangeboten 
sowie Infrastrukturen aufbauen 

> Zusätzliche Investitionen in Bildungs-, Gesundheits-
und soziale Angebote und deren Qualität stärken

> Materielle Ressourcen der sozialen Sicherungssysteme 
durch Investitionen in qualitative Infrastruktur und 
qualifiziertes Fachpersonal ergänzen

Politischer Rahmen

> Aktive Unterstützung von Kooperation und 
Koordinierung über verschiedene Regierungsebenen 
und Angebotsfelder hinweg 

> Öffentliche, zivile und private Stakeholder einbinden 

> Eine gemeinsame lokale Strategie entwickeln und 
umsetzen

Umsetzungsrahmen
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Abbildung 48: Evaluationsrahmen: Förderliche Faktoren 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Stärkung der Zusammenarbeit und Koordinierung innerhalb des bestehenden politischen 

Rahmens in Deutschland setzt voraus, dass die verantwortlichen Akteure überzeugt und motiviert 

sind, dies zu tun. Daher zielen viele der Maßnahmen auch auf die Entwicklung von Governance-

Aspekten ab. Die Evaluierung der Programme zielt häufig auf die Bewertung von Prozessen der 

Zusammenarbeit und der Koordinierung ab. Als solche tragen die Evaluationsergebnisse zum 

Wissenstransfer zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen und zwischen verschiedenen 

Leistungsbereichen bei. Häufig zielen die Empfehlungen darauf ab, Erkenntnisse und Erfahrungen 

zu skalieren, in dem sie anderen Regionen, anderen Organisationen und Akteuren zugänglich 

gemacht werden. Gleichzeitig versuchen die meisten Evaluierungen nicht, die Wirkung auf 

individueller Ebene zu ermitteln. Sie bauen auf vorhandenen Erkenntnissen und Qualitätskriterien 

auf, was eine positive Wirkung auf die Kinder wahrscheinlicher macht und auch die Umsetzung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis unterstützt.  

 

> Fokus auf Prozessevaluation, mit einem Beitrag zur 
Stärkung von Kooperation und Koordinierung

> Skalierung durch die Dokumentation und 
Veröffentlichung von Ergebnissen, um diese anderen 
Regionen, Akteuren und Organisationen zur 
Verfügung zu stellen

> Auf bestehender Evidenz aufbauen

Evaluationsrahmen
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8. SCHLUSSFOLGERUNGEN DER SYNTHESE 

Der folgende Abschnitt stützt sich auf die Bestandsaufnahme, insbesondere auf die Gewährleistung 

des Zugangs für bedürftige Kinder. Er schließt die Vertiefungsphase ab, indem er bewährte 

Konzepte und förderliche Faktoren aufzeigt, die den Zugang für bedürftige Kinder sicherstellen. 

Bewertet wird, inwiefern ein effektiver und freier Zugang von bedürftigen Kindern zu relevanten 

Leistungen in Übereinstimmung mit den zentralen Empfehlungen der Europäischen Kindergarantie 

sichergestellt wird.   

Abbildung 49: Effektiven Zugang für bedürftige Kinder sicherstellen: Zentrale Empfehlungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Europäische Kommission, 2021b. 

 

Die Schlussfolgerungen orientieren sich im Folgenden an den verschiedenen Dimensionen der 

zentralen Empfehlungen. Erörtert werden Hinweise für die Weiterentwicklung und Verbesserung 

politischer Rahmenbedingungen, der Strukturen für Governance und Berichterstattung, der 

Implementierung sowie Monitoring und Evaluation von Ansätzen und Maßnahmen.  

 

> Politische Rahmenbedingungen 

Wie aus der Bestandsaufnahme hervorgeht und die Auswertung der Beispielprogramme bestätigt, 

sind die beschäftigungs- und familienpolitischen Maßnahmen, Hilfen und Bestimmungen in allen 

relevanten Kernbereichen eine wichtige Rahmenbedingung. Es gibt ein umfangreiches Angebot an 

Sozialdiensten und -leistungen, die den Familien relevante finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. 

Diese sind in politische Strategien eingebettet, die darauf abzielen, die Erwerbsbeteiligung der 

Eltern und folglich ihr Einkommensniveau zu verbessern. Den Eltern angemessene finanzielle Mittel 

für die Betreuung und Unterstützung ihrer Kinder zur Verfügung zu stellen, ist eine zentrale und 

wichtige Strategie in Deutschland, um zu verhindern, dass Kinder in finanzieller Armut aufwachsen. 

 

Die Unterstützung von Alleinerziehenden, bei denen es sich größtenteils um alleinstehende Mütter 

handelt, stellt eine Herausforderung dar. Einerseits ist es für Alleinerziehende nach wie vor 

schwierig, Vollzeit zu arbeiten. Rund 30 Prozent der alleinerziehenden Frauen sind nicht 

erwerbstätig (BMFSFJ, 2020a). Andererseits arbeiten sie oft in Teilzeit, und je nach erzieltem 

Einkommen sind einige von ihnen auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen, um ihr Einkommen 

aufzustocken. Alleinerziehende sind bezüglich relevanter Indikatoren wie den Bezug von Leistungen 

nach dem SGB II (und der Dauer des Leistungsbezugs), dem Einkommensniveau, dem 

Bildungsniveau und den Bezug von Sozialhilfe nach dem SGB VIII (Hilfen zur Erziehung) 

überrepräsentiert. Zwar ist der Anteil der von Armut betroffenen Ein-Elternhaushalte in den letzten 

zehn Jahren in Deutschland und der EU zurückgegangen (Eurostat, 2020), doch sind 

Einelternfamilien immer noch deutlich häufiger von Armut oder Armutsgefährdung betroffen. 

Gleichzeitig sind Kinder, die in Familien mit nur einem Elternteil aufwachsen, kaum von langfristiger 

Armut betroffen, wenn ihre Mutter Vollzeit arbeitet (Andresen et al., 2019). Die Erhöhung der 

Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden, insbesondere in den ersten Lebensjahren der Kinder, 

bleibt eine der wichtigsten Strategien zur Bekämpfung der Kinderarmut (OECD, 2011). 

Beschäftigungs- und familienpolitische Strategien in Deutschland zielen zudem darauf ab, auch 

innerhalb von Partnerschaften geteilte Betreuungsaufgaben zu fördern und so die Erwerbstätigkeit 

> Politische Rahmenbedingungen
> Governance und 

Berichterstattung
> Implementierung
> Monitoring und Evaluation

Zentrale Empfehlungen
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beider Elternteile zu unterstützen. Insbesondere Mütter, die vor einer Trennung ausreichend 

erwerbstätig waren, stehen auch nach einer Trennung wirtschaftlich stabiler da (BMFSFJ, 2021i). 

 

Nicht nur, aber besonders relevant für die Unterstützung von Alleinerziehenden sind 

familienpolitische Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wobei dem Auf- und Ausbau 

der Kinderbetreuung vom Säuglingsalter bis zur Grundschule eine besondere Bedeutung zukommt. 

Daher zielen viele der politischen Konzepte, Programme und Maßnahmen darauf ab, den Zugang 

zu bestehenden Leistungen für Kinder und Familien zu gewährleisten und zu verbessern: Der 

Zugang zu bestehenden Leistungen und auch Zuschüssen könnte besser, einfacher und 

transparenter sein. Die Frage, ob und wie die Zielgruppen erreicht werden, ist nach wie vor 

relevant.  

 

Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, sind Kindertagesstätten und Schulen ein zentraler Ort, um 

die soziale und gesundheitliche Entwicklung und Teilhabe von Kindern und deren Bildungschancen 

zu fördern – grundsätzlich unabhängig von ihrer Lebenssituation zu Hause. Die Unterstützung des 

Ausbaus von Kindertagesstätten und Schulen spielt nicht nur im Kernbereich der frühkindlichen 

Bildung und Betreuung sowie der schulischen Bildung und schulischen Aktivitäten eine wichtige 

Rolle, sondern auch in den Kernbereichen Gesundheit und Ernährung. Die beiden 

Beispielprogramme veranschaulichen diesen Ansatz: Bildung und Gesundheit NRW sowie TigerKids 

zielen auf eine Verbesserung der Gesundheitsprävention und -förderung, einschließlich gesunder 

Ernährung ab, in dem organisatorischer und personeller Kompetenzen in Schulen und 

Kindertagesstätten gefördert werden.     

 

Politische Konzepte, Programme und Maßnahmen des Bundes konzentrieren sich auf 

Strategiepapiere zur Gesundheitsförderung und Prävention sowie auf Kampagnen, die versuchen, 

Kinder zu motivieren, fit und gesund zu leben. Sie schließen Maßnahmen und Vorkehrungen zur 

Vernetzung und Bereitstellung von Informationen nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern 

auch für die staatliche Verwaltung, öffentliche Wohlfahrtsträger und Organisationen der 

Zivilgesellschaft ein, wie beispielsweise: Das Nationale Gesundheitsziel „Gesund aufwachsen“, das 

gesundheitliche Chancengleichheit als wesentliche Querschnittsaufgabe fördert, wird von den mehr 

als 120 Einzelakteuren des Netzwerks „gesundheitsziele.de“ unterstützt, die unterschiedliche 

Maßnahmen zur gesundheitsorientierten Entwicklung von Familien in ihren Lebenswelten, 

Kindertagesstätten und Schulen umsetzen. Der Nationale Aktionsplan IN FORM – Deutschlands 

Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung bündelt eine Vielzahl von Initiativen in einer 

Bundesstrategie zur Etablierung und Stärkung gesundheitsfördernder Alltagsstrukturen mit dem 

Ziel, präventive Maßnahmen gegen Fehlernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht zu 

schaffen. Zudem werden Qualitätskriterien für die Verpflegung in Kindertagesstätten und Schulen 

entwickelt und deren Umsetzung unterstützt. Außerdem stellt der Aktionsplan zusätzliche 

finanzielle Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten bereit, die vom 

Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) koordiniert werden. Der kürzlich erweiterte und 

weiterentwickelte Nationale Aktionsplan wird sich in Zukunft auf die besonderen Bedürfnisse von 

Kindern konzentrieren und die Länder insbesondere auffordern, die Qualitätsstandards für die 

Verpflegung in Kindertagesstätten und Schulen umzusetzen. Vergleichbar zielen auch Initiativen 

und Programme auf Landesebene auf die Stärkung der Gesundheit in Bildungseinrichtungen wie 

KiTas und Schulen ab und versuchen, Kinder in ihren Lebenswelten zu erreichen. Ein Schwerpunkt 

ist die Verbesserung der Gesundheitsbildung und der Prävention, u. a. durch eine bessere 

Qualifikation des Personals und die Befähigung der Familien.  

 

In den Kernbereichen Gesundheit und Ernährung scheint es schwierig, auf (zusätzliche) finanzielle 

Mittel zurückzugreifen. Dies gilt teilweise auch für die Beispielprogramme Bildung und Gesundheit 

NRW und TigerKids: Beide Programme unterstützen Schulen und Kindertagesstätten hauptsächlich 

immateriell. Während in den Kernbereichen frühkindliche Bildung und Betreuung sowie schulische 

Bildung die Zuständigkeiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene verteilt sind, scheint die 

kommunale Ebene in den Kernbereichen Gesundheit und Ernährung eine wichtigere Rolle zu 
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spielen. Deshalb verbessert das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention 

die Rahmenbedingungen, indem es den Kommunen neue Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet und 

die Zusammenarbeit zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Ländern und Kommunen 

stärkt. Dies kann dazu führen, dass die Kommunen in Ausübung ihres Selbstverwaltungsrechts 

(Art. 28 GG) die Gesundheitsprävention fördern, wie es einige bereits tun, z. B. in der offenen 

Jugendarbeit, beim sozialen Wohnungsbau, bei der kommunalen Arbeitsvermittlung oder bei der 

Förderung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten. Das Präventionsgesetz zielt auch darauf ab, 

Kinder zu fördern, indem es die Informationen für Familien und Kinder mit besonderem 

Förderbedarf über lokale und regionale Unterstützungs- und Beratungsdienste verbessert. Auch die 

Arbeitsgemeinschaft für Gesundheit der gesetzlichen Krankenkassen wendet sich an die 

Kommunen und stellt zusätzliche finanzielle Mittel für Investitionen zur Verfügung. Sie hat 2019 

zwei Förderrichtlinien herausgegeben, die es den Kommunen ermöglichen, die 

Gesundheitsförderung und Prävention für sozial benachteiligte und besonders gefährdete Gruppen 

zu stärken. Der Verband hat auch die finanzielle Unterstützung für die Koordinierungsstellen zur 

Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit in allen Bundesländern ausgebaut. Zusätzliche 

finanzielle Mittel und Beratung zur Stärkung der Kompetenzen in der Gesundheitsförderung und 

Prävention, einschließlich gesunder Ernährung, können die Rahmenbedingungen auf lokaler Ebene 

verbessern, wie z. B. das Landesprogramm Präventionsketten – Gesundes Aufwachsen für alle 

Kinder in Niedersachsen zeigt: Das Land unterstützt die Kommunen finanziell und bietet Beratung, 

Unterstützung und Weiterbildung beim Auf- und Ausbau von Präventionsketten. Ziel des 

Programms ist es, die umfassende Teilhabe von Kindern bis 10 Jahren unabhängig von ihrem 

sozialen Hintergrund zu fördern und ihnen die Teilnahme an Angeboten und Maßnahmen 

öffentlicher und privater Organisationen und Initiativen zu ermöglichen. Auf kommunaler Ebene 

sollen die Leistungen und Maßnahmen öffentlicher und privater Organisationen und Initiativen noch 

stärker als bisher an den Bedürfnissen und Anforderungen von Kindern ausgerichtet werden und 

eine gemeinsame lokale Strategie über Abteilungen und Leistungsbereiche hinweg entwickelt 

werden. Ziel ist es auch hier, den Zugang zu bestehenden Angeboten und Leistungen zu 

verbessern.  

 

Dies ist auch eines der Hauptziele des Beispielprogramms in der frühkindlichen Entwicklung. BRISE 

zielt vor allem darauf ab, bestehende Leistungen, Dienste und Programme zu einer Förderkette zu 

verbinden, um Familien wohnortnah zu erreichen und sie in die Lage zu versetzen, die Entwicklung 

ihrer Kinder nachhaltig zu fördern. Insbesondere die Frühen Hilfen (SGB VIII) sind ein förderlicher 

Faktor. BRISE zeigt gleichzeitig, dass der Zugang zu bestehenden Leistungen für Kinder und 

Familien weiterhin eine Herausforderung darstellt. Es scheint wichtig zu sein, die Familien 

niedrigschwellig und so früh wie möglich zu erreichen. Gleichzeitig zeigt BRISE ein Beispiel für 

vorbildliche Praxis, das auch in anderen Programmen wie z. B. dem ESF-Bundesprogramm Akti(F) 

Anwendung findet: Die kontinuierliche Beratung von Familien, die Unterstützung beim Zugang zu 

bestehenden Leistungen und ihre ganzheitliche Betreuung. Darüber hinaus zeigt die Umsetzung 

von BRISE wie wichtig es ist, die individuelle Unterstützung durch eine verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen den Leistungsbereichen zu ergänzen. Ein Ansatz, den auch Kultur macht stark verfolgt: 

Bildungsbenachteiligten Kindern wird der Zugang zu außerkulturellen Aktivitäten ermöglicht, indem 

der Zusammenschluss in lokale Bündnisse für Bildung zur Voraussetzung für die Förderung 

zusätzlicher Projekte gemacht wird. Die Qualität der Projekte wird durch die Zusammenarbeit mit 

Programmpartnern, die ihre Expertise einbringen, gesichert. Beide Beispielprogramme haben eine 

weitere Gemeinsamkeit. Sie zielen auf besonders benachteiligte soziale Gebiete ab. Ein Ansatz, der 

auch bei der Unterstützung von Schulen und Kindertageseinrichtungen verfolgt wird, indem solchen 

Institutionen mit einer hohen Konzentration von benachteiligten Kindern zusätzliche Mittel zur 

Verfügung gestellt werden, u. a. für zusätzliches Personal, wie z. B.: Der Sozialindex für Hamburger 

Schulen oder Schule macht stark - Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Unterstützung 

von Schulen in sozialen Brennpunkten. Das Bundesprogramm Sprach-Kitas: Weil Sprache der 

Schlüssel zur Welt ist richtet sich an Kindertagesstätten mit einem überdurchschnittlich hohen 

Anteil an Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf. 
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Ein ähnlicher Ansatz wird mit politischen Konzepten, Programmen und Maßnahmen verfolgt, die 

auf die Verbesserung der Lebensbedingungen und der öffentlichen Infrastruktur in besonders 

benachteiligten Vierteln abzielen. Sie verbinden soziale Fragen mit Stadtentwicklung im Rahmen 

des Städtebauförderungsprogramms Sozialer Zusammenhalt auf Bundesebene. Die Verzahnung 

von Stadt- und Sozialentwicklung mit dem Ziel der sozialen Integration scheint in Nordrhein-

Westfalen besonders ausgeprägt zu sein, wie z. B. Starke Kinder – Nordrhein-Westfalen schafft 

Chancen und Gemeinsam in der Nachbarschaft – Kinder stärken – Zukunft sichern. Beide 

Programme zielen darauf ab, die Koordinierung und Integration von Leistungen auf lokaler Ebene 

zu verbessern und die Bereiche Gesundheit, Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, Integration, 

Stadtplanung und -entwicklung sowie soziale Dienste miteinander zu verbinden, um Kindern und 

ihren Familien maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten. Während diese Programme auf die 

Verbesserung des Wohnumfelds abzielen, spielt die Unterstützung des Zugangs zu angemessenem 

Wohnraum keine vergleichbar wichtige Rolle. Die wichtigsten Strategien für einen Zugang zu 

angemessenem Wohnraum sind der Bau von Sozialwohnungen sowie zum Teil Maßnahmen für 

bestimmte Zielgruppen wie z. B. Flüchtlingskinder in Gemeinschaftsunterkünften (Heim-TÜV). 

 

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung und der Ganztagsbetreuung in Grundschulen sowie die 

Verbesserung der Qualität ist ein wichtiges politisches Konzept der Bundesregierung in enger 

Zusammenarbeit mit den Bundesländern und den Kommunen. Die Ausweitung des 

Rechtsanspruchs und die Aufstockung der finanziellen Mittel, wie sie kürzlich von der 

Bundesregierung beschlossen wurden, sind eine wichtige politische Rahmenbedingung (Gesetz zur 

Sicherung der ganztägigen Betreuung und Bildung von Grundschulkindern). Insbesondere die 

ganztägige Betreuung und Bildung von Grundschulkindern zielt darauf ab, eine Betreuungslücke 

zu schließen, mit der viele Familien mit der Einschulung ihrer Kinder konfrontiert sind, und fördert 

so die Erwerbsbeteiligung der Eltern und die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder. Die Erhöhung 

der Betreuungsquote ist nach wie vor ein wichtiges Ziel, das auf Bundesebene u. a. mit 

Programmen wie Einstieg in die Kinderbetreuung: Brücken bauen in die frühe Bildung verfolgt wird. 

Das Programm unterstützt 126 Standorte finanziell, wobei die Kommunen Mittel für die 

Koordinierung und Integration von Leistungen, die Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, 

Gemeinschaftsunterkünften, Familienzentren, Mehrgenerationenhäusern und 

Nachbarschaftszentren erhalten. Ziel ist es, niedrigschwellige Angebote zu schaffen, um Familien 

über die Möglichkeiten der frühkindlichen Bildung und Betreuung zu informieren. Gleichzeitig 

können viele politische Konzepte, Programme und Maßnahmen auf bestehenden Angeboten und 

Infrastrukturen in der Betreuung und Bildung aufbauen. Besonders relevant für die Frage des 

Zugangs scheinen Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene zu sein, die darauf abzielen, 

Kindertagesstätten und Schulen zu Organisationen zu entwickeln, die mit ihrem sozialräumlichen 

Umfeld interagieren, andere Angebote einbinden und Familien und Eltern einbeziehen, wie z. B. die 

Familien-Kitas Nordrhein-Westfalen oder das Brandenburgisches Landesprogramm Kiez-Kita – 

Bildungschancen eröffnen.  

 

> Governance und Berichterstattung  

Zusammenarbeit und Koordinierung sind von entscheidender Bedeutung, um den Zugang von 

bedürftigen Kindern zu entsprechenden Leistungen in Deutschland zu gewährleisten, da die 

Zuständigkeiten auf verschiedene Regierungsebenen und in verschiedenen Ressorts verteilt sind. 

Die Bestandsaufnahme und die Vertiefung zeigen, dass die strategische Unterstützung von 

Koordination und Kooperation ein Schlüsselfaktor für die Stärkung von Governance und 

Berichterstattung ist. Die Sicherstellung integrierter Ansätze und aufsuchender Maßnahmen auf 

lokaler Ebene erfordert die Zusammenarbeit und Koordination zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen. Wie die Entwicklung und der Ausbau des quantitativen und qualitativen Angebots an 

Kindertagesbetreuung zeigen, erfordert die strategische Zusammenarbeit und Koordinierung Zeit, 

Ressourcen und Engagement (siehe: Anhang über Strategie und Zeitplan zur Förderung und 

Entwicklung der FBBE). Das Bekenntnis zu gemeinsamen Zielen zwischen Bund und Ländern kann 

durch den politischen Willen über Parteien und Verwaltungen hinweg stärken – unterstützt durch 

Ländervereinbarungen, die Ziele und Umsetzungsstrategien enthalten und auch sicherstellen, dass 
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Bundes- und Landesmittel effizient und zielgerichtet investiert werden. Die politische und 

strategische Flankierung des Auf- und Ausbaus der Kindertagesbetreuung kann Modellcharakter 

für andere Kernbereiche haben, insbesondere für die Stärkung der schulischen Bildung und der 

schulischen Aktivitäten. Das politische Ziel des Ausbaus und der Entwicklung einer qualitativ 

hochwertigen Ganztagsbetreuung in (Grund-)Schulen wird durch den kürzlich eingeführten 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Schulen ab 2026 und dem Rechtsanspruch auf 

Kindertagesbetreuung für Kinder ab einem Jahr abgesichert. Eine strategische Zusammenarbeit 

und Vernetzung zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist eine Voraussetzung für die 

Verbesserung der gesetzlichen Bestimmungen und die Investition zusätzlicher finanzieller Mittel 

zur Erreichung gemeinsamer Ziele.   

 

Die Entwicklung einer gemeinsamen und umfassenderen Gesamtstrategie sowie die 

ressortübergreifende Zusammenarbeit müssen auch auf kommunaler und lokaler Ebene 

vorangetrieben werden. Wie die Bestandsaufnahme und die Vertiefung zeigen, kommt der 

kommunalen Verwaltung eine Schlüsselrolle zu, da sie für ein breites Spektrum von Leistungen in 

den Kernbereichen zuständig ist – von Kindertagesstätten und Schulen über Gesundheitsförderung 

und Prävention bis hin zur Wohnraumentwicklung. Viele der in der Bestandsaufnahme erfassten 

und in der Vertiefung enthaltenen Maßnahmen zielen auf die Stärkung der Zusammenarbeit und 

Vernetzung mit und zwischen sozialen Organisationen und Trägern, Pflege- und 

Bildungseinrichtungen, der Zivilgesellschaft und anderen Akteuren, wie z. B. Krankenkassen und 

Experten ab. Kooperation und Vernetzung dienen dabei verschiedenen Zwecken:  

 

> Kooperation und Vernetzung zielen darauf ab, die Zielgruppen zu erreichen, indem 

Multiplikatoren eingebunden werden und ein niedrigschwelliger Zugang zu Leistungen 

ermöglicht wird, wie im Fall von BRISE.  

> Die Zusammenarbeit und Vernetzung zielt darauf ab, die betreffenden Organisationen in die 

Lage zu versetzen, die Zielgruppen besser zu erreichen und zu unterstützen und die Qualität 

der Leistungen zu verbessern, wie im Fall von Kultur macht stark und TigerKids.  

> Kooperationen und Vernetzungen zielen darauf ab, den Zugang der Zielgruppen zu weiteren 

Leistungen und Angeboten wie im Fall des Heim-TÜV zu gewährleisten.  

> Kooperation und Vernetzung zielen auf die Entwicklung gemeinsamer Strategien, Maßnahmen 

und Qualitätskriterien, wie im Fall des Programms Bildung und Gesundheit NRW, das sich vor 

allem auf die Stärkung der Vernetzung von Schulen konzentriert.  

 

Alle Beispielprogramme richten sich an Fachpersonal und Mitarbeiter, indem diese geschult werden, 

ihnen Informationen und Materialien zur Verfügung gestellt werden oder indem sie voneinander 

lernen können. Das Hauptziel besteht darin, dem Personal dabei zu helfen, bedürftige Kinder besser 

zu unterstützen. Auch wenn die Armutsprävention nur in wenigen Fällen das ausdrückliche Ziel der 

politischen Konzepte ist, ist die Stärkung eines präventiven Ansatzes ein integraler Bestandteil der 

Umsetzung vieler Maßnahmen. So tragen die Maßnahmen auch dazu bei, das Verständnis und die 

Aufmerksamkeit für das Armutsrisiko zu erhöhen. 

 

Zur Verbesserung von Governance und Berichterstattung gehört daher auch ein Konsens darüber, 

dass Kinderarmut relevant ist und ihr aktiv begegnet werden muss, indem Bürokratie abgebaut 

und der Zugang ohne Stigmatisierung ermöglicht wird. Ein entsprechender Dialog kann dazu 

beitragen, das Thema Armut und die datengestützte Analyse zu stärken, um relevante Zielgruppen 

möglichst präventiv zu erreichen. Die in Deutschland verfügbaren Daten sind nach wie vor stark 

zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen und Leistungsbereichen fragmentiert. 

Berichterstattung kann hier entgegenwirken und dazu beitragen, die durchgeführten Maßnahmen 

hinsichtlich ihrer Ziele und anhand von Schlüsselindikatoren zu bewerten. Die Berichterstattung 

sollte folglich integrierte Ansätze widerspiegeln: Auf kommunaler und lokaler Ebene kann eine 

weitere Verzahnung von sozialpolitischen Maßnahmen und der Stadtentwicklung dazu führen, 

zunehmend mit (kleinteiligen) sozialräumlich segregierten Daten gearbeitet wird und somit auch 
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einen datengestützten Vergleich möglich wird. So können stark disparate regionale Entwicklung 

aufgedeckt und ihnen entgegengewirkt werden. 

 

Die 2016 vom Bundeskabinett beschlossene ressortübergreifende „Strategie Soziale Stadt – 

Nachbarschaften stärken, Miteinander im Quartier“ auf Bundesebene könnte ein wichtiger Schritt 

sein. Die Strategie zielt darauf ab, die Stadtentwicklung mit zielgruppenspezifischen Maßnahmen 

anderer Bundesministerien zu verzahnen, eine umfassende sozialräumliche Entwicklung zu stärken 

und insbesondere benachteiligte Quartiere mit zusätzlichen 10 Millionen Euro jährlich (von 2017 

bis 2020) zu unterstützen. Im Rahmen der Strategie werden sechs Modellprogramme durchgeführt, 

die auf verschiedene Aspekte der städtischen und sozialen Integration abzielen:  

 

> Jugendmigrationsdienste im Quartier (BMI und BMFSFJ): Förderung von modellhaften 

Mikroprojekten in jedem Bundesland, die darauf abzielen, die Lebenswelt und die sozialen 

Beziehungen für Kinder und ihre Nachbarn – mit und ohne Migrationshintergrund – zu 

verbessern und strukturelle Veränderungen durch den Abbau von Zugangsbarrieren zu sozialen 

Leistungen und Infrastruktur auf lokaler Ebene zu unterstützen. 

> UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier (BMI und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und 

Medien): Förderung von sechzehn soziokulturellen Zentren, die verschiedene künstlerische und 

mediale Aktivitäten sowie Kunst- und Kulturprojekte in benachteiligten Quartieren anbieten. 

> Unterstützung von Verbrauchern im Quartier (Verbraucher stärken im Quartier – BMI und BJV): 

Ziel ist es, Informationen zum Verbraucherschutz verfügbar zu machen, niedrigschwellige 

Angebote der Verbraucherzentralen zu fördern und nachhaltige Unterstützungsstrukturen zu 

schaffen, die insbesondere gefährdeten und einkommensschwachen Menschen 

zugutekommen. 

> Gut Essen macht stark: Mehr gesundheitliche Chancengleichheit im Quartier (BMI und BMVEL): 

Förderung von Beratungs- und Bildungsangeboten zum Thema Gesundheit in 300 

Kindertagesstätten, 175 Schulen und außerschulischen Einrichtungen. 

> Digitalsport – Mehr Bewegung im Quartier (BMI und BMFSFJ): Förderung eines digitalen Sport- 

und Bewegungsprogramms mit ALBA Berlin für Kinder und ältere Menschen in rund 1.000 

benachteiligten Quartieren. 

> Gleiche politische Teilhabe: Erprobung von Ansätzen einer aufsuchenden politischen Bildung 

im Quartier (BMI und Bundeszentrale für politische Bildung): In Zusammenarbeit mit der 

Berliner Landeszentrale für politische Bildung und dem Bundesverband Aufsuchende 

Sozialarbeit werden in vier Berliner Bezirken Ansätze der politischen Bildung erprobt, wie z. B. 

interaktive Workshops und partizipative Spaziergänge, die auch den interkulturellen Dialog 

fördern und die Bürgerbeteiligung stärken sollen.  

 

Eine stärker integrierte Governance, die Stadtentwicklung und soziale Teilhabe miteinander 

verbindet, könnte auch dazu beitragen, die Leistungen und Angebote auf lokaler Ebene stärker zu 

verzahnen. Sie kann dazu beitragen, sicherzustellen, dass bedürftige Kinder in allen Kernbereichen 

Zugang zu relevanten Angeboten haben und gleichzeitig die zur Verfügung stehenden Ressourcen 

zielgerichtet und effizient einzusetzen. 

 

> Implementierung 

Wie die Bestandsaufnahme zeigt, spielen Kindertagesstätten und Grundschulen eine Schlüsselrolle 

dabei, Kinder so früh wie möglich zu erreichen und sie unabhängig von ihrer familiären Situation 

zu unterstützen. Die Befreiung einkommensschwacher Familien von den Elternbeiträgen für die 

Tagesbetreuung, wie sie im Gute-KiTa-Gesetz verankert und seit dem 1. Januar 2019 in Kraft ist, 

ist eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung dieser Kinder und zielt auch darauf ab, ihre 

Betreuungsquote zu erhöhen. Gleichzeitig gibt es nach wie vor Unterschiede zwischen den 

Regionen und Kommunen, was den kostenlosen Zugang zu Kinderbetreuung betrifft. Der Bedarf 

an Kinderbetreuungsplätzen übersteigt weiterhin das Angebot, vor allem in den Städten. Eine 

kostenlose Kinderbetreuung für Eltern könnte dazu beitragen, den Zugang, insbesondere für 

bedürftige Kinder, sicherzustellen. Gleiches gilt für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in 
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Grundschulen. Der kürzlich beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen 

ab 2026 bietet die Chance, eine angemessene und ausreichende ganztägigen Bildungsinfrastruktur 

weiter zu verbessern. 

 

Wie die Vertiefung zeigt, ist mit der Frage der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit auch die Frage der 

Qualität verbunden. Alle bewerteten Beispielprogramme verfolgen das Ziel, die Qualität der 

unterstützenden und präventiven Maßnahmen zu verbessern, um die Wirksamkeit und 

Nachhaltigkeit zu erhöhen – oft durch die Unterstützung des Aufbaus organisatorischer 

Kapazitäten. 

 

> Im Rahmen der Umsetzung von BRISE wendet sich die Qualifizierungsinitiative z. B. an 

Fachkräfte in Kindertagesstätten und versorgt sie mit Informationen und Materialien, die auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und pädagogischen Erfahrungen beruhen und in ein 

ganzheitliches Programm zur Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0 bis 6 

Jahren eingebunden sind. 

> Kultur macht stark zielt darauf ab, die Qualität außerschulischer Bildungsprojekte zu 

verbessern, indem sie verbindlich auf der Grundlage pädagogischer Konzepte und 

Fachkenntnisse durchgeführt werden. Gleichzeitig zielt das Programm darauf ab, die 

Kenntnisse der teilnehmenden Organisationen zu verbessern, um benachteiligte Kinder besser 

zu erreichen und zu unterstützen. Um zur organisatorischen Entwicklung der lokalen Bündnisse 

beizutragen und eine hohe Qualität der erbrachten Leistungen zu gewährleisten, hat das BMBF 

in allen Bundesländern regionale Servicezentren eingerichtet. 

> Der Heim-TÜV als Monitoringinstrument zielt darauf ab, die Lebensbedingungen in 

Gemeinschaftsunterkünften zu bewerten und auf der Grundlage der Ergebnisse die 

Bedingungen in den Unterkünften zu verbessern und Empfehlungen zur Verbesserung der 

Rahmenbedingungen zu generieren. 

> Bildung und Gesundheit NRW zielt darauf ab, Gesundheitsbildung und Qualitätsentwicklung in 

Schulen zu etablieren, um die Gesundheitskompetenzen aller schulischen Akteure nachhaltig 

zu fördern. Als Programm zielt es auch darauf ab, Gesundheit als Bildungsziel zu integrieren. 

Darüber hinaus erhalten die teilnehmenden Schulen Zugang zu Evaluierungsinstrumenten und 

Unterstützung bei der Aufbereitung und Auswertung der Ergebnisse, um ein internes 

Qualitätsmanagement aufzubauen. 

> Ziel von TigerKids ist die langfristige Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten in den 

Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung in Kindertagesstätten und die Schaffung 

eines gesunden Umfelds in Kindertagesstätten. Das Konzept wurde von einer Gruppe von 

Experten für Ernährung und Kinderheilkunde entwickelt, welches die Kinder, pädagogisches 

Personal und Eltern gleichermaßen einbezieht.  

 

Es bleibt die Frage, ob diese Ziele erreicht werden können, ohne zusätzliche Ressourcen, z. B. für 

zusätzliches Personal und Ausstattung, zu investieren. Zusätzliche Ressourcen vor allem in 

Kindertagesstätten und Schulen mit einer hohen Konzentration von Kindern aus benachteiligten 

Verhältnissen zu investieren, kann ein guter Ansatz sein. Ein ähnlicher Ansatz ist die Investition in 

Leistungen und Infrastruktur, einschließlich sportlicher und kultureller Aktivitäten, in besonders 

benachteiligten Stadtteilen. Wie bei Kultur macht Stark für die kommende Förderphase geplant, 

erscheint es konsequent, Schulen in diesen Stadtteilen stärker einzubinden und Formate zu 

entwickeln, die in die Ganztagsbetreuung in Schulen integriert werden können.  

 

Zusätzliche Mittel in Gebiete sowie Betreuungs- und Bildungseinrichtungen mit einer höheren 

Konzentration von benachteiligten Familien und Kindern zu investieren, kann aus mehreren 

Gründen sinnvoll sein. Erstens ermöglicht es die Unterstützung bedürftiger Kinder, ohne dass die 

Gefahr einer Stigmatisierung besteht und ohne dass die Kompetenzen der Eltern in Frage gestellt 

werden. Wie die Auswertung von BRISE zeigt, sind besonders benachteiligte Familien eher bereit, 

an unterstützenden und präventiven Maßnahmen teilzunehmen, wenn sie in ihrer Lebenswelt, sei 

es zu Hause oder in ihrem Viertel, erreicht werden. Dies kann auch dazu führen, dass Eltern und 
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Familien die Kindertagesbetreuung überhaupt in Anspruch nehmen. Zweitens könnte es dazu 

beitragen, Familien und Eltern einzubinden und ihr Verhalten zum Wohle der Entwicklung der 

Kinder zu beeinflussen (Betz/Honig/Ostner, 2017). Drittens könnten Leistungen und 

Infrastrukturen leichter zugänglich und angemessener werden. Auch Familien und Eltern, die von 

Armut bedroht sind oder in Armut leben, ebenso wie alle anderen Eltern, erachten die Verfügbarkeit 

und Qualität von Leistungen als wichtige Entscheidungsgrundlage (Andresen/Galic, 2015). Ein 

ähnlicher Prozentsatz von Familien, in denen beide Elternteile einen Migrationshintergrund haben, 

möchte z. B., dass ihre Kinder eine Kindertagesstätte besuchen. Gleichzeitig ist ihre 

Betreuungsquote deutlich niedriger. Die Gründe, warum sie ihre Kinder nicht in eine 

Kindertagesstätte schicken, zeigen mit welchen Zugangsbarrieren sie sich konfrontiert sehen, wie 

z. B. den Anmeldemodalitäten. Oder ihre spezifischen Anforderungen nicht erfüllt werden, wie z. B. 

eine größere Nähe von Kindertagesstätten, mehrsprachige Erzieher, andere Öffnungszeiten und 

eine stärkere Berücksichtigung kultureller und religiöser Hintergründe (Jessen et al. 2020). 

Weiterhin müssen also die Bedürfnisse von Eltern mit unterschiedlichem sozialem und kulturellem 

Hintergrund und ihre Gründe für die Nichtinanspruchnahme einschlägiger Angebote bekannt sein 

und berücksichtigt werden. Zusätzliche Ressourcen könnten dazu beitragen, den Zugang zu 

hochwertigen Leistungen entsprechend der Bedürfnisse und Anforderungen zu ermöglichen. Dies 

könnte auch eine aktivere Beteiligung der Kinder einschließen. Die Frage, wer Zugang hat und wer 

Zugang haben sollte, und was dies für eine angemessene Infrastruktur und den Zugang innerhalb 

der Infrastruktur bedeutet, sollte zunehmend unter aktiver Beteiligung der Eltern und Kinder 

beantwortet werden (Andresen et al., 2019).  

 

Eine Verbesserung der Qualität der Maßnahmen kann dazu führen, den Risiken der Kinderarmut 

präventiv zu begegnen. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, die Chancen auf Bildungserfolg zu 

erhöhen, in dem Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Familienhilfe mit 

bildungspolitischen Maßnahmen verknüpft werden. Darüber hinaus ist es konsequent, die soziale 

Teilhabe explizit zu fördern, wie z. B. die Mitgliedschaft in Vereinen, die Teilnahme an organisierten 

Freizeit- und Erholungsaktivitäten sowie kultureller Aktivitäten. Obwohl es zahlreiche Belege dafür 

gibt, dass ein möglichst frühzeitiger Ansatz die richtige Strategie ist, bleibt es wichtig, auch 

Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen. Daher erscheint es sinnvoll, Kindertagesstätten 

und Schulen weiter darin zu unterstützen, Kindern unabhängig von der Einkommenssituation ihrer 

Eltern zu fördern. Gleichzeitig sollte weiter darauf hingewirkt werden, das Wissen über 

Armutsrisiken bei relevanten Akteuren auszubauen und dafür zu sorgen, dass diese nicht nur den 

Eltern und ihrem Verhalten zuzuschreiben sind, sondern es auch strukturelle Gründe für 

Kinderarmutsrisiken gibt (Andresen, 2017).  

 

Wirksame Präventionsmaßnahmen müssen so früh wie möglich ansetzen und in KiTas und (Grund-

)Schulen weiter ausgebaut werden, wobei auch soziale Einflussfaktoren berücksichtigt werden 

müssen und vor allem Eltern und Familien eingebunden werden sollten. Insbesondere das Ziel der 

Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit sollte politisch gestärkt werden. Ein Blick auf die erreichten 

Ziele stellt eine konsequente Weiterentwicklung der Bemühungen dar, der sozialen Ausgrenzung 

von Kindern entgegenzuwirken. Aufbauend auf der Bereitstellung von (hochwertigen) Leistungen 

und Infrastrukturen und der Gewährleistung des Zugangs zu diesen (hochwertigen) Leistungen und 

Infrastrukturen, sollte auch die damit erzielte Wirkung insbesondere für bedürftige Kinder stärker 

in den Blick genommen werden.  
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Abbildung 50: Wirkung erhöhen: Ziel der Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Sowohl die Frage des freien und effektiven Zugangs als auch die Frage, was tatsächlich 

angemessene und hochwertige Dienstleistungen und Infrastrukturen ausmacht, ist für Kinder mit 

Migrationshintergrund, Flüchtlingskinder und Kinder mit Beeinträchtigungen besonders relevant 

Abbildung 51: Schwerpunkt: Besondere Zielgruppen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Förderung besonders bedürftiger Kinder muss bedeuten, diese Zielgruppen gezielt zu 

unterstützen, angefangen mit ihrer Teilnahme in regulären KiTas und in regulären Schulen. Da sie 

und ihre Familien mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert sind und sich ihr 

Unterstützungsbedarf von dem anderer Zielgruppen unterscheidet, ist die Bereitstellung 

zusätzlicher Ressourcen und Unterstützung erforderlich, um ihre Bildungs- und 

Beschäftigungschancen zu sichern. Hierzu gehören Investitionen in Fachpersonal und die 

Qualifizierung von allgemeinem Personal, Dolmetschern und technischer Ausstattung. Eine 

Gleichbehandlung dieser Zielgruppen bedeutet, sie spezifisch zu unterstützen.  

 

Für Flüchtlingskinder ist die Integration in reguläre KiTas und Schulen nach wie vor von 

entscheidender Bedeutung und erfordert entsprechende Anstrengungen in den Bundesländern. 

Flüchtlingskinder in reguläre Betreuungs- und Bildungseinrichtungen zu integrieren, erfordert auch 

eine angemessene psychische Betreuung, nicht zuletzt, weil unbehandelte psychische Belastungen 

den Spracherwerb und damit die Teilhabechancen behindern (Meysen/Schönecker 2020). Die 

Integration in die Regelschule ist auch für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgrund 

einer Beeinträchtigung eine große Herausforderung. Sie werden während der Grundschulzeit nach 

wie vor überwiegend in Sonderschulen unterrichtet (Kultusministerkonferenz, 2021), wobei es 

erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt (Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung, 2020). Der Besuch von Sonderschulen ist mit einem höheren Risiko 

verbunden, die Schule ohne Abschluss zu verlassen. Die Integration von Kindern mit spezifischen 

Bedürfnissen in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen kann ihnen langfristig nutzen und 

gleichzeitig die Akzeptanz von Diversität erhöhen, indem positive Erfahrungen und gemeinsames 

Lernen ermöglicht werden, wovon auch die anderen Kinder profitieren. Dies ist vor allem für 

Kindern mit Migrationshintergrund wichtig. Sie haben nach wie vor eine höhere Wahrscheinlichkeit, 

nicht den gleichen Bildungserfolg zu haben (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020) und 

besuchen seltener das Gymnasium (Deutsches Jugendinstitut, 2020). Darüber hinaus gibt es in 

bestimmten Regionen und Schulen eine zunehmende Konzentration von Kindern mit 

Migrationshintergrund, was zu einer wachsenden Segregation beiträgt (Deutsches Jugendinstitut, 

2020). Analysen zeigen, dass Unterschiede im Bildungserfolg stärker mit sozioökonomischen 

Risiken wie dem Bildungsniveau der Eltern oder der Erwerbstätigkeit der Eltern korrelieren 

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Dies sind Risiken, die Kinder mit 

Migrationshintergrund häufiger betreffen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Um 

insbesondere Kinder zu unterstützen, die von diesen Risiken betroffen sind, könnte eine stärker 

datengestützte Analyse dazu beitragen, das Zusammenspiel zwischen individuellen, familiären und 

außerfamiliären Risiken zu verstehen, und folglich helfen, auf Erkenntnisse über den 
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Zusammenhang zwischen Bildungschancen und sozioökonomischen Risiken zu reagieren 

(Deutsches Jugendinstitut, 2020; Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020).  

 

> Monitoring und Evaluation 

Die Bewertung von politischen Konzepten, Programmen und Maßnahmen ist, wie aus der 

Bestandsaufnahme und der Vertiefung hervorgeht, grundsätzlich gut entwickelt. Evaluierungen 

tragen oft dazu bei, von Erfahrungen zu lernen, die Rahmenbedingungen zu verbessern und die 

Skalierung von guter Praxis zu unterstützen. Sie dienen gleichzeitig dazu, den 

Entscheidungsträgern wichtige Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen zu 

vermitteln und die gewonnenen Erkenntnisse anderen beteiligten Organisationen und Mitarbeitern 

zugänglich zu machen. Evaluierungen tragen somit dazu bei, die Relevanz von politischen 

Konzepten, Programmen und Maßnahmen durch einen Bottom-up-Ansatz sicherzustellen und 

gleichzeitig die Umsetzung zu unterstützen und damit die angestrebten Ziele zu erreichen.  

 

Fraglich bleib, ob vorhandenen Monitoringdaten ausreichen, um Effekte und Wirkung über einzelne 

Maßnahmen, Regierungsebenen und Ressorts hinweg zu bewerten und so die zukünftige 

Konzeption und Planung zu unterstützen. Die Zusammenstellung von Zahlen und Daten zu den 

Maßnahmenpaketen und Beispielprogrammen war zeit- und arbeitsaufwendig und sie sind zum 

großen Teil nicht vergleichbar. Oft unterscheiden sich bereits angelegte Definitionen und 

Festlegungen z. B. von Zielgruppen, Indikatoren zur Bestimmung von Risiken oder Kennzahlen zur 

Messung von Effekten von Leistungen zwischen Programmen, Regionen und Leistungsbereichen. 

Die Trennung in verschiedene sozialgesetzliche Bereiche einerseits und die Kompetenz- und 

Arbeitsteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen andererseits ist ein Grund für eine eher 

fragmentierte Datenlage, die oft mit unterschiedlichen Definitionen einhergeht. Auch bestehende 

Datenschutzgesetze und ihnen zugrundeliegende Normen führen zu, wie manche kritisieren, 

unzureichend datengestützten Einblick in die Größe und den Umfang relevanter Zielgruppen sowie 

den Effekten und Wirkungen von politischen Konzepten, Programmen und Maßnahmen. Andere 

Stimmen behaupten, dass eine umfassendere und detailliertere sozial differenzierte Datenanalyse 

die Diskriminierung verstärken und die Chancenungleichheit verfestigen könnte. In jedem Fall 

könnten die folgenden Aspekte eine datengestützte Analyse und das Monitoring verbessern:  

 

> Eine Ausweitung verfügbarer Daten sollte damit beginnen, dass die Kinder selbst in 

repräsentative Studien einbezogen werden. Sie sollten nach ihren Wünschen und Bedürfnissen 

befragt werden, z. B. in Bezug auf die Größe der Klassen, die Qualität des Unterrichts, die 

Qualität und Ausstattung von Jugendzentren, die Öffnungszeiten oder ein gesundes und 

schmackhaftes Mittagessen im Zuge der Ganztagsbetreuung in Schulen. Dies würde zu einem 

tieferen und differenzierteren Verständnis von Qualität und dahinterstehenden 

Zusammenhängen führen. Beispielsweise beeinflusst das Vertrauen in Personen und 

Institutionen sowie das Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit die Bewertung der Qualität 

(Andresen et al., 2019). Auch eine systematischere Nutzung verfügbarer Erhebungsdaten wie 

Haushalts- oder Schulerhebungen und gezielter bevölkerungsbezogener Erhebungen wie z. B. 

IAB, BAMF, SOEP oder Volkszählungsdaten, kann wichtige Einblicke über bedürftige Kinder, 

ihre Benachteiligungen, Erfahrungen und Bedürfnisse liefern, die wiederum genutzt werden 

können, um Maßnahmen entsprechend zu konzipieren, umzusetzen und nachzuhalten.   

> Darüber hinaus könnten die Verwaltungsdatenlage verbessert werden. Vor allem sollten 

vorhandene Daten genutzt werden, um bedürftige Kinder frühzeitig und gezielt zu identifizieren 

und Fortschritte bei der Unterstützung dieser Kinder zu bewerten. Gleichzeitig könnte eine 

verbesserte Nutzung vorhandener Verwaltungsdaten zu einer besseren regionalen 

Vergleichbarkeit beitragen. Außerdem könnte ihre systematischere Nutzung auch dazu 

beitragen, dass die Daten für politische Entscheidungsträger, Akteure und Forscher leichter 

zugänglich sind.  

> Im Hinblick auf die Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund erscheint es 

empfehlenswert, die differenzierte Definition von Migrationshintergrund, wie sie die KMK 

verwendet, anzuwenden. Die auf Landesebene verwendete Definition bezieht sich hingegen nur 
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auf die Staatsangehörigkeit. Eine differenzierte Definition würde es ermöglichen, die ethnische 

Vielfalt in den Schulen darzustellen und sicherzustellen, dass die Ressourcen gezielter 

eingesetzt werden. Für die Integration von Flüchtlingskindern in Schulen ist es empfehlenswert, 

dass das empfohlene Monitoringsystem (Art. 28 Abs. 1, Richtlinie 2013/33/EU) umgesetzt wird. 

Dies ermöglicht, die Bemühungen auf Länderebene für einen sofortigen Zugang zum 

Regelschulwesen zu abzubilden und weiterzuentwickeln.  

> Es gibt nur wenige Daten und Forschungsergebnisse zur intersektionalen Benachteiligung, die 

sich auf Kinder mit Mehrfachrisiken bezieht, wie z. B. Kinder mit Beeinträchtigungen, 

Flüchtlinge oder Kinder mit Migrationshintergrund und/oder gesundheitlichen Problemen 

(BMAS, 2016).69 Grundsätzlich fehlt es noch an Forschung und Forschungsergebnissen zur 

intersektionalen Diskriminierung und Benachteiligung als Faktoren, die das Armutsrisiko 

erhöhen. Mehr datengestützte Einblicke und Erkenntnisse über Kinder mit Mehrfachrisiken sind 

wünschenswert, um sie effizient unterstützen zu können. So ist es die Korrelation von 

Bildungsniveau, alleiniger Erziehungsverantwortung und Migrationshintergrund, die das 

höchste Risiko für soziale, schulische und finanzielle Ausgrenzung darstellt (Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung, 2020).  

 

Eine stärker datengestützte Analyse könnte auch eine Unterscheidung zwischen bedürftigen 

Kindern und gefährdeten Familien ermöglichen. Dies würde die Klassifizierung von Familien, die in 

schwierigen Situationen leben, ergänzen und den Bezug von Leistungen nach SGB II, XII und dem 

Asylbewerberleistungsgesetz erweitern. Eine solche Analyse und damit einhergehende 

Differenzierung kann den präventiven Ansatz stärken, in dem Kinder und Familien so früh wie 

möglich erreicht und unterstützt werden. 

  

 
69 Zum Mangel an Daten über benachteiligte Kinder in Deutschland siehe die abschließenden Beobachtungen des UN-Ausschusses für 

die Rechte des Kindes (UNCRC, 2014). 
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ANHANG 

Erläuterung der Strategie und des Zeitplans für die 
Förderung und Entwicklung der FBBE 
 

Jahr Ergriffene Maßnahmen  

1996 Einführung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung von drei bis 

sechs Jahren: Seit dem 1. Januar 1996 haben Kinder im Alter von drei bis sechs 

Jahren einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung in einer Tageseinrichtung 

oder in Kindertagespflege (§ 24 SGB VIII Anspruch auf Förderung in 

Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege) (Bundesanzeiger, 1995). 

2005 Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG): Mit dem Gesetz zum 

qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 

fördert die Bundesregierung den qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung 

und die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe. Bis zum 1. Oktober 2010 

sollten bundesweit 230.000 zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten, Krippen oder 

bei Tagesmüttern geschaffen werden. Darüber hinaus soll die Tagesbetreuung für 

Kinder unter drei Jahren durch die Festlegung von Anforderungen und 

Qualitätsstandards gestärkt werden (vgl. BMFSFJ, 2004). 

2007 Mit dem so genannten Krippengipfel wurden die 2005 gesetzten Ausbauziele 

erweitert. Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen 

einigten sich darauf, die Betreuung von durchschnittlich 35 Prozent der Kinder im 

Alter von ein bis drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder in 

Kindertagespflege zu ermöglichen, und legten damit den Grundstein für das 

Kinderförderungsgesetz (KiFöG) (vgl. Deutscher Bundestag, 2010).  

2008 Gesetz zur Förderung von Kindern (Kinderförderungsgesetz, KiFöG): Mit der 

Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in 

Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege hat die Bundesregierung den 

quantitativen und qualitativen Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung 

vorangetrieben.  Um die Kindertagesbetreuung weiter zu stärken, setzt die 

Bundesregierung klare Standards, z. B. hinsichtlich der Anzahl der betreuten 

Kinder. Daten zur Entwicklung der Kindertagesbetreuung, darunter auch 

Informationen über die Entwicklung des Angebots bzw. der Nachfrage in der 

Kindertagesbetreuung bundesweit, wurden zwischen 2010 und 2015 jährlich im 

sogenannten „Kifög“-Bericht veröffentlicht. Seit 2016 werden die Daten in der 

Publikation „Kindertagesbetreuung Kompakt“ veröffentlicht. Im Jahr 2019 lag die 

bundesweite Teilnahmequote bei 34,3 % (vgl. BMFSFJ, 2020a).  

2008 Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG): Nach dem Beschluss des 

Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Kinderbetreuungsausbau“ 

sollen Investitionen für den Ausbau der Kinderbetreuung über ein 

Sondervermögen unter der Federführung des BMFSFJ gefördert werden (siehe 

BMJV, 2020). Die Investitionsprogramme sind im Gesetz über Finanzhilfen des 

Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder geregelt. 

 

1. Investitionsprogramm für die Finanzierung der Kinderbetreuung 

2008-2013  

Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung mit einem gezielten 

Investitionsprogramm zu unterstützen, hat der Bund zwischen 2008 und 2013 

insgesamt 2,15 Mrd. EUR bereitgestellt. Die Mittel waren für die Schaffung von 

314.000 zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder bis zu drei Jahren bestimmt. 

2013 Rechtsanspruch U3 (§ 24 Abs. 2 SGB VIII): Mit der Einführung des 

Rechtsanspruchs U3 im Jahr 2008 haben Kinder im Alter von ein bis drei Jahren 

ab dem 1. August 2013 einen Anspruch auf einen Platz in einer 
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Jahr Ergriffene Maßnahmen  

Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Es handelt sich um eine 

Sozialleistung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, die in § 24 Abs. 2 des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt ist (vgl. BMFSFJ, 2021a). 

2013–

2014 

2. Investitionsprogramm für die Finanzierung der Kinderbetreuung 

2013-2014  

Im Rahmen des zweiten Investitionsprogramms unterstützte der Bund den Ausbau 

der Kindertagesbetreuung mit zusätzlichen 580,5 Mio. EUR in den Jahren 2013 bis 

2014. Dadurch konnten 30.000 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder bis zum 

Alter von drei Jahren geschaffen werden. 

2015–

2018 

3. Investitionsprogramm für die Finanzierung der Kinderbetreuung 

2015-2018  

Im Rahmen des dritten Investitionsprogramms hat die Bundesregierung  

den Ausbau der Kindertagesbetreuung durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel 

in Höhe von 550 Mio. EUR zwischen 2015 und 2018 unterstützt. Dies ermöglicht 

die Schaffung von 30.000 zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder bis zu drei 

Jahren. 

2017–

2020 

4. Investitionsprogramm für die Finanzierung der Kinderbetreuung 

2017-2020  

Im Rahmen des vierten Investitionsprogramms hat die Bundesregierung den 

Ausbau der Kindertagesbetreuung mit zusätzlichen 1,126 Mrd. EUR für den 

Zeitraum 2017 bis 2021 unterstützt. Dadurch konnten 100.000 zusätzliche 

Betreuungsplätze für Kinder bis zum Alter von drei Jahren geschaffen werden. 

2019 Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 

Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)                                                            

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 

Kindertagesbetreuung verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die Qualität der 

frühkindlichen Bildung und Betreuung bundesweit durch länderspezifische 

Maßnahmen zu verbessern und die Teilhabe an der Kindertagesbetreuung durch 

die Senkung oder gar Abschaffung der Betreuungsgebühren zu erhöhen. Bis 2022 

investiert der Bund insgesamt 5,5 Mrd. EUR für die Umsetzung qualitativer 

Maßnahmen sowie die Beitragsfreiheit der Eltern durch die Länder (vgl. BMFSFJ, 

2021b). 

2020–

2021 

5. Investitionsprogramm für die Finanzierung der Kinderbetreuung 
2020-2021  

Im Rahmen des Konjunkturpakets hat die Bundesregierung beschlossen, die 

Länder beim Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder bis zu drei Jahren in den 

Jahren 2020 und 2021 mit zusätzlichen 1 Mrd. EUR zu unterstützen. Die Mittel 

sollen die Schaffung von 90.000 zusätzlichen Betreuungsplätzen ermöglichen; sie 

können aber auch für Umbaumaßnahmen und für Investitionen in neue Hygiene- 

und Raumkonzepte verwendet werden, die aufgrund der anhaltenden Covid-19-

Pandemie notwendig sind (vgl. BMFSFJ, 2020b). 

2021 Kitafinanzhilfenänderungsgesetz (KitaFinHÄndG)  

Mit dem Gesetz soll die Frist für die Bewilligung von Bundesmitteln im Rahmen 

des5. Investitionsprogramms zur Kinderbetreuungsfinanzierung um ein Jahr 

verlängert werden (vom 31. Dezember 2021 auf den 31. Dezember 2022). Für 

Bauprojekte, die vor dem 31. Dezember 2022 beginnen, können nun Fördermittel 

bewilligt werden. Die Verlängerung der Fristen soll es allen Bundesländern 

ermöglichen, die bestehenden Herausforderungen bei der Umsetzung von 

Bauprojekten zu überwinden und die Investitionen vollständig für die Schaffung 

zusätzlicher Betreuungsplätze zu nutzen (vgl. Bundesanzeiger, 2021). 

 


